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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

4,04 Millionen Menschen leben in Sachsen - in etwa genauso viele wie vor flinf Jahren. Diese Zahl klingt nach Stabilitat,
aber sie tauscht. Darunter liegen sehr unterschiedliche Wirklichkeiten: Wahrend Leipzig wachst, verlieren der Erzgebirgs-
kreis, das Vogtland und der Landkreis Gorlitz Einwohnerinnen und Einwohner - und das ist in 335 von 418 sdchsischen
Gemeinden so. Das Durchschnittsalter der Sdchsinnen und Sachsen liegt bei 47,1 Jahren. Sachsen liegt damit im hinteren
Flinftel in Deutschland. Das sind Herausforderungen, vor denen die Raumordnung steht, wenn es darum geht, in allen
Teilen des Freistaates gute und gleichwertige Lebensbedingungen zu sichern.

Diese Aufgabe gelingt, wenn alle, die in Sachsen in der Planung arbeiten, gut abgestimmt kooperieren. Deshalb umfasst
dieser Bericht Themen wie StraBBen und Schienen, Windenergie und Breitband, Schulen, Arztpraxen und Pflegeeinrichtun-
gen, Brachflachen und Hochwasserschutz, die grenziiberschreitende Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien. Sie mer-
ken schon: Raumordnung betrifft ganz viele Lebensbereiche und tragt ganz wesentlich zur Lebensqualitdt der Menschen in
Sachsen bei.

Der Raumordnungsbericht 2025 Uberpriift die Ziele und Grundsatze des Landesentwicklungsplanes 2013 an der Wirklich-
keit von heute - und er kommt zur richtigen Zeit. Denn die Sdchsische Staatsregierung arbeitet derzeit mit vielen Partnern
an der Neufassung des Landesentwicklungsplanes. Dabei ist es unser Ziel, den neuen Landesentwicklungsplan im Umfang
deutlich zu reduzieren, er soll gut verstandlich und handhabbar sein, mit klaren landesweiten Leitplanken und mehr Gestal-
tungsspielraum fiir Kommunen und Regionen er6ffnen. Damit setzen wir auch einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag
um: Der neue Landesentwicklungsplan soll Entwicklung erméglichen statt sie zu bremsen. Dafir liefert der lhnen vorlie-
gende Bericht eine wichtige Grundlage.

Nicht nur politischen Entscheidungstragern soll er nitzlich sein. Er bietet allen fachlich Interessierten eine verstandliche,
ubersichtliche und rdumlich konkrete Darstellung der Lebensverhaltnisse in Sachsen - von der Infrastruktur bis zur Frei-
raumnutzung. Wer wissen will, welche MaBnahmen zur Umsetzung des Landesentwicklungsplanes beigetragen haben, fin-
det hier Antworten.

Gleichwertige Lebensverhaltnisse in allen Teilen unseres Freistaates herzustellen, das ist ein wichtiger politischer Auftrag
an alle Verantwortlichen. Dieser Bericht zeigt, wo wir bereits auf dem richtigen Kurs sind, und wo noch Arbeit vor uns liegt.
Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Ministeriums sowie allen beteiligten Ressorts, die den Bericht
mit groBem Engagement und Expertise erarbeitet haben.
Eine aufschlussreiche Lektiire wiinscht lhnen

Regina Kraushaar

Sachsische Staatsministerin fir
Infrastruktur und Landesentwicklung

@ SMIL/Pilz
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Einleitung

GemaB § 17 Abs. 1 SachsLPIG erstellt die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehdrde zur Unterrichtung des
Landtages regelmaBig, mindestens einmal in jeder Legislaturperiode, einen Bericht Uiber die raumbedeutsamen Entwick-
lungen, insbesondere Planungen und MaBnahmen mit Bedeutung fir die Verwirklichung der Ziele und Grundsétze der Lan-
desentwicklung. Der letzte Raumordnungsbericht war der Raumordnungsbericht 2020, der begriindet durch den Auftrag
aus dem Koalitionsvertrag 2019-2024 weitgehend auf den Themenbereich der Daseinsvorsorge fokussiert war.

Dem im Rahmen der Befassung im Landtagsausschuss geduBerten Wunsch nach einer zukiinftig wieder gréBeren Inhalts-
breite, ausgerichtet an den Festlegungen des Landesentwicklungsplanes 2013, kommt der Raumordnungsbericht 2025
nach, behalt aber gleichzeitig eine vertiefte Betrachtung der Daseinsvorsorge bei. Nach der Fertigstellung der Regionalplane
im Berichtszeitraum kann auch erstmalig Uber die Umsetzung im Landesentwicklungsplan enthaltener Handlungsauftrage
durch die Regionalplanung berichtet werden.

Dem etablierten 5-Jahres-Zyklus folgend nimmt der Raumordnungsbericht 2025 die Verwirklichung bzw. Umsetzung der
im LEP 2013 formulierten evaluierbaren Ziele und Grundsadtze der Raumordnung in den Blick. Der Berichtszeitraum umfasst
im Wesentlichen die Jahre 2020 bis 2024 und schlieBt damit zeitlich an den des Vorgangerberichtes an.

Die Federflihrung obliegt auch bei diesem Bericht dem Fachbereich Raumbeobachtung der obersten Raumordnungs- und
Landesplanungsbehdrde, die seit 2024 im Staatsministerium fiir Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) verankert ist.
Fir die Umsetzung der Zielstellungen des Landesentwicklungsplanes zeichnen aber auch andere Fachressorts mit verant-
wortlich, weshalb sie auch wieder intensiv in die Erarbeitung des Berichtes eingebunden waren.

Flr die Fachkapitel wird die aus den Vorgdngerberichten bewahrte Kennblattstruktur genutzt. Die Kennblatter werden je-
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weils durch eine Karte und eine Grafik bzw. durch zwei Karten untersetzt. Jedes Kennblatt des Raumordnungsberichtes
enthalt (vgl. Abbildung 0-2):

einen Kennblatttitel und eine Kennblattnummer,

einen Bezug zu den Plansdtzen des Landesentwicklungsplanes 2013,
eine Karte zum "Status quo”,

eine Karte oder Abbildung mit Entwicklungsaspekt und

einen kurzen beschreibenden Text.

v v v vV

Flr die inhaltliche Bearbeitung der Kennblatter sind, wie bei den bisherigen Berichten, die jeweils fachlich zustandigen
Ressorts verantwortlich. Eine entsprechende Ressortkennung ist auf jedem Kennblatt hinterlegt.

Im Zeitalter der Digitalisierung wird - auch zur Aufwandsreduzierung - auf einen Druck als Broschiire verzichtet. Der Be-
richt wird auf der Website der Landesentwicklung zum Download angeboten und damit neben dem Sachsischen Landtag
auch der interessierten Offentlichkeit zugdnglich gemacht. m SMIL

— Kennblatt-

(— \ Sen e Mitelznten Niesky Weibwasser, Kamer, GlsntzNfl und Cimmitschau hinnehmen.Niesky unterscheitet nummer
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Bevolkerungsentwicklung

Wesentlichen Einfluss auf die Bevolkerungsentwicklung im Berichtszeitraum hatten die Covid-19-Pandemie (Einschrin-
kung der Wanderungsbewegungen, Verstarkung des Geburtenriickganges, Sterbefalliiberschuss) und die Zuwanderung von
Flichtlingen aus der Ukraine nach Beginn des russischen Angriffskrieges ab Médrz 2022. Die Einwohnerzahl von 4,04 Mio ist
im Berichtszeitraum dennoch nahezu unverandert geblieben (- 1.372). Die unter dem Bundesdurchschnitt liegende Korrek-
tur durch den Zensus vom Mai 2022 (-41.905) ist dabei durch Riickrechnung fiir die Jahre 2019 bis 2021 berticksichtigt.
Bezogen auf Gesamtdeutschland leben in Sachsen 4,84 % der Bevolkerung auf 5,16 9% der Flache. Mit 219 Einwohnern je
Quadratkilometer liegt die Bevolkerungsdichte inzwischen wie in allen anderen ostdeutschen Bundesléandern unter dem
Bundesdurchschnitt von 234. Im Vergleich zu den anderen Bundeslandern ist die sdchsische Bevdlkerung durch ein hohes
Durchschnittsalter, einen unterdurchschnittlichen Auslanderanteil und niedrige Geburtenraten gepragt.

PRegionale Entwicklung

Wahrend die drei Kreisfreien Stddte - insbesondere Leipzig mit +4,87 % - weiter Bevdlkerungszuwachse erzielten, mussten
vor allem die Landkreise Erzgebirgskreis (-3,85 %), Vogtland (-2,75 %), Gorlitz (-2,62 %) und Zwickau (-2,53 %) deutliche
Einwohnerriickgdnge verzeichnen. Damit verscharfen sich die Unterschiede in der Bevélkerungsentwicklung zwischen
Landlichem Raum und Verdichtungsrdumen weiter. Das wird auf der Gemeindeebene noch deutlicher (vgl. Abb. 1.1.1-1),
auch wenn hier bedingt durch den Datenschnitt des Zensus nur der Zeitraum 15.05.2022 - 31.12.2024 ausgewertet werden
kann. Die 335 Gemeinden mit negativer Entwicklung (von 418) konzentrieren sich auBerhalb der Wachstumsraume Leipzig
und Dresden, weiterhin mit den Schwerpunkten Erzgebirge/Vogtland sowie stidliche und nérdliche Oberlausitz.

P Natirliche Entwicklung
2024 ist die Zahl der Geburten mit 24.697 auf den niedrigsten Stand seit 1995 gesunken. Der bereits 2017 einsetzende

Abb. 1.1.1-1: Absolute und relative Bevilkerungsentwicklung der Gemeinden 2022-2024

° ()
o\ N 5 .
e,
o o,
S ®
O 0
° ® O
O o 1o
> ©
Relative Entwicklung Absolute Entwicklung
o <-2% Gewinn (Einwohner) Verlust (Einwohner)
4-<-20p < 100 ® <100
2-<0% 100 - 250 @ 100-250
0-<20% 251 - 500 @ 251-500
2-40p 501 - 1.000 . > 500
> 4%
> 1.000
Sachdaten: StalA, 15.05.2022/31.12.2024
Geobasisdaten: GeoSN 2024 ) . ) )
Kartographie:  SMIL, Referat 45 Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt Gemeindegrenze

Raumordnungsbericht 2025



Raumordnungsbericht 2025

Geburtenriickgang hat sich ab 2021 deutlich verscharft. Der Riickgang gegentiber 2020 (33.383) ist markant. Eine wesent-
liche Ursache liegt in der abnehmenden Anzahl potentieller Mitter durch das Eintreten geburtenschwacher Jahrgéange aus
der Mitte der 90er Jahre (1992-1997) in das gebarfahige Alter. Aber auch die zusammengefasste Geburtenziffer (TFR), die
vor 2019 teilweise deutlich Uber dem Bundesdurchschnitt lag, ist im Berichtszeitraum um Gber 20 % auf 1,22 Kinder je Frau
und damit auf den zweitniedrigsten Wert aller Bundeslander zuriickgefallen. Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau lag
dabei in den Kreisfreien Stadten Leipzig und Dresden mit 1,00 bzw. 1,10 deutlich unter den Werten aller Landkreise (h6chste
Werte Landkreis Bautzen 1,50, Erzgebirgskreis 1,49) und der Kreisfreien Stadt Chemnitz. 19,3 % der 2024 Geborenen hatten
Mitter mit auslandischer Staatsangehdrigkeit.

Deutlich wird auch der Einfluss der Covid-19-Pandemie, die einerseits die Geburtenrate zusatzlich reduziert - vor allem aber
die Sterblichkeitsrate deutlich erhoht hat. Tatsachlich stieg die Zahl der Sterbefélle in Sachsen 2021 mit 64.373 auf den
hochsten Wert seit 1991 und Gbertraf die relativ stabile Durchschnittszahl von 55.000 des vorherigen Berichtszeitraumes
2015-2019 deutlich. Nachdem die durchschnittliche Lebenserwartung bereits seit 2015 nur noch langsam anstieg (83,8
Jahre fir Frauen und 77,8 Jahre fiir Manner nach Sterbetafel 2018/20), hat die Covid-19-Pandemie 2021 erstmals zu einem
kurzfristigen Rickgang der Lebenserwartung geflihrt.

Der Geburtenriickgang und hohere Sterbefallzahlen fiihren zu einer deutlichen Verstarkung des seit Jahrzehnten negativen
natiirlichen Saldos (-32.271 flr 2024, vgl. Abb. 1.1.1-2). Einen Geburtentberschuss verzeichnen nur vier Gemeinden (Ral-
bitz-Rosenthal, Nebelschiitz, Belgershain und Rackwitz).

PRiumliche Entwicklung (Wanderungen)

Der Wanderungstiberschuss von 164.639 Personen im Berichtszeitraum wird zu 91,7 % durch die Zuwanderung aus dem
Ausland bestimmt. Die Dimension wirtschafts- und kriegsbedingter Migration flihrte zu einer breiter gestreuten regionalen
Verteilung. 325 der 418 Gemeinden verzeichnen Wanderungsgewinne bei gleichzeitigem Sterbefallliberschuss, bei knapp
einem Drittel davon (78) reichen die Wanderungsgewinne flr eine insgesamt positive Gesamtbilanz.

Fir Leipzig und Dresden scheint die Phase der Reurbanisierung ein Ende gefunden zu haben. Beide Stadte sind Binnenwan-
derungsverlierer - die angrenzenden Kreise gewinnen. Uberdeckt wird diese Veranderung derzeit noch durch auBerséchsi-

sche Zuwanderung und die Verteilung von Schutzsuchenden. m SMIL
Abb. 1.1.1-2: Bevdlkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990-2024 __/—
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Bevolkerungsstruktur

P Altersstruktur, Geschlechterverteilung

Sachsen hat mit einem Durchschnittsalter von 47,1 Jahren (2024) die fuinftilteste Bevélkerung in Deutschland. In 87 % der
418 Gemeinden liegt das Durchschnittsalter der Bevolkerung tber dem sdchsischen Mittelwert, davon in 133 Gemeinden
bei 50 Jahren und &lter (vgl. Abb. 1.1.2-1). Ein vergleichsweise niedriges Durchschnittsalter unter 45 Jahre verzeichnen nur
die Stadte Leipzig und Dresden sowie Nebelschiitz, Ralbitz-Rosenthal und Réckelwitz in der Lausitz und Rackwitz und
Schénwdlkau ndrdlich von Leipzig.

Die Anzahl junger Menschen unter 20 Jahre ist noch bis 2023 leicht gestiegen. Ende 2024 hatte diese Altersgruppe einen
Anteil von 17,8 %. Dagegen nahm die Anzahl von Personen im Erwerbsalter (20 bis unter 65 Jahre) bis Ende 2024 stetig ab,
der Anteil sank auf 55 %. Weiter zugenommen hat im Berichtszeitraum der Anteil dlterer Menschen ab 65 Jahre um 0,7
Prozentpunkte auf 27,2 %%.

Die flr Fragen der Daseinsvorsorge, des Arbeitskraftepotenzials und letztlich fiir die Leistungsfahigkeit einer Region be-
deutsamen Abhingigkeitskennziffern (Jugend-, Alten-, Gesamtquotient) haben sich fiir Sachsen weiter verschlechtert. So
erhohte sich der Gesamtquotient von 79,4 auf 81,7. Das heil3t, auf 100 Erwerbsfahige kommen fast 82 Personen im nicht-
erwerbsfahigen Alter. Die regionalen Unterschiede reichen dabei von 60,2 (Leipzig) bis 96,5 (Erzgebirgskreis).

In Sachsen kommen insgesamt im Durchschnitt nur 971 Manner auf 1.000 Frauen. Besonders deutlich ist der Fraueniiber-
schuss in der Altersgruppe 60plus mit 795 Mannern je 1.000 Frauen. In den jlingeren Altersgruppen sind dagegen die Man-
ner in der Uberzahl. Am héchsten ist der Manneranteil bei den 23- bis 32-Jahrigen mit bis zu 1.126 Mannern je 1.000
Frauen.

»Familie und Haushalte
Laut Mikrozensus gab es in Sachsen im Jahr 2020 rund 394.000 Familien mit minderjahrigen Kindern. Bis 2024 erhdhte sich

Abb. 1.1.2-1: Durchschnittsalter und Altersgruppenanteile der Bevolkerung am 31.12.2024
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die Anzahl um 3,5 % auf rund 408.000. Ehepaare mit Kindern machten sowohl 2020 mit 53 % als auch 2024 mit 54 % den
GroBteil dieser Familien aus. In 22 % der Familien lebten die Kinder bei unverheirateten Paaren, und in 24 % gab es nur
einen Elternteil. Hinsichtlich der Familienstrukturen gibt es bei der Familienform zwischen stadtischen und ldndlichen Ge-
meinden nur geringe Unterschiede.

Die Anzahl der Haushalte hat sich zwischen 2020 und 2024 geringfiigig von 2,13 auf 2,11 Millionen verringert. Die
durchschnittliche HaushaltsgroBe liegt unverandert bei 1,9 Personen je Haushalt. Mit knapp 45 % dominieren weiter 1-
Personen-Haushalte. Der Anteil von Haushalten mit 3 und mehr Personen hat sich zu Lasten der 2-Personen-Haushalte
leicht auf 20,5 % erhoht.

»Ausldnder, Staatsangehdrigkeit, Migration
Der Auslanderanteil an der Bevdlkerung Sachsens hat sich im Berichtszeitraum von 5,3 % auf knapp 9 9% erhéht, liegt damit
aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 16,8 %. Schutzsuchende haben in Sachsen mit tiber 38 % einen
deutlich groBeren Anteil an der Zuwanderung als im Bundesdurchschnitt (23,5 %).
Von den 362.855 laut Auslanderzentralregister (AZR) Ende 2024 in Sachsen registrierten Ausléandern leben tiber 56 % in
Leipzig, Dresden und Chemnitz. Im Berichtszeitraum hat sich jedoch auch der Auslanderanteil in den Landkreisen erhoht.
In den Landkreisen Sichsische Schweiz/Osterzgebirge, Leipzig und Erzgebirgskreis hat er sich fast verdoppelt (vgl.
Abb. 1.1.2-2).
Waren bis 2015 Staatsangehorige aus Sachsens Nachbarlandern, den Balkanstaaten und aus Vietnam stark vertreten, do-
minieren ab 2016 Flichtlinge aus Syrien und Afghanistan, seit 2022 aus der Ukraine (vgl. Abb. 1.1.2-2). Die Anzahl
ukrainischer Staatsangehdriger ist allein im Jahr 2022 von 9.350 auf lber 59.000 angestiegen und liegt Ende 2024 bei
68.700. Ukrainische Schutzsuchende in Deutschland sind Gberwiegend weiblich (59 %) und durchschnittlich 35 Jahre alt.
Schutzsuchende insgesamt waren Ende 2024 durchschnittlich knapp 32 Jahre alt. Der Frauenanteil lag bei 45 % (Destatis,
2025). Syrien und Venezuela waren nach der Ukraine die Staaten mit der stirksten Nettozuwanderung im Berichtszeitraum.
m SMIL

Abb. 1.1.2-2: links: Ausldnderanteil nach Kreisen; rechts: Herkunftslander der auslandischen Bevélkerung in Sachsen
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Erwerbstatigkeit und Pendler

Die Anzahl der Erwerbstédtigen in Sachsen ist nach einem pandemiebedingten Rickgang im Jahr 2020 bis 2023 auf
2.069.900 gestiegen, ging dann aber im Jahr 2024 um 5.400 zurlick. Fir den Berichtszeitraum 2020 bis 2024 ergibt sich ein
Plus von 14.000. Wihrend Leipzig (+24.600) und Dresden (+13.000) sowie der Landkreis Nordsachsen (+2.000) Zuwéchse
aufweisen, ging die Erwerbstatigenzahl in der Stadt Chemnitz und allen sdchsischen Landkreisen zuriick, am starksten in
den Landkreisen Erzgebirgskreis (-5.800), Mittelsachsen (-5.300) und Bautzen (-4.200). Den héchsten Riickgang allein im
Jahr 2024 verzeichnete der Landkreis Zwickau in Folge der einsetzenden Krise in der Automobilindustrie (-2.500).

Die Erwerbstatigkeit im Dienstleistungsbereich, in dem 73,6 % aller Erwerbstdtigen beschaftigt sind, ist Gber den gesamten
Zeitraum angestiegen (+35.900). Den groBten Zuwachs gab es im Gesundheits- und Sozialwesen (+18.300) und im Bereich
der Unternehmensdienstleistungen (+9.200). Im Gegensatz dazu ging die Erwerbstatigenzahl im produzierenden Gewerbe
um 19.700 zurtick (verarbeitendes Gewerbe -10.300, Baugewerbe -11.200).

Die Erwerbstatigenquote der 20- bis 64-Jahrigen ist laut statistikportal.de zwischen 2021 und 2024 von 82,3 auf 82,9 %
gestiegen und damit die dritthGchste aller Bundeslander (Durchschnitt 81,4 9%).

Da die Erwerbstdtigenrechnung regionale Daten nur fiir den Arbeitsort bereitstellt, werden flr den relativen Bezug zur er-
werbsfihigen Wohnbevélkerung in Abb. 1.1.3-1 Daten der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten (svB) zu Grunde ge-
legt. Im Jahr 2024 stellen die 1,65 Mio. in Sachsen wohnenden svB knapp 80 % der 2,065 Mio. Erwerbstatigen.

Im LEP 2013 sind svB am Arbeitsort (in Gleichsetzung mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzen) und die auf den
svB beruhenden Pendlerzahlen wichtige Ausweisungskriterien fr Ober- und Mittelzentren sowie flr die besondere Ge-
meindefunktion Gewerbe (Z 1.3.6, Z 1.3.7, G 1.4.2; vgl. Kbl. 211 und 212). GréBte Arbeitsplatzzentren auf dieser Grundlage
sind neben den Kreisfreien Stadten (118.000 bis 297.000 svB), Zwickau (52.000 svB) sowie Bautzen, Gorlitz, Plauen, Schkeu-
ditz und Freiberg mit jeweils zwischen 20.000 und 26.000 Arbeitsplatzen. Sachsenweit ist im Berichtszeitraum ein Zuwachs

Abb. 1.1.3-1: Beschiftigtenquote und Beschéftigte nach Wirtschaftsbereichen
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von 29.338 Arbeitsplatzen zu verzeichnen. In 147 der 418 Gemeinden hat sich die Anzahl sozialversicherungspflichtiger
Arbeitsplatze erhoht. Neben Leipzig (+22.616) und Dresden (+10.806) konnte Schkeuditz mit +3.278 einen hohen Zuwachs
erzielen. Einen Zugewinn von tber 1.000 Arbeitsplatzen gab es auch in Chemnitz (+1.406) sowie in Markkleeberg, Neukie-
ritzsch, Meerane und Gorlitz. Verluste mussten insbesondere Béhlen (-1.079), Zittau, Reichenbach im Vogtland, Wittichen-
au, Riesa, Bischofswerda, Dobeln und Burgstadt (alle zwischen 500 und 900) hinnehmen. Die Zahlen der svB mit Arbeitsort
in Sachsen haben sich analog zu denen der Erwerbstatigen insgesamt entwickelt: nach dem coronabedingten Riickgang im
Jahr 2020 wurde 2023 mit 1.643.700 ein Hochststand erreicht, das Jahr 2024 brachte einen Riickgang von 5.800.

Uberschreiten Beschaftigte auf dem Weg zum Arbeitsplatz administrative Grenzen, spricht man von Pendlern. Die Analyse
von svB und Pendlerverhalten ermdglicht regionale Aussagen zu Arbeitsplatzzentralitdt und pendlerbedingter Mobilitat.
Von den 1.650.000 svB mit Wohnort in Sachsen, haben 157.900 ihren Arbeitsplatz in anderen Bundeslandern, am haufigs-
ten in Bayern und Sachsen-Anhalt. Nach Sachsen pendeln 145.500 svB, die ihren Wohnsitz vor allem in Sachsen-Anhalt
und Thiringen sowie im benachbarten Ausland haben. Per Saldo ergibt sich fr Sachsen 2024 ein Auspendleriiberschuss
von 12.400, der sich zuvor zwischen 2020 und 2023 bereits deutlich von 13.700 auf 8.400 verringert hatte.
Zu den grenziberschreitenden kommen die teilweise intensiven innersichsischen Pendlerverflechtungen hinzu (vgl. Abb.
1.1.3.-2). Hohe Einpendleriiberschisse, die kennzeichnend fir Giberregionale Arbeitsmarktzentren sind, weisen neben Dres-
den, Leipzig und Chemnitz vor allem Zwickau, Schkeuditz und Bautzen, sowie Annaberg-Buchholz, Freiberg und Gorlitz auf.
Von den 1.637.900 svB, die am 30.6.24 ihren Arbeitsplatz in Sachsen hatten, verfiigten 141.500 (8,6 %) Gber eine auslandi-
sche Staatsangehorigkeit. Die meisten auslandischen Beschaftigten gab es in den Stidten Leipzig (32.100) und Dresden
(26.400) sowei im Landkreis Gorlitz (11.000).
Die Zahl arbeitsuchender Erwerbspersonen hat sich nach einem coronabedingten Anstieg 2020/21 im Jahr 2022 mit
118.200 dem Tiefststand von 2019 gendhert. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren jedoch wieder fast 140.000 Arbeitslose
gemeldet. Die Arbeitslosenquote, die 2020 noch bei 6,1 9% lag, erreichte damit einen Wert von 6,5 %. Die hochsten Arbeits-
losenquoten verzeichnen 2024 die Stadte Chemnitz (9,0 %) und Leipzig (7,9 %) sowie der Landkreis Gorlitz (8,8 %).

m SMIL

Abb. 1.1.3-2: Pendlerbeziehungen zwischen den Oberzentren und Pendlersaldo der Gemeinden
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Rahmenbedingungen fiir die Landesplanung

PROG

Im Berichtszeitraum dieses Raumordnungsberichtes ist auf Bundesebene das ,Gesetz zur Anderung des Raumordnungsge-
setzes und anderer Vorschriften" vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) von Bedeutung, das auf eine Beschleunigung und
Digitalisierung der Raumplanung sowie flexiblere Raumvertrdglichkeitspriifungen abzielt. Mit der Novelle ist eine ,be-
schleunigte Raumvertradglichkeitspriifung” sowie Maglichkeiten zum Absehen von einer solchen Priifung eingefiigt worden.
Ebenfalls wurden Zielabweichungsverfahren neu geregelt, indem der Bund die Zustidndigkeit der Raumordnungsbehorden
festgelegt hat und zugleich die Vorschrift von einer ,Kann-" zu einer ,Soll-" Vorschrift gedndert wurde.

»WindBG

Das Windenergieflichenbedarfsgesetz (WindBG) ist als neues Gesetz mit Artikel 1 des ,Gesetzes zur Erhéhung und Be-
schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land" vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353) eingeftihrt worden. Durch
dieses Gesetz wird die Steuerung der Windenergie neu geregelt, indem die Bundeslander verpflichtet werden, einen prozen-
tualen Anteil ihrer Landesflache als Windenergiegebiete auszuweisen. Flir Sachsen regelt das WindBG eine Ausweisung von
1,3 % der Landesflache bis spatestens zum 31. Dezember 2027 und von 2,0 % der Landesfldche bis spatestens zum 31.
Dezember 2032.

»SachsLPIG
Im Berichtszeitraum wurden einige wichtige Einzelanpassungen und Ergdnzungen im Sédchsischen Landesplanungsgesetz
vorgenommen.

Mit dem ,Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024" vom 20. Dezember 2022 (SachsGVBI. S. 705) wurde das Windenergieflachen-
bedarfsgesetz des Bundes durch den neu geschaffenen § 4a SachsLPIG umgesetzt. Mit dieser Vorschrift ist den Regionalen
Planungsverbanden in Umsetzung des WindBG die Ausweisung von mindestens 2,0 % ihrer Fldche als Windenergiegebiete
(Vorranggebiete Wind) bis zum 31. Dezember 2027 als Pflichtaufgabe tibertragen worden. Die im WindBG angelegte zwei-
stufige Ausweisung, wurde somit, mit der Absicht einer Aufwandsreduzierung, landesrechtlich in ein einstufiges Verfahren
geandert. Zur Kompensation des Mehrbelastungsausgleichs fiir die mit dem WindBG verbundenen Planungsaufgaben wur-
den den Regionalen Planungsverbdnden fiir die hierflr erforderlichen Personal- und Sachmittel zusatzlich jahrlich
350.000 € pro Verband befristet bis zum 31. Dezember 2027 gewahrt.

Eine weitere Anderung betraf die in § 12 Abs. 2 SachsLPIG neu geregelte Ubernahme der Rechtsverfolgungskosten fiir Re-
gionalplane, diese Vorschrift hatte bisher nur fiir Braunkohlenplane gegolten.

Eine wesentliche Ergdnzung des Gesetzes betraf die Flexibilisierung des Planungsrechts. Mit der Regelung in § 20 Abs. 3
SachsLPIG wurde ein besonderes Zielabweichungsverfahren geschaffen, bei dem ausnahmsweise die Grundzlige der Pla-
nung einem Vorhaben nicht mehr entgegengehalten werden kénnen. Die Zielabweichung ermdglicht eine Uberwindung des
Zieles 5.1.3. des LEP 2013. Somit kann fiir Windenergievorhaben von dem Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 BauGB abgewichen
werden. Dies ermdglicht die planerische ErschlieBung von Standorten fiir Windenergieanlagen auBerhalb der in den Regio-
nalplanen festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiete Wind. Das Zielabweichungsverfahren wird im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens unmittelbar von der zustandigen Immissionsschutzbehorde gefiihrt.

Mit der Flexibilisierungsklausel des § 20 Abs. 4 SachsLPIG wurden neue Mdglichkeiten fiir die Siedlungsentwicklung in
nichtzentraldrtlichen Gemeinden Gber die sogenannte Eigenentwicklung hinaus geschaffen. Hier ist nunmehr ein verein-
fachtes Zielabweichungsverfahren vom Ziel 2.2.1.6 des LEP 2013 mdglich. Anwendung finden soll diese Vorschrift fir Ge-
meinden, die von der infrastrukturellen Ausstattung einem Grundzentraum vergleichbar sind, aber auf Grund ihrer Lage im
Raum keine zentralortliche Funktion erhalten haben (keine Netzergénzung erforderlich).

Mit beiden Anderungen in § 20 SichsLPIG hat der Freistaat Sachsen im bundesdeutschen Kontext planerisches Neuland
beschritten. Gerade mit der Flexibilisierungsklausel des § 20 Abs. 4 SdchsLPIG wird ein moderner Planungsansatz aufgezeigt,
der zur Unterstlitzung des landlichen Raum beitragen kann, indem er mit der Moglichkeit einer erweiterten Baulandbereit-
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stellung auch in nichtzentralortlichen Gemeinden neue Halte- und Bleibefaktoren fiir junge Familien schafft.

Mit dem ,Gesetz zur Ertragsbeteiligung von Kommunen an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflachenanlagen” vom 12.
Juni 2024 (SachsGVBI. S. 522) wurden die beiden Flexibilisierungsklauseln in § 20 Abs. 3 und 4 SachsLPIG erneut bestatigt.
Dies war aufgrund der Anderung des ROG erforderlich, da die zentrale Norm fiir Zielabweichungsverfahren gedndert wurde.

Das ,Gesetz zur Anderung planungsrechtlicher Vorschriften und akzeptanzférdernder MaBnahmen im Bereich der erneuer-
baren Energien” vom 10. September 2025 (SachsGVBI. S. 350) hat die Planungssystematik zur Umsetzung des WindBG
nochmals modifiziert. § 4a SachsLPIG wurde dahingehend gedndert, dass durch die Aufgabe der 2022 festgelegten
Einstufigkeit der Planung der Windenergiebedarfsflachen die sachsische Rechtslage an das Bundesrecht angepasst wurde.
Mit der zweistufigen Planungsvorgabe wird den Tragern der Regionalplanung nunmehr ein groBerer Zeitrahmen fir die
Umsetzung des WindBG gewdhrt. Jeder Regionale Planungsverband hat fiir seine Planungsregion den zum 31. Dezember
2027 geltenden Flachenbeitragswert von 1,3 % und zum 31. Dezember 2032 von 2,0 % analog Anlage 1 Spalten 1 und 2
des Windenergieflachenbedarfsgesetzes als verbindliches regionales Teilflachenziel in Form von Vorranggebieten auszuwei-
sen. Verbunden mit der Umstellung auf die zweistufige Planung wurde zudem die Zusatzfinanzierung der Regionalen Pla-
nungsverbande bis zum Jahr 2028 verldngert. m SMIL

Abb. 1.2.1-1: System der rdumlichen Gesamtplanung in Deutschland
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Regionalplanung - Region Chemnitz

Nach der im Jahr 2019 durch den Planungsverband beschlossenen Abtrennung der Festlegungen zur rdumlichen Steuerung
der Windenergie vom Regionalplanverfahren erfolgte im Juli und August 2021 die erneute Offenlage des Entwurfs und am
20. Juni 2023 der Satzungsbeschluss zum Regionalplan Region Chemnitz 2024. Mit Bescheid des SMR vom 22. Februar
2024 wurde der Regionalplan Region Chemnitz 2024 unter Herausnahme bestimmter Plansdtze und Abwédgungen sowie
unter MaBgaben genehmigt. Die Verbandsversammlung des Verbandes hat am 11. April 2024 den Abtrennungs- und Bei-
trittsbeschluss zum Genehmigungsbescheid des SMR gefasst. Den MaBgaben des Bescheides wurde beigetreten und be-
schlossen, die unbeanstandeten, genehmigten Teile der Satzung mit den unter MaBgaben genehmigten Teilen der Satzung
in Kraft zu setzen. Gegen die Nichtgenehmigung von Plansdtzen und Abwagungen erfolgte durch den Verband Klage vor
dem Verwaltungsgericht Chemnitz. Mit der Bekanntmachung des Regionalplanes Region Chemnitz 2024 am 23. Januar
2025 wurde das Planverfahren abgeschlossen. Fiir die im Jahr 2008 entstandene Planungsregion Chemnitz liegt damit erst-
mals ein einheitlicher Regionalplan vor, allerdings ohne Festlegungen zur rdumlichen Steuerung der Windenergie.

Die erheblichen Auswirkungen der Durchfiihrung des Regionalplanes Region Chemnitz 2024 auf die Umwelt sind zu tber-
wachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig ermitteln zu kdnnen und in der Lage zu
sein, geeignete MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Das Monitoring des Regionalplanes, das auch die Erfassung kumula-
tiver Umweltauswirkungen ermdglichen soll, erfolgt auf der Grundlage der im Umweltbericht des Planes bestimmten zehn
Monitoringindikatoren Flacheninanspruchnahme fir Siedlungs- und Verkehrsflachen; Landschaftszerschneidung; Fein-
staubbelastung; Larmbelastung durch Verkehr; Schutzgebietsanteile; Zustand Oberflichengewésser/Grundwasserkarper
nach WRRL; Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie; Anteil erleb-
niswirksamer Landschaftsbereiche; Waldmehrung; Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzflache.

In den Berichten zu den Monitoringindikatoren werden die Methodik der Uberwachung und die Entwicklung bzw. Anderung

Abb. 1.2.2-1: Planungsregion Region Chemnitz
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des jeweiligen Indikators einzeln betrachtet, beschrieben und bewertet und teilweise auch in Karten dargestellt. Die aktuel-
len Berichte zu den Monitoringindikatoren werden auf der Homepage des Planungsverbandes veroffentlicht.

Der Beschluss zur Aufstellung des Raumordnungsplanes Wind als sachlicher Teilregionalplan erfolgte am 20. Juni 2023. Mit
dem Raumordnungsplan Wind wird die Pflichtaufgabe des Verbandes entsprechend § 4a SachsLPIG, Umsetzung des Wind-
energieflachenbedarfsgesetzes, erfillt. Mit der fristgerechten Festlegung von Windenergiegebieten als Vorranggebiete min-
destens im Umfang des gesetzlich bestimmten Flachenbeitragswertes im Raumordnungsplan Wind werden in der Region
Vorhaben zur Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen auch zukiinftig planerisch gesteuert.

Mit dem ersten Vorentwurf des Raumordnungsplanes Wind erfolgte im Zeitraum von Mitte Februar bis Anfang April 2024
die friihzeitige Unterrichtung der beriihrten éffentlichen Stellen und der Offentlichkeit. Unter Berticksichtigung der Ergeb-
nisse dieser frihzeitigen Beteiligung wurde der vollstandige Entwurf des Raumordnungsplanes Wind mit Umweltbericht
erarbeitet und im Marz 2026 durch die Verbandsversammlung die Offenlegung beschlossen.

»MORO Forschungsprojekt ,Krisenfeste Raum- und Infrastrukturen durch zentralértliche Konzepte”

Das BMWSB unterstitzt mit dem Aktionsprogramm MORO die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis bei der
Erprobung und Umsetzung innovativer, raumordnerischer Handlungsansatze und Instrumente. Ziel des von Oktober 2021
bis August 2024 durch das BBSR durchgefiihrten Forschungsprojektes war es, vor dem Hintergrund zunehmender und mul-
tipler Krisen, das Zentrale-Orte-Konzept und bisherige Strategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge auf den Prifstand zu
stellen. Im Zentrum der Untersuchungen standen sowohl die Krisenanfalligkeit zentralortlich relevanter Siedlungs- und
Infrastrukturen als auch Strategien zur Schaffung von Resilienzen Uber Institutionen, Instrumente und Verfahren der
Raumplanung. Eine der fiir das Forschungsprojekt ausgewahlten finf Modellregionen war die Stadt Crimmitschau gemein-
sam mit den Gemeinden Dennheritz und Neukirchen/PleiBe zum Thema GroBflachiger Stromausfall (Blackout). Zum MORO
liegt der Endbericht, der die Methodik und die Erkenntnisse der Untersuchungen zu den unterschiedlichen regionalen The-
menschwerpunkten (Wasserversorgung, Intra- und Interkommunale Kooperation in der Daseinsvorsorge, Strom-Blackout-
Vorsorge und Evakuierungsmanagement) beschreibt, sowie eine Handlungshilfe fiir die Planungspraxis vor.
https://www.bbsr.ound.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2021/krisenfeste-raum-und-infrastrukturen/01-
start.html m PV RC

Abb. 1.2.2-2: Fakten zur Planungsregion

Planungsverband Region Chemnitz

Regionsflache

Bevélkerung (31.12.2024)
Hauptnutzungsarten (31.12.2024)
Mitglieder im Verband

Sitz der Verbandsverwaltung
Anzahl Gemeinden

dv. Oberzentren (LEP)

dv. Mittelzentren (LEP)

dv. Grundzentren (Regionalplan)
Regionalplan Satzungsbeschluss
Regionalplan Genehmigung
Regionalplan Inkrafttreten
Anzahl Grundsatze
Anzahl Ziele
Festlegungskarten
Erlduterungskarten
Rechtskraft/Besonderheiten
Ifd. Teilfortschreibungen
Aufstellungsbeschluss

6.528 km? (35,4 % von Sachsen)
1.386.336 Einwohner (34,3 % von Sachsen)
Ldw. 53,9 %, Wald 29,0 %, Siedlung 10,1 %, Verkehr 4,5 %, Gewdsser 1,1 %
4 Landkreise,1 Kreisfreie Stadt
Zwickau
182
3
24 (12 Mittelzentren + 3 mittelzentrale Stidteverbiinde)
45 (25 Grundzentren + 8 grundzentrale Verbiinde)
20.06.2023
22.02.2024
23.01.2025
58
96 (2 vollstandig und 1 tw. von Genehmigung ausgenommen®)
10
5
* 3 Plansatze von Genehmigung ausgenommen; RPV klagt gegen Genehmigung
Raumordnungsplan Wind
20.06.2023

Rahmenbedingungen der Raumordnung | Landes- und Regionalplanung | 35



https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2021/krisenfeste-raum-und-infrastrukturen/01-start.htm
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/moro/studien/2021/krisenfeste-raum-und-infrastrukturen/01-start.htm

Rahmenbedingungen der Raumordnung | Landes- und Regionalplanung

Regionalplanung - Region Leipzig-Westsachsen

PRegional- und Braunkohlenplanung

Das Jahr 2021 war mit dem Inkrafttreten zweier Raumordnungsplane innerhalb eines Jahres ein besonderer Meilenstein.
Zundchst trat der ,Nordraumplan” als Sanierungsrahmenplan fiir die stillgelegten Tagebaubereiche Goitzsche, De-
litzsch-Sudwest und Breitenfeld in Kraft. Nach fristgerechter Genehmigung durch die oberste Raumordnungs- und Landes-
planungsbehodrde konnte gleiches fiir den neuen Regionalplan Leipzig-Westsachsen erreicht werden, der seit Ende 2022
bestandskraftig ist.

Im Bereich der aktiven Tagebaue sind die Braunkohlenplane fiir die Tagebaubereiche Vereinigtes Schleenhain und Profen,
die die aktuellen Realitdten nicht mehr abbilden, fortzuschreiben und damit ,zukunftsfest” zu machen. Im Bereich Vereinig-
tes Schleenhain stand die Kldrung wasserbezogener Sachfragen zwischen Restlochflutung und Endwasserspiegelhdhen ge-
nauso wie die Durchfiihrung der Strategischen Umweltpriifung (SUP) im Fokus. Im Zuge der Gesamtfortschreibung des
Braunkohlenplanes konnte 2023 die Abwadgung zu den im Rahmen der Aufstellungsbeteiligung eingegangenen Anregun-
gen und Bedenken abgeschlossen werden. Verfahrensbegleitend entsteht ein Masterplan zur Gestaltung der Bergbaufolge-
landschaft mit einer intensiven Fachberatung durch die Regionalplanung. Handlungsbedarf besteht gleichermalen zum
Tagebaubereich Profen, fiir den die Fortschreibung zum Sanierungsrahmenplan in enger Abstimmung mit der Regionalen
Planungsgemeinschaft Halle eingeleitet wurde. Mit der Fertigstellung des Landerlbergreifenden Regionalen Entwicklungs-
konzeptes (LGREK) riickt dieser Planungsraum zunehmend in den Fokus, wobei die Perspektive des FloBgrabens, die Ausge-
staltung des Domsener Sees und die Wiederherstellung einer West-Ost-StraBenverbindung Kernanliegen bilden.

Mitte des Jahres 2021 wurde das neue Energie- und Klimaprogramm durch die Staatsregierung freigegeben, welches neue,
ambitionierte Ausbauziele flir die erneuerbaren Energien beinhaltet. Mit Beschluss der Verbandsversammlung brachte der
Planungsverband im Dezember 2021 eine Teilfortschreibung des gerade in Kraft getretenen Regionalplanes auf den Weg.
Fir diese Teilfortschreibung Erneuerbare Energien hat die Verbandsversammlung im Marz 2026 eine erneute Offentlich-

Abb. 1.2.3-1: Planungsregion Leipzig-Westsachsen
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keitsbeteiligung infolge der durch den Freistaat angepassten Flachenziele bei der Windenergie beschlossen. Die Herabset-
zung von (mindestens) 2,0 % auf nunmehr 1,3 % der Regionsflache bis Ende 2027 ,entscharft" die planerische Brisanz bei
der Flachenfindung, wenngleich die Aufgabe sehr ambitioniert bleibt.

PRegionalentwicklung, Strukturwandel und Kohleausstieg

Der Strukturwandel im Kontext zum Kohleausstieg bildet eine maBgebliche Herausforderung fiir die ndchsten Jahre. Die
vielfdltigen Aktivitdten reichten vom Regionalen Begleitausschuss tber Fachnetzwerke bis zu Revierstammtischen. Bei der
Informationsfahrt zur Braunkohlensanierung am 31.05.2021 konnten nach der Lock-Down-Phase erstmals wieder ca. 70
Akteure in Prasenz zusammentreffen, um ,Botschaften aus regionaler Sicht" zu vermitteln und Positionen dazu auszutau-
schen. Auch die MaBnahmen zur Strukturstarkung mit dem Regionalen Begleitausschuss als Fachgremium erforderten eine
intensive fachliche Begleitung. Beim Sanierungsbergbau standen die Fachbegleitung von Machbarkeitsstudien zur Kanu-
parkschleuse und zum Harthkanal sowie das Ringen um eine auskémmliche finanzielle Ausstattung der §4-MaBnahmen
zur Erhéhung des Folgenutzungsstandards tiber die bergrechtlichen Verpflichtungen der LMBV mbH hinaus im Blickpunkt.
Darliber hinaus war der RPV zum Fachférderprogramm FR-Regio genauso wie zur LEADER-F6rderung aktiv, um bestmégli-
che Effekte fiir die Regionalentwicklung zu bewirken. Besonders im Blickpunkt standen dabei im Berichtszeitraum: die Be-
werbung und Durchfiihrung der World Canals Conference in Leipzig (Stadt Leipzig, Griiner Ring Leipzig); die Fortschreibung
des Wassertouristischen Nutzungskonzeptes aus den Jahren 2005/2007 (Stadt Leipzig, Griner Ring Leipzig); die Konzeption
und Umsetzung eines transportablen und multimodalen Landschaftsmodells (Stadt Leipzig, Griiner Ring Leipzig); eine
Machbarkeitsstudie Bootspassage Zwenkauer-Cospudener See (Harthkanal) (Stadt Leipzig, Griiner Ring Leipzig); die Erar-
beitung eines Masterplanes fiir den Aktionsraum Tagebau Schleenhain (Landkreis Leipzig); ein Regionales Anpassungs- und
Handlungskonzept Energie Wurzener Land (Gemeinde Lossatal, Wurzener Land); sowie ein Stadt-Umland-Konzept (SUK) fiir
das Torgauer Elb-Heide-Land (Stadt Belgern-Schildau, Stadte und Gemeinden des Altkreises Torgau).

Bei der Begleitung von Forschungsprogrammen standen StadtLandNavi und Interko2 im Fokus, wobei der Planungsverband
bei der Verstetigung zum Wohnbaufldchenmonitoring auch kiinftig Verantwortung tbernehmen wird. Mit dem For-
schungsprojekt ,Resiliente Regionen” als MORO gelang es zudem, ein neues Potenzial zu er6ffnen. Der RPV Leipzig-West-
sachsen als ,Mitglied der kommunalen Familie” erfreut sich gerade als Praxispartner zu raumrelevanten Themenfeldern
einer guten, tendenziell eher steigenden Nachfrage. m RPV LWSN

Abb. 1.2.3-2: Fakten zur Planungsregion

Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen

Regionsflache 3.978 km? (21,6 % von Sachsen)
Bevdlkerung (31.12.2024) 1.071.399 Einwohner (26,5 % von Sachsen)
Hauptnutzungsarten (31.12.2024) Ldw. 53,9 %, Wald 29,0 %, Siedlung 10,1 %, Verkehr 4,5 %, Gewdsser 1,1 %
Mitglieder im Verband 2 Landkreise,1 Kreisfreie Stadt
Sitz der Verbandsverwaltung Leipzig
Anzahl Gemeinden 61

dv. Oberzentren (LEP) 1

dv. Mittelzentren (LEP) 9

dv. Grundzentren (Regionalplan) 21 (11 Grundzentren + 5 grundzentrale Verbiinde)
Regionalplan Satzungsbeschluss 11.12.2020
Regionalplan Genehmigung 02.08.2021
Regionalplan Inkrafttreten 16.12.2021
Anzahl Grundsatze 82
Anzahl Ziele 174
Festlegungskarten 10
Erlduterungskarten 7
Rechtskraft/Besonderheiten
Ifd. Teilfortschreibungen Erneuerbare Energien
Aufstellungsbeschluss 03.12.2021
Braunkohlenpline/Sanierungsrahmenpline 2/8
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Regionalplanung - Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge

»Regionalplanung

Die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes zur Anpassung an den LEP 2013 ist im September 2020 wirksam geworden
(Regionalplan 2020). Im Rahmen der Erfiillung der zahlreichen Handlungsauftrage aus der Landesplanung wurde darin u. a.
ein innovatives raumordnerisches Konzept zur Hochwasservorsorge umgesetzt, das im Rahmen eines Modellprojektes der
Raumordnung mit Hilfe von Bundesmitteln entwickelt worden war und das mit seiner strategisch langfristigen Ausrichtung
auf die Folgen des Klimawandels bundesweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

Gegen den Regionalplan 2020 wurden fiinf Normenkontrollklagen mit Bezug auf die Themen Windenergienutzung und
Rohstoffsicherung vor dem OVG Bautzen erhoben. In seinen Urteilen von 2023 beanstandete das Gericht formelle Fehler;
im Ergebnis wurden die Kapitel Freiraum, Wasserversorgung und Windenergienutzung fiir nichtig erklart. Der RPV fasste
deshalb im Juni 2024 den Beschluss zu einer Neuaufstellung der Ziele und Grundsatze zur Freiraumplanung.

Bereits im Juli 2023 war der Aufstellungsbeschluss zum Teilregionalplan Energieversorgung/Windenergienutzung zur Erfiil-
lung der mit dem SachsLPIG i. V. m. dem Windenergieflichenbedarfsgesetz gestellten Aufgabe zur Ausweisung von Flachen
fur die Windenergienutzung gefasst worden. Die Erflllung des Flachenzieles stellt fir den RPV eine Herausforderung dar.
Mit Einflihrung des Zwischenzieles (1,3 % der Flache bis 2027) fiir Sachsen durch Beschluss des Landtages vom September
2025 hat der RPV fir die Planungsregion eine reale Chance zur Umsetzung der Planung. Die Freigabe des diesbezliglichen
Planentwurfs durch die Verbandsversammlung fir die 6ffentliche Anh&rung erfolgte im Marz 2026.

»Regionalentwicklung

Seit Ende 2018 ist der RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge (OE/OE) Partner im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge. Ziel des
Netzwerkes ist es, die Daseinsvorsorge vor allem in den landlichen Regionen zu sichern und die Umsetzung der im Zuge des
Aktionsprogramms Regionale Daseinsvorsorge erarbeiteten Strategien und MaBnahmen zu unterstiitzen und weiterzuent-

Abb. 1.2.4-1: Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge
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wickeln. Das Netzwerk versteht sich als Kompetenznetzwerk, Informations- und Dialogplattform. Zudem dienen die Modell-
regionen als Praxispartner fir Wissenschaft und Forschung. Der Schwerpunkt der zweimal jéhrlich stattfindenden Netz-
werktreffen liegt auf Wissenstransfer und gegenseitigem Austausch.

Durch den RPV OE/OE konnte insbesondere durch die Mitwirkung als Modellregion und Praxispartner bei der Entwicklung
des Datentools ,daviplan” (daviplan.de) ein wichtiger Impuls gesetzt werden. Das Tool kann dort unterstiitzen, wo es um
bedarfsgerechte und zukunftsfahige Standortplanung von Infrastrukturen geht, vor allem in &ffentlichen Verwaltungen
und Planungsbehorden, bei Anbietern konkreter Infrastrukturleistungen und Planungsbiiros. Im RPV OE/OE findet das Da-
tentool hauptsdchlich Anwendung im Zuge von Prozessen der Regionalentwicklung und fir Planungsentscheidungen zur
Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur. Hierbei werden u. a. Erreichbarkeiten fiir unterschiedliche Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge (bspw. Kinderarzte) oder zu Zentralen Orten Gberpriift. Es konnen Szenarien erstellt und bewertet werden. Als
besonders vorteilhaft stellt sich dabei die MOglichkeit der Einbettung aktueller Prognosen fiir die Bevdlkerungsentwicklung
dar, was eine zukunftsfahige und bedarfsgerechte Bewertung von unterschiedlichen Szenarien zuldsst.

Die Umsetzung der FR-Regio besitzt im Planungsverband einen hohen Stellenwert. Im Berichtszeitraum konnten in der
Region insgesamt 16 Projekte in den Forderprozess gebracht werden. Dabei handelt es sich um 12 nichtinvestive und vier
investive Projekte. Dazu gehdrten u. a.: die Errichtung eines interkommunalen Bauhofs fir die Gemeinden Dohna und Miig-
litztal (investiv); die Schaffung eines gemeinsamen Verwaltungssitzes der drei Kommunen Bad Gottleuba-BerggieBhubel,
Liebstadt und Bahretal im Haus des Gastes in Bad Gottleuba-BerggieBhiibel (investiv); der Aufbau eines Regionalmarketings
im Landkreis MeiBen (nichtinvestiv); die Unterstiitzung eines Leitbildprozesses fir den Landkreis Sachsische Schweiz-Ost-
erzgebirge (nichtinvestiv) und die Intensivierung der interkommunalen Kooperation zur Entwicklung des européischen
Halbleiterstandortes Region Dresden (nicht investiv).

Mit der Umsetzung der Vorhaben konnten fiir die Region bedeutende Projekte zur Starkung der interkommunalen Zusam-
menarbeit und mit ihrem teilweise modellhaften Charakter auch auf andere Regionen Ubertragbare Prozesse angestol3en
werden. Die Relevanz der FR-Regio wird durch das positive Feedback durch die geférderten Kommunen nicht zuletzt auch
vor dem Hintergrund des durch den RPV unterstiitzten, relativ unkomplizierten Férderverfahrens sowie die jahrliche Uber-
zeichnung des Férderbudgets unterstrichen. m RPV OE/OE

Abb. 1.2.4-2: Fakten zur Planungsregion

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Regionsfldche 3.437 km? (18,6 % von Sachsen)
Bevélkerung (31.12.2024) 1.048.121 Einwohner (25,9 % von Sachsen)
Hauptnutzungsarten (31.12.2024) Ldw. 57,1 %, Wald 24,7 %, Siedlung 10,0 %, Verkehr 4,5 %, Gewdsser 1,7 %
Mitglieder im Verband 2 Landkreise, 1 Kreisfreie Stadt
Sitz der Verbandsverwaltung Radebeul
Anzahl Gemeinden 65

dv. Oberzentren (LEP) 1

dv. Mittelzentren (LEP) 8

dv. Grundzentren (Regionalplan) 20 (17 Grundzentren + 1 grundzentraler Verbund)
Regionalplan Satzungsbeschluss 24.06.2019
Regionalplan Genehmigung 08.06.2020
Regionalplan Inkrafttreten 17.09.2020
Anzahl Grundsatze 37 (15 unwirksam®)
Anzahl Ziele 43 (30 unwirksam®)
Festlegungskarten 6
Erlduterungskarten 18
Rechtskraft/Besonderheiten * Kap. Freiraumentwicklung, Windenergienutzung, Wasserversorgung unwirksam
Ifd. Teilfortschreibungen Energieversorgung/Windenergienutzung, Freiraumentwicklung
Aufstellungsbeschluss 05.07.2023, 03.06.2024
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Regionalplanung - Region Oberlausitz-Niederschlesien

»Regionalplanung

Das Verfahren der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes fand mit dem In-Kraft-Treten im Oktober 2023 seinen
Abschluss. Damit liegt die dritte Generation eines regionalen Raumordnungsplanes fiir die aus den Landkreisen Bautzen
und Gorlitz bestehende Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien (OL-NS) vor. Dabei konnte der RPV aus dem bestehen-
den Handlungsrahmen des LEP heraus eigene regionalplanerische Akzente setzen. Beispielsweise wurde mit Blick auf die
bundespolitische Leitentscheidung zur zeitlichen Befristung der Braunkohleverstromung und die damit verbundenen Her-
ausforderungen fir alle Adressaten der staatlichen und kommunalen Ebene die besondere Gemeindefunktion ,Struktur-
wandel” entwickelt. Die weitgehende Beschrankung der Planinhalte auf die Kernkompetenzen der Raumordnung flhrte zur
Erstellung eines schlanken und effektiven Regionalplanes.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben fiir die Windenergienutzung erfolgt seit 2023 eine Teilfortschreibung des
Regionalplanes. Die Offentlichkeitsbeteiligung zum Planentwurf erfolgte im Marz/April 2026.

»Braunkohlenplanung

Derzeit wirken im Planungsgebiet des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien die zwei Braunkohlenpldane Tagebau
Nochten und Tagebau Reichwalde. Der groBtenteils im Bundesland Brandenburg liegende Tagebau Welzow-Siid erstreckt
sich mit seinem zum Abbau genehmigten Teilabschnitt Il geringfligig nach Sachsen hinein. Durch das Inkrafttreten des
Kohleausstiegsgesetzes haben sich die energiepolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geédndert. Aufgrund
dessen wird der Braunkohlenplan Tagebau Nochten derzeit auf Grundlage von energiewirtschaftlichen Gutachten fortge-
schrieben. Die Fortschreibung des Braunkohlenplanes Tagebau Reichwalde befindet sich in Vorbereitung. Der in Sachsen
liegende Teil des Teilabschnittes Il des Braunkohlenplanes Welzow-Stid soll zukiinftig aufgehoben werden.

Abb. 1.2.5-1: Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien
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Fir die stillgelegten Braunkohlentagebaue wurden zwischen 1997 und 2004 erstmalig Sanierungsrahmenpléne als beson-
dere Form der Braunkohlenplane fertiggestellt. Derzeit sind 13 Sanierungsrahmenplane wirksam. Fiir 12 dieser Plane wur-
den im Zeitraum von 2017 bis 2023 Teilfortschreibungen durchgeflhrt, in deren Ergebnis eine neue Festlequng des Gel-
tungsbereiches der zeichnerischen Festlegungen erfolgte (Grenze der Bereiche mit Origindrausweisungen der Braunkohlen-
plane). Ziel war hierbei, die Festlegungen des Regionalplanes und der Sanierungsrahmenpline eindeutiger abgrenzen zu
kénnen. Durch die Teilfortschreibungen wurden die Geltungsbereiche der Sanierungsrahmenpldne von insgesamt ca.
500 km? auf ca. 245 km? reduziert.

Seit 2024 findet eine Evaluierung zum Stand der Erreichung der Sanierungs- und Entwicklungsziele der Sanierungsrahmen-
plane statt. Diese Evaluierung dient als Grundlage einer priorisierten inhaltlichen Fortschreibung der Sanierungsrahmenpla-
ne. Nach derzeitigen Stand der Untersuchung gelten 34 0o aller Ziele als erreicht und 60 % als noch erreichbar. Die Gbrigen
6 % gelten als nicht mehr erreichbar. Der Stand der Zielerreichung ist in den verschiedenen Sanierungsrahmenplénen un-
terschiedlich. Dies begriindet sich in einer unterschiedlichen Priorisierung der Sanierungstatigkeiten durch den Sanierer, die
auf der finanziellen Ausstattung basiert sowie durch unvorhersehbare Ereignisse, z. B. durch Rutschungen und Grundbrii-
che beeinflusst wird. Dies fihrt zum Teil zu deutlichen Verzégerungen der Sanierung und der nachfolgend geplanten Ent-
wicklung. So ist z. B. im Geltungsbereich des Sanierungsrahmenplanes Spreetal mit einer Sanierungstatigkeit deutlich tber
das Jahr 2040 hinaus zu rechnen.

»Regionalentwicklung

Im Juni 2024 erhielt der RPV OL-NS den Zuwendungsbescheid fir das eigene Regionalentwicklungsprojekt ,Junge Strate-
gien flr eine kreative Raumentwicklung der Region Oberlausitz-Niederschlesien”. Das BMWSB fordert unter dem Kurz-Titel
.RegioStrat - Pilotphase 2024 bis 2026" bundesweit 13 Regionen, die sich jeweils den regionalspezifischen Herausforder-
ungen der Raumentwicklung stellen. Im Ergebnis des laufenden Vorhabens, bei dem der RPV durch die empirica AG zur
wissenschaftlichen Begleitung unterstiitzt wird, steht voraussichtlich im Herbst 2026 ein ,Strategisches Regionalentwick-
lungskonzept" (SREK) fiir die Planungsregion OL-NS. Das SREK soll [6sungsorientierte Handlungsstrategien und konkrete
MaBnahmen fir regionale Trager der Daseinsvorsorge zusammentragen. Angestrebt ist ein Wirkhorizont der MaBnahmen
von 10 bis 15 Jahren. m RPV OL-NS

Abb. 1.2.5-2: Fakten zur Planungsregion

Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien

Regionsfldche 4,507 km? (24,4 % von Sachsen)
Bevdlkerung (31.12.2024) 536.566 Einwohner (13,3 % von Sachsen)
Hauptnutzungsarten (31.12.2024) Ldw. 44,7 %, Wald 34,2 %, Siedlung 10,7 %, Verkehr 4,0 %, Gewdsser 3,9 %
Mitglieder im Verband 2 Landkreise
Sitz der Verbandsverwaltung Bautzen
Anzahl Gemeinden 110

dv. Oberzentren (LEP) Oberzentraler Stadteverbund aus 3 Stadten

dv. Mittelzentren (LEP) 6

dv. Grundzentren (Regionalplan) 20 (13 Grundzentren + 2 grundzentrale Verbiinde)
Regionalplan Satzungsbeschluss 26.01.2023
Regionalplan Genehmigung 25.08.2023
Regionalplan Inkrafttreten 26.10.2023
Anzahl Grundsatze 32
Anzahl Ziele 89
Festlegungskarten 4
Erlauterungskarten 6
Rechtskraft/Besonderheiten
Ifd. Teilfortschreibungen Wind
Aufstellungsbeschluss 26.01.2023
Braunkohlenplane/Sanierungsrahmenplane 3/13
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Zentrale Orte

Das im Freistaat Sachsen angewandte dreistufige Zentralortliche Konzept hat
sich grundsatzlich bewahrt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
und begrenzter Finanzausstattungen bleibt die Konzentration von Leistungen der
Daseinsvorsorge in Zentralen Orten weiter im Fokus, auch wenn in einigen Berei-
chen Online-Dienstleistungen schrittweise als Alternative zur Verfligung stehen
werden. Insbesondere in ldndlichen Rdumen soll das Zentrale-Orte-System wei-
terhin ein MindestmaB an Versorgungsgerechtigkeit sicherstellen und verlassli-
che Rahmenbedingungen fir die Wirtschaft sowie flr private und &ffentliche
Trager der Daseinsvorsorge bei ihren Standort- und Investitionsentscheidungen

bieten (Z 1.3.1).

Im LEP 2013 wurden neben den Oberzentren Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen
und Zwickau sowie dem Oberzentralen Stadteverbund Bautzen-Gérlitz-Hoyers-
werda (Z 1.3.6) insgesamt 35 Mittelzentren sowie drei Mittelzentrale Stidtever-
biinde mit drei, vier bzw. sechs (aktuell noch 5) Stadten ausgewiesen (Z 1.3.7, vgl.

Abb. 2.1.1-1).

Den Mittelzentren kommt vor allem im ldndlichen Raum eine tragende Rolle als
Ankerpunkte fur wesentliche Gberdrtliche Funktionen zu. Im Berichtszeitraum
konnten 10 der 38 Mittelzentren einen leichten Einwohnerzuwachs verzeichnen,
der allerdings zum groBen Teil dem Zuzug Schutzsuchender zuzuschreiben ist.
Einwohnerverluste von mehr als zwei Prozent allein seit dem Zensus 2022 miis-

Abb. 2.1.1-1: Zentrale Orte und zentraldrtliche Verbiinde

Sachdaten:

Geobasisdaten:
Kartographie:

LEP 2013 (Ober- und Mittelzentren)
Regionalpléne 2020-2024 (Grundzentren)

StalA, Fortschreibung des Bevélkerungsstandes zum 31.12.2024
GeoSN 2025

SMIL, Referat 45
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Plansatze des LEP 2013

Z 1.3.2 W Zentrale Orte hoherer Stufe
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sen die Mittelzentren Niesky, WeiBwasser, Kamenz, QOelsnitz/Vogtl. und Crimmitschau hinnehmen. Niesky unterschreitet
zudem deutlich die 10.000-Einwohner-Marke aus dem LEP.

Die Mittelzentren spielen auch eine wesentliche Rolle als Arbeitsplatzzentren fiir ihren Verflechtungsbereich. Fir mehr als
die Halfte der Stadte und Gemeinden mit mittelzentraler Funktion weist die Statistik allerdings im Berichtszeitraum einen
Rickgang der Anzahl der Arbeitsplatze (sv-pflichtig Beschaftigte am Arbeitsort), teilweise um mehr als 10 % aus. Der Erhalt
bzw. Ersatz von Arbeitsplatzen ist eine wesentliche Voraussetzung fur die Wirtschaftskraft der Zentralen Orte und damit
auch fir die Gewahrleistung der Daseinsvorsorgefunktion.

Die durch die Regionalplanung festzulegenden Grundzentren nehmen wichtige Ergdnzungsfunktionen im Raum wahr. Mit
der neuen Generation der Regionalplane wurden durch die RPV insgesamt 68 Grundzentren sowie 16 Grundzentrale Ver-
blinde, darunter 11 mit je zwei Gemeinden, vier Verblinde mit je drei Gemeinden und ein Verbund mit vier Gemeinden,
festgelegt. Damit sind flir insgesamt 106 Gemeinden grundzentrale Funktionen ausgewiesen. Die hoherrangigen Zentralen
Orte nehmen jeweils die Funktion der niedrigeren Zentralortstufen mit wahr. In Summe haben 161 (von 418) Gemeinden in
Sachsen eine mindestens grundzentrale Funktion. Nur 38 dieser 161 zentraltrtlichen Gemeinden konnten die Einwohner-
zahl im Berichtszeitraum stabil halten oder steigern. Die oft von kommunalen Vertretern nichtzentraler Orte gedufBerte
Auffassung, dass (nur) eine Zentralortfunktion hilft, die Einwohnerzahl stabil zu halten, wird u. a. dadurch widerlegt.

Am 31.12.2024 lebten 42,0 % der Einwohner des Freistaates in Oberzentren, 21,6 % in Mittelzentren und 17,5 % in Grund-
zentren. Damit ist der prozentuale Anteil der Einwohner in den Oberzentren deutlich angestiegen, wahrend sich die Anteile
der Mittel- und Grundzentren nur geringfiigig verandert haben, obwohl sich die Anzahl der grundzentralen Gemeinden
erhéht hat. Insgesamt leben 81,2 % der Einwohner im Freistaat direkt in einem Zentralen Ort der unterschiedlichen Hierar-
chiestufen. Fir die Einwohner der tbrigen Gemeinden muss eine gute Erreichbarkeit der Zentralen Orte sichergestellt wer-
den.

Die funktionsteilige Wahrnehmung der Zentralortfunktion als Stadte- bzw. Gemeindeverbund setzt eine Abstimmung und
interkommunale Zusammenarbeit auf vertraglicher Basis voraus (Z 1.3.5). Die tatséchliche Funktionsteilung funktioniert
nicht immer reibungslos. Abstimmungsschwierigkeiten, z. B. zu neuen Standorten des groB3flichigen Einzelhandels, machen
deutlich, dass die Wahrnehmung einer Zentralortfunktion in Funktionsteilung auch mit einer groBen Verantwortung fir die
beteiligten Gemeinden verbunden ist, zumal auch der (gemeinsame) Verflechtungsbereich bei den kommunalen Planungen
berlicksichtigt werden muss. m SMIL

Abb. 2.1.1-2: Anteil der Bevdlkerung und der sv-pflichtig Beschaftigten in zentral6rtlichen Gemeinden 2024
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Quelle: LEP 2013; Regionalplane 2020-2024; StalA: Fortschreibung des Bevdlkerungsstandes zum 31.12.2024; Statistik der BfA: Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten nach Wohn- und Arbeitsort,
Niirnberg, Stichtag: 30.6.2024
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Versorgungs- und Siedlungskerne, Plansitze des LEP 2013
besondere Gemeindefunktionen

Z 2.2.1.2 » Festlegung von Versorgungs- und
Siedlungskernen in den Regionalplénen

Wersorgungs— und Siedlungskerne Z 2.2.1.3 » Festsetzung neuer Wohngebiete in
zumutbarer Entfernung zu Versorgungs- und

Die Festlegung von Versorgungs- und Siedlungskernen durch die Regionalpla- | sicqiungskernen

nung soll auf die Zentralen Orte angewandt werden und in Anbetracht der zum

Teil relativ groBen Flachengemeinden zur Konzentration von zentraldrtlichen | £ 1-4.1 » Gemeinden mitbesonderer Gemeinde-
.. . . . . . . . funktion ,Verteidigung"

Einrichtungen beitragen sowie die Erreichbarkeit aus dem jeweiligen Verflech-

tungsbereich beriicksichtigen. DarGber hinaus konnen in enger Abstimmung und | G 1.4.2 » festlegung von Gemeinden mit beson-

im Einvernehmen mit den Gemeinden durch die Regionalplanung auch fiir Ge- | derer Gemeindefunktion in den Regionalplanen

meinden ohne zentraldrtliche Funktion Versorgungs- und Siedlungskerne fest-
Z 6.5.4 » Erhaltung und angemessene Nutzung

gelegt werden. In begriindeten Féllen konnen auch mehrere Versorgungs- und | i iccher Anlagen: Errichtung neuer milita-

Siedlungskerne in einer Gemeinde festgelegt werden. Mit der erfolgten Festle- | rischer Anlagen auBerhalb von
Verdichtungsrdumen

gung ist die Neuansiedlung von zentralortlichen Einrichtungen auBerhalb der
Versorgungs- und Siedlungskerne unzuldssig. Ausnahmen gelten fir Einrichtun-
gen mit besonderen Standortanforderungen.

Die Festlegung der Versorgungs- und Siedlungskerne wurde in den Regionalpla-
nen unterschiedlich umgesetzt. Die Planungsverbande OE/OE und PVRC haben
jeweils die Hauptorte ihrer Grundzentren bzw. Grundzentralen Stadteverbiinde
festgelegt. In den Regionalpldnen LWS und OL-NS wurden Versorgungs- und
Siedlungskerne auch fir die (im LEP festgelegten) Mittel- und Oberzentren fest-
gelegt. Von der Option, auch in nichtzentralen Orten Versorgungs- und Sied-
lungskerne festzulegen, wurde nur im Regionalplan LWS Gebrauch gemacht.

Abb. 2.1.2-1: Gemeinden mit besonderen Gemeindefunktionen und Versorgungs-
und Siedlungskerne

besondere Gemeindefunktion Zentrale Orte

B Bildung M Verteidigung [ Oberzentrum

G Gesundheit @ Sorbische Kultur Mittelzentrum

I Gewerbe W Strukturwandel Grundzentrum

Sl Sport K grenziibergreifende

T Tourismus Kooperation Versorgungs- und

Siedlungskern

Sachdaten: LEP 2013 (Mittel- und Oberzentren)
Regionalplane 2020-2024 (Grundzentren, Versorgungs-
und Siedlungskerne, besondere Gemeindefunktionen) —— Geltungsbereich der Regionalpléne 2020-2024
Geobasisdaten: GeoSN 2024 . . . .
Kartographie: SMIL, Referat 45 ———  Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt —— Gemeindegrenze
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»Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion

Wegen des besonderen landesentwicklungspolitischen Interesses wurde im LEP 2013 bereits die besondere Gemeindefunk-
tion Verteidigung fir die Gemeinden Delitzsch, Frankenberg/Sa., Marienberg, WeiBkeiBel/WuskidZ und Zeithain festgelegt
(Z1.4.).

GemaB dem Grundsatz G 1.4.2 im LEP 2013 kdnnen durch die Regionalplanung Gemeinden mit besonderer Gemeinde-
funktion festgelegt werden, sofern ein Uberdrtliches Regelungserfordernis raumordnerisch begriindet ist. Firr die aus lan-
desplanerischer Sicht herausgehobenen Gemeindefunktionen Gewerbe, Verkehr, Tourismus und Bildung wurden dazu Kri-
terien und Richtwerte im LEP vorgegeben. Die Regionalen Planungsverbande konnten aber in den Regionalplanen auch
noch andere besondere Gemeindefunktionen festlegen, wenn eine Sicherung aus regionalplanerischer Sicht fir erforderlich
gehalten wird. In der Begriindung zu G 1.4.2 wurde darauf orientiert, maximal zwei besondere Gemeindefunktionen fur eine
Gemeinde festzulegen.

Im Rahmen der erfolgten Gesamtfortschreibungen der Regionalpldne hat sich die Zahl der Festlegungen besonderer Ge-
meindefunktionen in allen vier Planungsverbanden erhéht. Besonders haufig wurde die besondere Gemeindefunktion Tour-
ismus festgelegt (insgesamt 56 Gemeinden), gefolgt von Gewerbe (42), Bildung (34) und Gesundheit/Medizinische Versor-
gung (16). Die Verteilung weiterer Funktionen ist aus Abb. 2.1.2-2 ersichtlich. Die besondere Gemeindefunktion Verkehr wird
nicht mehr angewendet. Die grenziiberschreitende Kooperation wird nur noch fir Ostritz (OL-NS) als besondere Gemeinde-
funktion festgelegt. Neu hinzugekommen ist fur fiinf Gemeinden die besondere Gemeindefunktion Strukturwandel (OL-
NS). Insgesamt 31 Gemeinden haben zwei besondere Gemeindefunktionen, fir die Grundzentren Breitenbrunn (PVRC) und
Sebnitz (OE/OE) wurden jeweils drei besondere Gemeindefunktionen festgelegt.

Der PVRC hat flr 61 seiner 182 Gemeinden (mindestens) eine besondere Gemeindefunktion festgelegt, im RPV OL-NS sind
es 28 (von 110), im RPV OE/OE 26 (von 65) und im RPV LWS 14 (von 61). Fir nichtzentralortliche Gemeinden bedeutet die
Festlegung als Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion, dass Planungen und MaBnahmen, die dieser herausgehobenen
Funktion dienen, auch Uber die Eigenentwicklung hinaus zuldssig sind, um die betreffende Funktionalitdt auch fiir Nachbar-
gemeinden weiter zu sichern. Insgesamt haben die Planungsverbande fiir 67 nichtzentralortliche Gemeinden besondere
Gemeindefunktionen festgelegt. = SMIL

Abb. 2.1.2-2: In den Regionalpldnen festgelegte besondere Gemeindefunktionen
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Verflechtungsbereiche und Erreichbarkeit

Den Zentralen Orten werden jeweils Verflechtungsbereiche zugeordnet, die an-
zeigen, welche Gemeinden durch die jeweilige zentralortliche Ausstattung funk-
tional mitversorgt werden. Auf eine Darstellung von oberzentralen Verflech-
tungsbereichen im LEP 2013 wurde aufgrund der groBraumigen Uberschneidun-
gen und der zum Teil weit Uber die Landesgrenzen des Freistaates Sachsen hin-
ausreichenden Einzugsbereiche verzichtet. Die Oberzentren nehmen aber auch
mittelzentrale Funktionen wahr.

Im LEP 2013 wurde fir alle Mittelzentren ein rdumlich abgrenzbarer Verflech-
tungsbereich (,Mittelbereich") kartographisch in der Erlduterungskarte ,Mittel-
bereiche" dargestellt. Ausnahmen bilden die im Verdichtungsraum Leipzig ausge-
wiesenen Mittelzentren Schkeuditz und Markkleeberg in unmittelbarer Nachbar-
schaftslage zum Oberzentrum, die auch ohne einen abgrenzbaren Verflechtungs-
bereich leistungsfahige Versorgungs-, Bildungs- und Wirtschaftsstandorte dar-
stellen. Radebeul und Coswig im Verdichtungsraum Dresden haben aufgrund ih-
res direkten siedlungsraumlichen Zusammenhangs einen gemeinsamen Ver-
flechtungsbereich. Die Mittelbereiche werden im Wesentlichen durch die Pend-
lereinzugsbereiche definiert. Dabei kommt es vielfach auch zu Uberschneidungen
von Mittelbereichen (vgl. Abb. 2.1.3-1).

Fir einen tragfahigen mittelzentralen Verflechtungsbereich wurde im LEP 2013
von einer Mindesteinwohnerzahl von 45.000 Einwohnern (2010) ausgegangen

Abb. 2.1.3-1: Mittelzentrale Verﬂech_tungsbereiche der Mittel- und Oberzentren
sowie deren Erreichbarkeit mit dem OPNV

Plansatze des LEP 2013

Z 1.3.1 » Entwicklung der Zentralen Orte mit
dem Ziel der Sicherstellung der Erreichbarkeit der
Einrichtungen der Daseinsvorsorge in zumutbarer
Entfernung

134 » Sicherun_g der Erreichbarkeit Zentraler
Orte (PKW-Fahrzeit; OPNV-Angebote)

Z 1.3.7 » Mittelzentren, Mittelzentrale Stadte-
verblinde

Z 1.3.8 » Festlegung von Grundzentren in den
Regionalplanen und Darstellung von Nahbereichen
auf der Grundlage soziokonomischer Daten

. Oberzentrum
® Mittelzentrum Uberschneidungsbereich

Grenze Mittelbereich

7/, Oberzentrum

Mittelzentrum

“““ Fahrzeit mit dem OPNV in Minuten: Anzahl der Bevdlkerung je Gitterzelle

© Statistische Amter des Bundes und der Lénder, 2025;
http://www.govdata.de/d|-de/by-2-0
Kartographie:  SMIL, Referat 45
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(Z 1.3.7). Werden die Einwohnerzahlen von Ende 2024 herangezogen, unterschreiten die Mittelbereiche von 14 Mittelzen-
tren die im LEP zugrunde gelegte Mindesteinwohnerzahl. Deutlich unterschritten wird der Richtwert in den Mittelbereichen
der Mittelzentren Crimmitschau (22.000), Niesky (24.100), Werdau (28.900), Wurzen (31.000) und GroBenhain (32.800).
Demgegeniber stehen die Mittelbereiche von Pirna, Freiberg und dem Stadteverbund Silberberg mit Einwohnerzahlen je-
weils tiber 100.000.

Aufgrund der hohen Mobilitdt und durch die Auswirkungen von Online-Dienstleistungen und mobilem Arbeiten (Home-
office), aber auch z. B. durch Auswirkungen des Strukturwandels sind die zentralértlichen Bindungen stetigen Veranderun-
gen unterworfen. Eindeutige Pendlereinzugsbereiche lassen sich nur noch schwer abgrenzen.

Die grundzentralen Verflechtungsbereiche (,Nahbereiche") werden in den Regionalplanen abgegrenzt und - mit Ausnahme
des Planungsverbandes Region Chemnitz - in Erlduterungskarten im Regionalplan dargestellt. Auch hier ist hdufig keine
vollstéandig eindeutige Zuordnung der Gemeinden mdglich, weil sich die Einzugsbereiche tberlagern. In anderen Fallen ge-
hort der frihere Verflechtungsbereich durch Eingemeindungen inzwischen zur zentralrtlichen Gemeinde, die damit for-
mell keinen ,lUbergemeindlichen Verflechtungsbereich” mehr hat.

Das Netz der Zentralen Orte soll dazu beitragen, dass in allen Teilrdumen des Freistaates die Bevolkerung Einrichtungen der
Daseinsvorsorge in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohnort erreichen kann (Z 1.3.1). Nicht alle Mittelzentren liegen
raumlich zentral innerhalb ihres Verflechtungsbereiches. GemaB Landesverkehrsplan Sachsen 2030 ist aber von allen Ge-
meinden aus ein sichsisches Ober- oder Mittelzentrum in weniger als 35 min PKW-Fahrzeit erreichbar (Z 1.3.4), da der
Freistaat Sachsen Uber ein relativ gut ausgebautes StraBennetz verfligt.

Eine gute Erreichbarkeit von Ober- und Mittelzentren beinhaltet jedoch auch bedarfsgerechte OPNV-Angebote. Auf Grund-
lage der Richtlinie fiir integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) wurde im LEP 2013 eine Fahrzeit von maximal 45 min vom
Wohnstandort zum nichsten Mittelzentrum und von maximal 90 min zum nichsten Oberzentrum angestrebt (Z 1.3.4).
Neben der reinen Fahrzeit sind aber auch die Bedienh&ufigkeit und die ganzjéhrige Verfiigbarkeit (z. B. auch auBerhalb der
Schiilerverkehrszeiten) von Bedeutung. Erreichbarkeitsdefizite in Bezug auf die OPNV-Anbindung an das nichste Mittelzen-
trum sind insbesondere im Raum um Neustadt in Sachsen und Sebnitz sowie in diinner besiedelten Rdumen, wie dem
oberen Erzgebirge oder Grenzbereichen im Vogtland aber auch in nicht (mehr) eindeutig auf ein Mittelzentrum ausgerich-
teten Bereichen (z. B. Rochlitz/Colditz oder Eppendorf/Leubsdorf/Oederan) zu verzeichnen. m SMIL

Abb. 2.1.3-2: Bevdlkerung und sv-pflichtig Beschaftigte am Arbeitsort in den mittelzentralen Verflech-
tungsbereichen im Jahr 2024
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Uberregionale und regionale Achsen Plansitze des LEP 2013

G 1.5.1 » verkehrstrigeribergreifende Erhal-
tung und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in den
berregional bedeutsamen Verbindungs- und Ent-
wicklungsachsen

Die bereits im LEP 2003 schematisch festgelegten lberregionalen Achsen wur-
den in den Regionalpldnen der zweiten Generation (2008 bis 2010) weiter ausge- | 7 1.5.2 » Bindelung der Bandinfrastruktur in den
formt und durch regionale Achsen ergénzt (Z 1.5.3). Die ausgeformten berre- | Verbindungs- und Entwicklungsachsen
gionalen Achsen wurden in den LEP 2013 libernommen. Sie sind in lhrem Verlauf
im Wesentlichen an der (iberregionalen Schienen- und StraBeninfrastruktur aus-
gerichtet (G 1.5.1), die in der Realitit topographiebedingt haufig raumlich ge-
trennt verlauft. Z 1.5.4 » Gliederung der Verbindungs- und Ent-
Die Uberregional bedeutsamen Verbindungsachsen im LEP 2013 wurden auch gﬁﬁ:’;;fjicnhse”dwm regionale Griinzige und
unter Beriicksichtigung des Transeuropéischen Verkehrsnetzes (TEN-V) festge-

legt. Sie geben die raumlichen Verflechtungen der sidchsischen Verdichtungsrau- | G 1.6.4 » Vernetzung der Oberzentren, Einbin-
me und Oberzentren mit den Oberzentren und Verdichtungsraumen benachbar- \‘jgr”kgeh‘f;kfr”:;g:gpé‘SChe Netze und europaische
ter Linder und Staaten sowie die Einbindung in europaische Verkehrsnetze wie-

der. Nicht alle tiberregionalen Achsen finden in den Nachbarldndern bzw. Nach- | 7 2.1.2.2 » Sicherstellung der Einbindung in
barregionen eine leistungsfihige funktional entsprechende Fortfiihrung, bedingt | transeuropaische Netze und europaische Verkehrs-
durch unterschiedliche Definitionen von Achsen. cormdore

Z 1.5.3 » Erginzung regional bedeutsamer Ent-
wicklungsachsen in den Regionalplanen

Z 2.2.1.8 » Festlegung Regionaler Griinziige
Die durch die Regionalplanung festgelegten regional bedeutsamen Verbindungs- | und Griinzasuren in den Regionalpldnen

und Entwicklungsachsen stellen die rdumlichen Verflechtungen von Oberzen-
tren, Mittelzentren und Grundzentren dar. Sie erflillen im Verdichtungsraum vor-
rangig Ordnungsfunktionen und im landlichen Raum vorrangig ErschlieBungs-

Abb. 2.1.4-1: Uberregionale und regionale Achsen und Einbindung in das Trans-
europdische Verkehrsnetz
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funktionen. Im Rahmen der im Berichtszeitraum erfolgten Regionalplanfortschreibungen gab es in Bezug auf die Festle-
gung von regionalen Achsen nur geringfiigige Veranderungen:

> Verldngerung der Achse Torgau - Dahlen - Oschatz bis Miigeln

> Verldngerung der Achse Glauchau - Waldenburg - Penig - Rochlitz bis Hartha - Dobeln

> Anbindung der Achse Stollberg - Lichtenstein bzw. Lugau an die A4-Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal und
Wegfall der Weiterflihrung nach Waldenburg und Altenburg

> Wegfall der Achse Klingenthal - Johanngeorgenstadt - Breitenbrunn - Oberwiesenthal

»  Splittung der Achse Freiberg - Frauenstein (- Teplice) entlang der S 84 und der Eisenbahnlinie bis Rechenberg-Bie-
nenmihle

»  Wegfall des grenziiberschreitenden Anschlusses nach Ceska Lipa der Achse Bautzen - Sohland

> Wegfall des Achsenabschnittes Bautzen - Oppach

Fir den Aus- und Neubau Uberregional relevanter Bandinfrastrukturen ist gemal LEP-Ziel 1.5.2 eine Blindelung entlang der
festgelegten Achsen bereits in der Planungsphase anzustreben. Unter Berlicksichtigung der technischen Machbarkeit, na-
turschutzrechtlicher Bestimmungen, aber auch wirtschaftlicher Grundsédtze soll mit einer weitgehenden Blindelung die
weitere Zerschneidung von Natur und Landschaft minimiert werden.

Um ein Zusammenwachsen von Siedlungsflichen entlang der Achsen zu verhindern, sind Regionale Griinzlige und Griin-
zdsuren ein wichtiges Instrument zur Gliederung der Achsen, zur Steuerung der Siedlungsentwicklung sowie zur Sicherung
zusammenhangender siedlungsnaher Freirdume. Sie werden auf Ebene der Regionalplanung festgelegt (Z 1.5.4, Z 2.2.1.8).
Neben der Gliederung der Achsen erfiillen Regionale Griinzlige und Griinzasuren auch vielfaltige Funktionen fir die Sied-
lungs- und Freiraumstruktur, da neue Baufldchen hdufig an Siedlungsrandern geplant werden. Die Anzahl und GroBe der
festgelegten Regionalen Griinziige hat sich in den Regionalpldnen Leipzig-Westsachsen und Region Chemnitz jeweils deut-
lich erhoht. In den beiden anderen Planungsverbdanden kam es dagegen zu einer leichten flichenmaBigen Reduzierung. Die
ausgewiesenen Regionalen Griinzlige liegen Uberwiegend in den Verdichtungsrdumen, aber auch in den verdichteten Be-
reichen im landlichen Raum kommt dieses Instrument zur Anwendung. Griinzdsuren werden symbolhaft ausgewiesen. Ins-
gesamt werden in den derzeit geltenden Regionalpldnen 514 Grinzésuren (vorher 608) festgelegt (vgl. Abb. 2.1.4-2).

m SMIL

Abb. 2.1.4-2: Gliederung der Verbindungs- und Entwicklungsachsen durch regionale Griinziige und Griin-
zasuren; Sicherung zusammenhangender siedlungsnaher Freiraume
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Raumkategorien Plansitze des LEP 2013

G 1.2.1 » Stirkung der Verdichtungsraume als
Uberregional bedeutsame Leistungstrager

G 1.2.2 » Stirkung und Weiterentwicklung des

Die Festlegung von Raumkategorien soll eine differenziertere Adressierung fach- | 7 '~
landlichen Raumes

licher Ziele und Grundsdtze ermdglichen, um den siedlungsstrukturellen Unter-
schieden Rechnung tragen zu kénnen. Im LEP 2013 wurden Verdichtungsrdume, | G 1.2.3 » Unterstiitzung von Planungen und
der landliche Raum, sowie im landlichen Raum zusatzlich verdichtete Bereiche | Mafnahmen zur Entwicklung des [andlichen
festgelegt. Dementsprechend beinhalten die Grundsatze zu den Raumkategorien aumes

im Kapitel 1.2 des LEP 2013 unterschiedliche Schwerpunkte und Zielvorstellun- | G 1.2.4 » Weiterentwicklung der verdichteten
gen in den Bereichen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Flachennutzung, Er- | Bereiche im lindlichen Raum als Siedlungs- Wirt-
reichbarkeit, Daseinsvorsorge sowie wirtschaftliche und gewerbliche Entwick- | *¢"% /¢ Versorgunosraume

lu.ng‘ ) o ) G 1.2.5 » Gestaltung der Infrastruktur fir den
Die gemeindescharfe Abgrenzung der Raumkategorien im LEP 2013 basierte auf | Personen- und Giiterverkehr im landlichen Raum

dem Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflachen (SuV) im Jahr 2010 (Verdich- \Z/:;(;_‘”C”h?uen”gggcui‘ﬂisgung und zur Errercbarkelt der

tungsraum > 11,6 %; verdichtete Bereiche > 10 %). Fiir die Zuordnung zum Ver-
dichtungsraum galten zusatzlich eine Einwohnerdichte von > 200 Einwohnern je
km? und eine Siedlungsdichte von > 2.000 Einwohnern je km? SuV, wobei min-
destens zwei der drei Kriterien erflllt sein mussten. Als MindestgréBen zur raum-
lichen Abgrenzung wurden fiir Verdichtungsrdume 150.000 und fiir verdichtete
Bereiche im Idndlichen Raum, die nicht im Randbereich des Verdichtungsraumes
liegen, 10.000 Einwohner festgelegt. Zur Vermeidung von ,Insellagen” wurde in
Einzelfallen die Abgrenzung arrondiert.

Die Zuordnung zum Verdichtungsraum oder zum ldndlichen Raum (insgesamt)

Abb. 2.1.5-1: Raumkategorien des LEP 2013 und aktuelle Erfiillung der Zuord-
nungskriterien
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wird fir bundes- und landesweite Programme und Wirkungsanalysen der Raumordnung und der Fachplanungen haufig
genutzt, die verdichteten Bereiche im landlichen Raum dagegen kaum.

Probleme bei der Anwendung der Raumkategorien entstanden bei Zusammenschliissen von Gemeinden, die unterschiedli-
chen Raumkategorien zugeordnet sind. Eine ,formlose” Anderung der LEP-Festlegungen ist rechtlich nicht méglich. Der
Adressat der Raumkategorie-Festlegung bleibt die Gemeinde. Freiwillige Zusammenschliisse kénnen jedoch nicht von ein-
heitlichen Raumkategorien abhangig gemacht werden. Die Gemeinden Dippoldiswalde (Eingemeindung von Schmiede-
berg), Nossen (Eingemeindung von Ketzerbachtal und Leuben-Schleinitz), Griinhainichen (Eingemeindung von Borsten-
dorf), Rotha (Eingemeindung von Espenhain), Débeln (Eingemeindung von Mochau), Geithain (Eingemeindung von Nars-
dorf) und Kamenz (Eingemeindung von Schénteichen) umfassen damit Gemeindeteile aus den verdichteten Bereichen im
landlichen Raum und aus dem l4ndlichen Raum bzw. dem Verdichtungsraum (Rétha).

Da die amtliche Statistik nur bis auf die Gemeindeebene differenziert, wurden fir statistische Auswertungen die neu gebil-
deten Gemeinden anhand der flir die Gesamtgemeinde berechneten Werte zum Zeitpunkt der Gebietsanderung den Raum-
kategorien zugeordnet.

Trotz insgesamt riicklaufiger Bevélkerungszahlen in Sachsen hat sich demnach die Einwohnerzahl in den Verdichtungsrau-
men im Berichtszeitraum weiter erhdht. Ende 2024 lebten 57,6 % der Einwohner Sachsens in den Verdichtungsraumen um
Dresden, Leipzig und Chemnitz-Zwickau auf 16,7 % der Landesflache. Der landliche Raum ohne seine verdichteten Bereiche
bildet mit 55,9 % die flichengréBte Raumkategorie bei einem Bevolkerungsanteil von nur 16,6 %. In den verdichteten Be-
reichen des landlichen Raumes lebten 25,8 % der Bevolkerung auf 27,4 % der Flache.

Im Freistaat insgesamt nahm die SuV im Zeitraum von 2010 (Datengrundlage LEP 2013) bis 2024 um 12,1 % zu, in den
Verdichtungsrdaumen um 11,2 %, in den verdichteten Bereichen im landlichen Raum um 12,4 %, im ldndlichen Raum um
12,9 %. Der Anteil der SuV an der Gesamtflache stieg sachsenweit von 12,5 auf 14,0 %, in den Verdichtungsraumen von
27,2 auf 30,2 %, in den verdichteten Bereichen im ldndlichen Raum von 14,1 auf 15,8 % und von 7,3 auf 8,3 % im
landlichen Raum (vgl. Abb. 2.1.5-2).

Abb. 2.1.5-1 zeigt die Verdnderungen in Bezug auf die Abgrenzungskriterien der Raumkategorien. Die im LEP 2013 festge-
legten Raumkategorien sind nach wie vor plausibel, obwohl nicht mehr in jedem Fall die Kriterien zutreffen. Ursache sind
abnehmende Dichtewerte durch Zunahme der SuV bei gleichzeitigem Einwohnerriickgang (Abb. 2.1.5-2) sowie Gemeinde-
gebietsdnderungen. Die Abgrenzung der Verdichtungsraume erweist sich aber als stabil. m SMIL

Abb. 2.1.5-2: Entwicklung von SuV-Anteil, Siedlungsdichte und Einwohnerdichte seit Festlegung der
Raumkategorien des LEP 2013
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Raume mit besonderem Handlungsbedarf

»Bergbaufolgelandschaften

Mit dem Inkrafttreten des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) im Juli
2020 wurde die Grundlage fiir die Bewéltigung des Strukturwandels und die Si-
cherung der Beschaftigung im Zuge des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau
und der Verstromung von Braunkohle in den betroffenen Férdergebieten ge-
schaffen. Im Freistaat Sachsen umfasst die Gebietskulisse fiir die Forderung die
Landkreise Leipzig, Nordsachsen und die Stadt Leipzig im sdchsischen Teil des
Mitteldeutschen Reviers sowie die Landkreise Bautzen und Gorlitz im séchsi-
schen Teil des Lausitzer Reviers.

Die Finanzhilfen fur investive Vorhaben des Landes und der Kommunen werden
fir neun Forderbereiche (Wirtschaftsnahe Infrastruktur, Verkehr, 6ffentliche Fiir-
sorge, Stadtebau/Stadt- und Regionalentwicklung, Digitalisierung, touristische
Infrastruktur, Forschung, Klima- und Umweltschutz, Naturschutz und Land-
schaftspflege) zur Starkung und Entwicklung regionaler Strukturen gewahrt.
Aufbauend auf das Investitionsgesetz Kohleregionen wurde mit der ,Férderricht-
linie fir Zuwendungen nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen" (RL InvKG)
die finale Fordergrundlage fiir die Strukturentwicklung in den sachsischen Revie-
ren geschaffen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 wurden im Lausitzer und Mitteldeut-
schen Revier 144 MaBnahmen in unterschiedlichen Bereichen bewilligt (vgl. Abb.
2.1.6-2). Beispiele fir geférderte Projekte sind die Entwicklung eines Gewerbege-

Abb. 2.1.6-1: schematische Darstellung der Férdervorhaben nach RL InvKG mit
Erstbewilligung von 2020-2024 sowie Raume mit besonderem Handlungsbedarf
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Plansatze des LEP 2013

Z 2.1.3.1 » Entwicklung und Férderung der
Raume mit besonderem Handlungsbedarf

Z 2.1.3.2 » FErarbeitung von Entwicklungsstrate-
gien in Bergbaufolgelandschaften

Z 2.1.3.3 » Abbau lagebedingter Nachteile in
den grenznahen Gebieten

Z 2.1.3.4 » Weiterentwicklung der sachsischen
Grenzregion

Z 2.1.3.5 » FErarbeitung grenziibergreifender
Konzepte zur Stadt- und Dorfentwicklungeit
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bietes rund um das sich ansiedelnde GroBforschungszentrum ,CTC" in Delitzsch und der CircEcon-Campus Lausitz als For-
schungseinrichtung im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Weitere Projekte werden in der interaktiven Karte der Sachsischen
Agentur fir Strukturentwicklung (sas-sachsen.de/de/projekte/projektkarte) dargestellt. Ergénzend werden durch das Bun-
desprogramm STARK konsumtive Begleitvorhaben der Strukturentwicklung (in Teilen auch investiv) geférdert. Neben den
nationalen Mitteln stehen zudem EU-Mittel aus dem Fonds fiir einen gerechten Ubergang (JTF) zur Unterstiitzung der hie-
sigen Wirtschaft zur Verfligung, darunter die Einzelfallférderung von Unternehmen mit iberregionaler Bedeutung.

Im Rahmen des bestehenden Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sach-
sen flr die Sanierung sdchsischer Wismut-Altstandorte betreute die Wismut GmbH als Projekttragerin im Berichtzeitraum
mehr als 120 Teilprojekte im Uber- und untertagigen Bereich im Freistaat Sachsen. Genehmigt und begleitet wurden die
Projekte durch den Sanierungsbeirat, bestehend aus Vertretern des SMWA, des SMIL und des Sachsischen Oberbergamtes.
Das BMWE nimmt beratend an den Sitzungen teil.

Die interkommunale Zusammenarbeit zur zukunftsfahigen Entwicklung und zur Bewaltigung der Bergbaufolgen in den
ehemaligen Steinkohlerevieren des Freistaates wird kontinuierlich fortgefiihrt. Die Stddte Lugau/Erzgeb., Oelsnitz/Erzgeb.
und Zwickau sowie weitere sechs Gemeinden bilden das Netzwerk floez-Region (,future for Lugau Oelsnitz Zwickau"). Aus
der EFRE-Forderperiode 2014-2020 wurden bis 2023 sieben Sanierungsprojekte und fiinf Planungsprojekte durch die floez-
Region begleitet.

»Grenznahe Gebiete

Die grenznahen Regionen des Freistaates Sachsen zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik waren im Berichts-
zeitraum gepragt durch verstarkte grenziiberschreitende Kooperationen, Investitionen in die Infrastruktur sowie die Ermitt-
lung von Standort- und Arbeitsmarktperspektiven. Die Schwerpunkte lagen auf der Anpassung an rdaumliche Disparitaten,
der Starkung regionaler Zentren sowie der Vernetzung kleinerer Orte entlang der Grenzen.

Im Rahmen transnationaler Kooperationsvorhaben wurden u. a. Projekte zur gemeinsamen Gefahrenabwehr, zum Ret-
tungswesen und zum Katastrophenschutz umgesetzt. Weitere Projekte in den Bereichen Tourismus, Kultur- und Naturerbe,
Rad- und Wanderinfrastruktur sowie zur digitalen Vernetzung von Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, zielten auf
die Starkung der regionalen Identitdt und der alltdglichen Verflechtungen im Grenzraum ab. m SMIL

Abb. 2.1.6-2: prozentuale Verteilung der Férdermittel (Balken) sowie Anzahl (Zahl) der Projekte nach
Revier
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Quelle: SMIL
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Grenziibergreifende Zusammenarbeit mit
Polen und Tschechien

Der Freistaat Sachsen arbeitet aktivam Zusammenwachsen mit den angrenzen-
den Regionen in der Republik Polen und der Tschechischen Republik zu einem
europaischen Verflechtungsraum. Mit der Tschechischen Republik sowie den pol-
nischen Woiwodschaften Niederschlesien und Lebuser Land bestehen enge part-
nerschaftliche Beziehungen. Ausdruck der Intensitat dieser Zusammenarbeit sind
die séchsischen Verbindungsbuiros in Prag und Breslau. Die Bliros dienen u. a. zur
Vernetzung von Akteuren und zur Initiierung von Projekten. 2020 wurde nach
diesem Vorbild ein Regionalbliro der Woiwodschaft Niederschlesien in Dresden
eroffnet.

Zunehmend strebt der Freistaat nach einer trilateralen Zusammenarbeit: Im Marz
2024 unterzeichneten der sdchsische Ministerprasident, der niederschlesische
Marschall sowie der Hauptmann des Bezirkes Liberec eine Absichtserkldrung zur
Zusammenarbeit im Dreilanderraum.

Dariiber hinaus unterstiitzt der Freistaat grenziibergreifende Projekte von Kom-
munen und Landkreisen sowie aus der Zivilgesellschaft (iber die Richtlinie zur
Forderung der interregionalen und grenziibergreifenden Zusammenarbeit sowie
des Europagedankens.

Fir die Entwicklung der Wirtschafts- und Kulturregion Sachsen-Bohmen-Nie-
derschlesien ist die Intensivierung der rdumlichen Zusammenarbeit und die op-

Abb. 2.2.1-1: Interreg-Programme der grenziibergreifenden Zusammenarbeit
(Interreg A) mit sdchsischer Beteiligung
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Interreg A 2021 - 2027 mit séchsischer Beteiligung
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timale Nutzung der bestehenden Potenziale erforderlich (G 2.1.2.1). Dabei spielt die friihzeitige Information und Abstim-
mung von Planungsunterlagen mit grenziibergreifenden Auswirkungen eine wichtige Rolle. Im Berichtszeitraum erfolgte
eine Beteiligung u. a. zur Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik und zum Regionalplan Oberlausitz-Nie-
derschlesien (Z 2.1.2.3). Auch die Zusammenarbeit auf Ebene der Landesentwicklung und Regionalplanung wurde u. a. im
Rahmen der Sachsisch-Bdhmischen und Sachsisch-Niederschlesischen Arbeitsgruppe sowie des deutsch-polnischen
Raumordnungsausschusses (DPROA) kontinuierlich fortgefiihrt. Wesentliches Ergebnis der Arbeit im DPROA sind Karten
tiber die Eisenbahninfrastruktur im deutsch-polnischen Verflechtungsraum (2022) (Z 2.1.2.4).

Zur Forderung und Intensivierung der grenziberschreitenden Zusammenarbeit ist Interreg ein wichtiges Finanzierungsin-
strument. In der EU-Forderperiode 2014-2020 konnten im Kooperationsprogramm Interreg Sachsen - Tschechien 162 Pro-
jekte und im Kooperationsprogramm Interreg Polen - Sachsen 62 Vorhaben umgesetzt werden. Ferner wurden unter der
Regie der Euroregionen im Rahmen der Kleinprojektefonds insgesamt 343 (KP PL - SN) bzw. 1.022 Projekte (KP SN - CZ)
unterstitzt.
In der aktuellen EU-Forderperiode 2021-2027 wird diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter gestarkt. Im Programm Inter-
reg Sachsen - Tschechien stehen fir Projekte rund 142 Mio. € EFRE-Mittel und im Programm Interreg Polen - Sachsen rund
56 Mio. € an EFRE-Mitteln (jeweils ohne Technische Hilfe) bereit. Die Forderquote betrégt jeweils bis zu 80 %. Beide Pro-
gramme richten ihre Forderprioritdten auf gemeinsame Herausforderungen im Grenzgebiet aus und tragen dazu bei, die
strukturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen im Dreildnderraum weiter zu verbessern. Fir die aktu-
elle EU-Forderperiode wurden flr das Programm Interreg Sachsen - Tschechien vier thematische Prioritaten festgelegt. Das
Programm Polen-Sachsen definiert drei Prioritaten (vgl. Abb. 2.2.1-2). (Z 2.1.2.4)
Um die Grenzraumentwicklung den aktuellen Herausforderungen und politischen Zielsetzungen anzupassen wurde im
Rahmen des Interreg A Projektes ,Smart Integration” eine sachsisch-niederschlesische Grenzraumstudie erarbeitet. Die
2020 veroffentlichten Ergebnisse dienen der Starkung der grenziiberschreitenden Verflechtungen u. a. in den Bereichen
Daseinsvorsorge, Verkehr, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt. Diese Studie wurde 2022 um Aspekte des Strukturwandels
und anstehender Transformationsprozesse erganzt (Projekt ,TransGredio"). Das seit 2024 laufende Interreg B Projekt
.BorderlLabs CE" zielt auf eine bessere Kooperation in Grenzrdumen u. a. mit Fokus auf den Dreildnderraum. (Z 2.1.2.4)

= SMIL

Abb. 2.2.1-2: Prozentuale EFRE-Mittelausstattung in den Prioritaten der Programme der grenziiber-
greifenden Zusammenarbeit in der Forderperiode 2021-2027 zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Republik Polen bzw. der Tschechischen Republik (ohne technische Hilfe)

Interreg Polen-Sachsen Interreg Sachsen-Tschechien
Ein dialogorientierter Grenzraum - Ein nachhaltiger Grenzraum - Bilduna. lebenslanaes Lernen Kultur
Kooperationen von Einwohnern und Pravention und Anpassung 9 9 '

und Tourismus
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Innovation und
Wettbewerbsfahigkeit
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Kultur und Tourismus Nachhaltigkeit

Quelle: SMIL 2025
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Landeriibergreifende Zusammenarbeit,
Metropolregion Mitteldeutschland

In der Europdischen Metropolregion Mitteldeutschland engagieren sich struktur-
bestimmende Unternehmen, Stadte und Landkreise, Kammern und Verbinde so-
wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thiringen mit dem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und
Vermarktung der traditionsreichen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturre-
gion Mitteldeutschland. Nach ihrer inhaltlichen und organisatorischen Neuaus-
richtung 2014 hat sie sich mit konkreter Projektarbeit fir die Starkung der Re-
gion als Wirtschafts- und Technologiestandort etabliert. Eine wesentliche Rolle
spielte dabei die Einbeziehung der Landkreise als Mitglieder der Kooperation und
die damit einhergehende Starkung der Stadt-Land-Partnerschaften.

Um dem sich abzeichnenden Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier proaktiv
zu begegnen und neue Wachstums- und Beschaftigungsperspektiven fir die Zeit
nach der Braunkohle zu schaffen, initiierte die Europdische Metropolregion Mit-
teldeutschland ab 2017 bereits einen entsprechenden Strategieprozess, welcher
im Sommer 2022 in flinf Aktionsplanen und einem zentralen Strategiepapier,
dem REVIERKOMPASS, miindete. Die wissenschaftlich-empirische Basis bilden
insgesamt 22 Bedarfsuntersuchungen, Machbarkeitsanalysen und regionalwirt-
schaftliche Studien. An dem mehrjahrigen Strategieprozess waren hunderte Ak-
teure aus offentlicher Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft aus sieben

Abb. 2.2.2-1: Mitglieder der Metropolregion nach Kategorie und Anzahl
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Landkreisen und den zwei Oberzentren Halle (Saale) und Leipzig sowie die Wissenschaft beteiligt. Gefordert wurde der Pro-
zess im Rahmen der Bund-Ladnder-Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur” (GRW).

Mit dem Bundesmodellvorhaben UNTERNEHMEN REVIER leistet das Bundesministerium flr Wirtschaft und Energie ge-
meinsam mit regionalen Partnern seit 2017 einen aktiven Beitrag fiir den Strukturwandel in den vier deutschen Braun-
kohleregionen. Mit den direkt flir Unternehmen zur Verfiigung stehenden Férdermitteln sollen innovative und umsetzungs-
orientierte Projekte zur Gestaltung des Strukturwandels gefordert werden. Ziel ist es, die Regionen bereits jetzt attraktiv fiir
alternative Wertschépfungsketten zu machen und die Wirtschaftskraft zu starken. Seit 2017 wurden im Mitteldeutschen
Revier durch regelmaBig ausgelobte Wettbewerbe bereits 73 Unternehmens- und unternehmensnahe Projekte gefdrdert.
Die Themenschwerpunkte fiir das Férderprogramm UNTERNEHMEN REVIER im Mitteldeutschen Revier speisen sich aus den
Ergebnissen des Strukturwandel-Strategieprozesses der Region. Die Européische Metropolregion Mitteldeutschland ist in-
haltlicher Umsetzungspartner in der Region.

Die Nachfrage nach griinem Wasserstoff sowie dessen Erzeugungskapazitaten werden bis 2040 in Mitteldeutschland rasant
steigen. Um Produzenten und Verbraucher des klimafreundlichen Energietragers zu verbinden, ist ein rund 1.100 km langes
regionales Verteilnetz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen notwendig. Das sind zwei Ergebnisse der Studie ,Wasser-
stoffnetz Mitteldeutschland 2.0". Diese wurde gemeinsam von der Metropolregion, dem Wasserstoff-Netzwerk HYPQOS e.V.
und einem privatwirtschaftlichen Konsortium im Auftrag von 54 regionalen Partnern aus Wirtschaft und 6ffentlicher Ver-
waltung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen durchgefiihrt, darunter 13 Netzbetreiber, 29 Bedarfstrager/Erzeuger
und 12 Unterstltzer. Mit der Studie wurden Quellen und Senken fiir griinen Wasserstoff in der Region in bisher nicht er-
reichter Qualitdt und Umfang erhoben sowie eine sehr konkrete und realistisch dimensionierte Zielnetzplanung flr das
mitteldeutsches Wasserstoff-Verteilnetz vorgelegt. Letztere umfasst mehr als 30 Landkreise und damit groB3e Teile von
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen. Damit ist die planerische Voraussetzung fir die Anbindung des Wirtschaftsstand-
ortes Mitteldeutschlands an das nationale Wasserstoffkernnetz geschaffen. Aufbauend auf den Wasserstoff-Aktivitdten hat
die Metropolregion gemeinsam mit dem House of Transfer des Fraunhofer IWES die CCUS-Initiative Ostdeutschland ins
Leben gerufen, um Ostdeutschland als aktiven Partner im bundesweiten Dialog zu CO,-Abscheidung, -Transport, -Nutzung
und -Speicherung zu positionieren und regionale Potenziale sowie Bedarfe sichtbar zu machen.

Die drei mitteldeutschen Lander unterstiitzen die Projektarbeit der Metropolregion durch eine Zuwendung. m SMIL

Abb. 2.2.2-2: Wasserstoffnetz Mitteldeutschland Studie 2.0

e Studie 2.0 Anschlusspunkte

e Studie 2.0 Trassierung
e Studie 1.0
Ha-Infrastruktur:
e Hj-Kernnetz*
, —— TH2ECO
Potsdam Hz-Cluster BLK
‘ —— EW Eichsfeldgas-TEN Leitungsprojekt
== TEN Hz-Hub NW-TH
Ferngas Leitungsprojekt
H>-Netz Brandenburg
—— Mitnetz Konzepte
wmmm SW Jena-TEN Leitungsprojekt
° ——— Energiepark Bad Lauchstddt

Magdeburg
O

Aye®
StaBfurt

Nordhausen
-

L Boxberg

Riesa o
O,
MeiBen

o)
Bautzen -
. o ¢ Gorlitz

Freiberg Dresden )

1_‘/(3 u

Sachdaten: DBI-Gruppe & VIONTA GmbH €& Co. KG 2024
Geobasisdaten: © BKG (2025) dl-de/by-2-0
Kartographie:  SMIL, Referat 45 *Planungsstand FNB Gas e.V. vom 15.11.2023

Raumstrukturelle Entwicklung | Europiische und regionale Zusammenarbeit | 63



Raumstrukturelle Entwicklung | Européische und regionale Zusammenarbeit

Regionale Kooperation

Die Bewaltigung von Herausforderungen, ausgeldst durch den demographischen
Wandel, ist ein zentraler Baustein der sachsischen Landesentwicklung. Regionale
Kooperationen dienen dazu, die im LEP 2013 verankerten Ziele raumlich abge-
stimmt und partnerorientiert umzusetzen. Die Starkung und Weiterentwicklung
der Teilrdume unter Ausschopfung ihrer Potenziale (G 1.1.3) kann perspektivisch
nur noch auf der Ebene der Regionen bewaltigt werden. Die Bewahrung regiona-
ler Identitat (G 1.1.2) ist dabei eine wesentliche Siule im Hinblick auf die Siche-
rung und Verbesserung der Lebensqualitdt sowie die Erhdhung der Wettbewerbs-
fahigkeit der Regionen im Freistaat.

Eine freiwillige kooperative Zusammenarbeit (G 2.1.1.1) auf der Makroebene der
Raumplanung bietet die Mdglichkeit, Vorgaben des LEP und der Regionalplane
weiter zu konkretisieren und durch Entwicklungsstrategien, wie beispielsweise
Regionale Handlungs- bzw. Entwicklungskonzepte (G 2.1.1.2), zu ergédnzen.
Durch die Verzahnung, insbesondere von Themen wie Daseinsvorsorge, Wirt-
schaft, Klimaanpassung und Mobilitdt, entstehen individuelle und nachhaltige
Lésungsansatze, die durch ihre Umsetzung bis auf die 6rtliche und teilortliche
Ebene wirken. Die an der Kooperation beteiligten Akteure sind durch die ,Selbst-
bindung” an das rdumliche Entwicklungskonzept gehalten, konzipierte
MaBnahmen gemeinsam in die Praxis zu Uberflihren.

Ein wesentliches Instrument zur Unterstitzung interkommunaler Zusammenar-

Abb. 2.2.3-1: Anzahl der geférderten Vorhaben der FR-Regio-Férderung 2020-
2024

Plansatze des LEP 2013
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G 2.1.1.2 » Integrierte Strategie- und Hand-
lungskonzepte (ILEK, INSEK, REK)

G 2.1.1.3 » Vorbereitung und Begleitung von
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durch Regionalplanung

Sachdaten: SMIL, Referat 44
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beit war und ist die Richtlinie zur Férderung der Regionalentwicklung (FR-Regio), mit der nichtinvestive und investive Vor-
haben der Regionalentwicklung kofinanziert werden. Die FR-Regio fordert unter anderem integrierte regionale Entwick-
lungskonzepte (REK), Regionalmanagements zur Verstetigung von UmsetzungsmaBnahmen und auch Investitionen in bei-
spielsweise die Sanierung gemeinwohlorientierter Infrastruktur. Mehrheitlich liegen diese Tatigkeiten im freiwilligen Aufga-
benbereich der Kommunen und Landkreise und bedirfen, aufgrund begrenzt vorhandener Mittel, haufig finanzieller Unter-
stltzung.

Die Unterstiitzung tber die FR-Regio wurde in den Regionen im Berichtszeitraum unterschiedlich stark nachgefragt (vgl.
Abb. 2.2.3-1). Zuwendungsempfanger und Kooperationspartner profitieren gleichermaBen von der Férderung und den Pro-
jektergebnissen. Es war zu beobachten, dass die FR-Regio insbesondere in den Regionen eine langfristige Wirkung ent-
faltete, in denen ein REK mit umsetzungsreif vorbereiteten MaBnahmen vorlag oder MaBnahmen aufeinander aufbauend
und langfristig vorgedacht wurden. So wurde z. B. die Zusammenarbeit in bereits bestehenden Kooperationsrdumen, wie
dem ,Grlinen Ring Leipzig", dem ,Mittelzentralen Stadteverbund Goltzschtal" und dem ,Wurzener Land", aufrecht erhalten.
Die FR-Regio beinhaltet konzeptionelle und umsetzungsorientierte Fordergegenstande. Der konzeptionelle Férdergegen-
stand wurde im Berichtszeitraum stetig nachgefragt (vgl. Abb. 2.2.3-2) und als Kernanliegen der FR-Regio wurde die Erstel-
lung oder Fortschreibung von Strategiekonzepten regelméaBig gefdrdert. Es entstanden neue Kooperationen mit hohen Ent-
wicklungspotenzialen, wie beispielsweise das ,Torgauer Elb-Heide-Land" (Torgau und acht Umlandkommunen) oder im R6-
dertal (Radeberg, Arnsdorf, Ottendorf-Okrilla, Wachau). Die Nachfrage nach der Unterstiitzung bei UmsetzungsmaB-
nahmen teilte sich in nichtinvestive und investive MaBnahmen und hatte einen steigenden Anteil an der Férderung. Hierzu
zahlen MaBnahmen wie die Modernisierung des ,Blrger- und Verwaltungszentrums Meinersdorf" oder des ,Gemein-
schaftshauses Alter Hof Pohl".

Insgesamt zeigt sich, dass regionale MaBnahmen und Kooperationen im Freistaat Sachsen im Berichtszeitraum sowohl in-
haltlich als auch strukturell erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Kombination aus strategischen Leitlinien des LEP
und der Regionalplane sowie einer gezielten Forderung, wie der FR-Regio, ermdglicht es, komplexe Herausforderungen auf
regionaler Ebene gemeinsam zu bearbeiten. Damit tragen die regionalen Kooperationen maBgeblich dazu bei, die Hand-
lungsfahigkeit der Regionen zu starken, das Leitbild gleichwertiger Lebensverhaltnisse zu untersetzen und die Vorausset-
zungen flr eine nachhaltige Raumentwicklung in Sachsen zu verbessern. m SMIL

Abb. 2.2.3-2: Verteilung der Férderschwerpunkte ,konzeptionell”, ,umsetzungsorientiert nichtinvestiv"
und ,umsetzungsorientiert investiv" der FR-Regio nach Landkreis/Kreisfreie Stadt und Jahren
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Stadtumbau, Stadtentwicklung Plansitze des LEP 2013

Z 2.2.2.1 » Weiterfiihrung integrierter MaB-
nahmen der Stadt- und Dorfentwicklung zur Ver-
besserung der Lebensverhaltnisse in den Gemein-
den

Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung geht es um die gezielte Steuerung der
gesamten Entwicklung einer Stadt. Diese umfasst soziale, wirtschaftliche, kul- | G 2.2.2.2 » Weiterentwicklung der Stadee und
turelle und okologische Aspekte. Besonders in Sachsen steht die Stadtentwick- | Dorfer hinsichtiich Siedlungsgefioe, Innenstadte,
lung vor groBen Herausforderungen, die durch die demographische Entwicklung, E{:é?f'j;y&ego‘;ﬁgim SuV-Entwicklung und
die Energiewende und den Klimawandel gepragt sind. Diese Herausforderungen

bedingen eine interdisziplinare, integrierte und zukunftsorientierte Herange- | G 2.2.2.3 » Stadt- und Dorfumbau: Riickbau
hensweise. von auBen nach innen, vorrangige Nutzung
stddtebaulich integrierter Lagen zur Verhinderung
des Auseinanderbrechens des Siedlungsgefiiges

Seit dem Jahr 2000 bildet das Instrument der Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepte (INSEK) die Grundlage fiir diese Herangehensweise. Die INSEKs bieten | G 2:2:2.4 » Aufwertung der Lebensqualitat
. T . . . durch Schaffung und Erhaltung naturnaher
die I\/Iogllc.hke|t, d;n komplexen Prozess der- Stadtentwicklung .ganzhe|tI|c.h ZU | Lebensriume und Grinflachen innerhalb des

gestalten, indem sie alle relevanten Fachbereiche, Akteure und die Blrger einbe- | Siedlungsgefiiges

ziehen. Auf diese Weise kann die Stadtentwicklung kontinuierlich weitergefiihrt
werden, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Der integrierte
Ansatz muss daher flaichendeckend als grundlegendes Prinzip kommunalen Han-

delns verankert werden.

In Sachsen verfiigen rund 210 Kommunen tber ein INSEK, von denen mindestens
65 ihre Konzepte in den nachsten zwei Jahren fortschreiben miissen. Acht Kom-
munen haben bereits mit der Fortfiihrung begonnen und 20 weitere planen, dies

Abb. 2.3.1-1: Integrierte Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepte (INSEK/
INGEKO)

Stadtgemeinde Landgemeinde

I it INSEK mit INGEKO
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Entwicklungskonzept Entwicklungskonzept

Sachdaten: SMIL 2025 f . .
Geobasisdaten: GeoSN 2024 —— Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt

Kartographie: SMIL, Referat 45 ——— Gemeindegrenze
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im gleichen Zeitraum zu tun. Die durch das SMIL geforderte Fachstelle INGE zeigt seit 2024 durch konkrete Formate auf,
wie integrierte Entwicklungskonzepte praktisch umgesetzt werden kénnen.

Die kontinuierliche Aufgabe der Stadtebaufdrderung ist es, die Stadte und Gemeinden fiir alle Bevdlkerungsgruppen lebens-
wert, attraktiv und anpassungsfahig an zukiinftige Anforderungen zu erhalten. Stadte und Gemeinden mit mehr als 2.000
Einwohnern kénnen im Rahmen der Stadtebauforderung Finanzhilfen fiir die Behebung von stadtebaulichen Missstanden
oder Funktionsverlusten in einem aus dem INSEK abgeleiteten, rdumlich abgegrenzten Quartier erhalten.

Ein zentrales Ziel der Stadtebaufdrderung ist die Starkung der Innenentwicklung der Gemeinden, anstelle einer Siedlungs-
entwicklung in den AuBenbereichen. Die konkreten MaBBnahmenplanungen orientieren sich daher an bestehenden stadte-
baulichen Strukturen und streben eine Minimierung der Fldchenneuinanspruchnahme an. Besonders im Fokus stehen die
Starkung und Entwicklung innerdrtlicher Zentren sowie der Innenstddte, um diese als attraktive, identitatsstiftende und
multifunktionale Standorte fiir Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Bildung zu gestalten.

Mit Unterstiitzung des Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE) fordert der Freistaat Sachsen Kommunen und
Gemeinden bei der Aufwertung von Stadtquartieren, die in &kologischer, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht benachtei-
ligt sind. Im Rahmen der ,Nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung"” stehen fir die Férderung EU- und Landesmittel zur
Verfligung. Diese Mittel sollen dazu beitragen, den CO,-AusstoB in Stadtquartieren zu verringern, die Stadtokologie zu ver-
bessern und die soziale sowie wirtschaftliche Belebung zu foérdern.

Flankierend werden aus dem Européischen Sozialfonds auf Grundlage der Forderrichtlinie ,Nachhaltige soziale Stadtent-
wicklung" im Forderzeitraum 2021-2027 niedrigschwellige soziale Projekte in 26 ESF-Programmstadten mit 31 Férderge-
bieten gefordert. Das Programm startete bereits im Forderzeitraum 2014-2020 sehr erfolgreich mit mehr als 400 geforder-
ten Stadtteilvorhaben. m SMIL

Abb. 2.3.1-2: Férdergebiete der Stadtebaufdorderung sowie des Europdischen Fonds fiir regionale
Entwicklung und des Europdischen Sozialfonds

Programme der Stadtebaufdrderung
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Européischer Fonds fiir regionale Entwicklung
(EFRE 2021-2027)

B Européischer Sozialfonds (ESF 2021-2027)
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Sachdaten: SMIL 2025
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Landliche Entwicklung Plansatze des LEP 2013

G 2.2.2.2 » Entwicklung der Stidte und Dérfer,
Stéarkung der Ortskerne, bedarfsgerechter Dorf-
umbau

Die landliche Entwicklung in Sachsen biindelt verschiedene Instrumente, die re- . _

. . . . . . G 2.2.2.5 » Bewahrung und Weiterentwicklung
gionale Initiativen stdrken und lebenswerte Strukturen im landlichen Raum er- | gewachsener Siedlungsstrukturen und typischer
halten. Sie verbindet strategische Planung mit praxisnahen Férderangeboten, da- | Bauweisen

mit Kommunen, Vereine und lokale Akteure ihre Ideen verldsslich umsetzen kon- _ _ _
Z 2.2.2.6 » Entwicklung innovativer Lésungen

nen. fur Dorfer, die dem demographischen und wirt-
schaftlichen Strukturwandel unterliegen und somit
Das LEADER-Programm ist dabei ein zentraler Baustein der nachhaltigen Ent- | € schr hohen Gebaudeleerstand sowe Trag-

Rk Lo K . e . . fahigkeitsprobleme von Einrichtungen der Daseins-
wicklung. Ziel ist es, wirtschaftliche Stabilitdt und attraktive Lebensbedingungen | orsorge einschlieBlich der technischen Infrastruk-
im landlichen Raum zu sichern. Geférdert werden Vorhaben aus Grundversor- | tur aufweisen
gung, Wirtschaft und Arbeit sowie aus Tourismus, Naherholung, Umwelt und
Wohnen. Dabei werden Projekte unterstiitzt, die die regionale Innovationskraft,
Naturschutz, interkommunale Zusammenarbeit und nachhaltige Strukturentwi-
cklung stérken. Durch die enge Beteiligung lokaler Akteure entsteht eine hohe
ldentifikation mit den Entwicklungsstrategien der Regionen.

Mit der Forderperiode 2014-2022 wurde LEADER in Sachsen nahezu flachen-
deckend eingefiihrt und ab der neuen Forderperiode 2023-2027 weiterentwick-
elt. Die 30 LEADER-Gebiete liberarbeiteten ihre Strategien, die im Marz 2023 an-
erkannt wurden. Die von den Regionen selbst ausgewahlten Projekte verbessern
je nach Schwerpunktsetzung Attraktivitdit und wirtschaftliche Tragfahigkeit
landlicher Regionen, wobei Eigenverantwortung und Kreativitdt im Mittelpunkt

Abb. 2.3.2-1: Sichsische LEADER-Gebiete 2023-2027 und Gebietsdnderungen
gegenliber der Forderperiode 2014-2022
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stehen. LEADER gilt damit als Motor flr Innovation und soziale Teilhabe in Dérfern und Kleinstadten.

Flir 2023-2027 stehen in Sachsen Mittel aus dem ELER zur Verfiigung, die durch Landesmittel kofinanziert werden. Die
Forderrichtlinie LEADER (FRL LEADER/2023) unterstiitzt jene Vorhaben, die von den Lokalen Aktionsgruppen ausgewéahlt
wurden und besonders gut zur jeweiligen Strategie passen. Damit bietet LEADER ein breites Férderangebot firr alle
Regionen, die langfristige Entwicklungsziele verfolgen.

Das Programm ,Vitale Dorfkerne und Ortszentren im landlichen Raum" setzt Impulse fiir die kommunale Innenentwicklung.
Gefordert werden offentliche Einrichtungen, Begegnungszentren, Schulen und Kitas in Bestandsgebduden sowie Platzge-
staltungen, Freizeit und Naherholung, die Verbesserung bestehender Freibdder und Einrichtungen der medizinischen
Grundversorgung. Die Projektauswahl treffen zehn Gruppierungen der LEADER-Aktionsgruppen, sodass regionale Priorité-
ten gezielt beriicksichtigt werden kdnnen.

Mit den Regionalbudgets werden kleine Investitionen bis 20.000 Euro unterstiitzt, die das lokale Engagement starken und
flexibel auf konkrete Bedarfe vor Ort reagieren. Sie erganzen die LEADER- Férderung um ein unkompliziertes Instrument fiir
schnelle, sichtbare Projekte in den Gemeinden und fordern damit auch das Ehrenamt. In den Regionalbudgets 2020-2024
wurden fast 3.000 Kleinprojekte unterstitzt.

Mit den Dorfwerkstatten setzt das SMIL gezielt Impulse, um das Engagement der Biirgerinnen und Birger in kleinen Orten
zu befordern. Seit 2020 verzeichnet das Angebot von moderierten Dorfwerkstdtten ein groBes Interesse. Mehr als 100
sachsische Dorfer haben sich bisher beteiligt. In diesen Orten fanden Giber 200 vielféltige, auf die konkreten Bedarfe zuge-
schnittene Veranstaltungen statt.

Die simul+Mitmachwettbewerbe sind Teil des simul+InnovationHub des SMIL und beférdern in einem einfachen beteili-
gungsorientierten Verfahren Ideen und innovative Losungen vor Ort. Von 2020 bis 2024 wurden vier Wettbewerbe durch-
geflihrt. In diesem Zeitraum entwickelten mehrere tausend Akteure in Sachsen rund 3.400 Projektideen, von denen mehr
als 1.300 ein Preisgeld zur Umsetzung erhielten. Die Projekte wurden groBtenteils bereits realisiert, weitere befinden sich in
Umsetzung und starken Kommunikation, Kooperation und Zusammenhalt im sachsenweiten simul+Netzwerk. = SMIL

Abb. 2.3.2-2: Anzahl der Erstbewilligungen von Vorhaben aus dem Bereich der Landlichen Entwicklung
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Quelle: SMIL, Referat 22
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Landliche Neuordnung Plansitze des LEP 2013

G 2.2.2.5 » Dorfentwicklung unter Beriick-
sichtigung der Belange der Landwirtschaft

In den Verfahren der Landlichen Neuordnung (LNO) nach dem Flurbereinigungs- | G #1-1-13 > naturvertiéglicher Ausbau land-
licher Wege unter Beriicksichtigung der Belange

gesetz (FlurbG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) wird [dnd- | se; andschatishezogenen Erholung
licher Grundbesitz groB3flachig neu geordnet. Neben der eigentlichen Bodenord-
nung erfolgen dabei zahlreiche Investitionen, die sich auf die Feldflur und den |Z #1.1.14 » Neuanlage von landschaftspra-
Bereich der Dorfer beziehen. GemaB § 37 FlurbG ist die Flurbereinigungsbehorde genden Gehalzen

bei der Durchfiihrung der MaBnahmen verpflichtet, u. a. den Erfordernissen der | G 4.1.2.6 » Vorbeugender Hochwasserschutz
Raumordnung und Landesplanung Rechnung zu tragen.

Die Teilnehmergemeinschaften - als Trager der Verfahren - tbernehmen eigen-
standig die Planung und den Bau landlicher Wege. Dabei optimieren sie die land-
und forstwirtschaftliche Nutzung unter Berlicksichtigung naturschutzfachlicher
und landschaftspflegerischer Interessen. Durch die Planung vor Ort und die
Mdglichkeiten der Bodenordnung lassen sich Nutzungskonflikte wirksam mini-
mieren. Die Neuordnungsverfahren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und unterstiitzen damit die vielfdltigen Ziele und
Grundsatze des LEP.

Zum Stichtag 31.12.2024 wurden in Sachsen insgesamt 238 Flurbereinigungs-
verfahren nach dem FlurbG auf einer Fldche von rund 200.000 ha bearbeitet. Das
FlurbG unterscheidet flinf verschiedene Verfahrensarten, die eine bedarfsgerech-
te und effiziente Umsetzung spezifischer Entwicklungsziele ermdglichen. Neben
Verfahren mit tUberwiegendem Landwirtschaftsbezug werden auch zahlreiche

Abb. 2.3.3-1: Laufende Verfahren der Lindlichen Neuordnung (Stand
31.12.2024)
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Verfahren mit anderen speziellen Zielsetzungen durchgefiihrt. Besonders hervorzuheben sind Unternehmensflurbereini-
gungen nach § 87 FlurbG, die eine furr die Eigentiimer mdglichst vertrdgliche Lsung bieten, um den Flachenbedarf fir
groBe 6ffentliche Bauvorhaben zu decken. Dabei geht es vordringlich darum, die negativen Auswirkungen der Zerschnei-
dung von Bewirtschaftungsstrukturen zu minimieren und eine gerechte Verteilung des Landverlustes zu erreichen.

Ein zunehmend wichtiger Schwerpunkt ist der Wasserriickhalt in der Fldche, der dem Schutz von Feldflur und Ortslagen vor
Hochwasser dient. Gleichzeitig unterstitzt er die Umsetzung der WRRL. Haufig sind hierflir bauliche MaBnahmen erforder-
lich, die nur auf bestimmten Flachen realisierbar sind. Insbesondere die flexible Neuordnung von Flachen unabhdngig von
bestehenden Grundstlcksgrenzen tragt zur Verwirklichung dieser Vorhaben und einer hohen Akzeptanz bei den Eigentii-
mern bei.

Die Flurbereinigungsverfahren, die gemeinsam mit der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
(LMBV) zur Neuordnung der Braunkohlentagebaugebiete durchgefiinrt werden, leisten einen erheblichen Beitrag zur Rekul-
tivierung ehemaliger Tagebauflachen. Dabei gelingt es, die teils noch aus der Zeit vor dem Braunkohleabbau stammenden
Eigentumsverhaltnisse mit der inzwischen stark veranderten Topografie in Einklang zu bringen. Dies stellt eine wesentliche
Voraussetzung fir die weitere Entwicklung dieser Gebiete dar.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 99 Verfahren mit einer Gesamtflache von etwa 12.000 ha neu angeordnet. Dem
gegeniber stehen 113 Verfahren mit rund 16.500 ha, in denen eine vollstandige Neuverteilung einschlieBlich Neuvermes-
sung der Flachen erfolgte.

Verfahren nach dem LwAnpG werden auf Antrag durchgefiihrt und wirken eher punktuell als flichendeckend. Sie betreffen
in erster Linie Falle, in denen Eigentum an Anlagen und Gebduden vom Eigentum am Boden getrennt ist. Ziel dieser Ver-
fahren ist es, einen rechtmaBigen Zustand im Sinne des Birgerlichen Gesetzbuchs herzustellen, wonach Boden- und Ge-
baudeeigentum eine Einheit bilden missen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Neuantrdge deutlich zurlickge-
gangen und liegt seit einiger Zeit im einstelligen Bereich. Am 31. Dezember 2024 befanden sich noch 118 Verfahren mit
einer Gesamtflache von 4.200 ha in Bearbeitung. Diese Verfahren werden entweder als freiwilliger Landtausch oder, sofern
freiwillige Losungen scheitern, als Bodenordnungsverfahren durchgefiihrt. m SMIL

Abb. 2.3.3-2: Unterstiitzung des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch Flachenbereitstellung fiir
Wasserriickhalt in der Flache im Rahmen der Landlichen Neuordnung
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Quelle: SMIL, Referat 22
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Radonschutz Plansitze des LEP 2013

G 2.2.2.2 » Entwicklung der Stidte und Dérfer
soll so erfolgen, dass die gesundheitlichen Belange
der Bevélkerung beriicksichtigt werden

Nach dem Grundsatz G 2.2.2.2 soll die Entwicklung der Stadte und Dérfer so er-
folgen, dass die gesundheitlichen Belange der Bevélkerung berlicksichtigt wer-
den. Deshalb sollen die schadlichen Auswirkungen von erhdhten geogenen Ra-
donkonzentrationen sowohl bei der Planung von neuen als auch bei MaBnahmen
an bestehenden Siedlungsflachen beachtet werden (Begriindung zu G 2.2.2.2).

Radon ist ein aus dem Boden aufsteigendes, natirlich vorkommendes, radioakti-
ves Edelgas. Je nach Art des Untergrundes kann es in unterschiedlich hohen Kon-
zentrationen vorkommen. Dringt es Uber Risse und Fugen in Gebdude ein, kann
es sich dort anreichern. Wird Radon in erhdhter Konzentration lber einen lange-
ren Zeitraum eingeatmet, kann es Lungenkrebs verursachen. Diese gesundheits-
schadliche Wirkung ist durch umfassende internationale Studien nachgewiesen
worden.

Auf Grund der unterschiedlichen Gesteine und Boden sind im Freistaat Sachsen
regional unterschiedlich hohe Radonkonzentrationen im Boden anzutreffen. Im
Berichtszeitraum wurden anhand der Auswertung von geologischen Daten sowie
von Messwerten in der Bodenluft die geologischen Einheiten in Sachsen den Ka-
tegorien "Unauffallig”, "Auffallig” und "Erhoht" hinsichtlich der vorhandenen Ra-
donkonzentrationen zugeordnet. Die Auswertung von Messungen der Radon-

Abb. 2.3.4-1: Radonvorsorgegebiete in Sachsen und Einordnung geologischer Ein-
heiten in Bezug auf ihr geogenes Radonpotenzial
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konzentrationen in Gebduden und der Bezug zur jeweiligen Gemeindeflache flihrte zur Festlegung von Radonvorsorgege-
bieten (vgl. Abb. 2.3.4-1). Die Bekanntmachung erfolgte per Allgemeinverfiigung zum 31.12.2020.

Radonvorsorgegebiete sind Gebiete in denen erwartet wird, dass die tber das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitdtskonzen-
tration in der Luft in einer betrdchtlichen Zahl von Gebduden mit Aufenthaltsraumen oder Arbeitsplatzen den Referenzwert
von 300 Bq/m3 tberschreitet. In diesen Gebieten sind neben zusatzlichen MaBnahmen beim Neubau von Gebduden auch
Messungen der Radonaktivitdtskonzentration an Arbeitsplatzen in Keller- und Erdgeschossraumen gesetzlich verpflichtend.

Sowohl die Bevdlkerung als auch Arbeitsplatzverantwortliche und Bauwillige werden im Freistaat Sachsen seit vielen Jahren
von der Radonberatungsstelle der Staatlichen Betriebsgesellschaft fiir Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Gber die Vorge-
hensweise bei der Messung der Radonkonzentration in Gebauden, die moglichen Auswirkungen erhéhter Radonkonzentra-
tionen und die Moglichkeiten zur Minimierung des Radonrisikos informiert (vgl. Abb. 2.3.4-2). Das SMUL finanziert dartiber
hinaus eine Projektstelle bei der Sachsischen Energieagentur (SAENA), die zu baufachlichen Aspekten des Radonschutzes
berat. Dabei werden auch Auswirkungen der energetischen Gebdudesanierung einbezogen.

Um Betroffene bei der Durchfiihrung von dauerhaft wirksamen baulichen MaBnahmen zum Schutz vor Radon zu unter-
stutzen, gewahrt der Freistaat Sachsen in der Férderperiode 2021 bis 2027 Zuschisse, die aus dem Européischen Fonds fir
Regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt werden. Die entsprechende Forderrichtlinie Stadtgriin, Lérm, Radon/2023 ist im
August 2023 in Kraft getreten. Des Weiteren werden vielfaltige Information fiir die Bevolkerung und auch fir die Arbeits-
platzverantwortlichen unter www.radon.sachsen.de bereitgestellt. m SMUL

Abb. 2.3.4-2: Radonberatungen 2024 nach Themenbereichen (Mehrfachnennungen maglich)
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Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlung Plansitze des LEP 2013
und Verkehr

G 2.2.1.1 » Verminderung der Neuinanspruch-
nahme von Freiflachen fir SuV in allen Teilrdumen

Sachsens; Hinwirken auf Entsiegelung bei Kompen-
sationsmaBnahmen bei Neuinanspruchnahme von

Zum Stichtag 31.12.2024 umfasste die Siedlungs- und Verkehrsflache in Sachsen | ¢
insgesamt 280.660 ha. Das sind 15,2 9% der Landesfliche. Ende 2019 waren
270.916 ha diesem Nutzungsbereich zuzuordnen, das entsprach 14,7 %%.

Unter Bezug auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes wird flir die Auswer-
tung der Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlung und Verkehr in Sachsen der
sogenannte Nachhaltigkeitsindikator der tdglichen Flachenneuinanspruchnah-
me verwendet. Da die jeweiligen Jahreswerte stark von Meldungs- und Erfas-
sungseffekten abhangig sind, wird auch bundesweit ein gleitender Vier-Jah-
res-Mittelwert ermittelt. Im Berichtszeitraum stieg dieser gleitende Vier-Jah-
res-Mittelwert der Fldchenneuinanspruchnahme in Sachsen zunachst bis
2021/2022 auf 5,41 ha pro Tag an und ging danach bis 2024 auf 4,38 ha pro Tag
zuriick. Insgesamt lag damit die Fldchenneuinanspruchnahme fir Siedlung und
Verkehr weiter Giber dem aus der séchsischen Nachhaltigkeitsstategie 2018 abge-
leiteten Zielwert von unter zwei Hektar pro Tag (vgl. Begriindung zu G 2.2.1.1).
Die Inanspruchnahme von Flachen fir Siedlungs- und Verkehrszwecke ist nicht
mit einer Versiegelung gleichzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass durch-
schnittlich etwa 45 % dieser Flachen versiegelt sind.

Am ermittelten Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflache im Zeitraum 2020

Abb. 2.4.1-1: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflache 2020-2024
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bis 2024 von insgesamt 8.634 ha sind entsprechend der amtlichen Flachenstatistik hauptsachlich folgende Flachenarten
beteiligt: Wohnbauflachen mit 2.038 ha (23,6 %), Industrie- und Gewerbeflichen mit 2.035 ha (23,6 %), Sport-, Freizeit-
und Erholungsflachen mit 2.007 ha (23,2 %), Flachen gemischter Nutzung (Wohnen/Gewerbe) mit 1.477 ha (17,1 %) sowie
Verkehrsflachen mit 698 ha (8,1 %). Bei den Verkehrsfldchen wurde im Berichtzeitraum durch die Aufgabe von Eisenbahn-
flachen die Inanspruchnahme durch StraBenverkehrs- und Luftverkehrsflachen teilweise statistisch kompensiert.

Ein nicht unerheblicher Anteil an der statistischen Zunahme der Siedlungsflachen geht inzwischen auf das Konto von Frei-
flachenphotovoltaikanlagen. Diese sind, sobald die Nutzungsanderungen im Liegenschaftskataster erfasst sind, statistisch
in der Summe fir Industrie- und Gewerbeflachen als Teil der Siedlungsflache enthalten. Fir eine differenzierte Darstellung
der Flacheninanspruchnahme durch Freiflachenphotovoltaikanlagen wurden die bei der LDS vorliegenden Bebauungsplane
im Berichtszeitraum ausgewertet. Demnach wurden in den Jahren von 2020 bis 2024 insgesamt 179 rechtskraftige Bebau-
ungsplane mit Anlagenflachen von insgesamt 2.724,1 ha erfasst. Zum Umsetzungsstand dieser Bebauungspléane liegen bis-
her keine flaichendeckenden Informationen vor. Mit Datenstand vom 30. Juni 2025 waren bereits weitere 162 noch im Ver-
fahren befindliche Bebauungsplane mit insgesamt 3.729 ha Flache im Raumordnungskataster registriert.

Die Flachenneuinanspruchnahme erfolgt raumlich stark differenziert (vgl. Abb. 2.4.1-1). So gibt es immerhin zehn Gemein-
den in Sachsen, die im Berichtszeitraum eine Verringerung der Siedlungs- und Verkehrsflache zu verzeichnen haben, bei
weiteren zehn Gemeinden sind die Siedlungs- und Verkehrsflachen in Summe nicht oder nur geringfligig groBer geworden.
Dagegen gibt es 11 Gemeinden mit statistischen Flachenzunahmen von {ber 100 ha im Berichtszeitraum. Es besteht trotz
temporér eingetretener ,Bauflaute” weiterhin ein - rdumlich differenzierter - Flachenbedarf, sowohl fiir den idividuellen als
auch fir den Miet-Wohnungsbau, aber insbesondere auch fir wettbewerbsfahige Gewerbeflachen sowie fiir die weitere
Bedarfsanpassung der Verkehrsinfrastruktur.

Mit den Férderinstrumenten der landlichen Entwicklung, der landlichen Neuordnung, des Stadtebaus, mit der Gewerbefla-
chendatenbank der Wirtschaftsférderung Sachsen, aber z. B. auch mit der Uiberarbeiteten VwV ,Stadtebau und Nachhaltig-
keit im SIB" wird die Innenentwicklung und die Nachnutzung von Bestands- bzw. Brachfldchen oder von Revitalisierungs-
maBnahmen weiter unterstiitzt. = SMIL

Abb. 2.4.1-2: Entwicklung der taglichen Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlung und Verkehr 2017-
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Brachflachen Plansitze des LEP 2013

Z 2.2.1.5 » regionales Flichenmanagement
unter Einbeziehung der kommunalen Ebene

Der Revitalisierung brachgefallener Flachen wird im LEP eine groBe Bedeutung | 2:21-7 » Beplanung brachliegender und
brachfallender Bauflachen (bauliche Nutzung,

flr eine flachensparende Siedlungsentwicklung beigemessen. Diese Fldchen sind | jjastenbenandlung, Rekultivierung oder Rena-
wichtiger Bestandteil eines effektiven Flachenmanagements. Erfasst werden Bra- | turierung)

chen i. d. R. im Rahmen kommunaler Konzepte. Mit der bei der WFS geflihrten 64,132 » Lenkung der Newinanspruchnahme
KWIS.net-Datenbank steht aber auch eine landesweite Plattform zur Verfligung. | . fschen auf Fchen mamhmpopgen
Durch die Programme der Stadtebauforderung erhalten Kommunen finanzielle | vorbelasteten Baden

Unterstlitzung, insbesondere durch das Programm ,Wachstum und nachhaltige
Erneuerung”, das zur stddtebaulichen Neuordnung und zur Wiedernutzung von
Brachen beitrdgt. Trotz der Férdermdglichkeiten bleibt es insbesondere fiir 1and-
liche Gemeinden eine groBe Herausforderung, die hdufig groBen Brachflachen
einer neuen Nutzung zuzufiihren, vor allem aufgrund ungeklarter Eigentumsver-
haltnisse und fehlender Eigenmittel der Eigentimer. Erfolgreiche Beispiele fir
stddtische Brachen sind die Umnutzung der ,Alten Baumwolle" zu einem neuen
Stadtzentrum in Fléha mit Kindertagesstdtte, Rathaus, Wohnen, Einzelhandel
und Bibliothek oder die Entwicklung der ehemaligen Trikotage-Fabrik in Lim-
bach-Oberfrohna zu einer freien Schule. Ein besonders markantes Beispiel fir
eine gelungene Nachnutzung innerstadtischer Industriebrachen ist das Kraft-
werk Mitte in Dresden, das schrittweise zu einem Zentrum fir Kultur und Krea-
tivwirtschaft umgewandelt wurde. In gréBeren wie in kleineren Gemeinden spie-
len auch ehemalige Bahnhofsgebdude eine wichtige Rolle. Viele dieser Gebdude

Abb. 2.4.2-1: Im KWIS.net erfasste Brachen
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Sachdaten:  KWIS.net der WFS (RAPIS) 31.12.2024 in KWIS.net
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befinden sich in schlechtem baulichen Zustand oder wurden von der Deutschen Bahn aufgegeben. Stadte wie Wilkau-HaB-
lau oder Chemnitz haben diese Gebdude saniert und die ehemaligen Bahnhofsflaichen neu genutzt, etwa durch die
Schaffung attraktiver Freiraumstrukturen, wie dem Griinzug PleiBenbach in Chemnitz-Altendorf.

Die Forderrichtlinie (FRL) ,Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014-2020" unterstiitzte die Entwicklung von Brachflachen,
insbesondere durch den Programmteil ,Integrierte Brachflachenentwicklung”. Hier wurden MaBnahmen zum Abbruch, zur
Entsiegelung und Beraumung von Flachen gefordert. Diese BerdumungsmaBnahmen mussten mit der Wiedernutzung der
sanierten Flachen verbunden sein, etwa durch die Schaffung von Griinflachen oder gewerbliche Nachnutzung. Im Berichts-
zeitraum konnten 81 Vorhaben realisiert werden, wodurch etwa 370.000 m? saniert wurden.

Mit der neuen FRL ,Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021-2027" werden weiterhin MaBnahmen zur Sanie-
rung und Wiedernutzbarmachung von Brachflachen unterstiitzt, insbesondere zur Herstellung griiner Infrastruktur in be-
nachteiligten Stadtquartieren. Im Rahmen der ,integrierten Brachflichenentwicklung” konnte z. B. in Chemnitz der Kom-
plettabbruch aller baulichen Anlagen der ehemaligen Eisen- und StahlgieBerei ,Brockhausen” umgesetzt und anschlieBend
eine Teilflache als Schulsportplatz der Waldorfschule Chemnitz in Wert gesetzt werden. In Freital erfolgte ein vollstandiger
Abriss der enemaligen Lederfabrik Sohre mit anschlieBender Offnung des Miihlengrabens sowie der Anlage des ,Miihlen-
parks" als qualifizierte Griinflache. Zudem wurde auf einem Teil der Flache die ErschlieBung fur eine gewerblich-bauliche
Nachnutzung gesichert.

Dariiber hinaus fordert der Freistaat Sachsen mit der Richtlinie zur Brachenberdumung MaBnahmen, um bauliche Miss-
stande und Umweltschaden zu beseitigen. Im Berichtszeitraum wurden mehr als 220.000 m? Brachfldchen entsiegelt und
vorbereitet.

Weitere FRL der Ressorts der Staatsregierung, wie seit dem Jahr 2022 die ,FRL Stadtgriin, Larm”, ab 2023 ,FRL Stadtgriin,
Larm, Radon", im Kontext der Anlage und Aufwertung von Griinflachen, oder die FRL ,Inwertsetzung von belasteten Fla-
chen”, seit 2024 abgelost durch die FRL ,Flachenrecycling und Dekontaminierung von Standorten”, fiir investive MaBnah-
men zur Sanierung festgestellter schadlicher Bodenveranderungen, oder die Richtlinie GRW Infra von 2024, unter anderem
bei der Revitalisierung von Industrie-, Gewerbe-, Konversions- oder Verkehrsbrachflachen zur Beseitigung von Altanlagen
und Altlasten, trugen im Berichtszeitraum dazu bei, vorhandene Innenentwicklungspotenziale zu nutzen und stadtische
Lebensrdume aufzuwerten. = SMIL

Abb. 2.4.2-2: Flachen- und Eigentumsstruktur der im KWIS.net erfassten Brachen
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Bauflachen und Baugebiete Plansitze des LEP 2013

Z 2.2.1.4 » Festsetzung neuer Baugebiete
auBerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile ist nur in Ausnahmefallen zuldssig

Die angestrebte Reduzierung der Fldchenneuinanspruchnahme fir Siedlung und o . .
. . . . . Z 2.2.1.6 » Eine Siedlungsentwicklung, die tber
Verkehr erfordert weiterhin eine raumordnerische Steuerung der Siedlungsent- | gic Figenentwicklung hinaus geht, ist nur in den
wicklung. Im LEP 2013 wurde festgelegt, dass die stddtebauliche Entwicklung | Zentralen Orten und in den Gemeinden mit beson-
. . derer Gemeindefunktion zul3ssig
vorrangig durch MaBnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll (Z 2.2.1.4).
N.eue Baugebiete im AgBenberelch so!len nur dann entstehen, wenn der Bedarf | 755110 » Konzentration der Siedlungs-
nicht durch Innenentwicklungspotenziale, wie Baullicken und brachliegende Fl&- | entwicklung auf Verkniipfungspunkte des OPNV
chen, gedeckt werden kann. ,
. . . . . . 2.1.11 » | i _
Von den 418 Gemeinden im Freistaat Sachsen haben 346 im Berichtszeitraum | £ 22111 » FestlequnoderSieclunos:
. : N . . beschrankungsbereiche fiir die Verkehrsflughéfen
Bebauungsplane oder Satzungen aufgestellt oder wesentlich verandert. Fir die | in den Regionalplanen
Auswertung der damit geplanten Flachenneuinanspruchnahme bzw. Uberpla-
nung wurden die im Raumordnungskataster im Berichtszeitraum erfassten Be- | £ 2:2-1-12 » zulassige Neubebauung innerhalb
- L. . des Siedlungsbeschrankungsbereiches gemaB
bauungspldne und Satzungen, unabhangig von ihrem Verfahrens- bzw. Umset- | ga,nv0 fir gewerbliche Flache (Fiachennutzungs-
zungsstand herangezogen. Die erfassten Plane enthalten auch Griinflichen und | plan) und Industrie- und Gewerbegebiete (Bebau-
. . . . |
sonstige Fldchen, die getrennt von der Hauptnutzungsart (z. B. Gewerbegebiet, | “"%°""
Wohngeblet,. Sport—. und .Erho-lungsgeblet). berechnet u-nd da.rgestellt werden, | G 2.3.3.11 » Konzentration groBflichiger
auch wenn sie funktional jeweils Bestandteil des Baugebietes sind. Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen sowie
Insgesamt wurden durch die kommunale Bauleitplanung in den Jahren 2020 bis | "achen fur GroBveranstaltungen abseits oko-
. . logisch wertvoller Gebiete; Abstimmung hin-
2024 Flachen von ca. 13.400 ha beplant. Gemessen am Flachenumfang wurde | sichtlich 0PNV Erreichbarkeit
mehr als ein Drittel (36,3 %) davon fiir Sonderflachen fiir Erneuerbare Energien
geplant. In der Abb. 2.4.3-2 wird die Dynamik in diesem Bereich, hervorgerufen

Abb. 2.4.3-1: Bebauungspldane und Satzungen von 2020-2024
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Raumordnungsbericht 2025




243

Raumordnungsbericht 2025

hauptsachlich durch die Planung groBflachiger Freiflachenphotovoltaikanlagen sowie durch die kommunale Planung von
Windparks, deutlich. Ca. 17,2 % der beplanten Flachen waren fiir Gewerbe vorgesehen, etwa 6,6 9% fir reine Wohngebiete
und weitere 1,6 % flir Mischgebiete. Fiir Verkehrszwecke waren etwa 4,2 % der Flachen geplant. Sonderbauflachen fir
Freizeit, Erholung und Sport machen etwa 1,6 % der Planungsflachen aus, Einzelhandelsflachen nur 0,9 %. Der Anteil der
in den B-Planen und Satzungen enthaltenen Griinflachen betrdgt insgesamt ca. 20,6 %.

Nach wie vor hoch ist der Anteil von Bauleitplanungen am Rand oder auBerhalb der geschlossenen Siedlungsflachen. Legt
man die Siedlungsflachen der amtlichen Topographie (ATKIS) als Innenbereich zugrunde, wurden mehr als 77 % der ge-
werblichen Bauflachen auBerhalb davon geplant. Bei Wohngebieten waren es ca. 37,1 %, bei Mischgebieten ca. 11,4 %, bei
Sondergebieten fiir Handel ca. 9,2 %. ErwartungsgemaB liegen die geplanten Flachen bei den Sondergebieten Erneuerbare
Energien zum gr6Bten Teil (Gber 98 %) tatséchlich im AuBenbereich. Zu diesen Planungen gehdrt auch ein GroBteil der im
AuBenbereich geplanten Griinflachen.

Im Berichtszeitraum entfielen 10,6 % aller beplanten Fldchen auf Oberzentren, 17,8 % auf Mittelzentren, 26,7 % auf Grund-
zentren. Ca. 44,8 9% der beplanten Flachen wurden in Gemeinden ohne Zentralortfunktion geplant. Auf Grund der Flachen-
verfigbarkeit werden (frei)flichenintensive Bauleitplane fir Erneuerbare Energien eher in den landlichen Regionen aufge-
stellt. 37 Gemeinden haben im Berichtzeitraum Bebauungsplane oder Satzungen im Flachenumfang von mehr als 100 ha
aufgestellt. Zumeist (in 28 Gemeinden) handelt es sich auch dabei um Flichen fiir erneuerbare Energieerzeugung.

In den Regionalplanen sind gemaB Z 2.2.1.11 fiir die Flughafen Leipzig-Halle und Dresden Siedlungsbeschrankungsbereiche
festzulegen. Mit diesen kann die Bauleitplanung langfristig so gesteuert werden, dass neue Baugebiete mit liberwiegender
Wohnnutzung und schutzbedirftigen Einrichtungen einen ausreichenden Abstand zum bestehenden Flughafen haben.

Vorhaben im Siedlungsbeschrankungsbereich, die der Erhaltung, Erneuerung, Anpassung oder dem Umbau vorhandener
Ortsteile mit Wohnbebauung dienen, sollen, insbesondere bei Vorliegen einer fortgeschrittenen Planung zu Ende gefiihrt
werden dirfen (Satz 2 in Ziel 2.2.1.12 LEP). Im Regionalplan OE/OE wurden fiir vier bestehende Bebauungsplangebiete Aus-
nahmen von der Siedlungsbeschrankung im Bereich des Flughafens Dresden festgelegt. Im Regionalplan OL-NS wurde flr
ein hiervon betroffenes Gebiet auf eine Ausnahmefestlegung verzichtet, da es sich nicht um ein neues Bebauungsplange-
biet handelt. Im Regionalplan Leipzig-Westsachsen wurden zwei Ausnahmen von der Siedlungsbeschrankung im Sied-
lungsbeschrankungsbereich des Flughafens Leipzig-Halle festgelegt. m SMIL

Abb. 2.4.3-2: Durch Bebauungspldne/Satzungen iiberplante Fliche 2020-2024 in Hektar
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Gewerbliche Wirtschaft

Der Freistaat Sachsen soll auch weiterhin ein attraktiver Standort fiir landesweit
bedeutsame Ansiedlungen, insbesondere aus technologisch hoch innovativen
Branchen sein. Hierzu wird eine Neuausrichtung der sdchsischen Ansiedlungspo-
litik von einer Nachfrage- hin zu einer Angebotspolitik verfolgt. Dazu gehdrt
auch die Zurverfligungstellung und Sicherung von Vorsorgestandorten fiir in-
dustrielle GroBansiedlungen mit besonderen Lageeigenschaften sowie eine akti-
ve Standortentwicklung durch Erwerb und Entwicklung dieser Potenzialflachen,
um im Wettbewerb mit anderen (Bundes-) Liandern zu bestehen. Im Zeitraum
2020 bis 2024 sind hier die Aktivitdten zu Vorhaben in GroBenhain und Wiede-
mar zu nennen (G 2.3.1.1).

Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich fiir den Flachenentzug und
den Eingriff in Natur und Landschaft, ist es auch weiterhin ein groBes Anliegen
des Freistaates, sich fir eine flaichensparende Siedlungsentwicklung durch die
Aktivierung von Brachflachen und verstarktes Recycling nicht genutzter Flachen
einzusetzen.

Flr die Planung, Finanzierung und ErschlieBung groBerer Industriestandorte bie-
tet sich bei entsprechender rdumlicher Lage aus organisatorischen und finanziel-
len Griinden die Bildung eines Zweckverbandes an. In Sachsen erfolgt dies ge-
genwartig durch den Zweckverband Industriepark Oberelbe, dem die Kommunen
Pirna, Heidenau und Dohna angehdren, und der seit 2018 Vorbereitungen fir ein

Abb. 3.1.1-1: Gewerbliche Wirtschaft — Fldchen und Flachenvorsorge

Plansatze des LEP 2013

G 2.3.1.1 » Schaffung der rdumlichen Voraus-
setzungen fir die nachfrageorientierte Entwicklung
attraktiver Industrie- und Gewerbestandorte

G 2.3.1.2 » bedarfsgerechte Gewerbeflachen-
bereitstellung in den Gemeinden; interkommunale
Zusammenarbeit fir Gibergemeindliche Gewerbe-
flachenvorsorge

Z 2.3.1.3 » Flichensicherung fiir die Ansiedlung
liberregional bedeutsamer Industrie- und Gewerbe-
betriebe durch die Regionalplanung als Vorsorge-
standorte Industrie und Gewerbe

Z 2.3.1.4 » bedarfsorientierte Konzeption zur
Festlequng der Vorsorgestandorte Industrie und
Gewerbe; Festlegungen zur Zuldssigkeit der Inan-
spruchnahme der Fldchen

LISt 2025

StalA 31.12.2019 / 31.12.2024
GeoSN 2024

SMIL, Referat 45
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Kartographie:
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Vorsorgestandort fiir Industrie und Gewerbe

I Industrie-und Gewerbefliche (ATKIS)
=== Bundesautobahn
—— BundesstraBe
' Flachen fiir Industrie und 2.000 ha
Gewerbe nach Kreisen Ende
2019 und Ende 2024 (StalA) 1.000 ha
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270 ha umfassendes Plangebiet an der B 172a trifft. Seit 2013 verwaltet zudem der Zweckverband Industriepark Schwarze
Pumpe (ISP) ein Landergrenzen berschreitendes Industriegebiet (Brandenburg/Sachsen), welches gegenwértig erweitert
wird (G 2.3.1.2).

Die Ansiedlung des weltweit agierenden taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC in Dresden unterstreicht die hohe Stan-
dortattraktivitat des Silicon Saxony im globalen Wettbewerb der Regionen. Im Zusammenhang mit dieser Ansiedlung fand
im April 2024 die Sachsische Standortkonferenz Mikroelektronik statt. Im Ergebnis dieser Konferenz sollen, unterstiitzt
durch die Forderrichtlinie FR Regio, aufbauend auf der interkommunalen Zusammenarbeit der Erlebnisregion Dresden, die
Potenziale in Bezug auf die zu erwartenden Arbeitspldtze, die kiinftigen Wohnflachenbedarfe, die Verkehrs- und die Gewer-
be(flachen)entwicklung der Landeshauptstadt Dresden und der umliegenden Stadte und Gemeinden analysiert, bewertet
und untereinander abgestimmt werden.

Im Freistaat Sachsen wurde bereits frihzeitig erkannt, dass es einer planerischen Sicherung und Freihaltung besonders
geeigneter Flachen flir groBflachige Industrieansiedlungen bedarf. Mit dem Instrument der Vorsorgestandorte fiir Industrie
und Gewerbe und dem Handlungsauftrag an die Regionalplanung im LEP 2013, geeignete Fldchen zu identifizieren und
diese als Vorsorgestandorte in ihre Regionalpléne aufzunehmen, wurden bereits umfangreiche Flachenpotenziale gesichert
(Z 2.3.1.3). Bis auf den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien haben alle Planungsverbinde von diesem
Instrument Gebrauch gemacht. Dabei wurden auch Vorgaben zur Umsetzung der Vorsorgestandorte durch entsprechende
Plansétze in den Regionalplan aufgenommen (Z 2.3.1.4).

Der Freistaat Sachsen unterstiitzt auch weiterhin die Kommunen bei der ErschlieBung, dem Ausbau und der Revitalisierung
von Industrie- und Gewerbegebieten. Wichtigstes Instrument ist dabei die Richtlinie zur Férderung der wirtschaftsnahen
Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (Richtlinie GRW
Infra). In den Jahren 2020 bis 2024 wurden dabei insgesamt 18 derartige Vorhaben unterstiitzt.

Die 63 bereits in den Vorjahren gefoérderten Industrie- und Gewerbegebiete umfassten eine Bruttoflache von 747,6 ha und
wiesen eine durchschnittliche Belegung von 88 % aus. m SMWA/SMIL

Abb. 3.1.1-2: Gewerbeanzeigen im verarbeitenden Gewerbe 2020-2024
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GroBflachiger Einzelhandel

Im Freistaat Sachsen wurden bei der letzten flichendeckenden Erhebung fiir den
Handelsatlas Sachsen im Jahr 2022 insgesamt 22.875 Einrichtungen des Einzel-
handels erfasst. Die Gesamtverkaufsfliche dieser Einrichtungen betrdgt rund
6,72 Mio. m2. Das entspricht einem geringen Riickgang im Vergleich zur Erhe-
bung im Jahr 2015, bei der 6,86 Mio. m? erfasst wurden. Die durchschnittliche
Pro-Kopf-Verkaufsflache ist in Sachsen von 1,69 m? auf 1,66 m? gesunken. Sie
blieb in den Regionen Chemnitz mit 1,78 m? und Dresden mit 1,61 m? nahezu
unverandert. In der Region Leipzig hingegen sank sie von 1,69 m? auf 1,56 m?.
Damit ndherte sich die Pro-Kopf-Verkaufsflache in der Region Leipzig dem bun-
desdeutschen Durchschnitt von etwa 1,5 m? an, wihrend sie in den Regionen
Chemnitz und Dresden weiter deutlich dardber liegt.

Ein wichtiger Faktor fiir den Einzelhandel ist die Kaufkraft der Menschen, also das
in privaten Haushalten fiir den Verbrauch verfligbare Einkommen. Im Jahr 2022
betrug die durchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in
Sachsen rund 6.128 Euro, wobei sich auch hier regionale Unterschiede zeigen:
Die Region Leipzig verzeichnete die hdchste einzelhandelsrelevante Kaufkraft
(6.229 Euro), gefolgt vom Raum Dresden (6.173 Euro) und der Region Chemnitz
(6.000 Euro). Diese Werte liegen insgesamt weiterhin deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt von 6.760 Euro.

Abb. 3.1.2-1: Einzelhandelsverkaufsfliche je Einwohner und Anteil des groB3fla-
chigen Einzelhandels 2022

e
o“(-” '.\. - /
e %o

0
o5
2 47 ~
S w il ¥
4 2% ) BT
,4 ?,3?‘ ,{f: »:«?.w/ 7

% o

o

)
%

4’\‘ 4
003«
s
R

D>

[m? je Einwohner]

0
XS

2720 o7
o8 e =
o 1&«? K -
,// ¢ ] kein stationdrer

Einzelhandel

Sachdaten: Handelsatlas fiir den Freistaat Sachsen, 2022
LEP 2013 (Ober- und Mittelzentren)
I dne 2020-2024
Geobasisdaten GeoSN 2024
Kartographie: SMIL, Referat 45

. Oberzentrum

@ Mittelzentrum
©  Grundzentrum

Raumordnungsbericht 2025

Einzelhandelsverkaufsflache

Plansatze des LEP 2013

Z 2.3.2.1 » Einkaufszentren und groBflachiger
Einzelhandel nur in Mittel- und Oberzentren:
Factory Outlet Center (FOC) nur in Oberzentren
(Zentralititsgebot)

Z 2.3.2.2 » Zulissigkeit von groBfldchigem
Einzelhandel (kurzfristiger Bedarf) in Grundzentren

Z 2.3.2.3 » Zulissigkeit von groBflachigem
Einzelhandel mit einer Verkaufsflache von mehr als
800 m? in stadtebaulich integrierter Lage bzw. zen-
tralen Versorgungsbereichen (Integrationsgebot)

Z 2.3.2.4 » Einzugsbereich des groBflichigen
Einzelhandels innerhalb des Verflechtungsbereiches
(Kongruenzgebot)

Z 2.3.2.5 » Schutz des zentralértlichen Versor-
gungssystems (Beeintrichtigungsverbot)

G 2.3.2.6 » Anbindung des groBflachigen
Einzelhandels an OPNV

Z 2.3.2.7 » Agglomeration von Einzelhandels-
einrichtungen

Z 6.1.3 » Versorgung mit Waren des kurzfristigen
Bedarfs

Anteil des groBflachigen
Einzelhandels

. <30%
Y 30 -60%
XRS5 > 60 %

(ohne Schraffur: kein groB-
flachiger Einzelhandel)

Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt
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\Von der Verkaufsflache in Sachsen entfallen 60 % auf den groBflachigen Einzelhandel (ab 800 m?), 40 % auf den kleinteili-
gen Einzelhandel. Rund 44 % der Verkaufsflache decken den mittelfristigen Bedarf ab (z. B. Bekleidung, Schuhe, Baumarkt-
sortiment, Sportartikel, Geschenke, Spielwaren), rund 35,5 % den kurzfristigen Bedarf (z. B. Lebensmittel, Drogerieprodukte,
Schreibwaren) und rund 20,5 % den langfristigen Bedarf (z. B. M6bel, Uhren, Schmuck, Haushaltsgerate). Wahrend die Ver-
kaufsflache fir Lebensmittel und Drogeriewaren durch VergréBerungen oder Neuansiedlungen von Discountern, Fach- und
Supermarken nochmals gegentiber 2015 gestiegen ist, sind die Verkaufsflachen z. B. bei Bekleidung und Schuhen riicklaufig.

Die Bedeutung des Online-Handels nimmt weiter zu. In Sachsen stieg der Marktanteil auf rund 15 %. Im Jahr 2015 waren
es noch etwa 8 %. Bezogen auf die einzelnen Branchen standen der Bereich Elektrowaren mit fast 50 % sowie die Bereiche
Bekleidung und Spielwaren mit fast 40 % Online-Anteil an der Spitze, wahrend Nahrungs- und Genussmittel 2022 nur bei
2 9% lagen.

Die Zahl der Einzelhandelsgeschafte im Freistaat ist von 2010 bis 2022 um etwa ein Viertel zurlickgegangen. Das verdnderte
Verbraucherverhalten fihrt zu sinkenden Umsatzen und damit zu mehr Leerstand. Von dieser Entwicklung stark betroffene
Sortimente wie Bekleidung, Spielwaren und Elektrowaren befinden sich oftmals in innerstadtischen Lagen, sodass der Leer-
stand in den sdchsischen Innenstddten zunimmt. Vom Markt gehen aber auch kleinflachige Einzelhandelseinrichtungen mit
Verkaufsflachen bis 800 m?, insbesondere in den landlichen, diinn besiedelten Raumen des Freistaates.

Am 19. November 2024 hat das SMR eine tberarbeitete Fassung der Handlungsanleitung tber die Zuldssigkeit von grof3fla-
chigen Einzelhandelseinrichtungen im Freistaat Sachsen (HA GroBflachige Einzelhandelseinrichtungen) veréffentlicht. Die
darin zum Ausdruck gebrachte Notwendigkeit einer Steuerung der Ansiedlung und Erweiterung von groBflachigen Einzel-
handelseinrichtungen ergab sich u. a. vor dem Hintergrund einer verdnderten Bevdlkerungsstruktur und damit einherge-
hender Veranderungen im Nachfrageverhalten. Infolgedessen hat sich auch die bauliche Gestaltung groB3flachiger Einzel-
handelseinrichtungen geédndert, die sich insbesondere in einer Zunahme der Verkaufsflache widerspiegelt. Auch unter Be-
riicksichtigung dieser neuen Anforderungen wird in der HA GroBflachige Einzelhandelseinrichtungen betont, dass die In-
nenentwicklung raumordnerisch einer ungeordneten AuBenentwicklung und einer Ausdehnung groBflachiger Einzelhan-
delseinrichtungen in peripheren Stadtrandlagen vorzuziehen ist. m SMWA/SMIL

Abb. 3.1.2-2: Verkaufsflichenentwicklung im groBflachigen Einzelhandel je Einwohner (2010/2015/2022)
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Touristische Infrastruktur, Kur- und
Erholungsorte

PTouristische Infrastruktur
Die Tourismusstrategie 2020 wurde von deren Fortschreibung 2025 abgeldst. In
der Strategie wurden fiir die tourisitsche Infrastruktur vier Ziele identifiziert:

» Barrierefreie Angebote - flihrende Rolle fiir Sachsen als barrierefreies Rei-
seziel

» Qualifizierung und maBvoller Ausbau der Outdoor-Infrastruktur (Wander-
weg-, Rad- und Mountainbike-Infrastruktur, wintertouristische Infra-
struktur)

» Starkung der Angebote fiir den Gesundheits-, Wellness- und Kurtouris-
mus

» Angebotsausbau ganzjihriger, saisonverlingernder Angebote (Ganz-
jahrestourismus)

Die in der Tourismustrategie 2025 gewahlten Kennziffern fur die touristische In-
frastruktur konnten leider nur teilweise erreicht werden. So wurde das Ziel von
2,74 Mio. Ubernachtungen und 8.500 Betten in Kur- und Rehaeinrichtungen
nicht erreicht. 2024 gab es 2,57 Mio. Ubernachtungen und 8.295 Betten.

Die avisierte Anzahl von zertifizierten barrierefreien Angeboten (600) wurde zwar
nicht erreicht, jedoch hat sich diese Zahl von 2017 zu 2024 um circa 11,4 % ge-
steigert und liegt bei 558 zertifizierten Betrieben.

Im Zuge des Klimawandels sind insbesondere die touristischen Unternehmen

Abb. 3.1.3-1: Tourismusintensitdt 2024 nach Gemeinden
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Plansatze des LEP 2013

G 2.3.3.1 » Stirkung der Tourismuswirtschaft,
Tourismusangebote

Z 2.3.3.4 » Vermarktung Uberregional
bedeutsamer Einrichtungen, Kulturgiter,
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G 2.3.3.5 » Planung von Camping-/
Caravaningpléatzen bzw. Ferienhausanlagen
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und Orte, die primdr vom Wintersport leben, vor neue Herausforderungen gestellt. Nach der 2020 durch das LfULG
vorgelegten Schneeklimatologiestudie sind diese Angebote als gefdhrdet zu betrachten. Hier gilt es, den Blick auf den
Ganzjahrestourismus zu legen und entsprechende saisonunabhdngige Angebote zu schaffen. Die 2023 aufgelegte
Forderrichtlinie Ganzjahrestourismus konnte bisher 20 solcher Vorhaben unterstiitzen.

Die Zahl der Gésteankiinfte in Sachsen stieg im Berichtszeitraum von 4,8 Mio (2020) auf 8,14 Mio (2024). Mit 19.982.287
Ubernachtungen im Jahr 2024 nahert sich die Anzahl der Gaste-Ubernachtungen allmahlich wieder bis auf 96,3 % dem
Vor-Corona-Niveau (2019: 20.750.560). Von den Ubernachtungen entfielen 2024 2,17 Mio. auf auslandische Gaste (2020:
0,98 Mio.).

»Kur- und Erholungsorte

Ein wichtiger Pfeiler im sachsischen Tourismus sind die Kur- und Erholungsorte. Zum 31.12.2020 waren im Freistaat Sach-
sen gemaB Sichsischem Kurortegesetz (SachsKurG) 14 Gemeinden oder definierte Gemeindeteile als ,Kurort" und 25 Ge-
meinden oder definierte Gemeindeteile als ,Erholungsort” staatlich anerkannt. Im Zeitraum 2020-2024 haben die folgenden
Gemeinden eine Pradikatisierung als Kur- oder Erholungsort erhalten:

»  Erholungsorte: Frauenstein (Frauenstein, Nassau); Cunewalde (Cunewalde, Halbau, Schénberg); Augustusburg; Al-
tenberg (Kurort Oberbarenburg); Eibenstock (Eibenstock, Carlsfeld, Wildenthal); Sayda (Sayda, Friedebach); Sebnitz;
Reinhardtsdorf-Schona

Luftkurort; Oberwiesenthal (Kurort Oberwiesenthal)

Heiload u. Kneippkurort: Bad Lausick (Bad Lausick)

Kneippheilbad: Bad Schandau (Bad Schandau, Krippen, Ostrau, Schmilka)

Moorheilbad u. Kneippkurort: Bad Gottleuba-BerggieBhibel

Flr sie gelten in ihren jeweiligen Kategorien anspruchsvolle Kriterien, mit deren Hilfe Struktur und Qualitat vor Ort gewadhr-
leistet sind. Dazu zdhlen u. a. das Vorhandensein nattrlicher Heilmittel, gesundes Klima und saubere Luft sowie eine gut
entwickelte touristische Infrastruktur. Um diese Qualitdtsstandards kontinuierlich zu gewahrleisten, werden im Rhythmus
von 10 Jahren Repradikatisierungen durchgefiihrt. Fiir die Erholungsorte Schlettau; Halsbriicke (Hetzdorf); Tharandt (For-
dergersdorf, Grillenburg, Kurort Hartha, Pohrsdorf, Spechtshausen); Ninchritz (Diesbar-SeuBlitz) sowie den Luftkurort
Erlbach erfolgte eine Aberkennung bzw. Riickgabe des Pradikates. m SMWK

v v v Vv

Abb. 3.1.3-2: Ankiinfte und Ubernachtungen von 2010-2024 nach Touristischen Destinationen
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Touristische Nutzung der
Bergbaufolgelandschaften

Die touristische Nutzung der Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Seenland
und im Leipziger Neuseenland ist ein zentraler Bestandteil des Strukturwandels
in den sachsischen Braunkohleregionen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 wurden die
ehemaligen Tagebauflachen schrittweise weiterentwickelt und zunehmend als
Raume flir Erholung, Freizeit und Tourismus erschlossen. Die Entwicklung erfolgt
dabei im engen Zusammenhang mit den langfristigen Sanierungs- und Gestal-
tungsprozessen der Bergbaufolgelandschaften.

Das Leipziger Neuseenland ist in die Destinationsmanagementorganisation
(DMO) LEIPZIG REGION eingebunden und wird im Rahmen der dortigen Destina-
tionsstrategie als wichtiger Schwerpunkt der touristischen Entwicklung berick-
sichtigt.

Das Lausitzer Seenland ist Teil der ldnderlibergreifenden Destination Lausitzer
Seenland, die gemeinsam von Sachsen und Brandenburg entwickelt wird. Die
landertbergreifende Abstimmung und Vermarktung erfolgt tiber den Tourismus-
verband Lausitzer Seenland. Der sdchsische Teil des Lausitzer Seenlandes ist zu-
gleich in die Destinationsmanagementstrukturen der Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) eingebunden und Bestandteil der dorti-
gen Destinationsstrategie.

Im Zeitraum 2020 bis 2024 ist in beiden Seenldndern insgesamt eine positive
Entwicklung der touristischen Nachfrage zu beobachten, wobei das Jahr 2020 ein

Abb. 3.1.4-1: Forderung touristischer Infrastruktur nach InvKG in den Bergbau-
folgelandschaften
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pandemiebedingt vergleichsweise niedriges Ausgangsniveau bildet.

Im Leipziger Neuseenland nahmen Ankiinfte und Ubernachtungen in den Folgejahren deutlich zu, was die wachsende Be-
deutung der Region als etablierte Naherholungs- und Urlaubsdestination unterstreicht. Auch im Lausitzer Seenland zeigt
sich nach einer gedampften Entwicklung zu Beginn des Zeitraums ein stabiler Aufwartstrend (vgl. Abb. 3.1.4-2), der weiter-
hin eng mit dem Ausbau touristischer Angebote und dem Fortschritt der bergbaulichen Sanierung verknipft ist.

Die Bedeutung der Seenldnder fiir die touristische Entwicklung Sachsens wird auch im Masterplan Tourismus Sachsen, der
im April 2024 verabschiedet wurde, aufgegriffen. Darin heiBt es: ,Das Lausitzer und das Mitteldeutsche Braunkohlerevier
wandeln sich zu touristischen Seenlandschaften. Mit den gefluteten Seen und schiffbaren Kanédlen entstehen neue Urlaubs-
landschaften flr den Wassertourismus. Hier gilt es, eine weitsichtige Perspektive und Offenheit fiir kiinftige Trends zu be-
wahren. Die Entwicklung der Seenlandschaften ist in vielerlei Hinsicht eine groBe Herausforderung. Gerade im Lausitzer
Seenland ist die Nutzung einiger Seen erst langfristig moglich. Bis dahin ist der ,Landschaftswandel” Gber Aktivangebote,
insbesondere radtouristische Angebote, zu inszenieren. Der komplexe Entwicklungsprozess braucht die konsequente und
dauerhafte Unterstlitzung des Freistaates. Langfristiges Ziel ist ein gewdssertouristischer Seenverbund, naturvertraglich
gestaltet und mit vielen Nutzungsmaglichkeiten fiir Sport und Erholung.” Diese Einordnung bestatigt die langfristige stra-
tegische Ausrichtung der touristischen Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften. Die strategischen Zielsetzungen des
Masterplans werden im Strukturwandel durch entsprechende Férderprogramme flankiert.

So zéhlt die touristische Infrastruktur u. a. zu den Forderbereichen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG). Im Zeit-
raum 2020 bis 2024 entfielen rund acht Prozent der bislang eingesetzten Mittel auf diesen Bereich. Damit wird ein wesent-
licher Beitrag zur nachhaltigen touristischen Nutzung der Bergbaufolgelandschaften geleistet. Geférderte Projekte umfass-
ten unter anderem die Jugendherberge Markkleeberg, den Museumskomplex ZeiBholz, den Ausbau und die Digitalisierung
der Touristinformation Gorlitz, das Kultur- und Tourismuszentrum Kromlau/Gablenz sowie den Ausbau von Radwegnetzen.
Ergénzend zum InvKG wird die touristische Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften auch durch weitere Férderprogram-
me der Staatsregierung, darunter die GRW-Infra, unterstitzt.

Insbesondere die landeriibergreifende Entwicklung des Lausitzer Seenlandes sowie die enge Verkniipfung des Leipziger
Neuseenlandes mit dem Verdichtungsraum Leipzig tragen zur funktionalen Vernetzung und zur ausgewogenen Raument-
wicklung bei. m SMWK/SMIL

Abb. 3.1.4-2: Beherbergungsstatistik Leipziger Neuseenland und Lausitzer Seenland (sichsischer Teil)
2020-2024
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StraBBenverkehr

Der Freistaat besitzt ein dichtes und weit verzweigtes StraBennetz flir den Uber-
ortlichen Verkehr mit einer Gesamtlange von 13.379 km. Dieses Netz teilt sich im

Plansatze des LEP 2013

G 3.2.1 » Erhalt und Verbesserung der vorhan-
denen StraBeninfrastruktur

Z 3.2.2 » Realisierung der A72 Chemnitz-Leipzig

Z 3.2.3 » sechsstreifiger Ausbau der festgelegten

Gebiet des Freistaates Sachsen auf rund 584 km Bundesautobahnen, 2.282 km | Bundesautobahnabschnitte

BundesstraBen und 4.765 km StaatstraBen sowie 5.748 km KreisstraBen auf. Da-

bei ist der Freistaat fur die BundesstraBen sowie die StaatstraBen verantwortlich, | £ 3-2-4 » vierstreifiger Ausbau der festgelegten

Seit 1. Januar 2021 werden die Bundesautobahnen nicht mehr wie bisher in Auf-

Abschnitte bestehender BundesstraBen

tragsverwaltung durch die Lander geflihrt. Der Bund bernimmt seither die allei- | Z 3.2.5 » bedarfsgerechte Realisierung fest-
nige Verantwortung fir Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb, Finanzierung und die | 9¢legter NeubaumaBnahmen von Bundes- und

vermdgensmaBige Verwaltung der Bundesautobahnen.

StaatsstralBen

Angesichts des dichten StraBennetzes in Sachsen ist die langfristige Erhaltung | G 3.2.6 » Beriicksichtigung der Korridore fest-
der bestehenden Infrastruktur von groBer Bedeutung. Zur objektiven Bewertung | gelegter Neubaustrecken bei allen raumbedeut-

des Erhaltungszustandes und der weiteren Entwicklung werden die Bundes- und
die StaatsstraBen alle vier Jahre auf Basis einheitlicher Kriterien gemaB den ,Zu-

samen Planungen und MaBnahmen

Z 3.2.7 » raumordnerische Sicherung der fest-

satzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfas- | gelegten Korridore von Neubaustrecken als Trassen
sung und -bewertung von StraBen” (ZTV ZEB-StB) erfasst und ausgewertet. in den Regionalplanen

Die Zustandsbewertung von Ingenieurbauwerken erfolgt auf Basis der Bau-
werkspriifung nach DIN 1076 sowie der Bewertung gemaB der ,Richtlinie zur
einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergeb-
nissen der Bauwerkspriifung nach DIN 1076" (RI-EBW-PRUF).

Die letzte Zustandserfassung der StaatsstraBen gemaB ZTV ZEB-StB wurde im

Abb. 3.2.1-1: BaumaBnahmen gemaB LEP 2013 im Bundes- und StaatsstraBen-

netz bis 2024
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Kartographie:
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Jahr 2021 durchgefiihrt. Dabei wurde festgestellt, dass ca. 44 % des StaatsstraBennetzes der schlechtesten StraBenzu-
standsklasse zuzuordnen sind. Die Auswertung der Zustandsbewertung nach RI-EBW-PRUF fiir das Jahr 2024 ergab, dass
ca. 10 9% der Briicken im StaatsstraBennetz in den beiden schlechtesten Notenbereichen (d. h. nicht ausreichender bis un-
gentigender Zustand) eingestuft wurden. Insbesondere die Zunahme der Briicken im schlechtesten Zustandsnotenbereich
gibt Anlass zur Sorge. Dieser negative Trend ist vor allem auf die unzureichende Mittelaustattung der vergangenen Jahre
zuriickzufiihren. Diese Ergebnisse entsprechen nicht den Anforderungen an ein leistungsfahiges StraBennetz.

Die im Freistaat Sachsen vorhandene StraBeninfrastruktur soll zur Gewahrleistung eines funktionsfahigen und standardge-
rechten StraBennetzes erhalten und verbessert werden. Bestehende Liicken sollen bei Bedarf geschlossen werden (G 3.2.1).
Im LEP 2013 sind dafiir 21 NeubaumaBnahmen im Zuge von BundesstraBen benannt. Davon sind die B 96 Ortsumgehung
Hoyerswerda sowie ein Teilabschnitt der B 169 Ortsumgehung Géltzschtal unter Verkehr. Bis Ende 2024 waren finf Mal3-
nahmen, die B 172 Ortsumgehung Pirna, die B 2 Ortsumgehung Wellaune (Vorleistungen), die B 169 zwischen Riesa und
Salbitz (Vorleistungen), sowie die B 178 zwischen Zittau und Niederoderwitz im Bau. Letztere ist inzwischen seit Mai 2025
unter Verkehr. Weitere fiinf Vorhaben, die B 7 Verlegung nérdlich Frohburg, die B 107 Stidumfahrung Chemnitz - Ebersdorf,
die B 156 Ortsumfahrung Malschwitz/Niedergurig, die B 178 zwischen A 4 und Nostritz sowie die B 181 von A 9 bis Stadt-
grenze Leipzig, befanden sich im Planfeststellungsverfahren. Fiir die NeubaumaBnahme im Zuge der B 181 liegt seit Sep-
tember 2025 der Planfeststellungsbeschluss vor.

Fir den Bereich der StaatstraBen wurden 22 NeubaumaBnahmen im LEP 2013 vorgesehen. Davon sind 12 Vorhaben, wie
beispielsweise die S 94 Ortsumgehung Bernsdorf und die S 177 zwichen Radeberg und A 4, umgesetzt und wurden dem
Verkehr (ibergeben. Dartiberhinaus befindet sich die S 177 Ortsumgehung Wiinschendorf/Eschdorf im Bau.

Seit der Aufstellung des LEP 2013 wurden die fir die StraBenbauverwaltung bindenden Bedarfsplane fiir Bundes- und
StaatsstraBen aktualisiert bzw. fortgeschrieben. Die derzeit fir die StraBenbauverwaltung maBgebenden Bedarfsplane sind
der Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie der Landesverkehrsplan 2030.

Im Rahmen der Aufstellung des Landesverkehrsplanes 2030 erfolgte fur den Bereich der StaatsstraBBen eine Bedarfsplan-
tberprifung. Hierbei wurde festgestellt, dass fir drei Neubauvorhaben des LEP 2013, die S 95 Ortsumgehung Kamenz/
Slidspange sowie die beiden Bauabschnitte der S 111 Stidwestumfahrung Gorlitz, die Bauwrdigkeit nicht mehr gegeben ist
und die Planungen nicht weiter verfolgt werden. m SMIL

Abb. 3.2.1-2: Zustand der Briicken im StaatsstraBennetz im Vergleich zwischen 2010 und 2024
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Uberregionale Eisenbahninfrastruktur, Plansitze des LEP 2013
Schienenpersonenfernverkehr

G 3.3.1 » Entwicklung des Eisenbahnnetzes mit
bestmdglicher Anbindung an das nationale und
européische Netz

In den vergangenen Jahren konnten umfassende Meilensteine bei der Entwick- | € 3+3-2 > nteariertes Verkehrssysten
G 3.3.3 » Ausbau der Eisenbahnknoten

lung der Schieneninfrastruktur im Freistaat Sachsen erreicht werden. Z 3.3.4 » Streckenneubau Berlin-Dresden-Prag
Z 3.3.5 » Aus-/Neubau der Eisenbahninfra-
Die Elektrifizierung und der zweigleisige Ausbau der sogenannten ,Niederschle- | struktur im TEN-Korridor auf 200 km/h

sischen Magistrale” ist seit 2018 abgeschlossen. Der Freistaat Sachsen hat sich gri‘i‘? > Aus-[Neubau der Strecke Leipzig-

innerhalb dieses Vorhabens finanziell engagiert, um eine Streckengeschwindig- | 7 3.3.7 » Weiterentwicklung der Sachsen-
keit von bis zu 160 km/h zu erméglichen. Franken-Magistrale
Z 3.3.8 » Neubaustrecke Erfurt-Leipzig

. . . . . Z 3.3.9 » Elektrifizierung der Strecke Dresden-
Als Bestandteil der Ausbaustrecke Leipzig - Dresden konnten die Bauarbeiten im | 5o - sueigieisiger Ausbau der Strecke

Abschnitt Zeithain - Leckwitz im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Hoyerswerda-Breslau
Z 3.3.10 » bedarfsgerechter Ausbau der Strecke

. . . Cottbus-Gorlitz
Die erste Baustufe der Ausbaustrecke Dresden - Berlin konnte im Jahr 2017 fer- 7 3.3.11 » bedarfsgerechter Ausbau der Strecke

tiggestellt und in Betrieb genommen werden. Im Jahre 2025 folgte die Inbetrieb- | chemnitz-Leipzig

nahme des Abschnittes vom Bahnhof Stidkreuz bis Blankenfelde (sogenannte | Z 3.3.12 » Ertichtigung des Sachsischen

u . Abschnittes der ,Mitte-Deutschland-Verbindung"
Dresdner Bahn") in Berlin. '
Dresdner Bahn’) € Z 3.3.13 » Ausbau der Strecke Plauen-Cheb
) ) ] ] ] . . Z 3.3.14 » Ertiichtigung der Strecken Chemnitz-
Um die Qualitdt des Schienenverkehrs im Freistaat Sachsen zu sichern und weiter | Elsterwerda und Leipzig-Cottbus fiir den

auszubauen, erfolgt auch weiterhin die Umsetzung der im Vordringlichen Bedarf | Schienenguterverkehr
des Bundesverkehrswegeplanes enthaltenen SchieneninfrastrukturmaBnahmen.

Abb. 3.2.2-1: Sichsische Schieneninfrastrukturprojekte im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030
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Darliber hinaus legt der Freistaat Sachsen den Fokus auf den Ausbau der Verkehrsachsen Leipzig - Chemnitz sowie Dresden
- Gorlitz. Die Planungen beider Strecken erfolgen in jeweiligen Projektabschnitten auf der Grundlage sdchsischer Lan-
desmittel.

Die séchsischen SchieneninfrastrukturmaBnahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) werden in Zukunft ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten, um die eingeleiteten strukturellen Transformationsprozesse in den sachsischen Bereichen
des Lausitzer sowie des Mitteldeutschen Reviers bestmdglich zu unterstiitzen. Fiir die Strecken Arnsdorf - Kamenz - Hosena,
Graustein - Spreewitz, Cottbus - Gorlitz (alle Lausitzer Revier) sowie Leipzig - Geithain, Leipzig - Zeitz - Gera und Leipzig -
Merseburg (Mitteldeutsches Revier) werden die Projektplanungen in den kommenden Jahren vorangetrieben.

P Eisenbahnneubaustrecke Dresden - Prag
Am 21. August 2020 wurde durch die Landesdirektion die Raumordnerische Beurteilung der Streckenvarianten fiir die Ei-
senbahnneubaustrecke Dresden - Prag an den Antragsteller DB Netz AG Gbergeben.

Als raumordnerisch vertraglich mit Auflagen wurden zwei Korridore festgestellt - eine teiloffene Variante mit einem 26 km
langen Tunnel, zwei weiteren kurzen Tunneln und einer Talbriicke lber die Seidewitz sowie eine Volltunnelvariante. Diese
beinhaltet einen ca. 30 km langen Tunnel, der unmittelbar am Abzweig der Strecke in Heidenau beginnt und erst auf tsche-
chischem Gebiet miindet. Die Vorplanung beinhaltete die gleichwertige Aufbereitung und Planung beider Varianten fiir
einen Variantenentscheid.

Aus der Vorplanung hat sich inzwischen als Vorzugsvariante die Volltunnelvariante ergeben. Nach der noch ausstehenden

Parlamentarischen Befassung und Einstellung der Planungskosten in den Bundeshaushalt kann die Entwurfs- und Geneh-
migungsplanung beginnen. m SMIL

Abb. 3.2.2-2: Neubaustrecke Dresden-Prag im Kontext des europdischen TEN-V-Kernnetzes
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OPNV/SPNV Plansatze des LEP 2013

Z13.4» Sicherqu der Erreichbarkeit Zentraler
Orte (PKW-Fahrzeit; OPNV-Angebote)

Der Freistaat Sachsen unterstiitzt die Aufgabentriger bei der Weiterentwicklung G 3.4.1 » Weiterentwicklung des OPNV

des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) auf vielfaltige Art und Weise | G 3.4.2 » Freihaltung der Trassen fiir verkehrliche
(G.3.4.1). Eine leistungsfahige Infrastruktur ist insbesondere flr einen schnellen, | Nutzung
effizienten und komfortablen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) eine Grund- o ) .

. B . R . Z 3.4.3 » Einrichtung eines mitteldeutschen S-
voraussetzung. Die Er6ffnung des City-Tunnels Leipzig im Jahr 2013 und die Ein- | gann-Netzes im Verdichtungsraum Leipzig/Halle;
richtung eines mitteldeutschen S-Bahn-Netzes (MDSB) im Verdichtungsraum | raumordnerische Sicherung der Strecken Leipzig-
Leipzig-Halle waren wichtige Meilensteine und stellen in diesem Zusammenhang | /°#¢-Fnoeisdorfund Leipzig-Makransidt
sowohl Erfolgsgeschichten fiir die Stadt Leipzig als auch flr das angeschlossene | 7 3.4.4 » Wweiterentwicklung des S-Bahn-Sys-
regionale Umfeld dar (Z 3.4.3). Mit der Verkniipfung von Eisenbahn- und Stra- | temsim Verdichtungsraum Dresden
Benbahnnetz im Hauptbahnhof Chemnitz im Jahr 2016 sowie der Inbetriebnah- _ . .

K K X Z 3.4.5 » Weiterentwicklung des ,Chemnitzer
me der Ausbaustrecke Chemnitz - Thalheim - Aue im Jahr 2022 konnte auch das | viodells” im Verflechtungsbereich des Oberzen-
Chemnitzer Modell als direkte Verbindung von Stadtzentrum und Umland wei- | trums Chemnitz; raumordnerische Sicherung der
terentwickelt werden (Z 3.4.5). Im Netz der Dresdener S-Bahn erfolgte auf dicht | %37 rforderlichen Neubaustrecken
belegten Streckenabschnitten der Bau separater S-Bahn-Gleise, so dass die S- | 7 3.4.6 » Zugangsstelien fiir den
Bahn seither auf diesen Abschnitten auf eigenem Gleiskdrper fahrt. Nutzungs- | Schienengiiterverkehr; Stationen fiir SPNV
konflikte n.1-|t .dem Sch|enenpersonenf§rnver!<§hr (SPFV), Sghmnenguterverkelhr 7 3.4.7 » Erhalt der regionalen Eisenbahn-
(SGV) und tibrigem SPNV konnten damit beseitigt werden. Die ErschlieBungswir- | siecken und der Schmalspurbahnen
kung der S-Bahn wurde durch den Neubau von Haltepunkten im Stadtgebiet o
Dresden (Freiberger StraBe, Bischofsplatz) verbessert (Z 3.4.4). Auf Grundlage | G 3:8-5 > Einrichtung von Fahrradabstellanlagen

. . . i i i an 6ffentlichen Einrichtungen; Verbesserung der
dieser MaBnahmen konnte durch die SPNV-Aufgabentréger im Langzeitvergleich | witnahmemaglichkeit von Fahrradern in Verkehrs-

mitteln des OPNV

Abb. 3.2.3-1: Zweckverbinde des OPNV sowie Netz aus Plus- und TaktBus-Linien
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seit 2012 das SPNV-Angebot insgesamt um 26,1 % erhéht und die Nachfrage um 63,5 % gesteigert werden (vgl.
Abb. 3.2.3-2). Dazu zihlt auch das SPNV-Angebot auf regionalen Eisenbahnstrecken. Fiir dessen Bestandssicherung stellt
der Freistaat Sachsen Regionalisierungsmittel zur Verfligung (Z 3.4.7). Um weiteren Biirgerinnen und Biirgern Zugang zum
SPNV zu verschaffen, laufen unter der Finanzierung des Freistaates aktuell Projektplanungen zur Reaktivierung auf den
Strecken Dobeln - Nossen - MeiBen und Marienberg - Pockau-Lengefeld. AuBerdem bekennt sich der Freistaat Sachsen seit
vielen Jahren zur Bedeutung der sachsischen Schmalspurbahnen. Fiir den Betrieb der Zittauer Schmalspurbahn, der Fichtel-
bergbahn, der WeiBeritztalbahn, der LéBnitzgrundbahn sowie der DéInitzbahn werden jahrlich erhebliche Landesmittel zur
Verfligung gestellt. Uber den Bereich der Betriebshilfen hinaus fordert der Freistaat Sachsen auf Grundlage seiner Richtlinie
tiber die Gewadhrung von Férdermitteln fir Schmalspurbahnen und normalspurige historische Triebfahrzeuge (RL-SNHT),
den Bau, die Modernisierung und Instandsetzung entsprechender Schienenfahrzeuge.

Neben dem SPNV trdgt auch der 6ffentliche StraBenpersonennahverkehr (OSPV) mafBgeblich zur Erreichbarkeit zentraler
Orte bei (Z 1.3.4). Das ist vor allem dann der Fall, wenn in Regionen geringer Nachfrage SPNV-Angebote zu hohe Leistungs-
kosten verursachen oder die ErschlieBung flir den SPNV zu aufwendig ist. Der Freistaat Sachsen unterstitzt deshalb die
kommunalen Aufgabentrdger bei der Etablierung eines Uberregionalen Busnetzes. Dieses landesbedeutsame, liberregionale
Angebot besteht aus PlusBus- und TaktBus-Linien, die sowohl untereinander als auch mit dem SPNV vernetzt sind und nach
einem definierten Bedienstandard verkehren (PlusBus-Linien im Stundentakt, TaktBus-Linien im Zwei-Stunden-Takt) (vgl.
Abb. 3.2.3-1). Sie bieten damit eine Ergédnzungs- und Zubringerfunktion fir das bestehende SPNV-Netz. Bis November 2025
sind 144 solcher Linien (87 PlusBus- und 57 TaktBus-Linien) eingefiihrt worden, die der Freistaat Sachsen mit einem Zu-
schuss von 1,80 EUR je zusatzlichem Fahrplankilometer unterstiitzt. Dariiber hinaus haben die OPNV-Aufgabentriger au-
Berhalb der OPNVFinVO, d. h. ohne Mitfinanzierung durch den Freistaat, weitere drei PlusBus- und drei TaktBus-Linien ein-
gefiihrt, so dass insgesamt 90 PlusBus- und 60 TaktBus-Linien im Freistaat Sachsen verkehren.

Zur allgemeinen Ertiichtigung der OPNV-Infrastruktur und Modernisierung der Fahrzeugflotten leistet der Freistaat Sach-
sen auBerdem (iber die Mittel des Landesinvestitionsprogrammes einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des
OPNV (G 3.4.1). Das Landesinvestitionsprogramm wird unter Beteiligung der Verkehrsunternehmen und Aufgabentréger
jahrlich fortgeschrieben. m SMIL

Abb. 3.2.3-2: Entwicklung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
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Schiffs- und Gliterverkehr

»Schiffsverkehr

Die Schifffahrt im Freistaat Sachsen wird wesentlich durch die Elbe bestimmt. Als
Teil des TEN-V Kernnetzes verbindet sie den Freistaat mit der Tschechischen Re-
publik sowie den deutschen Seehafen. Fiir Ausbau und Unterhaltung der Bun-
deswasserstraBe Elbe ist die WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes zustandig.

Das gemeinsam von Bund und den Anrainerlandern entwickelte ,Gesamtkonzept
Elbe" schafft eine langfristige Perspektive flir die Binnenschifffahrt auf der Elbe.
Ein zentrales Element ist die Niedrigwasseroptimierung: Die Fahrrinnentiefe soll
an 345 Tagen im langjéhrigen Mittel mindestens 1,40 m unter GIW 2010 (gleich-
wertiger Wasserstand fir das Bezugsjahr 2010) betragen (Z 3.6.1 und Z 4.1.2.2).
Die Binnenschifffahrt ist integraler Bestandteil des Gesamtverkehrskonzeptes
Sachsen. Die sdchsischen Binnenhéfen in Dresden, Riesa und Torgau fungieren
als Schnittstellen zwischen Schiff, LKW und Bahn. Sie ermdglichen als trimodale
Standorte intermodale Transporte. Dadurch kénnen Schwankungen durch al-
ternative Transportangebote per Bahn und LKW kompensiert werden. Das durch-
schnittliche Umschlagsvolumen liegt bei 3 Mio.t/Jahr und ca. 35.000 Ladeeinhei-
ten im kombinierten Verkehr.

Das gezielte Flichenmanagement in den Hafen unterstitzt die Ansiedlung
hafenaffiner Unternehmen und dient als Instrument der Wirtschaftsférderung.

Abb. 3.2.4-1: Standorte der Verkehrstragerschnittstellen sowie deren
Erreichbarkeit

Obrnice (CZ)

Sachdaten: SMIL, Abteilung 6 (Verkehrstrégerschnittstellen)
©EuroGeographics 2024 (Autobahn, FlieBgewasser)
LEP 2013 (Eisenbahnstrecke)

Geofabrik, Stand 22.03.2024

GeoSN 2025

SMIL, Referat 45
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Kartographie:
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Plansatze des LEP 2013

Z 3.6.1 » Elbe ist fiir die Binnenschiffahrt zu
unterhalten

Z 3.6.2 » die Hifen Riesa, Dresden und Torgau
sind als Schnittstelle zwischen der Binnenschiff-
fahrt und Verkehrstragern StraBe und Schiene be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln

Z 3.6.3 » Terminalneubau fiir KV im Hafen Riesa

Z 3.6.4 » der Hafen Dresden ist bedarfsgerecht
fur Projektladungsverkehr, fiir den Container-
verkehr und den Umschlag von Massen- und
Stlickgltern weiterzuentwickeln

G 3.7.1 » Verlagerung des Giterfernverkehrs
mittels KV-Terminals von der StraBe auf die Schie-
ne; der Guternahverkehr soll méglichst umwelt-
und stadtvertrdglich erfolgen

Z 3.7.2 » GVZ Leipzig, Dresden und Stidwest-
sachsen sind bedarfsgerecht zu entwickeln

Z 3.7.3 » bedarfsgerechter Ausbau der Terminals
fur den KV

G 3.7.4 » Erhaltung der Zugangsstellen zum
Schienengiterverkehr

Z 4.1.2.2 » Erhalt der Schifffahrtsbedingungen
auf der Elbe
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Ende 2024 waren rund 40 Unternenmen mit mehr als 750 Mitarbeitern in den Hafen Dresden, Riesa und Torgau ansassig.
GroBunternehmen wie z. B. Wacker, Feralpi, Goodyear, Siemens und VEM nutzen diese Infrastrukturen ebenfalls fir ihre
Warenstrome.

P Guterverkehr

Im Freistaat Sachsen stehen dem Giterverkehr Terminals fiir den Kombinierten Verkehr als Gliterverkehrsschnittstelle Stra-
Be-Schiene an den Standorten GVZ Dresden, GVZ Leipzig, GVZ Glauchau und am Containerterminal Kodersdorf zur Verfu-
gung. GVZ-Funktionen erfillt auch das KV-Terminal im Hafen Riesa. Die sdachsischen GVZ und KV-Terminals verfligen
sowohl tber Anschliisse an den Uberregionalen Glterverkehr als auch Gber stabile Verbindungen zu den Seehafen an der
Nord- und Ostsee (G 3.7.1). Dies gilt insbesondere fiir den Elbehafen Riesa, den maBgeblichen sichsischen Container-
Umschlagplatz im kombinierten Verkehrssystem Schiene-StraBe-WasserstrafBe.

In Chemnitz steht darliber hinaus ein Railport zur Verfiigung. Unternehmen, deren Versand- und Empfangsmengen unter-
halb von Ganzziigen, Wagengruppen und Wagenladungen liegen und die liber keinen eigenen Gleisanschluss verfiigen,
bietet sich die Mdglichkeit, logistische Dienstleistungen unter Nutzung der Eisenbahn ,aus einer Hand" zu erhalten.

Diese genannten Standorte erfillen eine wichtige Funktion in der Abwicklung des Kombinierten Verkehrs und der Verlager-
ung des Glterfernverkehrs von der StraBe auf die Schiene und die WasserstraBe. Im Ergebnis verfiigt der Freistaat lber
gesicherte Umschlagskapazitdten mit stabilen Verbindungen, um steigenden Anforderungen sachsischer Unternehmen an
ihre Im- und Exportbeziehungen gerecht zu werden (G 3.7.4).

P Investitionen und Entwicklung der Hafenanlagen

Im Berichtszeitraum trug die SBO GmbH mit umfangreichen Investitonen aus Eigenmitteln und Bundesférderung zur Wei-
terentwicklung der Hafen zu trimodalen Umschlagplatzen bei. Wesentliche Investitionen waren dabei im Hafen Dresden die
Beschaffung eines Krans flr Schwergut bis zu 600t. Dieser dient z. B. flir Projektladungen wie Turbinen, Transformatoren,
Motoren (Z 3.6.4). AuBerdem wurde ein TrailerPort errichtet. Im Hafen Riesa entstand eine Umschlagflache fiir gefahrliche
Guter. Fur den Ersatzneubau des neuen KV-Terminals mit einer Kapzitat von 100.000 TEU pro Jahr liegt seit Oktober 2024
der Planfeststellungsbeschluss vor (Z 3.6.3, Z 3.7.3). Der Hafen Torgau ist seit 2019 als modernisierte Logistikdrehscheibe
der Region aktiv. Der Universalhafen wurde saniert und mit einer Kaimauer sowie einem Hydraulikkran ausgestattet.m SMIL

Abb. 3.2.4-2: Umschlagentwicklung der sdchsischen Hafen sowie Umschlag nach Transportart in Tonnen
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Luftverkehr Plansatze des LEP 2013

Z 3.5.1 » Weiterentwicklung Verkehrsflughafen
Leipzig/Halle fur interkontinentalen Luftverkehr

Z 3.5.2 » Weiterentwicklung Verkehrsflughafen

Im Freistaat Sachsen waren im Berichtszeitraum zwei internationale Verkehrs- Drecden

flughafen, elf Verkehrslandepldtze, elf Sonderlandepldtze, ein Segelfluggeldnde
sowie 29 Hubschrauberlandepldtze am Luftverkehrsnetz. Flir die kommerzielle | G 3.5.3 » Erhalt der regionalen und lokalen
Luftfahrt sind die internationalen Verkehrsflughdfen maBgeblich. Verkehrslandeplatze, der Sonderlandeplatze und der
Segelfluggelande
P Internationale Verkehrsflughédfen
Im LEP 2013 ist festgelegt, die séchsischen Verkehrsflughafen Leipzig/Halle und
Dresden flir den internationalen Luftverkehr bedarfsgerecht weiter zu entwickeln
(Z 3.5.1 und Z 3.5.2). Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) betreibt die inter-
nationalen Verkehrsflughafen Leipzig/Halle und Dresden. Diese z3hlten im Jahr
2024 rund 96.000 Flugbewegungen, ca. 3,1 Mio. Fluggaste und 1,4 Mio. t Fracht.
Insgesamt waren in der MFAG 1.124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt be-
schaftigt. An den Standorten der MFAG waren mehr als 17.200 Menschen in ver-
schiedenen Unternehmen und Behorden tatig.

Die Fluggesellschaften bieten von Leipzig/Halle und Dresden zahlreiche Verbin-
dungen in Drehkreuze des internationalen Luftverkehrs sowie viele Verbindun-
gen zu deutschen und europdischen Zielen an. Vor dem Hintergrund verschlech-
terter Rahmenbedingungen im nationalen Luftverkehr bedarf es groBer Anstren-
gungen, um weiterhin fir stabile Verbindungen zu sorgen und Wirtschaft, Wis-

Abb. 3.2.5-1: Erreichbarkeit der Flughdfen mit dem PKW sowie Standorte der
Verkehrslandeplatze
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senschaft und Tourismus zu unterstiitzen.

Der Frachtverkehr am Flughafen Leipzig/Halle entwickelte sich vom Jahr 2010 mit ca. 663.000 t bis zum Jahr 2024 mit ca.
1,38 Mio. t tiberaus dynamisch. Mittlerweile nimmt Leipzig/Halle im Frachtverkehr den zweiten Platz im gesamtdeutschen
MaBstab und im europdischen MaBstab den sechsten Platz ein. Diese Entwicklung ist maBgeblich durch den Europahub von
DHL bedingt. Im Jahr 2014 erweiterte das Unternehmen seine Kapazitaten und eroffnete eine zweite Sortierhalle. Mittler-
weile beschaftigt das Unternehmen ca. 7.000 Mitarbeiter am Standort.

Ein umfangreicher Ausbau der bestehenden DHL-Flachen ist geplant. Das Vorhaben sieht die Erweiterung der Vorfelder, den
Bau von zusatzlichen Rollwegen zur Start- und Landebahn Sud sowie die Errichtung von Hochbauten vor. Dazu zdhlen
unter anderem Parkhaduser sowie Aufenthalts- und Sanitarrdume fiir das auf dem Vorfeld téatige Personal, eine Energiesta-
tion sowie Areale fiir eine Schneedeponie und Enteisungsflachen, um mehrere Flugzeuge gleichzeitig fur den Start vorzu-
bereiten. Hierdurch werden die Abfertigungskapazitaten fir Fracht deutlich erhoht.

»Landepldtze

Zu den Verkehrslandeplatzen ist im LEP 2013 festgehalten, dass die regionalen und lokalen Verkehrslandeplatze, die Son-
derlandeplatze sowie die Segelfluggeldnde fir die allgemeine Luftfahrt und den Luftsport sowie zur ErschlieBung der
Regionen erhalten bleiben sollen (G 3.5.3). Hierzu bestehen folgende Entwicklungen:

Die Zahlen der Flugbewegungen an den Verkehrs- oder Sonderlandeplatzen sowie Segelfluggeldnden des Freistaates liegen
weitgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Verkehrslandeplatze Chemnitz/Jahnsdorf, GroBenhain, Kamenz und
Zwickau konnten in den letzten Jahren einen leichten Anstieg verzeichnen. Begleitet von Ausbauvorhaben verzeichneten
insbesondere Chemnitz/Jahnsdorf und Kamenz weitere luftfahrtaffine Unternehmensansiedlungen. Hierzu zéhlen Flug-
schulen sowie Betriebe im Bereich Wartung/Herstellung sowie Aktivitdten im Bereich Forschung und Entwicklung.

Mit den 29 Hubschrauberflugpldtzen an medizinischen Einrichtungen wird ein leistungsstarkes Luftrettungssystem in
Sachsen sichergestellt. Die Mehrzahl der Einsdtze erfolgt durch die Luftrettungsunternehmen an den Krankenhdusern mit
Maximalversorgung. m SMIL

Abb. 3.2.5-2: Passagierzahlen und Flugbewegungen der Flugh#fen Leipzig/Halle und Dresden 2014-2024
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Radverkehrsnetz

Die Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen wurde im Jahr 2019 fortge-
schrieben. Ziele und Handlungsfelder wurden aktualisiert sowie der Bedarf fir
Radverkehrsanlagen an auBerortlichen Bundes- und StaatsstraBen Uberprift.
Entsprechend wurde die Entwicklung eines landesweiten, zusammenhdngenden
Radverkehrsnetzes, das die Anforderungen des Alltagsradverkehrs, des Schiiler-
radverkehrs und des Radtourismus beriicksichtigt, vorangetrieben. Wenn geeig-
nete Flihrungsformen fehlen, werden beim Neu-, Um- und Ausbau von Bundes-
und StaatsstraBen Radwegfiihrungen geprift. Im Zusammenwirken mit der
kommunalen Ebene werden verstarkt geeignete vorhandene forst- und landwirt-
schaftliche Wege und &ffentliche StraBen mit geringer Verkehrsstarke einbezo-
gen. Seit 2014 wurden rund 199 km Radwege an Bundes- und Staatsstralen ge-
baut. Etwa 476 Kilometer befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen des
Planungs- und Genehmigungsverfahrens. Rund 36 km befinden sich im Bau. Mit
dem Projekt ,Alternative Radverkehrsfiihrungen” (ALRad) wurden gezielt besteh-
ende StraBen- und Wegeverbindungen fiir den Radverkehr nutzbar gemacht. Im
Weiteren wird die Entwicklung eines landesweiten baulasttrageriibergreifenden
Rad-Hauptnetzes unter Einbindung der kommunalen Ebene mit Fokus auf direk-
te und alltagstaugliche Verbindungen sowie Liickenschliisse zur Schaffung
durchgehender Radverkehrsverbindungen vorbereitet.

Einen wesentlichen Beitrag zur Erhdhung des Radverkehrsanteils konnen Rad-

Abb. 3.2.6-1: SachsenNetz Rad, Radschnellwege und ALRad-Vorhaben

Plansatze des LEP 2013
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schnellverbindungen leisten. Im Rahmen einer Radschnellwegekonzeption des Freistaates Sachsen wurden elf geeignete
Korridore in Stadt-Umland-Beziehungen ermittelt. Fiir mogliche Trassenverldufe werden Vorstudien erarbeitet.

Die Verkehrssicherheit der FuBganger sowie die Ermdglichung der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe von
Menschen mit Behinderung und mobilitatseingeschrankten Personen im 6ffentlichen Verkehrsraum wurden im 2024 be-
schlossenen Verkehrssicherheitsprogramm des Freistaat Sachsen in einem eigenen Handlungsfeld verankert. Zur Konkreti-
sierung der auf Bundesebene geltenden Regelungen zum Einsatz von FuBgangeriberwegen wurde im April 2021 die Hand-
lungsanweisung zur Anlage und Ausstattung von FuBgéngeriiberwegen (FGU) in Sachsen erlassen. Mit einem vom Freistaat
Sachsen von 2023 bis 2024 geférderten Modellvorhaben wurden acht sdchsische Kommunen bei der Durchfihrung von
FuBverkehrs-Checks unterstiitzt. Die Fahrradmitnahme im OPNV ist durch die zur Verfiigung stehenden Fahrzeugkapazita-
ten und das Fahrgastaufkommen insbesondere in den Ballungsrdumen eng begrenzt. Dennoch sind die fiir die OPNV-Be-
stellung zustandigen OPNV-Aufgabentriger bemiiht, entsprechende Méglichkeiten zu schaffen. Um die Kombination von
Bahn/Bus und Rad zu ermdglichen unterstiitzt der Freistaat den Ausbau von Fahrradabstellanlagen im Rahmen seiner
OPNV-Investitionsforderung bei gesamthaften AusbaumaBnahmen von Verkniipfungsstellen.

Das rund 5.550 km umfassende landestouristische ,SachsenNetz Rad" wurde weiter optimiert und soll als Premiumnetz
vermarktet werden. Daflir wurden die Routenfiihrungen und der Rahmen-Ausbaustandard verbessert sowie neue Wege an
den elf Radfernwegen und 66 regionalen Hauptradrouten fertiggestellt. Eine der wichtigsten Voraussetzungen fir ein funk-
tionierendes und gut nutzbares touristisches Radroutennetz ist eine vollstdndige und konsistente Wegweisung. Um die
Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstiitzen plant und finanziert Sachsen die Erstausstattung des ,SachsenNetz Rad"
mit aktueller Wegweisung. Rund 3.325 Kilometer sind bereits fertig beschildert. Fiir die Starkung des Radverkehrs ist insbe-
sondere die Entwicklung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur wichtig, da in den Kommunen die meisten Wege zurdick-
gelegt werden. Dazu wurden die kommunale Radverkehrsforderung im Jahr 2015 in der ,Richtlinie des Sachsischen
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr fiir die Férderung von StraBen- und Brlickenbauvorhaben kommu-
naler Baulasttrager (FRL KStB)" gebiindelt und die Férdergegenstinde erweitert. Der Freistaat hat kommunale Radinfra-
struktur mit einem im bundesweiten Vergleich sehr hohen Férdersatz von 85 9% geférdert. Von 2016 bis 2024 wurden 208
MaBnahmen bewilligt (davon rund 186 Kilometer Radwege; inklusive Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes).m SMIL

Abb. 3.2.6-2: Linge der Radwege an Bundes-, Staats- und KreisstraBen 2020-2024
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Energieversorgung Plansitze des LEP 2013

Z 5.1.1 » Nutzung der erneuerbaren Energien,
der einheimischen Braunkohle, Optimierung der
Energieinfrastruktur

»Ziele der Sachsischen Energiepolitik (Z 5.1.1)

Z 5.1.9 » raumordnerische Sicherung von

Die Energiepolitik des Freistaates Sachsen verfolgt das Ziel, eine sichere, bezahl- | Trassenkorridoren zum Ausbau des

bare und klimavertrigliche Energieversorgung zu gewéhrleisten. Dabei kommt | [éndertibergreifenden Stromibertragungsnetzes
und des Stromverteilnetzes

dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle zu.

Im Einklang mit § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes liegt der Ausbau der er-
neuerbaren Energien im Uberragenden oOffentlichen Interesse und dient der
6ffentlichen Sicherheit. Der Freistaat Sachsen trdgt dazu bei, die nationalen Aus-
bauziele des Bundes zu erreichen und zugleich die spezifischen Potenziale des
Landes zu nutzen.

Sachsen strebt an, den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromver-
brauch bis zum Jahr 2030 deutlich zu erhéhen und langfristig eine weitgehend
treibhausgasneutrale Energieversorgung zu realisieren. So soll die jéhrliche
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gegenliber 2019 um insgesamt 10
TWh steigen - von 6,3 TWh auf 16,3 TWh. Der Ausbau soll dabei vorrangig durch
Windenergie an Land, Photovoltaik sowie durch die Nutzung von Biomasse, Was-
serkraft und Geothermie erfolgen (vgl. Kennblatter 341 und 342).

Zur Umsetzung der bundesgesetzlichen Zielvorgaben gemalB Windenergiefla-

Abb. 3.3.1-1: Versorgungsnetz sowie regionale und kommunale Strom- und
Gasnetzbetreiber
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chenbedarfsgesetz sollen bis zum Jahr 2027 rund 1,3 % und bis zum Jahr 2032 2 9% der Landesflache fir Windenergienut-
zung ausgewiesen werden. Die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen sind im Einklang mit den landes-
planerischen Vorgaben, den Belangen des Natur-, Umwelt- und Artenschutzes sowie der Regionalplanung vorzunehmen.

Ziel ist es, die Energieversorgung in Sachsen schrittweise zu dekarbonisieren, die Energieeffizienz in allen Sektoren zu stei-
gern und regionale Wertschdpfungspotenziale aus der Energiewende zu sichern. Dabei sind die Akzeptanz der Bevolkerung
und die Beteiligung der Kommunen wesentliche Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Umsetzung.

»Netzausbau und Netzentwicklungsplan (Z.5.1.9)

Der beschlossene Umbau der Stromversorgung auf dezentrale Erzeugung stellt die Stromnetze vor groBe Herausforder-
ungen. Dies gilt fiir die Ubertragungsnetze (220 kV und 380 kV Héchstspannung) gleichermaBen wie fiir die Verteilnetze
(insbesondere 110 kV Hoch- bis 20 kV Mittelspannung). Angesichts des steigenden Anteils dezentraler erneuerbarer
Stromerzeuger ist der Ausbau der Stromnetze ein unverzichtbarer Beitrag, um die erforderliche Flexibilitat im
Stromversorgungssystem zu gewahrleisten. Die Linge des Strom-Ubertragungsnetzes in Sachsen betragt derzeit reichlich
1.000 km. Da nahezu ausschlieBlich Doppelsysteme vorhanden sind, entspricht das einer Trassenldnge von etwa 500 km.
Hinzu kommt das Verteilnetz mit einer Gesamtlédnge von tber 82.000 km (lber alle Spannungsebenen).

Weitere notwendige AusbaumaBnahmen wurden im Netzentwicklungsplan identifiziert, welcher regelmaBig den Bundes-
bedarfsplan aktualisiert. Diese dienen der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Ubertragungsnetze zur Einbindung
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilitdt der Elektrizitdtsnetze innerhalb der EU, zum Anschluss
neuer Kraftwerke, zur Ermdglichung der industriellen Entwicklung und Transformation sowie zur Vermeidung struktureller
Engpésse. Damit wird ein sicherer und zuverlassiger Betrieb gewahrleistet. Der Stand des Netzausbaus unterliegt einem
kontinuierlichen Monitoring, welches durch die Bundesnetzagentur unter www.netzausbau.de transparent veroffentlicht
wird.

Abseits dessen ist auch ein umfangreicher Netzausbau auf Verteilnetzebene notwendig. Die groBen Verteilnetzbetreiber
sind gesetzlich verpflichtet, diesen in sogenannten Netzausbauplanen alle zwei Jahre zu Uberprifen und zu verdffent-
lichen. m SMWA

Abb. 3.3.1-2: Prozentualer Anteil erneuerbarer Energietrdger am Bruttoendenergieverbrauch
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Quelle: Landerarbeitskreis Energiebilanzen fiir Linder, Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) fiir Deutschland, Stand Juli 2025; Umweltbundesamt (UBA) auf Basis UBA, AGEE-Stat: "Zeitreihen zur
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland”, Stand 02/2025;
*Werte 2020-2024: Energiebereitstellung auf Basis erneuerbarer Energien im Freistaat Sachsen, Endbericht des Leipziger Institut fiir Energie, 2025
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Trinkwasserversorgung

Im Jahr 2022 wurden fiir die 6ffentliche Trinkwasserversorgung im Freistaat
Sachsen ca. 236 Mio. m® Rohwasser gewonnen. Eine Besonderheit in Sachsen ist
der historisch hohe Anteil von Talsperrenwasser an der Gesamtentnahmemenge
(39 %), der fiir die Versorgung der sachsischen Gebirgsregionen, in denen es an
gut erschlieBbaren Grundwasserdargeboten mangelt, gewonnen wird. 23 Tal-
sperren und Speicher dienen in Sachsen der Trinkwasserversorgung. Uber 400
weitere Gewinnungsanlagen férdern Grundwasser, Quellwasser, Uferfiltrat und
Infiltrat (60 %). In geringem Umfang wird Wasser zur Trinkwasserversorgung
direkt aus FlieBgewassern (1 %) entnommen.

Um die Wasserdargebote nach Menge und Glite langfristig vor Gefahrdungen zu
bewahren, werden sie durch Ausweisung von Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebieten gesetzlich geschiitzt. Zudem werden einige Trinkwasserschutz-
gebiete und bedeutende Grundwasservorkommen fiir die Trinkwasserversorgung
durch die Festlegung als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung in
den jeweiligen Regionalplédnen raumordnerisch gesichert.

Zum 31.12.2024 waren im Freistaat Sachsen 381 Trinkwasser- und vier Heilquel-
lenschutzgebiete mit einer Gesamtflache von ca. 1.472 km? festgesetzt (vgl. Abb.
3.3.2-1). Dies entspricht ca. 8 % der Landesfliche von Sachsen und ist seit 2002
etwa gleichbleibend. Die Anzahl der Trinkwasserschutzgebiete hat sich insbeson-
dere durch die Aufhebung kleiner Trinkwasserschutzgebiete seitdem allerdings

Abb. 3.3.2-1: Verbundsysteme der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung, Trinkwas-
serschutzgebiete und regionalplanerische Ausweisungen zur Wasserversorgung
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Plansatze des LEP 2013

Z 5.2.1 » Festlegung bedeutsamer
Grundwasservorkommen als Vorranggebiete
Wasserversorgung in den Regionalplanen zur
langfristigen Sicherstellung der 6ffentlichen
Wasserversorgung

G 5.2.2 » Ergénzung der nutzbaren Dargebote
durch Uberértliche und regionale Versorgungs-
systeme oder Systemkopplungen
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fast halbiert (vgl. Abb. 3.3.2-2). Dennoch sind noch etwa 60 % der Trinkwasserschutzgebiete vor 1990, d. h. nach DDR-Recht
festgesetzt.
Die Vorranggebiete Wasserversorgung umfassen ca. 670 km? (ca. 4 % der Landesfldche von Sachsen), wovon
» 185 km? in der Region Leipzig-Westsachsen,
» 250 km? in der Region Oberlausitz-Niederschlesien,
» 99 km? in der Region Oberes Elbtal-Osterzgebirge und
» 137 km? in der Region Chemnitz
liegen. Bundesweit sind ca. 10 % der Bundesflache als Vorranggebiete ausgewiesen.
Die Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung umfassen rund 100 km?, wovon
» 11 km? im Regionalplan Leipzig-Westsachsen,
» 70 km? im Regionalplan Qberlausitz-Niederschlesien und
» 19 km? im Regionalplan Oberes Elbtal-Osterzgebirge
ausgewiesen wurden. Im Regionalplan Chemnitz wurden keine Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung ausgewiesen.

Die ZweckmaBigkeit und das Erfordernis tiberdrtlicher und regionaler Versorgungssysteme und Systemkopplungen fir die
Gewishrleistung der Versorgungssicherheit werden im Grundsatz 5.2.2 des LEP festgestellt. Eine Ubersicht aktuell bestehen-
der Fern- und Reinwasserverbiinde ist in der Karte 3.3.2-1 dargestellt.

Die Trockenepisode von 2018 bis 2020 hat gezeigt, dass durch die gezielte und nachhaltige Bewirtschaftung der Trink-
wassertalsperren und Grundwasserspeicher und durch die Reinwasserverbundsysteme keine nachhaltigen Stérungen der
zentralen 6ffentlichen Wasserversorgung aufgetreten sind. Vereinzelt mussten provisorische Pumpstationen, Notwasserlei-
tungen und mobile Wasserwagen (insbesondere als Ersatzversorgung flr ausgefallene private Eigenwasserversorgungsan-
lagen) eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von Versorgungsengpassen aufgrund des klimawandelbedingt projizierten Dargebotsriickganges wird der
weitere Ausbau von Verbundsystemen, die verstarkte Nutzung ergiebiger Dargebote und ErschlieBung neuer Dargebote
erforderlich. Die fortgeschriebenen Wasserversorgungskonzepte und die Dokumentationen tber die Bewertung der Trink-
wassereinzugsgebiete gemaB Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) werden wichtige Grundlagen fir die
Fortschreibung des LEP und der Regionalplane. m SMUL

Abb. 3.3.2-2: Entwicklung von Anzahl und Flache der Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
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Windenergie

Das LEP-Ziel 5.1.3 verpflichtet die Regionalen Planungsverbdnde in Verbindung
mit dem Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021 bis zum Jahr 2024 zur Si-
cherung der planerischen Voraussetzungen, um eine Leistung von 4.400 GWh/a

aus der Nutzung der Windenergie erzeugen zu kdnnen.

Bis zum 1. Februar 2023 war es fiir die Bundeslander mdglich, eine abschlieBende
raumliche Steuerung der Nutzung der Windenergie vorzunehmen. Mit der Fest-
legung von Vorrang- und Eignungsgebieten fiir Windenergie gemaB § 2 Abs. 1
SachsLPIG in den Regionalpldanen konnte dabei in Sachsen zugleich die Planung
und Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen an anderer Stelle im Pla-

nungsraum ausgeschlossen werden.

Das Kapitel 5.1.1 Windenergienutzung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge 2020 wurde 2023 vom Séachsischen OVG fiir unwirksam erklart. Damit
enthalt der Plan keine rechtswirksamen Ausweisungen zur Nutzung der
Windenergie. Mit einem weiteren Urteil des OVG wurden 2023 auch die Kapitel
4 Freiraum und 5.2 Wasserversorgung flir unwirksam erklart. Somit stehen der
Errichtung von Windenergieanlagen in der Planungsregion derzeit keine Ziele der
Raumordnung entgegen. Fir die Errichtung von Windkraftanlagen im
Geltungsbereich dieses Planes gilt der Mindestabstand des § 84 SachsBO.

Im 2021 in Kraft getretenen Regionalplan Leipzig-Westsachsen werden im Kapi-

Abb. 3.4.1-1: Windenergieanlagen (WEA) in Sachsen

Sachdaten: Bundesnetzagentur (MaStR mit Korr)) 31.12.2024
Geobasisdaten: GeoSN 2024
Kartographie:  SMIL, Referat 45
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tel 5.1.2 Windenergienutzung sowie in der Karte ,Raumnutzung” Vorrang- und Eignungsgebiete zur Nutzung der Winden-
ergie festgelegt. Mit Ziel 5.1.2.4 wird eine Festlequng zur Rotor-in-Regelung getroffen. Weitere Ziele enthalten Héhenbe-
schrankungen fir ausgewahlte Gebiete.

Im 2023 in Kraft getretenen Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien sind die Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergie
in der Raumnutzungskarte zeichnerisch festgelegt. Kapitel 6.4 Energieversorgung und erneuerbare Energien enthalt Festle-
gungen zu Hohenbeschrankungen fiir ausgewahlte Gebiete sowie die Bedingung des Riickbaus von Anlagen an anderer
Stelle, bevor bestimmte Vorrang- und Eignungsgebiete in Anspruch genommen werden dirfen.

Der Planungsverband Region Chemnitz hat seine Planung zur Steuerung der Nutzung der Windenergie im Dezember 2019
ausgesetzt und von der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes ,abgekoppelt”. Derzeit gelten in der Planungsregion be-
ziiglich Festlegungen zur Nutzung der Windenergie die Zweite Teilfortschreibung Windenergienutzung Chemnitz-Erzgebir-
ge 2005 sowie das Kapitel 11.3 Energetische Windnutzung des Regionalplanes Westsachsen 2008 fiir den Bereich des ehe-
maligen Landkreises Dobeln (jetzt Teil des Landkreises Mittelsachsen) fort. Im Bereich der enemaligen Planungsregion Stid-
westsachsen wurde das Kapitel 2.5 Windenergienutzung des Regionalplanes 2011 mit Normenkontrollurteil des OVG 2012
fur unwirksam erklart. Auch fiir diesen Bereich gilt daher der Mindestabstand des § 84 SachsBO.

Mit dem sogenannten Wind-an-Land-Gesetz und dem darin enthaltenen Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG) wur-
de 2023 erstmals ein Ziel flr die auszuweisende Flache fir Windenergie an Land verankert. In der Summe muss bis Ende
des Jahres 2032 ein Anteil von mindestens zwei Prozent der Bundesflache ausgewiesen werden. Ein Verteilungsschlissel
gibt fir die Linder individuelle, verbindliche Zielwerte bis Ende 2032 (flir Sachsen 2 %) vor und legt bis Ende 2027 zu errei-
chende Zwischenziele (fiir Sachsen 1,3 %) fest. Die Umsetzung wurde mit gleichen Flichenanteilen als Pflichtaufgabe den
Regionalen Planungsverbanden tibertragen (zum Stand der Planungsverfahren vgl. Kennblatter 122 bis 125).

GemalB der Landerberichte Sachsens im Rahmen des Bund-Lander-Kooperationsausschusses fiir Erneuerbare Energien
wurden im Berichtszeitraum 2020 bis 2024 in Sachsen insgesamt 54 Windenergieanlagen neu errichtet. Im gleichen Zeit-
raum gingen 52 alte Anlagen vom Netz. Die installierte Leistung stieg durch Neubau und Repowering um ca. 100 MW auf
1.377,3 MW aus 927 Anlagen (einschlieBlich Kleinanlagen) Ende 2024. Den Genehmigungsbehérden liegen zahlreiche An-
trage auf Errichtung neuer sowie auf Repowering bestehender Anlagen vor. m SMIL/SMWA

Abb. 3.4.1-2: Anzahl und Leistung des Windenergieanlagenbestandes am 31.12.2024 nach Jahr der
Inbetriebnahme (ohne Kleinanlagen < 100 kW)
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Quelle: MaStR Datenabruf 04.11.2025
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Photovoltaik, Biomasse, Geothermie Plansitze des LEP 2013

Z 5.1.1 » Nutzung der erneuerbaren Energien,
der einheimischen Braunkohle, Optimierung der
Energieinfrastruktur

Mit dem Energie- und Klimaprogramm 2021 verfiigt der Freistaat Sachsen (ber 7 _ _

. . . .. . 5.1.7 » Biomasseanlagen: B-Planung nur, wenn
quantitative Vorgaben fur die Energiepolitik: Demnach soll bis zum Jahr 2030 der | abwarmenutzung und Biomasse aus niherer
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im Vergleich zum Jahr | Umgebung

2019 um 10 TWh steigen. o .
G 5.1.8 » Geothermie: Hinwirken auf Aufzeigen

] ) ) ) ) ) ) regionaler Potenziale durch Regionalplanung
Fur die Ausweisung von Windenergiegebieten (vgl. Kennblatt "Windenergie") und

die Kommunale Warmeplanung hat der Bund mit dem Windenergieflachenbe-
darfsgesetz (WindBG) und dem Warmeplanungsgesetz (WPG) neue Festlegungen
mit Relevanz auch fiir die Regionalplanung und die kommunale Planung ge-
troffen. Insbesondere flr die Warmewende kann neben der Nutzung von Bio-
masse und Geothermieanlagen mit dem Aufwuchs von gréBeren Solarthermie-
anlagen gerechnet werden.

Die landesplanerischen Steuerungsmaglichkeiten fiir erneuerbare Energien un-
terscheiden sich hinsichtlich der verschiedenen Energieformen, weil sich die
Anlagen in ihrer Raumbedeutsamkeit unterscheiden.

»Photovoltaik
Zur Nutzung der Photovoltaik enthalt der LEP 2013 keine konkreten raumordne-
rischen Zielvorgaben. Derzeit wirken das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Abb. 3.4.2-1: Freiflichenphotovoltaik (FPV) in Sachsen

installierte FPV-Leistung FPV-Standorte* ab 10 MW,
nach Gemeinden
0 [kW,/km?] MWl
<200 * 10-<25
200 - < 500
¥  25-<50
I 500 - < 1.000
B 1.000 - 9.250 * 50 - 162
. . * Unterschreitet die sich aus den MaStR-Anlagekoordi-
Gebietskulisse naten er%Fhende En&femunlg den Wert von 500 m, werden
die betreffenden Anlagen als ein Standort gewertet.
PVFVO
Sachdaten: Bundesnetzagentur (MaStR) 31.12.2024 Grenzen
LfULG (luis.sachsen.de) .
Geobasisdaten: GeoSN 2024 Planupgsreglon
Kartographie: SMIL, Referat 45 —— Gemeinde
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tiber seine Forderkulisse sowie das Baugesetzbuch (BauGB) durch die (neue) Privilegierung bestimmter Flachen im
AuBenbereich faktisch rdumlich steuernd fir Freiflaichenphotovoltaikanlagen, z. B. auf Seitenrandstreifen langs von
Autobahnen und Schienenwegen, auf Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder
militdrischer Nutzung, auf versiegelten Flachen sowie auf bisher landwirtschaftlich als Acker- oder Griinland genutzten
Flachen in benachteiligten Gebieten sowie von Besonderen Solaranlagen wie z. B. Agri-Photovoltaik, Floating-Photovoltaik
und Parkplatz-Photovoltaik.

Im Berichtszeitraum stieg die installierte Leistung an Photovoltaik auf insgesamt 5.149 MW, wobei der Anteil an Frei-
flachenphotovoltaikanlagen mit 2.242 MW bei etwa 43,5 % der gesamten installierten Leistung lag.

»Biomasse/Biogas

In Sachsen gab es im Berichtszeitraum ca. 500 Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse. Die meisten davon sind Biogas-
anlagen. Sie verarbeiten z. B. Gillle, Fette und Pflanzen. Biogas kann - wie Erdgas - in Pipelines transportiert werden. Des-
halb wird in Einzelfdllen ins Erdgasnetz eingespeist.

Die installierte Leistung der elektrischen und thermischen Nutzung der Biomasse ist im Berichtszeitraum leicht auf insge-
samt 316 MW gestiegen.

»Geothermie

Geothermische Warme wird im Freistaat Sachsen derzeit ausschlieBlich oberflachennah genutzt. Durch die relativ geringen
Temperaturen kommen dabei tiblicherweise (Erd-)Warmepumpen zum Einsatz, um ein nutzbares Temperaturniveau zu er-
reichen.

In Sachsen wurden Ende 2024 mittels oberflaichennaher Geothermie bereits rund 20.128 Erdwdrmeanlagen mit einer instal-
lierten Gesamtleistung von ca. 244 MW thermisch betrieben.

P Wasserkraft
Bei der Nutzung der Wasserkraft stieg die installierte Leistung im Berichtszeitraum leicht auf insgesamt 93 MW.
= SMWA

Abb. 3.4.2-2: links: Jhrliche Nettozunahme der installierten elektrischen Bruttoleistung zur Stromerzeu-
gung aus Biomasse 2015-2024; rechts: Installierte elektrische Bruttoleistung zur Stromerzeugung aus
Biomasse am 31.12.2024 nach Planungsregionen
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Breitbandverfiigbarkeit und Mobilfunk Plansitze des LEP 2013

Z 5.3.1 » flichendeckende Versorgung mit
Telekommunikationsdienstleistungen; einschlieB-
lich Zugang zu leistungsféhigem Breitbandinternet

Die Digitalisierung erfasst mittlerweile alle Lebensbereiche. In der Arbeitswelt, in 7 5.3.2 » Richtfunkstrecken von stérender Be.

der Schule und in der Ausbildung, aber auch in der Freizeit nimmt die Zahl der | bayung freihalten
digitalen Anwendungen standig zu. Fast alle Herausforderungen der Gegenwart

und der Zukunft, seien es beispielsweise der energieschonende Einsatz von Res- | £ 5-3-3 » Mehrfachnutzung Mobilfunksende-
masten

sourcen, die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und Pflege einer al-
ternden Gesellschaft, die Kompensation des Mangels von Fachkraften und der
Einsatz von kinstlicher Intelligenz setzen das Vorhandensein einer liickenlos
funktionierenden leistungsfahigen digitalen Infrastruktur voraus.

Die Schaffung und Bereitstellung dieser Infrastruktur ist in erster Linie eine Auf-
gabe der privatwirtschaftlichen Telekommunikationsunternehmen. Dieses priva-
te Engagement ist von groBer Bedeutung flr die ErschlieBung; daher wirkt der
Freistaat im Rahmen seiner Mdglichkeiten mit, die administrativen Rahmenbe-
dingungen im Interesse einer Verfahrensbeschleunigung zu verbessern. Aller-
dings reicht dies nicht aus, um den Freistaat bedarfsgerecht zu erschlieBen. Da-
her muss der Staat auch mit Férdermitteln den Breitbandausbau unterstiitzen.

Die Forderung hat aufwendige, auch im europdischen Recht wurzelnde Voraus-
setzungen, die in den vergangenen Jahren mehrfach den veranderten Anforder-
ungen angepasst wurden. Dabei dnderte sich jeweils der Kreis der forderfahigen

Abb. 3.5.1-1: Breitbandversorgung der Haushalte 2022 und 2024 mit mindestens
1.000 Mbit/s

Festnetzverfiigbarkeit (alle Technologien) > 1000 Mbit/s
in Prozent der Privathaushalte 2022 und 2024

Anteil gesunken*

101
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Anteil
2022 50 gestiegen
25

0 25 50 75 100
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Sachdaten: Breitbandatla agentur 12/2022 und12/2024) i frat
Geobasisdaten:  GoaSN 2095 versnderten Methodi Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt

Kartographie: - SMIL, Referat 45 bei der Erhebung Gemeindegrenze
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Anschliisse. Daher kann die geforderte ErschlieBung eines Gebietes nicht immer zligig ,in einem Guss" erfolgen, sondern
bendtigt unter Umstdnden mehrere, nacheinander geschaltete Férderprojekte. Hinzu kommen oft komplexe Genehmi-
gungsverfahren, da unterschiedlichste Interessen (z. B. Naturschutz, Verkehrswege, Denkmalschutz) bei der Ausfiihrung
berlicksichtigt werden missen.

Das LEP-Ziel 5.3.1 verlangt, dass in allen Landesteilen auf eine flichendeckende Versorgung mit Telekommunikationsdienst-
leistungen einschlieBlich des Zugangs zu leistungsfahigem breitbandigem Internet nach dem Stand der Technik hinzuwir-
ken ist. Der Ausbau der Breitbandversorgung soll technologieoffen erfolgen. Bei der Inanspruchnahme von Flachen sind
mdgliche Synergien zu nutzen. Diese Anforderungen finden ihren Niederschlag in den rechtlichen Vorgaben. Die deutlichen
Fortschritte in der Versorgung mit Breitband und Mobilfunk sind fast tiberall offensichtlich (vgl. Abb. 3.5.1-1 und 3.5.1-2).

Der Erhalt und die Berticksichtigung von geplanten Richtfunkstrecken sowie die Mehrfachnutzung von Mobilfunksende-
masten sind weitere Ziele des LEP 2013. Hier steht bisweilen eine gestiegene Sensibilitat der Offentlichkeit fiir einen res-
sourcenschonenden Umgang und den Schutz des Landschaftsbildes den Interessen der Mobilfunkwirtschaft an Standorten
in exponierter Lage zur optimalen und kosteneffizienten Abdeckung und Versorgung entgegen. Eine Entscharfung mogli-
cher Konflikte kann hier darin liegen, dass die 6ffentliche Hand eigene Grundstilicke zur Verfligung stellt. Der Freistaat hat
hier eine Flhrungsrolle libernommen. Er schlieBt mit interessierten Tower Companies Rahmenvertrdge ab, um schnell
Grundstlicke, die in Landeseigentum stehen und fiir Masten zur Mobilfunkversorgung geeignet sind, zu identifizieren und
bereitzustellen. = SMWA

Abb. 3.5.1-2: ausgewdhlte Informationen zum Ausbau von Breitbandinfrastrukturen aus dem
Breitbandatlas 2022 und 2025 nach Landkreisen/Kreisfreien Stiadten
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Grundzentrale Funktionen der
Daseinsvorsorge

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge zur Gewahrleistung gleichwertiger Lebens-
verhiltnisse in allen Teilrdumen des Freistaates Sachsen (Z 6.1.1) gehért vor allem
die Erreichbarkeit von entsprechenden Einrichtungen und Angeboten fir alle Be-
volkerungsgruppen in zumutbarer Entfernung. Auf die Versorgung mit Waren
und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs ist grundsatzlich in allen Gemein-
den hinzuwirken (Z 6.1.3). Ubergemeindlich bedeutsame Einrichtungen und Leis-
tungen der Daseinsvorsorge sollen in Zentralen Orten vorgehalten werden. Diese
Konzentration ermdglicht eine effiziente Blindelung von Einrichtungen und Leis-
tungen der Daseinsvorsorge und kann so die wirtschaftliche Tragfahigkeit der
Einrichtungen unterstiitzen. Hoherrangige Zentrale Orte nehmen auch grund-
zentrale Funktionen wahr. Daher soll die Festlegung von Grundzentren durch die
Regionalplanung dort erfolgen, wo eine Netzergdnzung der Mittelzentren erfor-
derlich ist und ein entsprechend leistungsfahiger Siedlungs- und Versorgungs-
kern sowie ein OPNV-Knotenpunkt vorhanden sind. Die Grundzentren sollen ge-
maB Begriindung zu Ziel 1.3.8 auBerdem (ber Versorgungseinrichtungen des
taglichen Bedarfs (z. B. Supermarkt), Arzte, Apotheke, Altenbetreuung, Kinderta-
geseinrichtung, Grundschule, Jugendfreizeiteinrichtung, Sport- und Freizeitein-
richtungen, Sparkasse/Bank, Postfiliale/-agentur und Feuerwehr verfiigen.

Mit der neuen Generation der Regionalplane wurden durch die RPV insgesamt

Abb. 4.1.1-1: Rdumliche Verteilung ausgewdhlter Grundzentraler Funktionen der
Daseinsvorsorge

Plansatze des LEP 2013

Z 1.3.8 » Festlegung von Grundzentren in den
Regionalplanen und Darstellung von Nahbereichen
auf der Grundlage soziokonomischer Daten

Z 6.1.1 » Sicherung von Einrichtungen und
Leistungen in allen Teilrdumen; ergénzende Ansied-
lung von Einrichtungen der Daseinsvorsoge
auBerhalb Zentraler Orte soweit keine negativen
Auswirkungen auf deren Tragfdhigkeit in Zentralen
Orten

G 6.1.3 » Versorgung mit Waren des kurzfristigen
Bedarfs

G 6.1.4 » eigenverantwortliche Sicherung der
zentralortlichen Daseinsvorsorge durch die Zen-
tralen Orte

G 6.1.5 » Abstimmung und Vernetzung von
Einrichtungen und Leistungen durch die Trdger der
Daseinsvorsorge

G 6.1.6 » Sicherung der Daseinsvorsorge im
|@ndlichen Raum durch bedarfsgerechte und
flexible Lésungen

G 6.1.7 » Unterstiitzung von Projekten zur
Sicherung der Daseinsvorsorge, die durch
Beteiligung lokaler Akteure getragen werden

Sachdaten: LEP 2013 (Ober- und Mittelzentren) | ine 2020-2024 ({ )

StalA, Statistik der allgemeinbildenden Schulen 2024/25, Kindertageseinrichtungen 2025
Handelsatlas fiir den Freistaat Sachsen 2021 (Einzelhandel)

Sichsische Landesapothekerkammer 2024 (Apotheken)

KVS, Arztdaten 2024

ATKIS 2025 (Turn-/Sporthallen)

0SM 2026 (Bankfilialen/G n)
eigene Erhebungen 2021 (Postfilialen)

GeoSN 2025
Kartographie:  SMIL, Referat 45
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Grundzentrale Funktionen der Daseinsvorsorge

Grundschule =

Gesundheitswesen
Apotheke =
Haus-/Facharzt =

Gemeindegrenze

I overzentrum [T Mittelzentrum [ | Grundzentrum

Bildung
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Freizeit/Sport
= Turn-/Sporthalle

Einzelhandel

= Einzelhandelseinrichtungen
(Anzahl > 10)

Dienstleistungen
Postfiliale
= Bankfiliale/Geldautomat

® alle oben aufgefiihrten Funktionen

—— Grenze Landkreis/Kreisfreie Stadt
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66 Grundzentren sowie 16 Grundzentrale Verblinde festgelegt. Diese nehmen auch fir ihre jeweiligen Verflechtungsberei-
che (Nahbereiche) wesentliche Daseinsvorsorgefunktionen wahr.

Um die wirtschaftliche Tragfahigkeit der erforderlichen Einrichtungen zu gewahrleisten, wurde im LEP 2013 von einer Min-
desteinwohnerzahl von 7.000 Einwohnern im Verflechtungsbereich im landlichen Raum ausgegangen, die jedoch vor dem
Hintergrund des fast flaichendeckenden Bevdlkerungsriickganges bereits in einigen Fallen unterschritten wird. Nicht alle
Grundzentren haben zudem, u. a. aufgrund von Eingemeindungen, noch einen tbergemeindlichen Verflechtungsbereich.
Ende 2024 hatten 16 Grundzentren weniger als 7.000 Einwohner im Verflechtungsbereich, darunter drei sogar weniger als
5.000 Einwohner. In drei Grundzentren liegt die Einwohnerzahl (ohne Verflechtungsreich) unter 3.000 Einwohner. Diese
Kommunen bedirfen mit Blick auf die Sicherung der Leistungsfahigkeit zur Aufgabenerfillung im Bereich der Daseinsvor-
sorge (G 6.1.4) einer Starkung und Begleitung. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit kommen ggf. mobile oder
digitale Angebote, auch unter Einbeziehung lokaler Akteure, in Betracht, aber auch Mdglichkeiten der interkommunalen
Zusammenarbeit (G 6.1.7) mit Gemeinden im Verflechtungsbereich oder mit benachbarten Grundzentren.

Die Grundzentren bzw. Grundzentralen Verblinde verfligen weitgehend liber die in der Begriindung zum LEP 2013 benannte
Ausstattung zur Sicherung der Daseinsvorsorge im Sinne der Grundversorgung (Z 1.3.8). Die wenigen nicht im Grundzen-
trum vorhandenen Ausstattungen betreffen Bankfiliale bzw. Geldautomat, in zwei Féllen die Grundschule (dafiir existiert
aber jeweils eine Oberschule und die Grundschulversorgung erfolgt in der Nachbargemeinde) sowie in einem Grundzentra-
len Stadteverbund die Apotheke. Auch zahlreiche Gemeinden ohne Zentralortfunktion verfligen Uber grundzentrale Da-
seinsvorsorgeeinrichtungen mit teilweise Gbergemeindlichem Einzugsgebiet (vgl. Karte 1.2.1). Zusatzliche Angebote in die-
sen Gemeinden gefahrden die Auslastung entsprechender Einrichtungen der Grundzentren.

Entsprechend der MaBgabe des LEP 2013 sind grundzentrale Funktionen im Freistaat Sachsen mit dem PKW in der Regel in
maximal 20 Minuten erreichbar. Mit dem 6ffentlichen Nahverkehr werden Fahrzeiten von maximal 30 Minuten angestrebt.
In Nahbereichen mit sehr groBflachigen Gemeinden oder mit ungiinstigen topographischen Gegebenheiten wird dies zum
Teil durch notwendiges Umsteigen und/oder durch die ErschlieBung disperser Siedlungsstrukturen im Verlauf der Buslinien
(viele Zwischenhalte) erschwert. m SMIL

Abb. 4.1.1-2: Grundzentrale Verflechtungsbereiche (Nahbereiche)
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Mittel- und oberzentrale Funktionen der Plansitze des LEP 2013
Daseinsvorsorge

Z 1.3.7 » Mittelzentren, Mittelzentrale Stadte-
verblinde

Den im LEP festgelegten Ober- und Mittelzentren kommt als regionale Wirt- iui;egl:j'é:e{;ﬂguvr?;:‘r;’r'gcah;;gngge”:::5'
schafts-, Bildungs-, Kultur-, und Versorgungszentren in Bezug auf die Daseins- | 1,nq von Finrichtungen der Daseinsvorsoge auser-
vorsorge eine tragende Rolle zu. Insbesondere im Idndlichen Raum haben die | halb Zentraler Orte soweit keine negativen Aus-
Mittelzentren eine Entwicklungs- und Stabilisierungsfunktion als ,Ankerpunkte” g;{if}”ge” auf deren Tragfahigkeit in Zentralen
fur ihr Umland. Um ihre Leistungsfahigkeit fir die eigenverantwortliche Siche-

rung der zentral6rtlichen Daseinsvorsorge (G 6.1.4) zu erhalten, missen diese | G 6.1.4 » eigenverantwortliche Sicherung der
Stadte auch als Wohn- und Arbeitsorte weiter gestarkt werden. Z”ﬂttg'l‘;rn“gg:” Daseinsvorsorge durch die
GemaB LEP 2013 (Begriindung zu Z 1.3.7) verfiigen die Mittelzentren und Mittel-

zentralen Stadteverblnde in der Regel Uber Gymnasium, Oberschule, Berufsbil- | G 6.1.5 » Abstimmung und Vernetzung von Ein-
dende Schule, Férderschule und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, ein Sta- | richtungen und Leistungen durch die Trager der
dion, bespielbare Halle(n), u. a. fir Kultur- und Sportveranstaltungen, Bibliothek, Daseinsvorsorge

Krankenhaus, Behinderteneinrichtungen, Facharzte, ein breites Altenpflege- und | G 6.1.6 » Sicherung der Daseinsvorsorge im
Betreuungsangebot sowie Standorte der Polizei und der Gerichtsbarkeit. Zur Ver- | landlichen Raum durch bedarfsgerechte und
bindung mit den Oberzentren sollen gute und schnelle Verkehrsanbindungen zur | &%/ tosunoen

Verfligung stehen. Diese Aufzdhlung ist jedoch weder abschlieBend, noch muss | G 6.1.7 » Unterstiitzung von Projekten zur

sie in jedem Mittelzentrum vollstdndig vorhanden sein. Zudem haben sich seit | Sicherung der Daseinsvorsorge, die durch Betei-
dem LEP 2013 in manchen Bereichen grundlegende Strukturveranderungen voll- | 9ung lokaler Akteure getragen werden

zogen. Durch die bereits 2013 erfolgte Neustrukturierung der Gerichte, haben
nur noch 20 der 38 Mittelzentren ein Amtsgericht (vgl. Kennblatt 455). In acht
Mittelzentren gibt es kein Krankenhaus (mehr) (vgl. Kennblatt 431). Ebenfalls

Abb. 4.1.2-1: Rdumliche Verteilung ausgewahlter Mittelzentraler Funktionen der
Daseinsvorsorge
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acht Mittelzentren haben keine Berufsschule (vgl. Kennblatt 425), davon allerdings vier eine im Verflechtungsbereich.

Die Funktionalitat der Stadte muss fast tberall auf weniger Einwohner ausgerichtet werden. Schrumpfungs- und Umstruk-
turierungsprozesse sind auch bei der zentralortlichen Sicherung der Daseinsvorsorge zu beriicksichtigen. Hinzu kommen
gestiegene fachspezifische Standards und Anspriche an die erforderliche Infrastruktur und letztlich gibt es einen Konkur-
renzdruck um das dafiir bendtigte Fachpersonal. Soweit die Wahrnehmung der Daseinsvorsorgefunktion privatwirtschaft-
lich erfolgt, ist auch der Einfluss der Standortgemeinde auf die Entwicklung und Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen
eingeschrankt.

Leistungen der Daseinsvorsorge werden, soweit sie nicht inzwischen online nutzbar sind, von der Bevélkerung haufig am
Arbeitsort oder am Bildungsstandort in Anspruch genommen oder mit dem Weg dorthin verbunden. Das Arbeitsplatzange-
bot (sozialversicherungspflichtig Beschaftigte) als ein wichtiger Indikator fiir die wirtschaftliche Entwicklung eines Zentra-
len Ortes konnte im Berichtszeitraum nur in 14 von 38 Mittelzentren stabil gehalten oder erhoht werden.

Arbeitsplatze und Bildungsangebote sowie alle stationdren Angebote der Daseinsvorsorge mussen auch aus dem jeweiligen
Verflechtungsbereich der Mittelzentren gut erreichbar sein. Mit dem PKW ist laut Bestandsaufnahme im Landesverkehrs-
plan 2030 von jeder Gemeinde in Sachsen ein sdchsisches Mittel- oder Oberzentrum in weniger als 35 min Fahrzeit erreich-
bar. Erreichbarkeitsdefizite im OPNV bestehen teilweise im Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Pirna im Raum Sebnitz/
Neustadt in Sachsen, aber auch in dlinner besiedelten Bereichen des Erzgebirges und des Vogtlandes und des Muldentales
(vgl. Kennblatt 213).

Wo Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge nicht (mehr) in komplettem Umfang im Mittelzentrum selbst ver-
fugbar sind, bietet sich eine interkommunale Kooperation mit Gemeinden mit entsprechender Infrastruktur im jeweiligen
Verflechtungsbereich (Mittelbereich) an, aber auch eine Kooperation mit anderen Mittelzentren, beispielsweise in Form von
Zweigstellen von Einrichtungen oder z. B. mit temporéren, zeitlich versetzten Kulturangeboten. Konzepte zur interkommu-
nalen Zusammenarbeit, auch in Bereichen der Daseinsvorsorge, werden vom Freistaat u. a. durch die Férderrichtlinie FR
Regio unterstitzt.

Leistungen und Einrichtungen, die im LEP 2013 als oberzentrale Ausstattungsmerkmale benannt werden, wie z. B. Hoch-
schulen oder Theater, werden auch in einzelnen Mittelzentren - teils in Kooperation - vorgehalten und kénnen damit auch
abseits der Oberzentren im landlichen Raum fiir erreichbare hdherwertige Angebote sorgen. m SMIL

Abb. 4.1.2-2: Erreichbarkeit der Ober- und Mittelzentren mit dem PKW
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Kinderkrippen, Kindergarten, Horte, Plansitze des LEP 2013
Kindertagespflege

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrichtungen
und Leistungen der Daseinsvorsorge

G 6.3.1 » Angebote der Kindertagesbetreuung

Die Kindertagesbetreuung in Kinderkrippen, Kindergarten, Horten (Kindertages- collen fichendeckend, wohnortnah und bedarfe-

einrichtungen) und in der Kindertagespflege ist eine Aufgabe in kommunaler | serccht vorgehalten werden
Selbstverwaltung. Die Gemeinden und 6rtlichen Trager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe sorgen fiir ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung. Sie stel- | G 6-3.3 » Orientierung des Netzes der Kinder-
len einen Bedarfsplan auf, welcher sowohl die Kindertageseinrichtungen als
auch die Angebote der Kindertagespflege enthalt. Dieser Bedarfsplan wird jahr- | 7 6.3.9 » zweisprachie Kindertagesbetreu-

lich Gberprift und fortgeschrieben (G 6.3.1). Die Entwicklung der Angebote und | ungsangebote bzw. Bildungseinrichtungen im
sorbischen Siedlungsgebiet

tageseinrichtungen am Grundschulnetz

der Umfang der bedarfsgerechten Versorgung erfolgte stets anhand der indivi-
duellen regionalen Gegebenheiten und unter Berlicksichtigung des Wunsch- und
Wahlrechtes der Eltern. Im Freistaat Sachsen existiert dadurch ein dichtes Netz
von Kindertagesbetreuungsangeboten (G 6.3.3). Der Freistaat Sachsen unter-
stutzt die Gemeinden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe insbesondere durch
die Zahlung eines Landeszuschusses pro 9-stiindig betreutem Kind. Dieser Lan-
deszuschuss erhohte sich im Zeitraum von 2018 bis 2024 von 2.455 Euro auf
3.455 Euro.

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der
Kindertagespflege ist nach 2019 (322.468 Kinder) zunachst weiter angestiegen
und hatte mit 328.059 Kindern im Jahr 2023 den hdchsten Wert erreicht. Beson-
ders die Zunahme im Jahr 2023 ist auf die Aufnahme der kriegsbedingt gefliich-

Abb. 4.2.1-1: Erreichbarkeit von Kindertageseinrichtungen und Horten
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teten ukrainischen Kinder in das System der Kindertagesbetreuung zuriickzufiihren. Fiir das Jahr 2024 werden in der Sta-
tistik 323.979 betreute Kinder angeflihrt. Fiir die kommenden Jahre wird aufgrund des Geburtenriickganges im Freistaat
Sachsen von einem deutlichen Riickgang der Kinderzahlen in der Kindertagesbetreuung in allen Landkreisen und Kreisfreien
Stddten ausgegangen.

Dem bis ins Jahr 2023 wachsenden Bedarf haben die Gemeinden durch die Schaffung neuer Angebote der Kindertagesbe-
treuung Rechnung getragen. So erhdhte sich die Anzahl der Kindertageseinrichtungen von 3.007 im Jahr 2019 auf 3.065
im Jahr 2024. Die Anzahl der Kindertagespflegepersonen hingegen sank im gleichen Zeitraum von 1.697 auf 1.128. Von den
3.007 Kindertageseinrichtungen im Jahr 2019 arbeiteten 1.181 auf der Grundlage einer auf die Integration von behinderten
und von Behinderung bedrohten Kindern ausgerichteten Einrichtungskonzeption. Bis zum Jahr 2024 erh6hte sich die An-
zahl der Integrationseinrichtungen auf 1.290.

Die Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren erhohte sich im Betrachtungszeitraum von 52,3 9% (2019) auf 55,3 %
(2024). Im Kindergartenalter (drei bis unter sechs Jahre) ging die Betreuungsquote leicht von 94,9 % (2019) auf 93,8 %
(2024) zuriick. Bei den Kindern im Hortalter (sechs bis unter elf Jahre) ist die Betreuungsquote mit 84,8 % gleich geblieben.

Durch weitere Verbesserungen des Betreuungsschlissels in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort, z. B. durch die eingeflhr-
ten Zeiten fur mittelbare pddagogische Tatigkeiten, sowie durch den absoluten Anstieg der Kinderzahlen in der Kindertages-
betreuung erhohte sich die Zahl des in den Kindertageseinrichtungen insgesamt beschaftigten Padagogischen Personals
sowie des Leitungs- und Verwaltungspersonals von 36.451 Personen im Jahr 2019 auf 40.013 Personen im Jahr 2024. Der
Anteil der mannlichen Beschaftigten stieg im Betrachtungszeitraum von 8,6 % auf 11,0 % weiter an.

In Kindertageseinrichtungen des sorbischen Siedlungsgebietes konnen auf Wunsch der Eltern sorbischsprachige oder zwei-
sprachige Gruppen gebildet werden. Eine zusatzliche Landesférderung erfolgt, wenn in der Gruppe das Ziel der zweispra-
chigen Entwicklung der Kinder umfassend verfolgt wird. Forderfahige Gruppen erhalten auf der Grundlage der Verordnung
zur Férderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (SachsSorbKitaVO) pro Jahr und Gruppe eine
zusatzliche Pauschale von 5.000 Euro. Im Jahr 2018 gab es 113 férderfahige Gruppen, im Jahr 2023 waren es 134 (Z 6.3.9).

m SMK
Abb. 4.2.1-2: Anzahl der Kindertageseinrichtungen, betreute Kinder und genehmigte Pldtze in Kinder-
tageseinrichtungen
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Allgemeinbildende Schulen: Plansitze des LEP 2013
Grundschulen

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Ein-
richtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge

Grundschulen sind Lern- und Lebensorte fiir junge Schulkinder, die ein moglichst | £ 6-3-2 > Grundschulen sollen in Zentralen Orten
wohnortnahes Bildungsangebot vorhalten und damit an die konkreten lebens-
weltlichen Gegebenheiten des Wohn- und Schulumfelds anschlieBen. Die Grund- | Z 6.3.9 » zweisprachige schulische

schulen fiihren die Schilerinnen und Schiiler in einem gemeinsamen Bildungs- g'ﬁ%ﬁ;?ggf::“”ge” msorbisenen

vorhanden sein

gang zu weiterfiihrendem Lernen. Die Lehrkrdfte unterrichten in allen Grund-
schulen in offentlicher Tragerschaft nach einheitlichen staatlichen Lehrplanen.

Grundschulen sind in allen Zentralen Orten vorhanden, sofern dafiir ein 6ffentli-
ches Bediirfnis besteht. Besteht in anderen Gemeinden ebenfalls ein 6ffentliches
Bedirfnis, kdnnen auch dort Grundschulen gefiihrt werden. Im Bereich der
Grundschulen dnderte sich das Schulnetz im Berichtszeitraum kaum. Die Anzahl
der Schulen in offentlicher Trdgerschaft erhdhte sich um fiinf auf 752. Die Anzahl
der Schulen in freier Tragerschaft erhéhte sich um vier. Insgesamt lernen Schii-
lerinnen und Schiiler an 845 Grundschulen in offentlicher und freier Trager-
schaft.

Von den 418 Gemeinden im Freistaat Sachsen verfiigen im Berichtszeitraum 362
uber mindestens eine Grundschule. In den zwei Grundzentren, die nicht selbst
tiber eine Grundschule verfiigen (Bernstadt a. d. Eigen; Schénheide), besteht eine
Oberschule, die Grundschulversorgung wird jeweils in einer Nachbargemeinde

Abb. 4.2.2-1: FuBlaufige Erreichbarkeit der Grundschulen
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sichergestellt. In Bernstadt a. d. Eigen erfolgt dies im Rahmen der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft.

Um das Netz an Grundschulen, insbesondere im landlichen Raum, stabil zu halten, stellt die MAglichkeit des jahrgangsiiber-
greifenden Unterrichts eine sinnvolle pddagogische Alternative dar, um auf die demographischen Herausforderungen rea-
gieren zu kénnen. Im Zeitraum der Schuljahre 2019/2020 bis 2024/2025 wurde an acht Grundschulen im landlichen Raum
jahrgangsiibergreifend unterrichtet.

Die Herausforderung im jahrgangsiibergreifenden Unterricht an Grundschulen im landlichen Raum besteht darin, gewach-
sene Handlungs- und Erfahrungsraume zu gestalten. Das abgestimmte Miteinander aller Beteiligten, das bewusste Gestal-
ten von Teamarbeit und der Blick auf die Schule als Ganzes bilden eine verlassliche Grundlage fiir die gemeinsame Planung
und Gestaltung des padagogischen Konzepts.

An Grundschulen kénnen Schiilerinnen und Schiiler mit sonderpddagogischem Férderbedarf in allen Férderschwerpunkten
lernzielgleich oder lernzieldifferent inklusiv unterrichtet werden, soweit dies unter Berlicksichtigung der organisatorischen,
personellen und sachlichen Voraussetzungen dem individuellen Forderbedarf entspricht, die Funktionsfahigkeit des Unter-
richts nicht erheblich beeintrachtigt wird und keine akute Selbst- oder Fremdgefahrdung festgestellt wird.

Das Schulnetz sorbisch-sprachiger Bildungsangebote ist seit Jahren stabil. Zur Sicherung dieser Angebote trdgt insbeson-
dere das schulartiibergreifende Konzept zweisprachige sorbisch-deutsche Schule (2plus) bei. Seit dem Schuljahr 2013/14
wird das Konzept 2plus an neun Grundschulen, sechs Oberschulen und am Sorbischen Gymnasium umgesetzt. Mit der
requldren Einflihrung des Konzepts 2plus existiert in Sachsen ein durchgdngiges Spracherwerbskonzept von der Kinderta-
geseinrichtung bis zum sorbischen Gymnasium. Darliber hinaus wird im Freistaat Sachsen an Grundschulen Sorbisch als
Fremdsprache unterrichtet. Die Beschdftigung mit der Kultur und dem Brauchtum der Sorben ist immanenter Bestandteil
des Schullebens im sorbischen Siedlungsgebiet und Bestandteil der Lehrpldne im Freistaat Sachsen. m SMK

Abb. 4.2.2-2: Lehrpersonen und Schiiler in Grundschulen 2015/16 bis 2024/2025 nach Zentralem Ort
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Allgemeinbildende Schulen: Plansitze des LEP 2013
Oberschulen und Gymnasien

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrichtungen
und Leistungen der Daseinsvorsorge

Z 6.3.4 » Oberschulen sollen in Ober- und

Im Berichtszeitraum blieb das Netz der Gymnasien stabil. Gymnasien bestehen in | £ -
Mittelzentren zur Verfligung stehen

allen Ober- und Mittelzentren, in 32 Grundzentren sowie in zehn Gemeinden oh-
ne Zentralortfunktion. Die Anzahl der Gymnasien sowie der Schiilerinnen und | Z 6.3.5 » Gymnasien sollen in Ober- und
Schiiler an Gymnasien in den Grund- und Mittelzentren blieb im Berichtszeit- | Mittelzentren zur Verfligung stehen
raum nahezu gleich, daneben ist die Anzahl der Gymnasien sowie die Anzahl der _ . _ .

. . . .. Z 6.3.9 » zweisprachige schulische Bildungs-
Schilerinnen und Schiler an Gymnasien in den Oberzentren Leipzig und Dresden | cinsichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet
wiederum leicht gestiegen.

Mit einer vertieften Ausbildung an 24 Gymnasien kdnnen Schilerinnen und
Schiiler ihren besonderen individuellen Begabungen entsprechend nach erfolg-
reich bestandenem Aufnahmeverfahren gezielt geférdert werden. Dabei verfligt
Sachsen Uber sechs Gymnasien mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaft-
licher, finf Gymnasien mit vertiefter musischer Ausbildung, darunter das Lan-
desgymnasium fir Musik Carl Maria von Weber in Dresden, sechs Gymnasien mit
vertiefter sportlicher Ausbildung, darunter das Landesgymnasium fiir Sport in
Leipzig, flinf Gymnasien mit vertiefter sprachlicher Ausbildung und zwei Gymna-
sien mit vertiefter binational-bilingualer Ausbildung. Das Landesgymnasium
Sankt Afra zu MeiBen férdert hochbegabte Schiilerinnen und Schiiler nach einem
generalistischen Konzept. An zwei Gymnasien besteht die Mdglichkeit des
gleichzeitigen Erwerbs der Allgemeinen Hochschulreife und des franzdsischen

Abb. 4.2.3-1: Erreichbarkeit von Oberschulen/Gymnasien
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Baccalauréat (AbiBac). An zwei weiteren Gymnasien kann das International Baccalaureate Diploma (IBDP) erworben wer-
den.

Zehn Gymnasien haben als Kompetenzzentrum bzw. Konsultationsschule fiir Begabungs- und Begabtenférderung eine Ko-
ordinierungs- und Steuerungsfunktion fiir ein schulartiibergreifendes lokales Netzwerk von aktuell 56 Grund- und Ober-
schulen sowie Gymnasien. An drei Standorten gibt es Gymnasien mit dem besonderem Schwerpunkt Medien und IT-Bildung
(M. 1. T. =Schulen). Zu diesem Netzwerk gehdren auch neun Oberschulen.

Oberschulen werden in allen Ober- und Mittelzentren geflihrt. Dariber hinaus gibt es in 83 Grundzentralen Gemeinden und
77 Gemeinden ohne Zentralortfunktion eine Oberschule. Zehn Oberschulen in Sachsen bieten den besonderen Bildungsweg
Produktives Lernen flr abschlussgefdhrdete Schilerinnen und Schiler an.

Am 15. Juli 2020 hat der Sachsische Landtag das Gesetz zur Einflihrung der Gemeinschaftsschule im Freistaat Sachsen
beschlossen. Damit wurde die Gemeinschaftsschule als neue Schulart und die Oberschule+ als Oberschule mit dem beson-
deren padagogischen Profil ,Langeres gemeinsames Lernen” in Sachsen implementiert. Die Einrichtung von Gemeinschafts-
schulen und Oberschulen+ war ab dem Schuljahr 2021/22 mdglich. Im Berichtszeitraum wurden sechs Gemeinschafts-
schulen (drei staatliche, drei in freier Tragerschaft) eingerichtet; vier Oberschulen+ bestehen derzeit nur in freier Trager-
schaft. In der Gemeinschaftsschule lernen die Schillerinnen und Schiiler tiber die Primarstufe hinaus weiterhin gemeinsam
am gleichen Ort und werden entsprechend ihren Leistungsmdglichkeiten, Begabungen und Bildungsabsichten im vorwie-
gend binnendifferenzierten Unterricht individuell geférdert. Sie konnen am Ende der Klassenstufe neun den Hauptschulab-
schluss oder den qualifizierenden Hauptschulabschluss, am Ende der Klassenstufe zehn den Realschulabschluss und am
Ende der Klassenstufe 12 die allgemeine Hochschulreife erwerben. An der Oberschule+ lernen die Schilerinnen und Schiiler
von der Klassenstufe eins bis zur Klassenstufe neun bzw. zehn gemeinsam. Es werden die Abschliisse der Oberschule erwor-
ben. Oberschulen+ sind in der Regel zweizligig und werden auB3erhalb von Ober- und Mittelzentren geflhrt. m SMK

Abb. 4.2.3-2: Schulen und Schiiler 2015/16 bis 2024/2025 in Oberschulen und Gymnasien nach zentral-
ortlicher Funktion der Gemeinde
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Allgemeinbildende Schulen:
Forderschulen

Im Freistaat Sachsen gibt es im Sinne des Zieles der UN-Behindertenrechtskon-
vention, allen Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe zu
ermoglichen, zwei im Sachsischen Schulgesetz (SdchsSchulG) verankerte Wege.
Mit der Novelle des SdchsSchulG im Jahr 2017 wurde der Rahmen fiir die Ausge-
staltung sonderpadagogischer Férderung deutlich weiterentwickelt. Die inklusive
Unterrichtung von Schilerinnen und Schilern mit sonderpddagogischem For-
derbedarf an einer Regelschule steht grundsatzlich gleichberechtigt neben der
auch weiterhin maglichen Unterrichtung an einer Férderschule. MaBgeblich fur
die Entscheidung, ob ein Kind mit sonderpddagogischem Forderbedarf inklusiv
oder an einer Forderschule unterrichtet wird, ist stets das Wohl des Kindes. Wei-
tere Kriterien sind der individuelle Férderbedarf, der Elternwunsch und die schu-
lischen Voraussetzungen zur inklusiven Unterrichtung. Sachsen bekennt sich
auch weiterhin zur Vielfalt der Forderorte und damit auch zu den Forderschulen.
Die 0. g. Novelle des SachsSchulG hat die vielfaltigen und deutlich Gber die Un-
terrichtung ihrer eigenen Schilerinnen und Schiiler hinausgehenden Aufgaben
der Férderschulen erstmals auch gesetzlich verankert.

Wichtige Aufgaben der Forderschule sind:

» die sonderpddagogische Férderung von Schiilern mit umfinglichem und
schwerwiegendem sonderpddagogischen Forderbedarf,

Abb. 4.2.4-1: Schiiler mit sonderpadagogischem Forderbedarf im Schuljahr
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» die Beratung und Begleitung schulischer Inklusion (Schiler und Eltern sowie Schulen, Lehrer und weitere Partner aus
anderen Fachdisziplinen),

» die Wahrnehmung praventiver MaBnahmen im Sinne von Friherkennung, Friherfassung und Frithférderung durch
forderpddagogische Beratungsstellen an Férderschulen,

> die Durchfliihrung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpadagogischen Férderbedarfs im Auftrag der Schulauf-
sicht und

» die Kooperation mit allen anderen Schularten und auBerschulischen Partnern (z. B. Jugendhilfe, Sozialhilfe, Arbeits-
agenturen, Jugendberufshilfe).

Auf der Grundlage eines pddagogischen Konzeptes und in Zusammenarbeit mit anderen Schulen auch anderer Schularten
kénnen sich Foérderschulen zu Férderzentren entwickeln. Forderschulen bzw. Forderzentren sind bedarfsgerecht in Ober-
und Mittelzentren und, wenn ein 6ffentliches Bed(rfnis besteht, auch auBBerhalb derer angesiedelt. Die fachlichen Aufga-
ben der inklusiven Unterrichtung der Schilerinnen und Schiiler mit sonderpddagogischem Forderbedarf werden dabei
berlicksichtigt, indem inklusive Unterrichtung an einer Vielzahl von Grund- und Oberschulen sowie Gymnasien durch die
Forderschulen bzw. Forderzentren fachlich begleitet wird (Z 6.3.7).

Im Bereich der Férderschulen bzw. Forderzentren dnderte sich das Schulnetz im Berichtszeitraum nur gering. Ursachen sind
der nach wie vor bestehende Bedarf an sonderpddagogischer Férderung aufgrund der Entwicklung der Schiilerzahlen so-
wohl im Bereich der Forderschulen als auch in der inklusiven Unterrichtung und der Anspruch, fur alle Schiilerinnen und
Schiiler zumutbar erreichbare Schulstandorte zu sichern (vgl. Karte 4.2.4-1).

Im Bereich der Schulen mit dem Foérderschwerpunkt geistige Entwicklung wurden drei neue Férderschulen in der Stadt
Leipzig und eine neue Forderschule in der Stadt Dresden eingerichtet. Eine weitere Neueinrichtung war im Bereich der Kli-
nik- und Krankenhausschulen in Wermsdorf zu verzeichnen.

Von 2019 bis 2021 wurden 64 Kooperationsverbiinde zur Umsetzung schulischer Inklusion in allen Regionen Sachsens eta-
bliert. Sie sollen die Partner vor Ort vernetzen, um die notwendige Zusammenarbeit zu erleichtern und effektiv zu gestalten.
Der Aufbau der Kooperationsverbiinde ist ein Prozess, der regional unterschiedlich verlaufen kann. Rechtliche Grundlage
bildet das SachsSchulG, insbesondere § 1 Absatz 7, § 4c Absatz 4 Satz 2, § 4c Absatz 5 bis 9. m SMK

Abb. 4.2.4-2: Lehrpersonen und Schiiler in Forderschulen 2015/16 bis 2024/25 nach Zentralortlichkeit
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Berufsbildende Schulen, zweiter Plansitze des LEP 2013
Bildungsweg, Weiterbildung

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrichtungen
und Leistungen der Daseinsvorsorge

> Berufsbildende Schulen ietsrﬁb'ﬁ;c:e BBeerrLif:s%il\(:jeunndgessstzgr;ni r:A gi:rkietz;wd
Mit dem Schuljahr 2021/2022 trat der Teilschulnetzplan fir die berufsbildenden | witelzentren

Schulen im Freistaat Sachsen (TSNP bbS) in Kraft. In diesem sind die Standorte
der Beruflichen Schulzentren und ihrer Bildungsgange in Sachsen festgelegt (vgl. | £ 6-3-8 » Weiterbildungseinrichtungen in Ober-
Abb. 4.2.5-1). Der Teilschulnetzplan ist auf die nachsten finf Jahre ausgerichtet, una Miteeizentren

um Planungssicherheit in der sachsischen Berufsschullandschaft herzustellen.
Innerhalb der berufsbildenden Schulen sind Verdnderungen der Schiilerzahlen
schulartspezifisch (vgl. Abb. 4.2.5-2). Insgesamt besteht ein dichtes Netz an
offentlichen Beruflichen Schulzentren mit den Schularten Berufsschule, Berufs-
fachschule und Fachschule sowie den studienqualifizierenden Schularten Fach-

oberschule und Berufliches Gymnasium.

Die Anzahl der Aufnahmen in den dualen Ausbildungsberufen der Berufsschule
ist von den abgeschlossenen Ausbildungsvertrdgen abhdngig und erhohte sich
im Berichtszeitraum von 17.040 Lernenden (2019/20) auf 21.452 (2024/2025).

An der ein- und zweijdhrigen Fachoberschule entwickelte sich die Gesamt-
schilerzahl an offentlichen berufsbildenden Schulen von 3.093 (2019/2020) auf
3.227 (2024/2025). Im Beruflichen Gymnasium sank die Anzahl der Lernenden
von 6.825 (2019/2020) auf 6.513 (2024/2025). Ebenfalls gesunken ist die Ge-

Abb. 4.2.5-1: Netz der Beruflichen Schulzentren 2024/2025
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samtschilerzahl an Fachschulen, von 3.117 (2029/2020) auf 2.626 (2024/2025). Wenig Veranderung zeigte sich in der An-
zahl der Lernenden an den Berufsfachschulen, von 5.450 (2019/2020) sank die Gesamtschiilerzahl leicht auf 5.424 (2024/
2025).

»Schulen des zweiten Bildungsweges

Der zweite Bildungsweg an Abendoberschulen, Abendgymnasien und Kollegs ist nach wie vor attraktiv. Die Anzahl der
Schilerinnen und Schiiler blieb in den letzten Jahren konstant. Alle Standorte konnten stabil fortgefiihrt werden. Moglich-
keiten, Unterricht in Prasenz- und auch Distanzphasen (Online-Unterricht) einzurichten, sind besonders bei den erwachs-
enen Lernenden gefragt, die langere Arbeitstage oder Anreisewege haben.

Junge Erwachsene, die im Herkunftsland bereits die Hochschulreife erwarben oder ein Studium begonnen haben, aber die
Anerkennungsvoraussetzungen fir den Hochschulzugang nicht erfiillen, nutzen spezielle Vorbereitungsklassen flr den
schrittweisen Ubergang in den gymnasialen Bildungsweg.

Zur Integration von Migranten tiber 18 Jahre wurden auch Vorbereitungsklassen eingerichtet, im Schuljahr 2024/2025 zwei
am Freiberg-Kolleg und eine am Erzgebirgskolleg Breitenbrunn.

> Weiterbildungseinrichtungen

Der wbmonitor (wbmonitor.bibb.de), das Anbieterkataster des Bundesinstituts fir berufliche Bildung, listete im August 2021
sachsenweit 780 institutionalisierte oder betrieblich verfasste frei zugangliche Weiterbildungsanbieter, im Mai 2025 waren
es 700. Mehr als die Halfte davon sind dem privatwirtschaftlichen Spektrum zuzurechnen. Im Berichtszeitraum sicherten
22 staatlich anerkannte Trager der Allgemeinen Weiterbildung, darunter die 15 Volkshochschulen mit insgesamt 51
Standorten, und vier Landesorganisationen der Weiterbildung mit ca. 300 Mitgliedsorganisationen eine preisgiinstige
Grundversorgung der Bevdlkerung mit Angeboten der allgemeinen und politischen Weiterbildung in allen Regionen des
Freistaates Sachsen. Die Sachsische Landeszentrale flr politische Bildung konzipierte und organisierte in den Jahren 2021
bis 2024 in Zusammenarbeit mit Gber 100 Bildungstragern und Institutionen insgesamt 1.384 6ffentliche Veranstaltungen
und stellte den sdchsischen Biirgerinnen und Bilrgern Online- und Printmaterial fir die politische Bildung auf
uberparteilicher Grundlage zur Verfligung. m SMK

Abb. 4.2.5-2: Entwicklung der Schiilerzahlen in den Aufnahmeklassen (2019 = 100 %) und Verteilung
nach Schularten 2024/2025
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Hochschulentwicklung

Sachsen ist mit den 14 staatlichen Hochschulen, darunter vier Universitaten,
funf Kunsthochschulen und flinf Hochschulen fiir angewandte Wissenschaften,
sowie der Berufsakademie Sachsen (ab 2025 Duale Hochschule Sachsen) mit sie-
ben Studienakademien ein attraktiver Hochschulstandort mit einem vielseitigen,
modernen und anspruchsvollen Studienangebot. Neben den genannten, ergan-
zen zehn weitere Hochschulen (einschlieBlich Niederlassungen von Hochschulen
aus anderen Bundeslandern) in kirchlicher und privater Tragerschaft sowie zwei
staatliche Verwaltungshochschulen den Hochschulbereich.

Insgesamt sind rund 98.300 Studierende an den staatlichen Hochschulen und
4.300 Studierende an der Berufsakademie Sachsen laut Hochschulstatistik zum
Wintersemester 2024/2025 in allen Fichergruppen eingeschrieben, um die
Hochschulabschliisse Bachelor, Master, Staatsexamen oder Diplom zu erhalten.

42 % der Studierenden 2024 an den staatlichen Hochschulen in Sachsen haben
die Hochschulzugangsberechtigung in Sachsen erworben. 39 % kommen aus ei-
nem anderen Bundesland und knapp 19 % haben eine auslandische Hochschul-
zugangsberechtigung. Der regionale Bezug ist an der Berufsakademie Sachsen
starker ausgepragt. Rund 74 9% haben die Hochschulzugangsberechtigung in
Sachsen erworben, 24 9% in einem anderen Bundesland und knapp 2 % im Aus-

Abb. 4.2.6-1: Anzahl der Studierenden an Universitaten und Hochschulen
2024/2025
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Plansatze des LEP 2013

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrichtungen
und Leistungen der Daseinsvorsorge

Z 6.3.10 » Weiterentwicklung vohandener
Hochschulstandorte
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land.

Entsprechend der Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der sachsischen Hochschulen liegt der Anteil der Studierenden in
den MINT-Fachern (Fachergruppe Ingenieurwissenschaften und Mathematik/Naturwissenschaften) von 2019 bis 2024 auf
einem Stand von Uber 40 %. Die meisten Studierenden waren im Jahr 2024 in der Fachergruppe Ingenieurwissenschaften
mit 31.400 eingeschrieben.

In ihrer Entwicklung orientieren sich die sdchsischen Hochschulen an der Hochschulentwicklungsplanung 2025 (HEP 2025),
die im November 2016 durch das Kabinett beschlossen wurde. Die Hochschulentwicklungsplanung wird regelméaBig fortge-
schrieben, aktuell gilt die am 06.02.2024 vom Kabinett beschlossene Hochschulentwicklungsplanung 2025plus (HEP
2025plus) als Rahmen fir die Weiterentwicklung der Hochschulen in all ihren Leistungsdimensionen fiir die kommenden
Jahre. Auf der Grundlage der Hochschulentwicklungsplanung wurden zwischen dem SMWK und den Hochschulen Zielver-
einbarungen flr den Zeitraum 2021 bis 2024 abgeschlossen.

Mit dem Abschluss der Zuschussvereinbarung von Dezember 2016 fiir die Haushaltsjahre 2017 bis 2024 wurde dabei eine
langfristige Planungssicherheit flr die Hochschulen im Hinblick auf die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Zielerrei-
chung gewahrleistet. Unter Beachtung des HEP 2025, der Zuschussvereinbarung und der Zielvereinbarungen 2021 bis 2024
schreiben die Hochschulen ihre internen Hochschulentwicklungsplane fort. Die Hochschulen verfolgen weiterhin die Ziele
der Etablierung und Weiterentwicklung einer Personalentwicklungsplanung sowie die Profilbildung als Prozess der fachli-
chen Schwerpunktsetzung im Leistungsangebot jeder Hochschule. Sichtbar wird eine erfolgreiche Profilbildung unter an-
derem durch das breit gefacherte Studienangebot, Prioritatensetzung als auch die standortspezifische Ausdifferenzierung.

Zur Verbesserung des barrierefreien Zugangs werden die 14 staatlichen Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen seit

2015 jahrlich mit gesonderten Mitteln unterstitzt. Durch verschiedene Projekte kann die Situation von Mitarbeitenden und
Studierenden mit Behinderung verbessert werden. m SMWK

Abb. 4.2.6-2: Anzahl der Studierenden nach Fachergruppen 2015-2024
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Kooperationen von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen

Der Freistaat Sachsen ist ein hervorragender Forschungsstandort. Mehr als 50
offentlich geférderte AuBeruniversitare Forschungseinrichtungen (AuFE) sind
hier angesiedelt. Mit ihren Projekten in Forschung und Entwicklung sind die AuFE
massive Innovationstreiber. Davon profitieren auch besonders die KMU der
sachsischen Wirtschaft.

Die Schwerpunkte der technisch-anwendungsorientierten Forschungseinrich-
tungen liegen insbesondere bei Themen der Materialwissenschaften, der Mikro-
elektronik, Digitalisierung und Kiinstlichen Intelligenz, in der Energieforschung
oder im Bereich der Gesundheitsforschung/Life Science. Die sachsischen sozial-
und geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen arbeiten insbesondere
in den Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Demokratie- und
Systemforschung, der Transformation von gesellschaftlichen und rdumlichen
Strukturen sowie an Themen der Sorbischen Minderheit.

Die Hochschulen und die AuFE arbeiten in vielen verschiedenen kleineren und
groBeren Verblinden eng zusammen. Diese langfristigen, interdisziplindren Ko-
operationen starken die o. a. Profilfelder und fordern zugleich Nachwuchs, ge-
meinsame Forschungsstrukturen und den Wissenstransfer in Wirtschaft und Ge-
sellschaft.

Das Cluster ,SaxoCell" ist ein Verbund fur innovative Zell- und Gentherapien zur
Behandlung schwerer Erkrankungen, der Forschungseinrichtungen, Kliniken und

Abb. 4.2.7-1: Hochschulen und auBeruniversitare Forschungseinrichtungen
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Plansatze des LEP 2013

G 6.3.11 » Kooperation der Forschungseinrich-
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G 6.3.12 » Neueinrichtungen und Weiterent-
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Unternehmen vernetzt. Wichtigste Partner sind die TU Dresden, das Fraunhofer-Institut fir Zelltherapie und Immunologie,
die Universitat Leipzig, das Universitatsklinikum Leipzig sowie Kliniken in Dresden und Chemnitz.

Das Center for Explainable and Efficient Al Technologies in Dresden ist ein gemeinsames Kl-Zentrum der TU Dresden und
verschiedener Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, das 2019 gegriindet wurde. Es blndelt als regionales Netzwerk die
Kompetenzen von Partnern aus Forschung und Industrie, um erklarbare und energieeffiziente Kl-Technologien entlang der
gesamten Wertschopfungskette von Mikroelektronik, Kommunikationstechnik und industrieller Produktion zu entwickeln.

Die Hochschulen Mittweida und Zittau-Gorlitz kooperieren eng mit Fraunhofer-Instituten in der Sicherheitsforschung in
Form von Lernlaboren fiir Cybersicherheit, die Forschung, Lehre und Weiterbildung in IT-Forensik verbinden. Im Bereich der
Materialwissenschaften wird mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum fir Optische Messtechnik und Oberflachentechno-
logien ein vergleichbarer Ansatz zwischen dem Fraunhofer-Institut fiir Werkstoff- und Strahltechnik Dresden und der
Westsadchsischen Hochschule Zwickau verfolgt.

Im Rahmen des Strukturwandels entsteht mit der Griindung des Deutschen Zentrums flr Astrophysik im Lausitzer Revier
ein neues GroBforschungszentrum. Der Aufbau erfolgt in Kooperation mit der TU Dresden z. B. in Form gemeinsamer
Berufungen.

Mit dem Center for Advanced Systems Understanding in Gorlitz entsteht ein innovatives Forschungsinstitut fir daten-
intensive, interdisziplinare Systemforschung unter anderem in Erdsystemforschung, Systembiologie und Materialfor-
schung. Es ist organisatorisch Teil des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf und wird von den Partnerinstitutionen
Helmholtz-Zentrum fir Umweltforschung Leipzig, TU Dresden und Max-Planck-Institut fir molekulare Zellbiologie und
Genetik Dresden getragen. Weitere wichtige Partner sind die Universitat Breslau und andere regional- und grenziiberschrei-
tende Kooperationen.

Mit den Ansiedlungen des DLR Instituts flir CO2-arme Industrieprozesse sowie des Fraunhofer-Instituts fiir Energieinfra-
strukturen und Geotechnologien haben die Hochschule Zittau/Gérlitz und das Fraunhofer-Institut fiir Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik leistungsstarke Kooperationspartner im Bereich der Energieforschung erhalten.

In Leipzig soll das entstehende Kl-Rechenzentrum der Universitdt Leipzig seine Recheninfrastruktur auch den regional
ansdssigen auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen sowie dem neuen GroB3forschungszentrum Center fir the Trans-
formation of Chemistry bereitstellen. m SMWK

Abb. 4.2.7-2: Drittmitteleinnahmen der Hochschulen nach Drittmittelquelle von 2010/19-2023
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Quelle: StalA, Hochschulfinanzstatistik
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Stationdre Versorgung

Ziel der Krankenhausplanung im Freistaat Sachsen ist eine qualitativ hochwerti-
ge, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevolkerung im Freistaat
Sachsen in leistungsfahigen, digital ausgestatteten, qualitativ hochwertig und
eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhdusern. Die Versorgung soll dabei
in einem funktional abgestuften Netz, moglichst gleichmaBig liber das Gebiet
des Freistaates Sachsen verteilter und einander ergdnzender Krankenhduser si-
chergestellt werden (Z 6.2.3).

Zentrales Planungsinstrument ist der Krankenhausplan des Freistaates Sachsen,
der in Zusammenarbeit mit dem S&chsischen Krankenhausplanungsausschuss
erarbeitet und in der Regel im Drei-Jahres-Rhythmus fortgeschrieben wird.

GemaB aktuellem Krankenhausplan 2024 waren zum Stichtag 31. Dezember
2024 insgesamt 76 Krankenhduser mit 90 Standorten im Krankenhausplan des
Freistaates Sachsen ausgewiesen. Davon sind drei Krankenhduser der Maximal-
versorgung, elf Krankenhauser der Schwerpunktversorgung und 38 Krankenhau-
ser der Regelversorgung (inkl. Gesundheitszentren) zugeordnet. Die Krankenh&u-
ser der Regelversorgung sichern dabei die Grundversorgung in allen Landkreisen
und Kreisfreien Stadten. Dariiber hinaus sind im Freistaat Sachsen 24 Fachkran-
kenhduser ausgewiesen (Lageverteilung aller Krankenh3user vgl. Abb. 4.3.1-1).
Die Abbildung 4.3.1-2 zeigt den prozentualen Anteil der sdchsischen Kranken-

Abb. 4.3.1-1: Krankenhduser nach Versorgungsstufe und Bettenkapazitdt sowie
PKW-Erreichbarkeit
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Versorgungsstufe

Plansatze des LEP 2013

Z 6.2.3 » Sicherstellung der stationdren Ver-
sorgung entsprechend den fachspezifischen An-
forderungen durch ein abgestuftes Versorgungs-
system

Z 6.2.4 » Sicherstellung der medizinischen und
pflegerischen Versorgung im landlichen Raum
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bergreifender Strukturen
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hauser nach Zugehorigkeit zu den Tragergruppen (Tragerschaft).

Ein Aspekt, der bei Leistungserbringung durch Krankenhduser und im Besonderen fiir eine flichendeckende Versorgung an
Bedeutung gewinnt, ist die Nutzung von Telemedizin (Z 6.2.4). Damit kann insbesondere dem Fallzahlriickgang und dem
sich verscharfenden Fachkraftemangel begegnet werden. Im Berichtszeitraum gab es verschiedene Férdervorhaben, die sich
gezielt der Unterstiitzung bestehender telemedizinischer Netzwerke und der Verbesserung der digitalen Infrastruktur und
Informationssicherheit in Krankenhausern widmeten.

Zudem gab es weitere Fortschritte bei der Etablierung von Versorgungangeboten, die nicht zuletzt Ergebnis der demogra-
phischen Entwicklung sind (Z 6.2.4). So konnte beispielsweise die moderne Geriatrie (die Lehre von den Krankheiten des
alternden Menschen) im Berichtszeitraum zunéchst mittels gezielter Planung flachendeckend etabliert und gegen Ende des
Berichtszeitraums sodann fir die breite Leistungserbringung - vornehmlich in Allgemeinkrankenhdusern - gedffnet wer-
den, die die spezifischen Strukturvoraussetzungen des Abrechnungsschliissels - multiprofessionelle Behandlungsteams mit
entsprechend geriatrisch qualifizierten Arzten und Pflegekraften sowie die notwendigen therapeutischen, psychosozialen
sowie ergdanzenden Dienste - erflllen.

Auch die Versorgung im Bereich Adipositas (krankhaft tibergewichtige Patienten) konnte durch die Etablierung eines fla-
chendeckenden Netzes an tagesklinischer Versorgung verbessert werden.

An der Umsetzung von Modellprojekten in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen wurde festgehalten. Diese Pro-
jekte dienen nicht zuletzt der Erprobung neuer, sektorenlbergreifender Leistungserbringung in diesem Bereich.

Das am 12. Dezember 2024 in Kraft getretene Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVWG), das der Umsetzung
der Krankenhausreform des Bundes dient, hat unmittelbare Auswirkungen auf den Ablauf und die Systematik der klinftigen
Krankenhausplanung im Freistaat Sachsen. Zentrale Ziele des KHVVG sind die Sicherung und Steigerung der Behandlungs-
qualitat, die Sicherung der flachendeckenden medizinischen Versorgung sowie die Effizienzsteigerung in der Krankenhaus-
versorgung und deren Entblrokratisierung. Die erstmalige Umsetzung der Vorgaben des KHVVG im Freistaat Sachsen ist im
Rahmen des Krankenhausplanes 2026 vorgesehen. Die genannten Ziele der Krankenhausplanung im Freistaat Sachsen -
eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevélkerung in leistungsfahigen Krankenhdu-
sern, die in einem funktional abgestuften Netz, mdglichst gleichmaBig Uber das Gebiet des Freistaates Sachsen verteilt sind
- gilt es dabei weiterhin umzusetzen. m SMS

Abb. 4.3.1-2: Anteil der Krankenhduser nach Tragerschaft zum 31.12.2014 und zum 31.12.2024

Tragerschaft: Uniklinika ~ m sonstige &ffentliche freigemeinniitzige  m private

° 2024
11,4 %
10,5 %
2014

11,7 %
11,3 %

2,6 %

nach Planbetten nach Anzahl
(2014: 25.120 Planbetten (2014: 80 Krankenhiuser
2024: 24.797 Planbetten) 2024: 76 Krankenhauser)

Quelle: Sachsischer Krankenhausplan 2014 und 2024
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Ambulante Versorgung, 6ffentlicher
Gesundheitsdienst

Wo Arzte ambulant Patienten der gesetzlichen Krankenkassen behandeln diirfen,
regelt die Bedarfsplanung. Dabei steht eine flachendeckende, wohnortnahe Ver-
sorgung der Bevolkerung im Vordergrund. Die Verteilung der Arzte im Freistaat
ist im Sachsischen Bedarfsplan detailliert dargestellt mit dem Ziel, einen gleich-
maBigen Zugang zur ambulanten vertragsarztlichen Versorgung fir alle GKV-
Versicherten zu gewahrleisten.

Die Mehrheit der ambulant titigen Leistungserbringer (ca. 72 %) sind in einer
eigenen Niederlassung und etwa 20 %% als angestellte Arzte bzw. Psychothera-
peuten tatig. Hinzu kommt die Versorgung im Rahmen einer Ermachtigung zur
Teilnahme an der vertragsarztlichen Versorgung. Es ist zu beobachten, dass der
Anteil der niedergelassenen Arzte bzw. Psychotherapeuten zugunsten von ange-
stellten Arzten bzw. Psychotherapeuten weiter sinkt. So arbeiten im Vergleich zu
2016 etwa 6 % mehr Arzte bzw. Psychotherapeuten als angestellte Leistungser-
bringer. Die Vertragsarztinnen und Vertragsarzte erbringen ihre Tatigkeit in einer
Einzelpraxis, als Berufsauslibungsgemeinschaft, in Medizinischen Versorgungs-
zentren und sonstigen Einrichtungen (z. B. ermachtigte Institute).

Die ambulante medizinische Versorgung umfasst alle Tatigkeiten des Arztes, die
zur Verhitung, Friherkennung und Behandlung von Krankheiten ausreichend
und zweckmaBig sind. Herausforderungen fiir die Versorgung ergeben sich v. a.

Abb. 4.3.2-1: Erreichbarkeit von Hausirzten mit dem PKW
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aufgrund des demografischen Wandels und verscharfen sich in Kombination mit den Auswirkungen des Klimawandels. Mit
der Alterung der Bevolkerung nehmen Multimorbiditdt und Chronifizierung von Erkrankungen zu. Hitzewellen, die im Zuge
des Klimawandels vermehrt auftreten, sind eine zusatzliche Belastung flir diese und andere vulnerablen Gruppen. Das flihrt
zwangsldufig auch zu einem steigenden arztlichen Versorgungsbedarf und trifft sowohl fiir den hausarztlichen als auch fiir
den fachadrztlichen Bereich zu. Gleichzeitig stehen diesen steigenden Bedarfen, insbesondere in landlichen Regionen, ab-
nehmende arztliche Angebotskapazitaten gegentber. Herausforderungen ergeben sich zudem mit der Verdnderung der Ar-
beitswelt und damit der Notwendigkeit der Entwicklung neuer medizinischer Versorgungsstrukturen. Die Selbstverwaltung
erprobt verschiedene Versorgungsmodelle, die sowohl telemedizinische Aspekte als auch die Mdglichkeiten der Delegation
arztlicher Leistungen einbeziehen. Um die Auswirkungen auf die Entwicklung des ambulanten medizinischen Versorgungs-
und Arztbedarfes abschadtzen zu kdnnen wurde bereits 2016 das Zentralinstitut fir die Kassenarztliche Versorgung in
Deutschland mit der Erstellung eines ,Gutachtens zur Entwicklung des ambulanten Versorgungs- und Arztbedarfes in Sach-
sen” bis zum Jahr 2030 beauftragt. Dieses Gutachten wurde fortgeschrieben und eine Prognose zum Jahr 2035 erstellt. Die
Sachsische Staatsregierung hat im Juni 2019 das ,20-Punkte-Programm-Medizinische Versorgung 2030" beschlossen, das
mit 20 MaBnahmenvorschldgen zur Entwicklung einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung in Sachsen auf die Her-
ausforderungen eingeht. Im Mai 2023 wurde der erste Umsetzungsbericht verdffentlicht.

Im Zuge des ,20-Punkte Programms" traten 2021 das sdchsische Landarztgesetz und 2022 die sdchsische Landarztverord-
nung in Kraft. Es entstanden zusatzliche Studienplatze zur Ausbildung von Hauséarzten. Netzwerke und Initiativen zur For-
derung niedergelassener Arzte in sichsischen Bedarfsgebieten wurden verstetigt und wirken sich positiv auf die Immatri-
kulationszahlen aus. Der MaBnahmenkatalog wird fortgeschrieben und weiterentwickelt, um den arztlichen Nachwuchs in
Sachsen weiter zu starken.

Der Offentliche Gesundheitsdienst in Sachsen ist dreistufig unterteilt. Oberste Landesgesundheits- und Landesveterinarbe-
horde ist das Sdchsische Staatsministerium flr Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dem Ministeri-
um direkt nachgeordnet ist die Landesuntersuchungsanstalt fiir Gesundheits- und Veterinarwesen. Die Landesdirektion
Sachsen ist die Mittelbehorde. Die unteren Behdrden setzen sich aus den 13 Gesundheitsamtern und den Lebensmittelliber-
wachungs- und Veterindramtern der Landkreise und Kreisfreien Stadte zusammen. m SMS

Abb. 4.3.2-2: Stand der vertragsarztlichen Versorgung 2015-2025, Versorgungsebene 1 - Hausarztliche
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Ambulante und stationare Versorgung in Plansitze des LEP 2013
der Langzeitpflege

G 6.2.1 » bedarfsgerechtes Angebot der Dienste
und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens in allen Landesteilen

Der Freistaat Sachsen tragt die Verantwortung fir die Vorhaltung einer leis- | ¢ ., > regionale Vernetzung ambulanter,

tungsfahigen, zahlenmaBig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen | teilstationarer und stationarer Angebote sowie von
Versorgungsstruktur. Dabei kommt den Kommunen als Orte der sozialen Da- | Beratungs-und Hilfsangeboten im Sozial-,

seinsflirsorge und den Pflegekassen bei der Ermittlung der pflegerischen und so-
zialen Unterstiitzungsbedarfe sowie bei der Entwicklung differenzierter Hilfs- | 2.6.2.4 » Sicherstellung der medizinischen und

und Beratungsangebote auf der Grundlage einer integrierten Sozialplanung eine | pflegerischen Versorgung im landlichen Raum
durch Weiterentwicklung integrierter und sektor-

bergreifender Strukturen

Gesundheits- und Bildungswesen

besondere Bedeutung zu.

Die Arbeit von Pflegekoordinatorinnen und -koordinatoren in den Landkreisen
und Kreisfreien Stadten, die vom Freistaat Sachsen und den Kommunen gemein-
sam gefordert werden, unterstiitzt diesen Prozess. Sie haben die Aufgabe, die
vielfdltigen Akteure vor Ort zu vernetzen, um eine bedarfsgerechte Beratung und
Unterstiitzung aus professionellen Einrichtungen und Diensten und ehrenamtli-
chen Angeboten in der Region vorhalten zu kénnen. Zu den Netzwerkpartnern
gehdren unter anderem die regionalen ambulanten, teil- und vollstationdren
Pflegeeinrichtungen, die Pflegekassen, der Medizinische Dienst Sachsen, Einrich-
tungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowie Ansprechpartner aus dem Eh-
renamt.

Die pflegerische Versorgung im Freistaat Sachsen ist angespannt, insgesamt aber
grundsatzlich noch gesichert. Wahrend die Zahl der in vollstationdrer Dauerpfle-

Abb. 4.3.3-1: Altenquotient 2024 nach Gemeinden und Anzahl der Pflegebediirf-
tigen nach Landkreisen/Kreisfeien Stadten 2017-2023
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Geobasisdaten: GeoSN 2025 . . . )
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ge betreuten Menschen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2021 um 2,7 % gestiegen ist, liegt der Anstieg bei den zu Hause unter
Beteiligung eines ambulanten Pflegedienstes versorgten Menschen bei 12,7 9%. Den 48.585 Heimbewohnerinnen und -be-
wohnern standen im Jahr 2023 54.837 Pldtze in 697 Einrichtungen der vollstationdren Dauerpflege gegeniber. 1.154 am-
bulante Pflegedienste (Riickgang um 1,3 % gegentber 2021) mit 29.754 Beschéftigten (Anstieg um 3 % gegentiber 2021)
versorgten insgesamt 88.478 Pflegebedirftige in ihren Wohnungen.

Rund 86 % der pflegebedirftigen Menschen werden von Angehdrigen, teilweise mit Unterstiitzung eines Pflegedienstes,
versorgt. Damit weiterhin Pflege und Betreuung im gewohnten sozialen Umfeld ermdglicht werden kann, ist die Unterstiit-
zung und Entlastung von pflegenden Angehdrigen, beispielsweise durch Tages- und Kurzzeitpflege, aber auch durch Nach-
barschaftshilfe und andere niedrigschwellige Angebote zur Unterstiitzung im Alltag sowie durch Selbthilfegruppen, eine
wesentliche Voraussetzung.

Die sdchsischen Landkreise und Kreisfreien Stadte unterschieden sich beziiglich der Zahl der Pflegebediirftigen teilweise
stark voneinander. Dies liegt einerseits an der unterschiedlichen Altersstruktur und andererseits an Abweichungen bei den
regionalisierten Pflegequoten.

Mit der zunehmenden Alterung der Bevolkerung und dem damit verbundenen Anstieg der Zahl der Pflegebedirftigen sind
eine sehr schwierige Versorgungslage und regionale Disparitaten zu erwarten, die die kommunale Planung und den Sicher-
stellungsauftrag der Pflegekassen vor groBe Herausforderungen stellen werden. Einen stark limitierenden Faktor fir die
Versorgungsplanung stellt dabei der Engpass im Bereich des Pflegepersonals dar. Im Rahmen der Dritten Sozialberichter-
stattung werden daher kleinrdumige Vorausberechnungen bis 2040 u. a. zur Entwicklung des Versorgungsbedarfs im Be-
reich der Pflege (z. B. Pflegebediirfige und Pflegepersonal) erarbeitet. Erste Ergebnisse zeigen, dass der zu erwartende An-
stieg der Zahl der PflegebedUrftigen nur die hdusliche Versorgung betreffen wird. Mit Vorlage der Dritten Sozialberichter-
stattung werden erstmals Ergebnisse unterhalb der Landkreisebene zur Verfligung stehen und damit die Pflegeplanung in
Sachsen erleichtern. m SMS

Abb. 4.3.3-2: Erreichbarkeit von Einrichtungen der Kurzzeitpflege und teilstationdrer Pflegeeinrichtungen
mit dem PKW
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Soziale Einrichtungen und Dienste Plansitze des LEP 2013

G 6.2.1 » bedarfsgerechtes Angebot der Dienste
und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens in allen Landesteilen

PTeilhabeleistungen flir Menschen mit Behinderung 76.2.2 _ _

R . . . i i .2.2 » regionale Vernetzung ambulanter, teil-
Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind eine gesamtge- | sutionsrer und stationirer Angebote sowie von
sellschaftliche Aufgabe. Dem Staat obliegt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, | Beratungs- und Hilfsangeboten im Sozial-,
die Menschen mit Behinderungen ein selbst bestimmtes Leben und die gleichbe- | Seundneits und Blldungswesen
rechtigte Teilnabe am Leben in der Gesellschaft ermdglichen. Dazu gehort, auf
flichendeckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv aus-
gerichtete Angebote von Leistungsanbietern hinzuwirken und die Trager der Ein-
gliederungshilfe bei Sicherstellung von personenzentrierten Leistungen flr Leis-
tungsberechtigte zu unterstiitzen. Leistungsberechtigte haben einen Rechtsan-
spruch auf die im Einzelfall erforderlichen Hilfen. Wéahrend des Berichtszeitrau-
mes wurde in Sachsen ein differenziertes Netz von ambulanten, teilstationiren
und stationdren Angeboten bzw. Einrichtungen weiter so ausgebaut, dass es ge-
eignet ist, den individuell sehr verschiedenen und von der jeweiligen Lebenslage
abhédngigen Bedirfnissen von Menschen mit Behinderungen zu entsprechen.

In den Regionen Sachsens besteht ein Netz von besonderen Wohnformen fir
Menschen mit Behinderungen (bisher stationire Wohnangebote) sowie ambu-
lanten Diensten. Beratungsangebote fiir Menschen mit Behinderungen - ein-
schlieBlich der Ergédnzenden unabhdngigen Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX -
sind in allen Landkreisen und Kreisfreien Stadten vorhanden. Neben den Werk-

Abb. 4.3.4-1: Schwerbehinderte Menschen im Freistaat Sachsen

Nordsachsen

Bautzen

LK Leipzig

Mittelsachsen

Sdchsische Schweiz-
Osterzgebirge

Schwerbehinderte Menschen  Altersgruppen 2023 Gesamtanzahl
je 1.000 Einwohner 2023 B unter 15 Jahre o 42.000
[l B 5-250ahe /28000
logtlandkreis [ 75-80 s -ssiahe | [ ‘ /} 14.000
B > 80 B s5-60dahe
[" 60- 65 Jahre R
I iver 65 Jahre

Sachdaten: StalA, Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2023
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statten fur behinderte Menschen bieten auch andere Leistungsanbieter im Sinne des § 60 SGB IX Beschaftigungsmaoglich-
keiten fiir Menschen mit Behinderungen an.

»Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe hat im Berichtszeitraum wichtige Impulse fiir die Konsolidierung und Weiterentwicklung ge-
setzt. Mit dem Pakt fiir die Jugend, einer landespolitischen Initiative zur langfristigen Starkung der Kinder- und Jugendhilfe,
wurde ein verbindlicher Rahmen geschaffen, der den Tragern zugleich Planungssicherheit bietet und die Beteiligung junger
Menschen nachhaltig starkt. Seit 2021 steht Sachsen erstmals eine eigenstandige Kinder- und Jugendbeauftragte der
Staatsregierung zur Verfiigung, die ressortiibergreifend insbesondere die Umsetzung von Kinderrechten und Beteiligungs-
rechten starkt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Digitalisierung, die neue Maglichkeiten eréffnet, Angebote zu moder-
nisieren und Zugange zu erleichtern. Weiterhin wurde der Ausbau der Schulsozialarbeit durch ein umfassendes Forderpro-
gramm vorangetrieben.

Die regionale Vernetzung von Angeboten und Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt sowohl zwischen den Trdgern der
freien als auch zwischen den Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe. Dazu tragen beispielsweise die Vorgaben der Hilfepla-
nung im SGB VIII oder organisierte Netzwerke in den Sozialrdumen bei.

»Familienhilfe

Die Einrichtungen der Familienhilfe gewahrleisten nach wie vor eine umfangliche Unterstiitzung von Familien. In allen
Landkreisen und Kreisfreien Stadten werden Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt
angeboten. Am Ende des Berichtszeitraumes gab es 67 anerkannte Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen in freier und kommunaler Tragerschaft. Neben der Schwangerschafts(konflikt)beratung bieten sie Hilfe bei Antragen
an die Sachsische Familienstiftung - Hilfe fir Familien, Mutter und Kind sowie préventive Veranstaltungen und Beratung
zur Regelung der vertraulichen Geburt an. Seit 2009 erfolgt in fiinf Beratungsstellen eine spezielle Fachberatung im Kontext
pranataler Diagnostik. Darliber hinaus wird in den Kreisfreien Stadten sowie in einzelnen Mittelzentren Ehe-, Familien- und
Lebensberatung angeboten. Zur Unterstlitzung Alleinerziehender wurde im Berichtszeitraum das Projekt ALISA - Alleiner-
ziehend in Sachsen aufgesetzt, das mit Fach- und Anlaufstellen in den drei Regierungsbezirken und einer digitalen Informa-
tionsplattform alleinerziehendspezifische Informations-, Bildungs-, Begegnungs- und Beratungsangebote bereithadlt.m SMS

Abb. 4.3.4-2: Anteil der Kinder und Jugendlichen 2024 nach Gemeinden sowie Entwicklung der Geburten
2020-2024 nach Landkreisen
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Apotheken Plansitze des LEP 2013

Z 6.1.1 » Sicherung von Einrichtungen und
Leistungen in allen Teilrdumen; ergénzende Ansied-
lung von Einrichtungen der Daseinsvorsoge auBer-
halb Zentraler Orte soweit keine negativen Aus-
wirkungen auf deren Tragféhigkeit in Zentralen

ist die flichendeckende Versorgung der Bevélkerung mit Arzneimitteln weiterhin | Orten

uneingeschrankt gewahrleistet.

Trotz eines Riickgangs der Anzahl 6ffentlicher Apotheken im Freistaat Sachsen

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrich-
) . . . tungen und Leistungen der Daseinsvorsorge
Von ihrem Hohepunkt Ende 2011 ist die Apothekenzahl zwar etwas mehr als zehn

Prozent entfernt, sie liegt mit 876 (Stand: 31. Dezember 2024) aber auf dem Ni-
veau von Mitte der 1990er-Jahre. Damals lebten im Freistaat deutlich mehr Men-
schen, sodass der Versorgungsgrad - also die Anzahl 6ffentlicher Apotheken be-
zogen auf die Einwohnerzahl - heute tiber den damaligen Werten liegt. Existier-
ten Mitte der 1990er-Jahre in Sachsen ca. 19 Apotheken auf 100.000 Einwohner,
waren es Ende 2024 21,7.

Im Jahr 2020 versorgte im Freistaat Sachsen eine Apotheke statistisch gesehen
im Durchschnitt 4.286 Einwohnerinnen und Einwohner, inzwischen versorgt eine
Apotheke 4.629 Menschen.

Der Versorgungsgrad liegt damit in Sachsen (iber dem Bundesdurchschnitt
(4.819 Einwohner pro Apotheke). Derzeit betrdgt die groBte Entfernung zwischen
zwei Apotheken im Freistaat Sachsen circa 11 km (Luftlinie).

In der Europdischen Union weisen viele Mitgliedstaaten eine hohere Apotheken-
dichte auf als Deutschland oder Sachsen; dies bedeutet jedoch nicht zwingend

Abb. 4.3.5-1: Einwohner je 6ffentliche Apotheke 2024 nach Gemeinden
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eine bessere Versorgungsqualitdt. Ladnder mit hochentwickelten Gesundheitssystemen, wie die Niederlande, Luxemburg,
Finnland oder Schweden, haben tendenziell eine niedrigere Apothekendichte. Ddnemark hat mit neun Apotheken pro
100.000 Einwohner eine niedrige Dichte, zeigt aber, dass eine hohe Versorgungsqualitat auch mit geringerer Apothekendi-
chte moglich ist.

Die Anzahl der in 6ffentlichen Apotheken in Sachsen arbeitenden Apothekerinnen und Apotheker ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen. Waren Ende 2011 nur 1.609 Apothekerinnen und Apotheker in 6ffentlichen Apotheken im Freistaat
tatig, betrug diese Zahl Ende 2024 bereits 2.255.

Neben den 876 offentlichen Apotheken gab es im Jahr 2024 19 Krankenhausapotheken mit 171 tdtigen Apothekerinnen
und Apothekern im Freistaat Sachsen.

2024 nutzten 17 % der 16- bis 74-Jahrigen in Sachsen mindestens einmal in den letzten 3 Monaten den Online-Kauf von
Arzneimitteln oder Nahrungserganzungsmitteln. Diese Entwicklung beeinflusst indirekt die Rolle der Apotheken vor Ort und
die Logistik. (Dies wurde im Rahmen der jéhrlichen Haushaltebefragung zu Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien 2024 ermittelt.)

Seit 2020 duirfen Impfungen in Apotheken durchgefiihrt werden (gegen Influenza und Corona).

Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Starkung der Vor-Ort-Apotheken 2021 kénnen Apotheken mehr pharmazeutische
Dienstleistungen anbieten. Dies sind unter anderem Standardisierte Risikoerfassung bei Bluthochdruck, Uben der Inhala-
tionstechnik, der Medikamentencheck (erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation) oder Beratung nach Organ-
transplantation.

Um die Versorgung der Bevdlkerung mit Arzneimitteln auch zuklnftig auf dem gewohnten Niveau zu gewahrleisten, setzt
sich die Staatsregierung fiir eine sinnvolle Uberarbeitung der geltenden apothekenrechtlichen Anforderungen ein. Méglich-
keiten, Apothekenrecht flexibel anzuwenden, werden von den zustandigen Behorden im Freistaat selbstverstandlich bereits
heute intensiv genutzt. m SMS

Abb. 4.3.5-2: Anzahl der 6ffentlichen Apotheken und Apotheker von 2020-2024
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Kulturrdume und Kultureinrichtungen Plansitze des LEP 2013

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrich-
tungen und Leistungen der Daseinsvorsorge

G 6.4.1 » Netz der Kultureinrichtungen, regio-

Im Freistaat Sachsen hat Kultur laut der Sachsischen Verfassung, Artikel 1, Ver- L
nale kulturelle Tradition

fassungsrang: ,Der Freistaat Sachsen (...) ist ein demokratischer, dem Schutz der
natlrlichen Lebensgrundlagen und der Kultur verpflichteter sozialer Rechts- | G 6.4.2 » Entwicklung der Kultureinrichtungen
staat.”

Die Férderung von Kunst und Kultur ist in Sachsen subsididr geordnet. Fiir die | £ 6'4,,'b3 >Vhefh§tzg“9gﬂg K“'tirem“hmgu”ge”'
Forderung von MaBnahmen lokaler Bedeutung sind die sdchsischen Gemeinden %fnn?;vi:;inr?j:u,:miuchté[‘?gseif;d'gcizﬁ):;a_
und Landkreise zusténdig, fir MaBnahmen regionaler Bedeutung die Kulturrdu-
me. Die drei Kreisfreien Stadte Chemnitz, Dresden und Leipzig sind je ein urbaner
Kulturraum. Je zwei Landkreise bilden einen landlichen Kulturraum als kommu-
nalen Zweckverband, so dass es flinf [andliche Kulturrdume gibt: Vogtland-Zwi-
ckau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Oberlausitz-Niederschlesien, MeiBen-Sachsische
Schweiz-Osterzgebirge sowie Leipziger Raum (vgl. Karte 4.4.1-1).

Durch das bundesweit einmalige Sdchsische Kulturraumgesetz wird Kultur kom-
munale Pflichtaufgabe. Auf der Ebene der Kulturrdume entsteht mithilfe von
Mittelzuweisungen des Freistaates, die kommunal kofinanziert werden, ein soli-
darischer Finanzierungsverbund von Freistaat, Kulturrdumen und Kommunen.
Die Kulturrdume kdnnen so regional bedeutsame kulturelle Vorhaben und Ein-
richtungen der Kultur in allen Regionen Sachsens betreiben, unterstiitzen und
entwickeln - im landlichen Raum wie in den urbanen Zentren (G 6.4.2). Gefordert
bzw. finanziert werden Einrichtungen und Projekte der Kulturrdume selbst, der

Abb. 4.4.1-1: Kulturrdume sowie Museumsstandorte und Theaterspielstatten
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Stddte, Gemeinden oder Landkreise, von freien Tragern und Angebote von Kinstlerinnen und Kiinstlern. Die Kulturraum-
sekretariate, einschlieBlich der Netzwerkstellen Kulturelle Bildung, beraten und verbinden die regionalen Akteure.

Zu den vom Freistaat Sachsen zur Verfligung gestellten Mitteln kommen eigene Mittel der urbanen Kulturrdume bzw. in
den landlichen Kulturrdumen Kulturumlage und Sitzgemeindeanteile.

Die Blindelung kulturpolitischer Kompetenzen auf Ebene der Kulturrdume erlaubt eine intensivere kulturfachliche Arbeit als
auf Ebene der einzelnen Gemeinden. Dadurch entstehen in den Kulturrdumen positive Synergieeffekte, welche dem kultu-
rellen Angebot zugutekommen.

Im 2025 durch das SMWK vorgelegten Evaluationsbericht zum Gesetz Gber die Kulturrdume in Sachsen kommen Vertreter
der Landesebene und der kommunalen Forderer sowie der Landeskulturverbdnde zu dem Schluss, dass sich das Kulturraum-
gesetz bewdhrt hat. Zugleich wurden ergdnzende Vorschlage gemacht, die in den Prozess ,Zukunft Kulturland Sachsen
2030" einflieBen. Bei diesem wird vom SMWK und von Fachleuten die gesamte sdchsische Kulturférderlandschaft betrach-
tet, um sie zeitgemaB und unter Beachtung der veranderten Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und anzupassen.

Von der Férderung durch Freistaat und Kulturrdume, von kommunalen und privaten Mitteln, von Projektférderungen der
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und weiterer Forderer und nicht zuletzt von breitem ehrenamtlichen Engagement
profitieren unter anderem Theater und Orchester, Museen, Bibliotheken, Musikschulen, Soziokulturzentren, Ausstellungen,
Konzerte und Festivals sowie Projekte der Kulturellen Bildung (G 6.4.1). Vor allem aber profitieren die Menschen von einem
breiten Kulturangebot in der Flache (vgl. Karte 4.4.1-1).

Die vielfaltige sdachsische Theaterlandschaft reicht von Landeseinrichtungen, wie der international bekannten Semperoper,
uber klassische Theater, Tanz- und Musik-Ensembles und -Festivals bis zu Amateurtheatergruppen. Gastspiele erweitern das
Repertoire der Spielstatten und ermdéglichen Kulturerlebnisse auch im landlichen Raum.

Von Sachsens reicher Tradition und Kultur zeugt ebenso eine attraktive Museumslandschaft. Uber 400 Einrichtungen, von
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bis zu einer Vielzahl von Volks- und Heimatkundemuseen, naturwissenschaft-
lichen und technischen sowie kulturgeschichtlichen Museen im ganzen Land, ziehen Gaste aus Nah und Fern an und star-
ken die regionale Identitdt im europaischen Kontext.

Kulturelle Angebote von international renommierter, exzellenter Spitze und hoher Qualitat in der Flache erreichen so Ziel-
gruppen generationslbergreifend im gesamten Gebiet des Freistaates. m SMWK

Abb. 4.4.1-2: Gesamtforderung nach Sparten 2019, 2021, 2023 und 2024 in Prozent
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Bibliotheken Plansitze des LEP 2013

Z 1.3.7 » Mittelzentren, Mittelzentrale Stadte-
verblinde

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrich-

Der Freistaat Sachsen zeichnet sich durch eine vielfaltige, traditionsreiche Land- _ .
tungen und Leistungen der Daseinsvorsorge

schaft wissenschaftlicher Bibliotheken mit einem hohen Differenzierungsgrad
aus. Das wissenschaftliche Bibliothekssystem umfasst dabei die Bibliotheken der | z 6.3.8 » Weiterbildungseinrichtungen in Ober-
vier sichsischen Universitaten, fiinf Hochschulen fiir angewandte Wissenschaf- | und Mittelzentren

ten, flinf Kunsthochschulen und der Dualen Hochschule Sachsen. Hinzu kommen
weitere Spezialbibliotheken wie Archiv-, Museums- und Kirchenbibliotheken so-
wie wissenschaftliche Bibliotheken in kommunaler Trdgerschaft, namentlich die
Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften in Gorlitz und die Ratsschulbi-
bliothek in Zwickau. Neben der besonderen Rolle der Sdchsischen Landesbiblio-
thek - Staats- und Universitatsbibliothek Dresden (SLUB Dresden) mit ihrem ex-
pliziten Koordinierungs- und Dienstleistungsauftrag auch in die Flache hinein
existieren vielfache Arbeitsteilungen und Kooperationen zwischen den Einrich-
tungen. Universitits- und Hochschulbibliotheken sind (mit Ausnahme der SLUB
Dresden) zentrale Einrichtungen ihrer Hochschulen. Ihre Dienstleistungen und
Infrastrukturen richten sich an den Schwerpunktsetzungen ihrer Trager in For-
schung und Lehre sowie den jeweiligen forschungsstrategischen Profilierungen
aus und tragen damit zur akademischen Ausbildung nachwachsender Generatio-
nen bei.

G 6.4.2 » Entwicklung der Kultureinrichtungen

Eine zentrale Position in der sdchsischen Bibliotheksstruktur nimmt die SLUB

Abb. 4.4.2-1: Bibliotheken 2024 nach Anzahl der Entleihungen insgesamt sowie
der Veranderung gegeniiber 2020
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Dresden ein. Sie erflllt nach ihrem gesetzlichen Auftrag im Wesentlichen drei Funktionen. Als Bibliothek der Technischen
Universitat Dresden versorgt sie die gréBte Universitat des Freistaates. Als klassische Landesbibliothek sammelt und archi-
viert sie moglichst umfassend Literatur, Bild-, Ton- und Datentrdger tGber Sachsen sowie die in Sachsen erscheinenden ab-
lieferungspflichtigen Publikationen. Als Staatsbibliothek erfillt sie vielfaltige Koordinierungs- und Serviceleistungen fir die
sachsischen Bibliotheken.

Neben den Universitdts- und Hochschulbibliotheken in den groBen sdchsischen Stadten Dresden, Leipzig, Chemnitz und
Zwickau sind auch in Freiberg, Mittweida und Zittau wissenschaftliche Bibliotheken als Teil der dort ansassigen Universitat
bzw. Hochschule angesiedelt. Alle Hochschulstandorte sind gut bzw. sehr gut mit 6ffentlichen und privaten Verkehrsmitteln
erreichbar. Die Mdglichkeiten des Zugangs fiir Menschen mit Einschrankungen werden an allen Standorten fortlaufend
verbessert.

Die Kommunen des Freistaates Sachsen unterhielten im Jahr 2024 377 6ffentliche Bibliotheken, wovon 166 hauptamtlich
und die Ubrigen neben- bzw. ehrenamtlich gefiihrt wurden. Letztere befinden sich zusammen mit dem GroBteil der haupt-
amtlichen Bibliotheken in den landlichen Kulturrdumen (vgl. Abb. 4.4.2-1). Die drei groBen Bibliotheken der urbanen Kultur-
raume Chemnitz, Dresden und Leipzig bedienen ca. ein Drittel der sdchsischen Bevélkerung. Sie sind in ihrer Bildungs- und
Informationsfunktion wichtige Akteure, gewahrleisten den freien Zugang zu Wissen, Information und kultureller Teilhabe.

Kein anderer Ort erreicht so viele Menschen im Bereich auBerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit und férdert die Lese-
und Medienkompetenz bei seinen Nutzerinnen und Nutzern (vgl. Abb. 4.4.2-2). Die Erreichbarkeit der 6ffentlichen Bibliothe-
ken nimmt zu den Réndern und auch innerhalb der lndlichen Rdume ab. Umso wichtiger ist neben dem Ausbau des OPNV
die Versorgung mit mobilen Angeboten. Neben der physischen ist heute die digitale Erreichbarkeit von Bibliotheken von
besonderer Bedeutung. Auch hier liegen die Defizite eher in den landlichen Raumen. Lediglich Zweidrittel der hauptamtlich
geflinrten Bibliotheken besitzen einen Internetzugang (102) und nur 104 einen WebOPAC, der die zeitlich und rdumlich
ungebundene, digitale Recherche in den eigenen Bestdnden ermdglicht. m SMWK

Abb. 4.4.2-2: Veranstaltungen und Veranstaltungsbesucher in Bibliotheken 2020 sowie Veranderungen
zum Vorjahr bis 2024 nach Zentralortlichkeit
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Sorbische Kultur

Heimat des sorbischen Volkes sind die Ober- und Niederlausitz in den Ldndern
Sachsen und Brandenburg. Das Siedlungsgebiet in Sachsen umfasst gemaB § 3
des Séchsischen Sorbengesetzes Teile der Landkreise Bautzen und Gorlitz (vgl.
Abb. 4.4.3-1). Die Bewahrung seiner Identitit sowie Pflege und Entwicklung sei-
ner angestammten Sprache, Kultur und Uberlieferung gehdren zu den in der
Verfassung des Freistaates Sachsen verbrieften Rechten des sorbischen Volkes
(Art. 6). In & 3 (4) des Sachsischen Sorbengesetzes ist die Berticksichtigung des
besonderen Charakters des sorbischen Siedlungsgebietes und der Interessen der
Sorben bei der Gestaltung der Landes- (und Kommunal)planung festgeschrieben.
Das sorbische Siedlungsgebiet ist gepragt durch die sorbische Sprache, sorbische
Bildungseinrichtungen und eine Vielzahl sorbischer Kultureinrichtungen - gefor-
dert durch die Stiftung fiir das sorbische Volk (vgl. Abb. 4.4.3-2). Diese wird von
Bund, Brandenburg und Sachsen gemeinsam finanziert.

Auf der Ebene der Landesplanung wird den Belangen des sorbischen Volkes und
seines Siedlungsgebietes durch entsprechende raumordnerische Festlegungen
im LEP Rechnung getragen (G 1.1.2, G 6.3.9, G 6.4.1). Im Kulturraum Qberlau-
sitz-Niederschlesien/Hornja tuzica-Delnja Sleska gilt es, die sorbischen Kultur-
einrichtungen zu erhalten. Wichtiger Partner fiir die Belange des sorbischen Vol-
kes ist der RPV Oberlausitz-Niederschlesien. In der Gesamtfortschreibung des
Regionalplanes von 2023 sind u. a. Festlegungen zum gesamten sorbischen Sied-

Abb. 4.4.3-1: Sorbisches Siedlungsgebiet im Freistaat Sachsen
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lungsgebiet und zu seinen regional bedeutsamen Einrichtungen der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege sowie zu den Zentren
zur Forderung der sorbischen Kultur und des Fremdenverkehrs enthalten. Fiir die Gemeinde Schleife wurde die besondere
Gemeindefunktion ,Sorbische Kultur" festgelegt.

In Bezug auf die Briickenfunktion Sachsens als Bestandteil eines zusammenwachsenden Wirtschaftskernraumes in Europa
findet die Zusammenarbeit des sorbischen Volkes mit seinen slawischen Partnern (G 2.1.2.1) ihren Ausdruck in vielfaltigen
grenziiberschreitenden Kooperationen.

Die Staatsregierung stellt sicher, dass die Interessen des sorbischen Volkes, auch im Zusammenhang mit dem Braunkohlen-
abbau und den Bergbaufolgen fiir die Landschaft, in Ubereinstimmung mit den europaischen Minderheitenrechten nach-
haltig berlcksichtigt werden. Im Rahmen der Fortschreibung des Braunkohlenplans Nochten/Wochozy werden die Belange
der Sorben im Umsiedlungsgebiet durch MaBnahmen zur Erhaltung und Férderung der sorbischen Kultur unterstiitzt.

Die Entwicklungsstrategien der LEADER-Gebiete Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und Lausitzer Seenland verfol-
gen das Ziel, die sorbische Sprache und das Brauchtum als einzigartiges Kulturgut zu schitzen und zu entwickeln, insbe-
sondere durch Férderung der Zweisprachigkeit sowie durch Kooperationen zwischen den LEADER-Gebieten und weiteren
Partnern. Das Regionalmanagement der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft steht den sorbischen Blirgern zweispra-
chig als Ansprechpartner zur Verfligung.

Der bikulturelle Charakter des sorbischen Siedlungsgebietes soll gemaB LEP 2013 (Z 6.3.9) durch zweisprachige Kinderta-
gesbetreuungsangebote, schulische Bildungseinrichtungen und Jugendfreizeitstatten in ausreichendem Mal3 und in der
erforderlichen Qualitat erreicht und dadurch die sorbische Identitdt und aktive Zweisprachigkeit geférdert werden (vgl. Abb.
4.4.3-1). Kindertagesbetreuungsangebote und schulische Bildungseinrichtungen sowie Jugendfreizeitstitten stellen einen
der wichtigsten Grundpfeiler fir den Erhalt und die Fortentwicklung der sorbischen Sprache und Identitat im Siedlungs-
gebiet des sorbischen Volkes dar. Im Bildungsbereich sei dabei insbesondere auf das WITAJ-Projekt zum Erlernen der sorbi-
schen Sprache in Kindertageseinrichtungen und die requlare Umsetzung der Konzeption 2plus seit dem Schuljahr
2013/2014 an neun Grundschulen, sechs Oberschulen und am Sorbischen Gymnasium Bautzen hingewiesen, durch die in
Sachsen ein durchgangiges Spracherwerbskonzept bis zum Abitur gewéhrleistet wird (vgl. Abb. 4.4.3-1). m SMWK

Abb. 4.4.3-2: Férderung sorbischer Institutionen durch die Stiftung fiir das Sorbische Volk 2020-2024
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Sportinfrastruktur Plansitze des LEP 2013

G 6.1.2 » barrierefreier Zugang zu Einrich-
tungen und Leistungen der Daseinsvorsorge

Im Landessportbund Sachsen e. V. (LSB) haben sich 1990 Sachsens Sportvereine, | & 6:4-4 » Netz der Sportanlagen

Landesfachverbande, Kreis- und Stadtsportblinde sowie weitere Sportinsti-
tutionen zu einer starken Gemeinschaft zusammengeschlossen, um als gréBte
Blirgerorganisation des Landes mit mittlerweile tiber 725.000 Sportlerinnen und
Sportlern in Uber 4.300 Sportvereinen die Interessen des Sports gegentber der
Offentlichkeit, insbesondere gegeniiber Staat, Kommunen und Medien, geschlos-
sen vertreten zu kdnnen. Im LSB ist der sachsische Sport zu Hause. Mit einem
Organisationsgrad von 17,1 % (Stand: 2024) ist mehr als jeder sechste Mensch
in Sachsen Mitglied in einem im LSB organisierten Sportverein (vgl. Abbildung
4.44-1).

Die Gemeinschaft teilt als Basis die sportlichen Werte von Fairness, Vielfalt und
Toleranz. Als Dachorganisation ist der LSB vor allem Ansprechpartner, Helfer und
Unterstltzer fir seine Mitglieder und koordiniert fiir eine umfassende positive
Entwicklung des Sports im Land zahlreiche fachliche und sportpolitische Pro-
zesse.

Der organisierte Sport in Sachsen erfiillt in umfassender Weise gemein-
wohlorientierte Aufgaben und ist ein wichtiges Element des gesellschaftlichen
Zusammenhaltes. Er leistet insbesondere Beitrdge zur Gesundheitsférderung, zur
Pravention und zur gesellschaftlichen Integration (Sportverein als Ort der
Kommunikation, des gemeinsamen Engagements und als lebensbegleitendes so-

Z 6.4.5 » Sportstattenentwicklungsplanungen

Abb. 4.4.4-1: Anzahl der geférderten MaBnahmen 2020-2024 sowie
Organisationsgrad der Sportbiinde
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Sachdaten: SMI, Stabsstelle Sport 2020-2024
Geobasisdaten: GeoSN 2025 :
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ziales Netzwerk) sowie zur Vermittlung positiver Werte wie z. B. Fairplay und Teamgeist. Neben der Kultur ist Sport ein
wichtiger Baustein fiir die Lebensqualitdt und Lebensgestaltung der Birgerinnen und Birger. Diese Gemeinwohlfunktion
hat zur Aufnahme des Sports als Staatsziel in die Verfassung des Freistaates Sachsen gefiihrt.

Der Erfolg des organisierten Sports basiert vor allem auf der Kraft des Ehrenamts. Etwa jedes achte Mitglied tbernimmt
ehrenamtlich Verantwortung im Verein. Laut dem Sportentwicklungsbericht 2020-2022 engagieren sich rund 96.500 Per-
sonen im sachsischen Sport in den Vorstands- und Ausfihrungsebenen und leisten pro Jahr insgesamt tiber 17 Mio. Stun-
den unentgeltlicher Arbeit.

Ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge im Freistaat Sachsen ist das Vorhalten von Sportanlagen und -einrichtungen
zur sportlichen Betdtigung der Bevolkerung. Mit dem Netz an Sportstatten werden vielfaltige Mdglichkeiten geschaffen,
sportlich aktiv zu sein. Jeder, der sich sportlich betatigt, starkt u. a. seine Gesundheit, erlebt die sozialen und erzieherischen
Wirkungen des Sports auf Kérper und Geist und tut etwas gegen Bewegungsmangel, Vereinsamung und Stress.

Um den Menschen sportliche Aktivitdten zu ermdglichen, bemiihen sich Kommunen und Vereine nach Kraften, ihre
Sportstatten in einem guten Zustand zu halten. Der Freistaat Sachsen steht ihnen dabei zur Seite und hilft bei Investitionen
in Sanierungen, Modernisierungen und Neubauten von Sportstétten (Z 6.4.5). Dabei ist festzustellen, dass das Investitions-
niveau und die Summe an Einzelvorhaben im Berichtszeitraum im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht gehalten
werden konnte. Die gute Entwicklung - von 2010 bis 2014 wurden 631 und von 2015 bis 2019 723 Investitionsvorhaben
umgesetzt -, ging durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zuriick. So konnten von 2020 bis 2024 lediglich 622
MaBnahmen vom Freistaat Sachsen unterstiitzt werden (vgl. Abb 4.4.4-1). Gefordert wurden dabei Vorhaben an komm-
unalen Sportstatten, an Vereinssportstatten, an Sportstatten des Hochleistungssports und an Sport- und Sportleiter-
schulen. Aufgabe der ndchsten Jahre wird es sein, das Férderdelta zu schlieBen und wieder an das Niveau der Vorjahre
anzukniipfen. Nur so kann das Netz an Sportanlagen und -einrichtungen im Freistaat Sachsen langfristig gesichert und
ausgebaut werden (G 6.4.4), um den wachsenden Bedirfnissen der Bevélkerung nach sportlicher Betdtigung nachzu-
kommen. m SMI

Abb. 4.4.4-2: Vereinsmitglieder nach Sportarten mit mehr als 3.000 Mitgliedern (Kategorien des LSB
Sachsen) 2015-2024
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Behordenstandorte, Digitalisierung der
Verwaltung

Im Berichtszeitraum gab es bis auf den Gemeindezusammenschluss von Ostrau
und Zschaitz-Ottewig zur Gemeinde Jahnatal keine Anderungen an den kommu-
nalen Gebietsstrukturen.

Neue Behordenstandorte mit Uberregionaler Bedeutung wurden mit dem Bun-
desamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in WeiBwasser (2020) und
Borna (Ende 2022) eingerichtet. In Freital eréffnete das Bundesamt fir Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) 2021 eine AuBenstelle. Im Mai 2022 hat in Dres-
den die Digitalagentur Sachsen (DiAS) ihre Arbeit aufgenommen. Weitere Infor-
mationen zu Behdrden des Freistaates Sachsen sind auf dem Serviceportal
Amt24.sachsen.de abrufbar.

Um der Bevolkerung auch abseits der Zentralen Orte umfassende Behdrden-
dienste anbieten zu konnen, setzt der Freistaat Sachsen weiter auf die Digitali-
sierung von Verwaltungsleistungen. Hierzu stellt der Freistaat seinen kommuna-
len und staatlichen Verwaltungen zentrale Softwarekomponenten zur Umset-
zung von E-Government und Verwaltungsdigitalisierung bereit (Basiskomponen-
ten), die aus Wirtschaftlichkeitsgriinden nicht mehrfach betrieben werden sollen.
Hinzu treten weitere Losungen flr Online-Verfahren z. B. durch die Bereitstellung
sogenannter ,Einer-fiir-Alle (EfA)-L6sungen” aus anderen Bundesldndern.

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (0ZG)

Abb. 4.5.1-1: Anzahl der flichendeckend online verfiigbaren Verwaltungsleis-
tungen in Abhangigkeit der Verwaltungsebene

Sachdaten: Dashboard Digitale Verwaltung
(URL: https:// d.digitale-verwaltung.de/verfuegbarkeit/ver istungen)
- bundesweit, landesweit, kreisweit (August 2025);

- Gemeinden (Download Rohdaten 03.09.2025)
Geobasisdaten: GeoSN 2025

Kartographie: SMIL, Referat 45
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Plansatze des LEP 2013

G 6.5.1 » Sicherung der Daseinsvorsorge durch
Gewahrleistung nachhaltiger leistungsfahiger
Gebiets- und Verwaltungsstrukturen
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und die Single-Digital-Gateway-Verordnung haben einen deutlichen Schub bei der Digitalisierung der Verwaltung gebracht.
Zwar wurde das urspringliche Ziel, Ende 2022 grundsatzlich alle Leistungen online verfligbar zu haben, verfehlt, dennoch
stehen in Sachsen inzwischen auf Ebene des bundeseinheitlichen Leistungskataloges (LeiKa) neben 804 bundesweiten Ver-
waltungsleistungen weitere 156 landesweite zur Verfligung. Zusatzlich sind flir 366 Leistungen die Online-Verfahren in
zumindest einer Gemeinde verfuigbar (Stand: Juli 2025 gemaB Dashboard Digitale Verwaltung). Zentraler Anlaufpunkt ist
das Landesportal Amt24.

In enger Zusammenarbeit mit den staatlichen und kommunalen Bedarfstragern erfolgt die permanente Weiterentwicklung
des Serviceportals zur Umsetzung aller rechtlichen und funktionalen Anforderungen. Wichtige Schritte sind hierbei die An-
bindung der zentralen Servicekonten BundID und Mein Unternehmenskonto (MUK), die Schaffung der Schnittstellen fir
once-only (Daten, die schon in der Verwaltung vorliegen, sollen nachgenutzt, statt neu eingegeben werden) und die Um-
setzung von Anforderungen aus der Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Ein weiteres GroBprojekt im Zusammenhang mit once-
only ist die Registermodernisierung.

Im Jahr 2017 wurde auf der technischen Grundlage des Beteiligungsportals des Freistaates Sachsen das Zentrale Landes-
portal Bauleitplanung geschaffen. Seit der Produktivschaltung erflllen alle sachsischen Stadte und Gemeinden die gesetz-
lich geforderte Pflicht, Offenlagen im Rahmen ihrer Bauleitplanverfahren lber die eigene Web-Présenz sowie uber ein zen-
trales Landesportal zuganglich zu machen. Mit der im Jahr 2020 Uberarbeiteten Version des Zentralen Landesportals sind
die Behorden in der Lage, alle Phasen einer Bauleitplanung zu kennzeichnen und tber das Zentrale Landesportal zuganglich
zu machen. Fir Biirgerinnen und Birger werden die einzelnen Phasen der Bauleitplanung sichtbar dokumentiert, so dass
sich Interessierte jederzeit einen Uberblick iiber den aktuellen Stand sowie den bisherigen Werdegang des Planverfahrens
verschaffen konnen. Die Planungsbehdrden kdnnen im Rahmen der Online-Offenlagen tber das Portal Online-Stellungnah-
men entgegennehmen und diese mit dem in das Zentrale Landesportal integrierten Abwagungsmodul abwégen und aus-
werten. Im Jahr 2023 wurde das Zentrale Landesportal Bauleitplanung zum Zentralen Landesportal flir Raumordnungs-
und Bauleitplanung weiterentwickelt, um hier auch die Aufstellungsverfahren von Regionalplanen und dem Landes-
entwicklungsplan online zugénglich zu machen und Trigern Offentlicher Belange sowie Biirgerinnen und Biirgern die Mog-
lichkeit zur Online-Stellungnahme zu geben. Seit Inbetriebnahme des Portals im Jahr 2017 wurden (iber 8.000 Bauleitplan-
und Regionalplanverfahren auf dem Zentralen Landesportal fiir Raumordnungs- und Bauleitplanung veroffentlicht. m SK

Abb. 4.5.1-2: iiber die E-Government Basiskomponente "Beteiligungsportal” abgewickelte Verfahren im
Bereich der Bauleitplanung
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Offentliche Sicherheit

»Kernaussagen und Tendenzen zur Kriminalitdt im Freistaat Sachsen

Die Kriminalitatsbelastung ohne auslanderrechtliche VerstoBe ist im Zeitraum
2020 bis 2024 ungefahr gleich geblieben (vgl. Abb. 4.5.2-1). Die GroBstadte sind
grundsatzlich starker belastet als kleinere Gemeinden. Die geflihlte Sicherheit
stimmt mit der objektiven Kriminalitdtsentwicklung nicht immer Gberein.

Im Vergleich zum Jahr 2020 sank die Zahl der Strafverfahren ohne auslander-
rechtliche VerstoBe im Jahr 2021 um rund 10 % auf 236.875, nahm aber ab 2022
wieder zu. Bis 2024 stieg die Straftatenanzahl auf 264.380 an. Das entspricht seit
2022 einer Zunahme um ca. 6,5 %. Die Haufigkeitszahl (Falle pro 100.000 Ein-
wohner ohne ausldnderrechtliche VerstdBe) ist im Berichtszeitraum nahezu
gleich geblieben. Sie lag im Jahr 2024 bei 6.465.

Das Niveau der Gesamtkriminalitdt ist im Betrachtungszeitraum vor allem durch
Diebstahl, Betrug und Sachbeschadigung sowie ab 2022 durch auslédnderrecht-
liche Verst6Be in Folge der Zunahme irreguldrer Migration gepragt. Wird die Kri-
minalitdt in einzelnen Deliktgruppen betrachtet, wird deutlich, dass seit 2020 die
Wohnungseinbruchdiebstihle sowie Rauschgiftkriminalitit (zurtickzufiihren auf
die Einfiihrung des Konsumcannabisgesetz (KcanG) zum 01.04.2024) und Befor-

Plansatze des LEP 2013

G 6.5.2 » Rdumliche Verteilung Polizeistandorte

Abb. 4.5.2-1: Straftaten 2024 ohne ausldnderrechtliche VerstdBe und Fallentwicklung

2020-2024 nach Landkreisen

Sachdaten: Kriminalitatsatlas 2024
Verwaltungsatlas Polizei, 31.12.2024
Geobasisdaten: GeoSN 2025
Kartographie: SMIL, Referat 45
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derungserschleichung deutlich zurlickgegangen sind. Dagegen hat die Kriminalitdt im Zusammenhang mit Zuwanderung
- nach einem Rickgang bis 2022 - wieder zugenommen. Der Anteil nichterwachsener Tatverdachtiger hat sich in den
vergangenen Jahren weiter erhdht. Kérperverletzungen und Bedrohungen haben auffallend zugenommen.

Die Aufkldrungsquote lag in den Jahren 2020 bis 2024 zwischen 58,4 % und 60,9 %. Mit 60,5 % im Jahr 2024 ist die Auf-
klarungsquote im Vergleich zu 2020 um 1,8 Prozentpunkte angestiegen.

P Struktur und Standortverteilung

Die Polizei Sachsen verflgt tiber eine ausgepragte Struktur in der Flache, die eine wesentliche Grundlage fir die Sicherheit
der Blirgerinnen und Birger im Freistaat Sachsen bildet. Zur Gewahrleistung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sind
den flnf Polizeidirektionen Chemnitz, Dresden, Gorlitz, Leipzig und Zwickau insgesamt 41 Polizeireviere, 108 Polizeistand-
orte sowie fiinf Autobahnpolizeireviere nachgeordnet (vgl. Abb. 4.5.2-1).

Der Blick auf die Grafik (Abb. 4.5.2-2) zeigt, dass ein GroBteil der Bevolkerung in Notféllen von einem stindig besetzten
Polizeirevier in weniger als 15 Minuten zu erreichen ist. Die groBtenteils nicht standig besetzten Polizeistandorte verdichten
dieses Netzwerk zu ausgewiesenen Servicezeiten. Im digitalen Verwaltungsatlas Sachsen sind die Polizeidirektionen und die
nachgeordneten Organisationseinheiten mit den jeweiligen Adressangaben, Kontaktmoglichkeiten und Weblinks
aufgelistet. Damit ist rund um die Uhr und ortsunabhéngig eine schnelle und unkomplizierte Erreichbarkeit gewahrleistet.

Zudem setzt die Polizei Sachsen im landlichen Raum verstarkt auf den Einsatz von Blirgerpolizisten. Deren auf persona-
lisierte Blrgerndhe ausgerichtete Prasenz ermdglicht in enger Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen der Stadte
und Gemeinden ebenso eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit der Polizei Sachsen, was dem Bedarf an
subjektiver Sicherheit zusatzlich Rechnung tréagt. m SMI

Abb. 4.5.2-2: Anteile der innerhalb des Polizeireviers erreichbaren Bevilkerung in Abhdangigkeit von der

Fahrzeit, ausgehend von den standig besetzten Polizeirevieren
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Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Der Rettungsdienst umfasst Notfallrettung und Krankentransport als 6ffentliche
Aufgabe. Im Berichtszeitraum konnte das bestehende leistungsfahige Netz an
Rettungswachen weiter erhalten und optimiert werden (vgl. Karte 4.5.3-1).
Grundsatzlich ist damit planerisch gesichert, dass von den Standorten der Ret-
tungswachen oder der AuBenstellen zur Notfallrettung alle mdglichen Einsatz-
orte an oOffentlichen StraBen innerhalb der gesetzlich geregelten planerischen
Hilfsfrist von zwdlf Minuten erreicht werden konnen. Im Gebirge und an
Gewdssern werden bei Bedarf spezialisierte Krafte der Bergwacht und der Was-
serrettungsdienste zum Notfallrettungseinsatz hinzugezogen.

Unterstltzt werden Notfallrettung und Krankentransport durch derzeit fiinf Ret-
tungshubschrauber der in Tragerschaft des Freistaates Sachsen befindlichen
Luftrettung. Von den Luftrettungsstationen in Bautzen, Dresden, Leipzig und
Zwickau aus werden im Bedarfsfall Einsatze zur Zuflihrung von Einsatzkraften an
die Ereignisstelle, zum Transport von Notfallpatienten in ein geeignetes Kranken-
haus (Primareinsatze), zur Verlegung von Patienten in eine anderes Krankenhaus
(Sekundéreinsdtze) sowie sonstige zeitkritische Transporte (z. B. von dringend
bendtigten Blutkonserven oder Medikamenten) durchgefiihrt.

Im Berichtszeitraum wurden zudem im Laufe der Corona-Pandemie zur Bewalti-
gung eines stark erhohten Verlegungsbedarfes von schwer erkrankten Patienten
die rettungsdienstlichen Transportkapazitdten, u. a. durch die temporare In-

Abb. 4.5.3-1: Standorte des Rettungsdienstes

Plansatze des LEP 2013
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dienststellung eines sechsten Rettungshubschraubers, verstarkt.

Mit der Novellierung des Sachsischen Gesetzes iber den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SéchsBRKG) im Jahr 2024 hat der Freistaat Sachsen die Weichen fiir einen zukunftsfahigen und an die aktuellen Heraus-
forderungen angepassten Katastrophenschutz gestellt. Dabei wurde das bewdhrte, flichendeckende Netz der Katas-
trophenschutzeinheiten nicht nur gestarkt, sondern auch um Einheiten zur Psychosozialen Akuthilfe erweitert. Im Bedarfs-
fall stehen nunmehr Kriseninterventions- und Notfallseelsorgeteams nach belastenden Notfallereignissen fiir Betroffene
zur Verfligung, um Psychosoziale Akuthilfe zu leisten.

Um den steigenden technischen Anforderungen gerecht zu werden, investierte der Freistaat Sachsen allein im Berichtszeit-
raum fir die landeseigenen Katastrophenschutzeinheiten u. a. in 30 Tankldschfahrzeuge, 10 Einsatzleitwagen ELW2, 19
Rustwagen und 19 Mannschaftstransportwagen. Zusatzlich erhielten die Trager der Katastrophenschutzeinheiten auf
Grundlage der Richtlinie Gber die Gewdhrung von Zuwendungen fir die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL
KatSZuwendungen) weitere Fordermittel fir die Unterbringung und Instandhaltung der landeseigenen Ausstattung, die
Beschaffung neuer Ausstattung, die Erweiterung von Fahrerlaubnissen sowie MaBnahmen zur Nachwuchsgewinnung.

Die Zahl der ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfer im séchsischen Katastrophenschutz stieg - mit Ausnahme
des ,Corona-Jahres" 2021 - kontinuierlich an und Gberschritt 2023 erstmals die Marke von 7.000.

Um die Funktionsweise und Abldufe amtlicher Warnungen flr die Bevolkerung transparenter zu gestalten, engagiert sich
der Freistaat Sachsen seit 2020 aktiv durch die jahrliche Teilnahme am bundesweiten Warntag, durch die Unterstiitzung der
Weiterentwicklung der Warn-App NINA sowie ein Landesprogramm zum Ausbau der Sireneninfrastruktur.

Mit der Veroffentlichung der strategischen Waldbrandschutzkonzeption 2023 reagierte der Freistaat unmittelbar auf die
Waldbrande des Sommers 2022 und optimierte die Zusammenarbeit der Einsatzkrafte im Bevolkerungsschutz.

Durch bestehende Hilfeleistungsvereinbarungen mit Polen und Tschechien wird die grenziiberschreitende Katastrophen-
hilfe im gesamten sachsischen Grenzraum sichergestellt. m SMI

Abb. 4.5.3-2: Katastrophenschutz und Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)
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Brandschutz, Feuerwehren

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Freistaat Sachsen betrifft
auch das Sicherheitsgeflihl der Menschen. Ein leistungsfahiges Netz an Feuer-
wehrstandorten ist erforderlich (vgl. Abb. 4.5.4-1), um einen wirksamen Schutz
der Bevdlkerung vor Branden, Ungliicksfallen, 6ffentlichen Notstdnden und Ka-
tastrophen zu gewahrleisten, vgl. Grundsatz 6.5.2 des LEP 2013. Die kommunalen
Aufgabentrdger bewaltigen die mit dem grdBtenteils enrenamtlichen Hilfelei-
stungssystem verbundenen Herausforderungen - gerade in Zeiten des demogra-
phischen Wandels - mit Unterstltzung des Freistaates Sachsen.

Basis fiir landeseinheitliche Qualitdtsstandards sind das Sachsische Gesetz liber
den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SachsBRKG) und die
Sachsische Feuerwehrverordnung (SachsFw\VO).

Mit der Novellierung des SachsBRKG im Jahr 2024 und einer ersten Novellierung
der SachsFwVO im selben Jahr hat der Freistaat Sachsen die Basis fur weiter-
gehende landeseinheitliche Qualitdtsstandards gelegt. Das novellierte Sachs-
BRKG enthalt sowohl mehr Zustandigkeitzuweisungen flr den Freistaat als auch
mehr Verordnungsermachtigungen, die es dem Sadchsischen Staatsministerium
des Innern ermdglichen, weitergehende landeseinheitliche Vollzugsregelungen
zu treffen. Zudem wurden ergdnzend fiir zwei eigentliche Gemeindeaufgaben die
Aufgabenunterstiitzung bzw. Aufgabentbernahme durch die Landkreise festge-
schrieben.

Abb. 4.5.4-1: Feuerwehrstandorte sowie Anteil der 18- bis unter 65-jahrigen Be-
volkerung an der Gesamtbevolkerung 2024
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Beispiele firr eine erweiterte staatliche Zustandigkeitsregelung sind die Forderung der Digitalisierung, insbesondere durch
landeseinheitliche IT-Verfahren im Bereich Brandschutz, und die Erstellung von Aus- und Fortbildungsunterlagen fiir be-
stimmte Aus- und Fortbildungslehrgange, die in kommunaler Verantwortung liegen. Beide jetzt zentral ausgefiihrten Auf-
gabenbereiche werden zur verbesserten Leistungsfahigkeit der kommunalen Feuerwehreinheiten beitragen und erganzen
die staatlichen Bemulhungen, in allen Landesteilen Feuerwehrangehdrige gleich gut fir die Einsatzbewaltigung aufzu-
stellen.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehdrigen sorgt der Freistaat ohnehin durch ein umfassendes Lehr-
gangsangebot der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule an ihrem Standort und im Rahmen von dezentral in
den Landkreisen durchgefiihrten Kursen fiir landeseinheitliche Qualitdtsstandards. Dies betrifft Lehrgdnge, flr die eine
staatliche Verantwortung besteht.

Die Erweiterung der Befugnis flir das Sachsische Staatsministerium des Innern, einen landeseinheitlichen Vollzug durch
Rechtsverordnung zu regeln, betrifft die landeseinheitliche Nutzung eines Informations- und Fihrungsunterstitzungspro-
gramms fiir das Management von GroBschadensereignissen, die Hilfsfristen fiir die Brandschutzplanung, die Durchfiihrung
der Brandverhltungsschauen und die Festlegung von Fahrzeugstundensatzen fiir den Kostenersatz bei Feuerwehreinsat-
zen. Hier wurde und wird weiterhin durch landesweite Standardfestlegung ein wesentlicher Beitrag zur Herstellung und
Sicherung gleicher Lebens- und Sicherheitsverhaltnisse geleistet.

Die Aufgabenunterstiitzung bzw. Aufgabenibernahme durch die Landkreise erfolgt jetzt neu bei der Durchfiihrung der
Brandverhiitungsschauen in Waldern als auch bei der Bewaltigung der neu eingeflihrten Ereigniskategorie “"GroBschadens-
ereignis”. Auf diese Weise wird ein einheitlicheres Vorgehen im Rahmen der Einsatzvorbereitung und -durchfiihrung sach-
senweit gefordert und die gemeindliche Aufgabenerfillung in Zeiten umfanglicher Herausforderungen stabilisiert.

Derzeit wird unter Beteiligung der Fachverbande und -organisationen an den Grundlagen fiir die zweite, weitergehende
Novellierung der SachsFwVO gearbeitet. Hier sollen unter anderem landesrechtliche Grundlagen flir Kommunen zur Durch-
fihrung von Erreichbarkeitsanalysen fir ihre Feuerwehrstandorte verankert werden, um weitgehender als bisher fachlich
fundierte Standortentscheidungen im Vorfeld von Neubau- bzw. ErweiterungsmaBnahmen im Sinne eines moglichst hohen
Erreichungsgrades der Einsatzstellen treffen zu kénnen. Die bisherige Fachempfehlung des Sachsischen Staatsministeriums
des Innern zum Brandschutzbedarfsplan soll so zu einer rechtlich verbindlichen, landesweit einheitlichen, die Lebensver-
haltnisse im Freistaat Sachsen berlicksichtigenden Regelung fortgeschrieben werden. m SMI

Abb. 4.5.4-2: Anzahl der Feuerwehrh3user/-wachen

300
auBerhalb Berichtszeitraum
m2024

2015 m2019
254 950
250 244
227
219
215
200 190 190 190 189
183 e 187
163 167165 162
160 ., 161 58
147 147
150 142 140
124125
100
50
27 26 26 3128 28
II 18 18 18 II
0
Dresden, Chemnitz, Leipzig, Erzgebirgs- Mittel-  Vogtlandkreis ~ Zwickau Bautzen Gorlitz MeiBen Séchs. Leipzig  Nordsachsen
Stadt Stadt Stadt kreis sachsen Schweiz-

Osterzgeb.

Quelle: SMI - Feuerwehrstatistik 2015 und 2019, Zuarbeit LDS; Verwaltungsatlas 2025

Daseinsvorsorge | Offentliche Verwaltung, Sicherheit und Bevélkerungsschutz | 181



Daseinsvorsorge | Offentliche Verwaltung, Sicherheit und Bevélkerungsschutz

Gerichtsbarkeit

Zum 1. Januar 2013 wurden die sdchsischen Gerichte gemaB dem Standortkon-
zept von 2011 und dem Séachsischen Standortegesetz neu strukturiert. Die Ge-
richte sollen weiterhin in zumutbarer Entfernung erreichbar bleiben.

Die Beibehaltung der Amtsgerichte in der Flache sowie die ausgewogene Vertei-
lung von Land- und Fachgerichten und anderen Organen der Justiz innerhalb
Sachsens sorgt fiir Burgernihe (G 6.5.2; vgl. Abb. 4.5.5-1). Das Ziel der maglichst
einhdusigen Unterbringung wird weiter verfolgt: So wird das Amtsgericht Zwi-
ckau derzeit saniert und erweitert. Mittelfristig ist zudem ein Fachgerichtszen-
trum (Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgericht) in Leipzig geplant. Weitere MaB3-
nahmen betreffen die Sanierung von Gerichtsgebduden (z. B. Amtsgericht Frei-
berg) sowie die bauliche Ausstattung der Sale furr die E-Akte. Die Barrierefreiheit
wird durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten stetig verbessert, mit Fokus auf
den o6ffentlich zugédnglichen Bereichen (G 6.1.2). Dazu zéhlen u. a. Personenauf-
zuge, barrierefreie Toiletten, Gegensprechanlagen nach dem Mehrsinne-Prinzip,
kontrastreiche Verkehrsflachen, taktile Beschilderungen und induktive Horschlei-
fen. Die technische Barrierefreiheit der Internetauftritte der Gerichte und Justiz-
behorden ist ebenfalls eine dauerhafte Aufgabe.

Seit Mai 2024 sind alle sdchsischen Gerichte technisch fiir Onlineanhérungen
und Videoverhandlungen ausgestattet. Die Akzeptanz dieser Verfahren bei den

Abb. 4.5.5-1: Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie Erreichbarkeit der
Amtsgerichte mit dem PKW
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Beteiligten steigt stetig; die Zahl der Antrdge auf Videoverhandlungen hat in den letzten zwei Jahren deutlich zugenom-
men. Uber das bundesweite Akteneinsichtsportal stellen die sichsischen Gerichte und Staatsanwaltschaften elektronische
Akten online zur Verfiigung, sofern die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfillt sind. Der Zugriff erfolgt tber den
Verzeichnisdienst der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am elektronischen Rechtsverkehr oder eine temporare, verfahrens-
bezogene Kennung. So kann das Einsichtsrecht orts- und zeitunabhdngig wahrgenommen werden.

Seit Januar 2023 bietet das SMJus im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes und der EU-Dienstleistungsrichtlinie 13 Justiz-
verwaltungsleistungen online tiber Amt24 an. Birgerinnen und Biirger kdnnen beispielsweise eine Negativbescheinigung
des Insolvenzgerichts, die Zulassung zum Rechtsreferendariat sowie zur staatlichen Pflichtfachpriifung online beantragen.

Die Standortplanung im Justizvollzug folgt zwei Prinzipien: Gefangene mit besonderem Behandlungsbedarf (z. B. Jugend-
strafgefangene, Ersttater, Frauen) werden zentral untergebracht, andere maglichst dezentral und heimatnah. In Westsach-
sen besteht ein Haftplatzmangel fir mannliche Erwachsene, bedingt durch SchlieBungen der JVA Plauen (2007) und der
Teilanstalt KaBberg (2010). Dieser Bedarf soll durch den Neubau der JVA Zwickau gedeckt werden. Nach Inbetriebonahme
werden die JVA Zeithain (aufgrund fehlendem regionalen Bedarf und hoher Sanierungskosten) sowie die alte JVA Zwickau
(wegen geringer Kapazitat und fehlender Erweiterungsmaglichkeiten) geschlossen.

Die Ubernahme eines Enrenamtes in der Justiz ermdglicht erwachsenen Biirgerinnen und Biirgern, mit Ausnahme von
Schéffinnen und Schéffen in der Strafrechtspflege (Hochstaltersgrenze 70 Jahre), ein altersunabhangiges biirgerschaft-
liches Engagement. Im Berichtszeitraum waren jeweils rund 3.500 Schoéffinnen und Schéffen mit einer Amtszeit von fiinf
Jahren in der Strafgerichtsbarkeit tatig, in den anderen Gerichtsbarkeiten etwa 2.000 bis 2.500 ehrenamtliche Richterinnen
und Richter. Darlber hinaus kdnnen Birgerinnen und Biirger gemaB dem Sachsischen Schieds- und Gltestellengesetz als
ehrenamtliche Friedensrichterinnen und Friedensrichter in gemeindlichen Schiedsstellen mitwirken. Gemeinden sind zur
Einrichtung solcher Schiedsstellen verpflichtet. Ziel der Verfahren ist die einvernehmliche Beilegung von Rechtsstreitigkei-
ten, etwa bei vermégensrechtlichen Anspriichen (z. B. Nachbarschafts- und Mietstreitigkeiten) oder nicht vermdgensrecht-
lichen Anspriichen, etwa bei Ehrverletzungen. Ebenso kénnen Stihneversuche bei bestimmten Privatklagedelikten (z. B.
Hausfriedensbruch, Beleidigung) durchgefiihrt werden. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter werden vom Gemein-
derat fur funf Jahre gewdahlt und sollen bei Amtsantritt zwischen 30 und 70 Jahre alt sein. m SMJus

Abb. 4.5.5-2: Einwohner nach Amtsgerichtsbezirken

Einwohner je Amtsgerichtsbezirk 2024  Verdnderung der Einwohner
je Amtsgerichtsbezirk in Prozent

< 100.000
100.000 - 130.000 I
130.000 - 160.000 2014 - 2019

B > 160000 I 2019 - 2024

Sachdaten: SMJus, Stand 01.01.2025
StalA, Fortschreibung des Bevélkerungsstandes zum 31.12.2014, 2019 und 2024
Geobasisdaten:  GeoSN 2025 o L. )
Kartographie:  SMIL, Referat 45 —  Zustdndigkeit eines Landgerichtes

Daseinsvorsorge | Offentliche Verwaltung, Sicherheit und Bevélkerungsschutz | 183






Freiraume







Freiraumschutz




Freirdume | Freiraumschutz

Arten- und Biotopschutz Plansitze des LEP 2013
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pen und Gber die Herstellung eines Biotopverbundes die artspezifischen Lebens- | >/cherung eines grofraumigen tbergreifenden

. Biotopverbundes in den Regionalpldnen
bedingungen zu verbessern (G 4.1.1.15).

G 4.1.1.18 » langfristiger Aufbau eines Netzes
von Naturentwicklungsgebieten zur Integration in

Ein Netz von Naturentwicklungsgebieten soll langfristig aufgebaut und in den den Biotopverbund

groBraumig Ubergreifenden Biotopverbund integriert werden (G 4.1.1.18).
AuBerdem sollen gestorte, aber renaturierbare Moore wegen ihrer besonderen | G 4.1.1.19 » Erhaltung und Renaturierung
Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz sowie den Klimaschutz revitalisiert | 9rundwasserabhangiger Landokosysteme

werden, soweit dies mit dem Trinkwasserschutz vereinbar ist (G 4.1.1.19).

Im Berichtszeitraum wurde der in der Erlduterungskarte des LEP 2013 ,Gebiets-
kulisse flr die Ausweisung eines groBrdumig Ubergreifenden Biotopverbundes”
skizzierte groBrdumige Biotopverbund fir den Freistaat Sachsen durch die Re-
gionalplanung auftragsgemal konkretisiert und hauptsachlich durch Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete ,Arten und Biotopschutz" planerisch gesichert. Ergénzt
werden diese Flachen durch Vorrang- und zum Teil Vorbehaltsgebiete Wald-
schutz und Vorranggebiete Waldmehrung sowie ggf. durch ausgewahlte Vor-
ranggebiete Landwirtschaft (Planungsverband Leipzig-Westsachsen). Teilweise

Abb. 5.1.1-1: Biotopverbund und Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Arten- und
Biotopschutz in den Regionalpldnen

I Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz

YW Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz

[ Biotopverbund-Kernflichen (LEP 2013)
Biotopverbund-Verbindungsflachen (LEP 2013)

= Gebiete mit Origindrausweisungen in
Braunkohlenpldnen

Sachdaten: LEP 2013 (Biotopverbund) Kapitel 4 "Freiraumentwicklung”
Regionalpléne 2020-2024 Regionalplan Obergs Elbtal/Ost-
Geobasisdaten: GeoSN 2024 erzgebirge 2020 mit Normen-
. kontrollurteil des OVG Bautzen v.

Kartographie: SMIL, Referat 45 23.11.2023 fir unwirksam erklrt — Geltungsbereich der Regionalpline
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werden in den groBrdumig Ubergreifenden Biotopverbund auch regional bedeutsame Vogelzugachsen und Vogelzugkor-
ridore (Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) integriert. Vor allem innerhalb der Braunkohlebergbausanierungsge-
biete, aber nicht nur dort, wurden Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz neben dem Aspekt der Schutzwiirdigkeit auch
mit dem Entwicklungsaspekt begriindet, um auf den ausgewahlten Flachen eine ungestorte Entwicklung neuer wertvoller
Landschaftsbereiche zu ermdglichen.

Von der insgesamt ca. 42 % der Landesflache umfassenden Kulisse sind ca. zwei Drittel als Vorranggebiete festgelegt. Damit
liegt zum ersten Mal eine offizielle Kulisse eines groBraumigen Freiraumschutzsystems mit der Funktion als Biotopverbund-
system flir den Freistaat Sachsen landesweit vor. Auf diesem ist flir die weitere Entwicklung aufzubauen und MaBnahmen
zur Verbesserung des Biotopverbundes vor Ort umzusetzen. Die vom LfULG dokumentierten Naturentwicklungs- und Pro-
zessschutzgebiete sind fast alle von der Biotopverbundkulisse umfasst (siehe G 4.1.1.18). Bei verschiedenen Renaturier-
ungsprojekten in Moorkomplexen zeichnen sich positive Entwicklungstendenzen fiir einzelne Bereiche ab, siehe z. B. Pro-
jekte MOOREVITAL (www.moorevital.sachsen.de) oder MooReSax (www.wald.sachsen.de/mooresax.html).

Die in den groBraumig tbergreifenden Biotopverbund einbezogenen Gebiete stellen auch ,Suchrdume" fiir MaBnahmen
zum Ausgleich und Ersatz sowie zur Minderung von unvermeidlichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle gemal3 § 13 Abs. 5 Satz 2 des ROG bzw. im Sinne der Sdchsischen
Okokontoverordnung dar.

Rickschlisse, inwieweit im Freistaat Sachsen die spezifischen Lebensbedingungen fir wildlebende Arten im Sinne des
Grundsatzes 4.1.1.15 verbessert werden konnten, lassen sich aus dem Monitoring und der Berichterstattung zur Fauna-
Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie der Europdischen Union ableiten, auch wenn diese nur einen kleinen Teil der Biodiversitat
abbilden. Zwar gibt es bei einigen FFH-Arten und -Lebensraumtypen Zustandsverbesserungen (z. B. Eschen-Scheckenfalter,
Miickenfledermaus, Wiirfelnatter, Artenreiche Borstgrasrasen) und ein erheblicher Anteil weist stabile Trends auf. Dem ste-
hen jedoch 30 % der Arten und 49 % der Lebensraumtypen mit sich verschlechternden Trends gegenlber. Zunehmend
wirken sich die Folgen des Klimawandels negativ auf die Gesamttrends aus. Weitere Anstrengungen sind erforderlich, um
die Zustande der FFH-Arten und -Lebensraumtypen zu verbessern. m SMUL

Abb. 5.1.1-2: Gesamttrends der in Sachsen vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten

13 %
Arten m sich verbessernd
stabil
49 % .
Lebensraumtypen sich verschlechternd
30 % unbekannt
40 %
45 )

Quelle: FFH-Bericht 2019 - 2024
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Schutz der Kulturlandschaft Plansitze des LEP 2013

Z 4.1.1.11 » Gestaltung der sichsischen
Kulturlandschaft im Rahmen der Regionalent-
wicklung unter Berlicksichtigung der Leitbilder fiir
die Kulturlandschaftsentwicklung

Dynamik und Wandel sind wesentliche Merkmale der Kulturlandschaften. Die ra-
santen Wandelprozesse der jungeren Vergangenheit haben aber dazu geflihrt, | 7 4.1.1.12 » Festlegung von Vorrang- und Vor-
dass sich die Landschaft vereinheitlicht und an Vielfalt verloren hat. behaltsgebieten Kulturlandschaftsschutz in den

In der Landwirtschaft wurden mit Einflihrung der Cross-Compliance-Anforder- Regionalplanen

ungen im Rahmen der EU-Agrarzahlungen seit 2005 vorhandene Landschafts- | G 4.1.1.13 » Naturvertragliche Einbindung der
strukturen und -elemente vor Beseitigung geschiitzt, erhalten und von Land- | Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Kulturlandschafts-
wirten gepflegt. Uber Naturschutz-Férderprogramme mit Unterstiitzung aus | Schut in das Wander-, Rad- und Reitwegenetz
dem ELER - auf Grundlage des EPLR 2007-2013 und 2014-2022 sowie dem GAP | 7 4 1 114, Erhaltung, Wiederherstellung und
-Strategieplan 2023-2027 und aus der GAK wurden und werden neue Land- | Neuanlegung landschaftspragender Gehdlze und
schaftsstrukturen angelegt bzw. grundhaft saniert. Verdnderungen des Reliefs | Baumbestande entlang von StraBen, Wegen und
und vor allem des Wasserhaushaltes und Gewassernetzes erfolgten nur, soweit Gewdssern sowie im Offenland als Flurelemente
diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben von Naturschutz, EU-Wasserrah-
menrichtlinie und vorbeugendem Hochwasserschutz mdéglich und férderlich
waren. Verschwundene historische, haufig kleinbduerliche Nutzungsformen-
elemente oder extensive Ackerbewirtschaftung wurden tber Agrarumweltfor-
derprogramme mit Unterstiitzung der EU-Mittel des ELER gefdrdert.

Das Bundesnaturschutzgesetz kennt seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1976 das
Begriffspaar ,Natur und Landschaft" als zentralen Gegenstand im & 1 Abs. 4
BNatSchG. Historisch gewachsene Kulturlandschaften genieBen daher einen be-
sonderen Schutz, sofern sie eine besondere Vielfalt, Eigenart und Schénheit auf-

Abb. 5.1.2-1: Kulturlandschaftsgebiete in Sachsen

EN Weinbaugebiet des Elbtals

Waldhufenflur des Westlausitzer
Hiigel- und Berglandes

Altsiedelland im Oberlausitzer Gefilde
I Siedlungsraum Leipziger Land [N Oberlausitzer Umgebindelandschaft

711 Diiben-Dahlener Heide Westsachsische Umgebindelandschaft
Altdeichland der Elbe-Réder-Niederungen Waldhufenflur des Erzgebirgsvorlandes
777 Nordostséchsisches Heide- und Teichgebiet ggi,eil,fgfvsémisdeg des Ostlichen Erz-
Lausitzer Heideland _ Altbergbau des Erzgebirges
ﬁiljtslee”daer:rdaum im Mittelsachsischen Loss- I Vogtisndische Heckenlandschaft
Sachdaten: LEP 2013 (K iete (Karte A 1.1) Streuobstwiesen im Mulde-Ldsshiigelland Vogtlandisch-Westerzgebirgische

mgebindelandschaf
Geobasisdaten: GeoSN 2024 Umgebindelandschaft

Kartographie: SMIL, Referat 45
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weisen, und sind darin Naturlandschaften gleichgestellt.

Auch aus dem Grundsatz § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG leitet sich ab, dass Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln sind.
Gemal diesem gesetzlichen Auftrag enthalt der LEP 2013 und das darin integrierte Landschaftsprogramm das Ziel, im Rah-
men der Regionalplanung flr die Landschaftseinheiten der sachsischen Kulturlandschaft Leitbilder fir die Kulturland-
schaftsentwicklung aufzustellen (Z 4.1.1.11). Die Landschaftseinheiten der sachsischen Kulturlandschaft sind in der Erldu-
terungskarte ,Landschaftsgliederung"” des LEP 2013 dargestellt (Karte 6). Die sachsische Kulturlandschaft ist im Rahmen der
Regionalentwicklung unter Berlicksichtigung dieser Leitbilder zu gestalten. Die Pragung von Kulturlandschaftsgebieten
durch historische Kulturlandschaftselemente ist im LEP 2013 in Karte A 1.1 dargestellt (vgl. Abb. 5.1.2-1).

Des Weiteren sind in den Regionalplanen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz festzulegen und deren
charakteristische Auspragung zu benennen. Die charakteristische Ausprdgung ist entsprechend ihrer rdumlichen, ge-
schichtlichen und kulturellen Zusammenhiange zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln (Z 4.1.1.12). AuBerdem ist gemaB
LEP 2013 darauf hinzuwirken, dass landschaftspragende Gehdlze und Baumbestande entlang von StraBen, Wegen und Ge-
wassern sowie im Offenland als Flurelemente erhalten, wiederhergestellt oder entsprechend der kulturlandschaftlichen
Eigenart neu angelegt werden (G 4.1.1.13).

Neben diesen Zielen und Grundsatzen dienen im Grunde samtliche Festlegungen des Landschaftsprogramms im LEP 2013
der umweltvertrdglichen Entwicklung der Kulturlandschaft. Zur Unterstlitzung der Leitbildentwicklung werden im Fach-
beitrag fir das Landschaftsprogramm Steckbriefe fiir die Landschaftseinheiten bereitgestellt, in denen die naturrdumliche
Charakteristik (u. a. die potenzielle natiirliche Vegetation), die Potenziale und Empfindlichkeiten der Schutzgtiter (Geomor-
phologie/Relief, Geologie/Boden, FlieBgewasser/Standgewasser/Grundwasser) sowie die pragende Landnutzung und die
vorhandenen Schutzgebiete beschrieben werden.

Die Umsetzung der Festlegungen des LEP 2013 erfolgte mit der Fortschreibung der Regionalplane (vgl. Abb. 5.1.2-2).

Ein wichtiger Indikator auch fiir den Schutz der Kulturlandschaft ist die Flacheninanspruchnahme fiir Siedlung und Verkehr.
In jingerer Zeit wirken auf die Kulturlandschaft u. a. auch der Bau von Windenergie- und Photovoltaikanlagen als Folge der
zunehmenden Problematik um die fossilen/konventionellen Energietrager, Markteinfliisse beim Feldfruchtanbau (z. B. Mais,
Raps) und der Infrastrukturausbau. m SMUL

Abb. 5.1.2-2: Regionalplanfestlegungen zum Schutz der Kulturlandschaft
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Staatlich verwaltete groBfldchige Plansitze des LEP 2013
Schutzgebiete

Z 4.1.1.7 » Erhaltung und Entwicklung der
Nationalparkregion, des Biospharenreservates und
der Naturschutzgebiete ,Konigsbriicker Heide"

. . .. . c sowie ,Gohrischheide und Elbniederterrasse
»Nationalparkregion ,Séchsische Schweiz" (Z 4.1.1.7, Z 4.1.1.8) Zeithain”

Fir den Nationalpark (NLP) ,Sachsische Schweiz" und das gleichnamige Land-

schaftsschutzgebiet (LSG) wurden weitere Grundlagen geschaffen, um die Natio- | Z 4.1.1.8 » Entwicklung der Nationalparkregion

. . Lo . ,Sdchsische Schweiz" bestehend aus Nationalpark
nalparkregion entsprechend den Zielen des LEP 2013 sowie in Zusammenarbeit und Landschaftsschutzgebiet zu einem interna-

mit den angrenzenden tschechischen Schutzgebietsverwaltungen fiir den NLP | tional anerkannten GroBschutzgebiet
.Bohmische Schweiz" und das LSG ,Elbsandsteingebirge” zu einem international

anerkannten GroBschutzgebiet weiterzuentwickeln. Beispielhaft seien genannt: | £ #-1:1:9 » Weiterentwicklung des Biospharen-

reservates ,Oberlausitzer Heide- und Teichland-
» Erhdhung des forstlichen Ruhebereichs auf nunmehr knapp 76 % der | schaft’

Waldflache des NLP, 2 41110 » Entoricklunc des )
.. . . . . .1.1.10 » Entwicklung des Naturschutz-
» geordnete touristische Entwicklung der NLP-Region durch viele regionale gebietes Konigsbriicker Heide® zu einem interna-
Partner und tional anerkannten Schutzgebiet; Schutz, Pflege
» Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Schutzge- | und Entwicklung des Naturschutzgebietes
. . .. . .. . . . .Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain'
bietsverwaltungen in der Sdchsisch-Béhmischen Schweiz und Erwei-
terung der grenziibergreifenden Kooperation zwischen den Nationalpark-
verwaltungen.

PBiosphéarenreservat ,Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" [ Biosferowy re-
zerwat ,Hornjotuziska hola a haty" (Z 4.1.1.7, 2 4.1.1.9)

Das Biosphéarenreservat (BR) hat eine Gr6Be von etwa 30.000 ha und beinhaltet
das groBte Naturschutzgebiet in Sachsen (ca. 13.000 ha). Die Verordnung wird
aktuell novelliert, inklusive einer Gebietserweiterung um ca. 2.300 ha. Neben dem

Abb. 5.1.3-1: Landesplanerisch bedeutsame groBflachige Schutzgebiete
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bundesrechtlichen Status ist das BR auch von der UNESCO im Rahmen des Programms ,Der Mensch und die Biosphare”
anerkannt. Es ist eines von deutschlandweit 18 Gebieten mit diesem Pradikat. Der LEP 2013 verweist im Ziel 4.1.1.9 auf das
Rahmenkonzept des BR. Dieses wurde 2017/18 grundlegend tiberarbeitet. Es stellt alle Handlungsfelder im BR dar und
verweist auf die drei wesentlichen Funktionen von Biospharenreservaten als Modellregionen fiir nachhaltige Entwicklung:

» Schutz des Naturhaushaltes und der biologischen Vielfalt: Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, Okosystemen,
Tier- und Pflanzenarten und genetischer Vielfalt der Natur- und Kulturlandschaft,

» Entwicklung: Forderung einer Entwicklung, die wirtschaftlich, soziokulturell und ékologisch nachhaltig ist und

» Forschung, Bildung fiir nachhaltige Entwicklung und Offentlichkeitsarbeit.

Wesentliche Entwicklungen der letzten Jahre waren:

» Der Zustand der Teiche hat sich verbessert, sie werden naturschonend bewirtschaftet.

» Renaturierungen von Flussabschnitten erfolgten an der Spree.

> Zertifizierte BR-Partnerbetriebe unterstiitzen den nachhaltigen Tourismus.

»  Umweltbildung und Offentlichkeitsarbeit wurden verstirkt. Das zentrale Informationszentrum ,Haus der Tausend
Teiche" lockt jahrlich Gber 16.000 Besucher an.

» Im Daubaner Wald entsteht ein Gber 1.000 ha groBes anerkanntes Wildnisgebiet.

»Naturschutzgebiete ,Wildnisgebiet Kénigsbriicker Heide" & ,Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain" (Z 4.1.1.7, Z
4.1.1.10)

GemaB der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS 2030) soll sich die Natur bis 2030 auf mindestens 2 % der
Landesflache Deutschlands in Wildnisgebieten groBer 1.000 ha ungestort entwickeln kénnen. Im LEP 2013 wurde dieses Ziel
fur die Kénigsbricker Heide aufgegriffen. Heute ist das NSG ,Wildnisgebiet Konigsbriicker Heide" mit 7.036 ha Flache fest-
gesetzt und als erstes Gebiet in Deutschland durch die Internationalen Naturschutzunion (IUCN) als Wildnisgebiet der Ma-
nagementkategorie | b bestdtigt. In ihm sind 5.606 ha dauerhaft nutzungsfrei.

Im NSG ,Gohrischheide und Eloniederterrasse Zeithain" gab es 2022 und 2025 ausgedehnte Waldbréande. Dennoch ist es
ein groBraumig unzerschnittener Rickzugsraum fir stérungsempfindliche und Raum beanspruchende Tierarten. For-
schung und Umweltbildung werden durchgefiihrt, soweit es die Munitionsbelastung der ehemaligen Truppeniibungsplatze
zuldsst. m SMUL

Abb. 5.1.3-2: Flachen und Flichenanteile ausgewdhlter Schutzgebietskategorien an der Gesamtflache der
Planungsregionen
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Unzerschnittene verkehrsarme Raume
und Zersiedlung

Als Landschaftszerschneidung wird die Unterbrechung von natiirlichen und na-
turnahen Raumstrukturen und ékologischen Funktionen durch menschliche Ein-
griffe in die Landschaft bezeichnet. Sie wird vor allem durch StraBen-, Bahn- und
Siedlungsnetze verursacht, von denen Barriere- oder Kollisionswirkungen auf
Tiere, Emissionen sowie dsthetische Beeintrdchtigungen ausgehen kénnen, die
auch den Erholungswert einer Landschaft mindern.

Vor allem als Folge der fortschreitenden Flachenneuinanspruchnahme durch
Siedlung und Verkehr wurde die Landschaft zunehmend zerschnitten und frag-
mentiert (vgl. Kennblatt ,Flachenneuinanspruchnahme fiir Siedlung und Ver-
kehr"). GroBflachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind mitt-
lerweile selten geworden. GemaB § 1 Abs. 5 BNatSchG sind diese vor weiterer
Zerschneidung zu bewahren. Um kiinftige Zerschneidungen zu mindern, hat die
Bebauung von Brachen sowie von unbebauten Flachen im beplanten und unbe-
planten Innenbereich Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflachen im
AuBenbereich. AuBerdem sollen Verkehrswege, Energieleitungen und ahnliche
Vorhaben landschaftsgerecht geflihrt, gestaltet und geblndelt werden.

Die in Sachsen noch vorhandenen, gréBeren UZVR haben eine hohe Bedeutung
fur den Erhalt der biologischen Vielfalt und fiir die naturnahe Erholung und sol-
len deshalb gemaB dem Grundsatz 4.1.1.1 des LEP 2013 in ihrer Bedeutung fir
den Arten- und Biotopschutz, den Biotopverbund, den Wasserhaushalt, die land-

Abb. 5.1.4-1: Unzerschnittene verkehrsarme Raume (UZVR)

Plansatze des LEP 2013

Z 2.2.1.9 » Eine Zersiedlung der Landschaft ist
zu vermeiden

G 4.1.1.1 » Erhaltung der UZVR und Bewah-
rung der UZVR vor Zerschneidung aufgrund ihrer
Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz, den
Biotopverbund, den Wasserhaushalt, die land-
schaftsbezogene Erholung und als klimatischer
Ausgleichsraum

Z 4.1.1.2 » fur die festgelegten UZVR mit einer
hohen Wertigkeit sowie die landschaftsbezogene
Erholung ist eine Zerschneidung durch StraBen

(> 1000 Kfz pro Tag), zweigleisige und eingleisige
elektrifizierte Bahnstrecken, Flughdfen oder groB-
flichigen Siedlungsneubau im AuBenbereich nur
zuldssig, wenn es sich um ein tberregional bedeut-
sames Vorhaben handelt

UZVR gemaB G 4.1.1.1 und Z 4.1.1.2 LEP 2013
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Sachdaten: LEP 2013 (UZVR, Eisenbahnstrecken)
LISt 2014/2025 (StraBen)
Geobasisdaten: GeoSN 2024
Kartographie: SMIL, Referat 45

Raumordnungsbericht 2025

Ortslagen [l Flughafen
Truppen-/Standortiibungsplatz

UZVR mit besonders hoher Wertigkeit aufgrund von:
hohem Nationalpark-, Naturpark- oder Biosphérenreservatanteil
hohem FFH-, SPA- (> 20 %) bzw. NSG-Anteil (> 8 %)
sehr hohem LSG-Anteil (> 70 %)
Landschaftsbildeinheit mit hoher bzw. sehr hoher Schénheit

== Eisenbahnstrecke Autobahn —— BundesstraBe

groBraumiger StraBen-
= neubau nach 2013

Landesgrenze



Raumordnungsbericht 2025

schaftsbezogene Erholung sowie als klimatischer Ausgleichsraum erhalten und vor Zerschneidung bewahrt werden.

Die Festlequng der UZVR konkretisiert den Grundsatz in § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG und dient der Umsetzung der nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2024.

Im LEP 2013 sind die verschiedenen UZVR festgelegt (vgl. Abb. 5.1.4-1). Fiir die UZVR mit einer besonders hohen Wertigkeit
ist eine definierte Zerschneidung nur zuldssig, wenn es sich um ein Uberregional bedeutsames Vorhaben handelt und eine
raumvertragliche Variante auBerhalb der UZVR nicht realisierbar ist (Z 4.1.1.2).

Die UZVR der entsprechenden Festlegungskarte des LEP 2013 wurden nach dem bundeseinheitlichen LIKI-/UMK Kernindi-
kator Nr. 10 ermittelt. Grundlagen flr diese Berechnung sind im LEP dargestellt und umfassen unter anderem verschiedene
Informationen zum Verkehrsnetz und den Siedlungsfldchen. Die UZVR wurden den Kategorien > 40 km?, > 70 km? und >
100 km? zugeordnet (vgl. Abb. 5.1.4-1).

Im LEP 2013 werden 71 UZVR groBer 40 km? ausgewiesen. Zehn dieser UZVR haben eine Flache von 70-100 km? und neun
eine Flache von Giber 100 km2 Analysen der naturschutzfachlichen Ausstattung der ermittelten UZVR ergaben, dass die
UZVR in Sachsen im Mittel eine Uberdurchschnittliche Bedeutung fiir den Naturschutz haben, die sich in den
uberdurchschnittlichen Flachenanteilen von Schutzgebietsflachen widerspiegelt.

Die Funktionalitat und der Wert der UZVR hangen nicht nur von deren FlachengroBe ab. Vielmehr kommt es auch auf die
Qualitdt und Ausstattung der verbleibenden Flachen an. Im Sinne einer naturschutzfachlich sinnvollen Nutzung des Indika-
tors UZVR wird das im LEP 2013 angestrebte Schutzniveau daher in Abhdngigkeit von der naturschutzfachlichen Ausstat-
tung innerhalb der UZVR differenziert (vgl. Legende in Abb. 5.1.4-1).

Das Leibniz-Institut flr dkologische Raumentwicklung in Dresden (I0R) berechnet im Rahmen seines Monitors der Sied-
lungs- und Freiraumentwicklung den Anteil an Freirdumen > 100 km? und > 50 km? an der Gesamtfliche Sachsens auf der
Grundlage der Entwicklung der Zerschneidungselemente, insbesondere der StraBen. Diese Daten basieren ebenfalls auf dem
Digitalen Landschaftsmodell (DLM) sind aber aufgrund methodischer Unterschiede nicht ohne weiteres mit den in der Fest-
legungskarte ,UZVR" des LEP 2013 dargestellten Ergebnissen vergleichbar. Nach dem I0R-Monitor lag der Anteil der UZVR
> 100 km? an der Gesamtfliche Sachsens in den Jahren 2008 bis 2024 unverandert bei 4,3 %, der Anteil der UZVR > 50 km?
wird seit 2020 bis 2024 mit 9,1 % gleichbleibend angegeben (vgl. Abb. 5.1.4-2). m SMUL

Abb. 5.1.4-2: Flachenanteile der UZVR in den Jahren 2012, 2016, 2020 und 2024
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Siedlungsklima Plansitze des LEP 2013

G 4.1.1.5 » Wiederherstellung von Bereichen der
Landschaft in denen Schutzguter, u. a. Boden,
Wasser, Klima, Luft, erheblich beeintrachtigt oder
gefdhrdet sind

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den urbanen Strukturen von Stadten
und Gemeinden besonders splrbar. Unter anderem durch einen hohen Versiege- | 7 4.1.1.6 » Festlegung von ,Sanierungsbe-
lungsgrad, weniger Grinflachen und Bdume konnen in stadtischen Quartieren | dirftigen Bereichen der Landschaft”, u. a. Sied-
. o . . . . _ | lungsflachen mit Uberwdrmungsgefahr, Bereiche
die natirlichen Funktionen von Boq.en .und Vegeta“uon wie Ve.r5|ck-erung, Ver- | i hohem Versiegelungsgrad und hohern
dunstung und Verschattung nicht fiir einen addquaten lokalklimatischen Aus- | Brachenanteil, in den Regionalplanen
gleich sorgen. Das kann dazu fiihren, dass Stadte gegentiber dem Umland insbe-
sondere im Sommer bis zu 10 Grad Celsius warmer sind. Man spricht hierbei von | £ #-1-41 » Sicherung siedlungsklimatisch
v s .. . . . . . . bedeutsamer Bereiche und Freihaltung von
sogenannten stddtischen Warmeinseleffekten. Gleichzeitig fihren immer hdu- | Bebauung: Festlegung von Frisch- und Kaltluft-
figer vorkommende Hitze- und Dirreperioden sowie Starkregenereignisse zu | bahnen sowie -entstehungsgebieten
weiteren Herausforderungen fir die stadtische Infrastruktur. _ o
Sach ist auf dd leich ise dichten Siedl truktur b d G 4.1.4.2 » Schaffung siedlungsklimatisch
achsen ist aufgrund der vergleichsweise dichten Siedlungsstruktur besonders | reieyanter Strokturen und Raume zum Ausgleich
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Schéaden, die dadurch | sommerlicher Hitzebelastung
entstehen kdnnen, duBern sich sowohl in der natirlichen als auch in der bebau-
ten Umwelt sowie der Gefahrdung der menschlichen Gesundheit.
In Anbetracht der prognostizierten weiteren allgemeinen Erhéhung der Durch-
schnittstemperatur und einer weiteren Zunahme von heiBen Tagen und Hitze-
perioden gewinnt die Sicherung von siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereichen
durch die Raumordnung weiter an Bedeutung. Eine funktionale Beeintrachti-
gung oder der Verlust solcher Flachen durch Bebauung Iasst sich in der Regel nur
schwer rlickgangig machen. Das rechtfertigt den langfristigen Schutz solcher

Abb. 5.1.5-1: Regionalplanfestlegungen zum Siedlungsklima

Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen
[ | Kaltluftentstehungsgebiete
I Frischluftentstehungsgebiete

Sanierungsbediirftige Bereiche der Landschaft

Gebiete zur Erhéhung des Anteils an klimatischen
- Komfortinseln

Kapitel 4 "Freiraumentwicklung” . "
Sachdaten: Regionalpline 2020-2024 QQ Regionalplan Oberes Elbtal/Ost- Siedlungsflache (ATKIS)

" . erzgebirge 2020 mit Normen-
i Geobasisdaten: GeoSN 2024 kontrollurteil des OVG Bautzen v.

Kartographie: SMIL, Referat 45 23.11.2023 fir unwirksam erklrt — Geltungsbereich der Regionalpléne
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Gebiete. Das LEP-Ziel 4.1.4.1 entfaltet unmittelbar Rechtsverbindlichkeit fur die in den Regionalplanen ausgewiesenen
siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereiche. Die durch die Regionalplanung ausgewiesenen Bereiche der Landschaft mit
besonderen Nutzungsanforderungen und die sanierungsbedirftigen Bereiche der Landschaft ergdnzen dabei das
Instrumentarium der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete.

Im Regionalplan Leipzig-Westsachsen 2021 werden siedlungsklimatisch regional bedeutsame Bereiche als Bereiche der
Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen festgelegt. Dartiber hinaus legt der Plan auch innerhalb des Siedlungs-
gefliges Gebiete mit hoher und sehr hoher Vulnerabilitdt gegenlber Hitzebelastungen als Gebiete zur Erhéhung des Anteils
an klimatischen Komfortinseln als sanierungsbedurftige Bereiche der Landschaft fest. Die im Regionalplan Oberes Elbtal/
Osterzgebirge 2020 ausgewiesenen siedlungsklimatisch bedeutsamen Bereiche, welche als Landschaftsbereiche mit beson-
deren Nutzungsanforderungen bzw. mit Sanierungsbedarf festgelegt wurden, finden keine Anwendung, da das Sachsische
0OVG 2023 das Kapitel 4 Freiraum des Regionalplanes fiir unwirksam erklart hat. Im Regionalplan Oberlausitz-Niederschle-
sien 2023 werden regional bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete im Rahmen der Regionalen Griinzlige in der Raumnut-
zungskarte ausgewiesen. Frisch- und Kaltluftbahnen werden dort symbolhaft als Ziel der Raumordnung festgelegt. Regio-
nal bedeutsame Frischluftentstehungsgebiete werden in die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Schutz des vorhandenen
Waldes integriert. Als Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen wurden in der Region auch Gebiete
mit klimatisch bedingten Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes ausgewiesen. Der Regionalplan Region Chemnitz 2024
enthalt in Karte 14 Siedlungsklima flachenmaBig sehr umfangreiche Festlegungen zu siedlungsklimatisch bedeutsamen
Bereichen (Frischluft- bzw. Kaltluftentstehungsgebiete). Diese Gebiete sind allerdings lediglich als Vorbehaltsgebiete aus-
gewiesen und somit auf nachfolgenden Planungsebenen einer weiteren Abwadgung zuganglich.

Um siedlungsklimatische Auswirkungen abzumildern, sind in der Stadtentwicklung KlimaanpassungsmaBnahmen erforder-
lich, die darauf abzielen, urbane Strukturen an die bereits spiirbaren sowie an die zu erwartenden Folgen des Klimawandels
anzupassen und dessen negative Auswirkungen zu mindern. Hierbei sind im Besonderen MaBnahmen der blau-griinen In-
frastruktur sowie eine klimaangepasste Bauweise zu nennen. Solche MaBBnahmen werden bereits im Rahmen von Forder-
programmen wie z. B. der Stadtebauférderung oder EFRE umgesetzt. m SMIL

Abb. 5.1.5-2: Maximale stidtische Warmeinselintensitdt 2024 auf Basis klimatologischer Referenzdaten
des Deutschen Wetterdienstes (Urban Heat Rasterdaten)
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Bodenschutz Plansitze des LEP 2013

G 4.1.1.5 » Aufrechterhaltung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes

Dringende fachiibergreifende Aufgaben des Bodenschutzes sind auch auf Evene | £ #-1-1-6 » In den Regionalplanensind
JSanierungsbedirftige Bereiche der Landschaft

der Regionalplanung durch raumordnerische Festlegungen zu unterstiitzen, um | yng ,Bereiche der Landschaft mit besonderen
natirliche Bodenfunktionen zu schiitzen und den vielfaltigen Nutzungsansprii- | Nutzungsanforderungen® festzulegen

chen gerecht zu werden. o
G 4.1.3.1 » Berlicksichtigung der

) Leistungsfahigkeit, Empfindlichkeit sowie
}BOdEHEFOSIOh Unvermehrbarbeit bei der Nutzung des Bodens,

Zur Umsetzung des im LEP 2013 festgelegten Grundsatzes 4.1.3.1 wurden in | Vermeidung der Bodenverdichtung, Bodenerosion
- . ) . i ) i sowie Uberlastung der Regelfunktion des Bodens
Ubereinstimmung mit G 4.1.1.5, Z 4.1.1.6 und Z 4.1.3.4 Gebiete mit hoher bis eX- | im Wasser- und Stoffhaushalt
trem hoher potenzieller Erosionsgefahrdung nach DIN 19708 (Wassererosions-
gefahrdung) und DIN 19706 (Winderosionsgefahrdung) in den Regionalpldnen Z_?-B1_;§-3b"”2e” Rng‘Ok“?‘P'él'T?qSi”d_Gheb‘ete
. . n mit Boden besonderer Funktionalitat zu sichern

Sachsens als ,Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen
festgelegt (vgl. Abb. 5.1.6-1). Besondere Nutzungsanforderungen ergeben sich |z 4.1.3.4 » In den Regionalplinen sind erheblich
demnach fiir ca. 20 % (Wassererosionsgefahrdung) bzw. 5 % (Winderosions- | beeintréchtige Boden und regional bedeutsame

. . Altlasten als ,Sanierungsbedrftige Bereiche der
gefahrdung] der gesamtﬂaChe Sachsens. . . . Landschaft" festzulegen, sofern erfoderlich, sind
In den Regionalplanen wird auch auf besonders wassererosionsgefahrdete Steil- | besonders empfindliche Boden als ,Bereiche der
lagen und Abflussbahnen eingegangen, wegen der Kleinrdumigkeit werden diese k‘a”tdSChaﬁ T'tdbesondeff'; o
. . . . . . N . . . utzungsantorderungen: restzulegen
in den Regionen Chemnitz und Leipzig-Westsachsen jedoch raumlich nicht expli- ’ ’ ’
zit ausgewiesen. Im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Kap. Freiraum
nicht rechtskraftig!) werden sie als ,Besonders stark wassererosionsgefahrdete

Gebiete” und im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien als ,Gebiete mit hoher

Abb. 5.1.6-1: Regionalplanfestlegungen zum Bodenschutz
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Wassererosionsrate” in einer GréBenordnung von 1.100 bzw. 2.865 ha auch rdumlich festgelegt. Angestrebt wird eine nach-
haltigere Landnutzung durch eine dauerhafte Vegetationsdecke. Detaillierte Karten zur Erosionsgefahrdung sind digital ver-
fligbar unter: https://luis.sachsen.de/boden/erosion.html

»Flachenneuinanspruchnahme und Boden besonderer Funktionalitdt

Nach G 4.1.3.2 ist die unvermeidbare Flacheneuinanspruchnahme auf Flachen mit bereits vorbelasteten Boden oder auf
Boden mit geringer Bedeutung fiir Land- und Forstwirtschaft, Waldmehrung, Regeneration der Ressource Wasser oder den
Biotop- und Artenschutz zu lenken. Welche Bdden durch die Flachenneuinanspruchnahme, insbesondere fir Siedlung und
Verkehr (vgl. Kennblatt 241), in Anspruch genommen wurden, wird statistisch nicht erfasst. Gleiches gilt fiir die konkrete
Bodenversiegelung. Die Sicherung von Gebieten mit Béden besonderer Funktionalitat gemaB Z 4.1.3.3 in den Regionalpla-
nen erfolgt Uberwiegend mittelbar Gber andere freiraumbezogene Festlegungen, die aber auch der Sicherung bestimmter
Bodenfunktionen dienen (z. B. VR/VB Landwirtschaft, VR/VB Kulturlandschaftsschutz).

P Stofflicher Bodenschutz und Altlasten

Entsprechend G 4.1.3.1 soll die Uberlastung der Regelungsfunktionen des Bodens u. a. durch Verringerung von Schad-
stoffeintrdgen vermieden werden. Gemal Z 4.1.3.4 wurden in den Regionalpldnen Bdden, die in ihren Funktionen erheblich
beeintrdchtigt sind, und regional bedeutsame Altlasten als ,Sanierungsbedirftige Bereiche der Landschaft" festgelegt. Die
im LEP 2013 in Karte 9 dargestellten ,Gebiete mit Anhaltspunkten und Belegen flr groBflachige schadliche stoffliche Bo-
denverdanderungen” wurden durch die LDS mit detaillierten Bodenbelastungskarten und vollzugsorientierten MaBnahmen-
karten weiter konkretisiert. Analog zum Bodenplanungsgebiet flir den Raum Freiberg erfolgte 2022 fiir die Region Annaberg
die Ausweisung eines weiteren Bodenplanungsgebietes (vgl. Abb. 5.1.6-1). Im Z 4.1.3.4 wurden regional bedeutsame Altlas-
ten klassifiziert, die vorrangig zu sanieren sind. In Sachsen sind aktuell 27.803 Flachen als altlastverddchtige Flachen und
Altlasten erfasst . Die meisten Flachen (11.958) haben den Bearbeitungsstand "Historische Erkundung”, Gberwiegend mit
dem Handlungsbedarf "belassen" sowie ,ausscheiden” (vgl. Abb. 5.1.6-2). Flachen mit Handlungsbedarf ,Erkunden” sowie
die Flachen im Status ,Formale Erstbewertung” sind noch zu bearbeiten. Der Anteil der noch zu bearbeitenden Flachen
nimmt weiterhin kontinuierlich ab und liegt derzeit bei 34 % (9.373 Flachen), vgl. Abb. 5.1.6-2. Der Anteil der Flachen, deren
Bearbeitung (vorerst) abgeschlossen ist, nimmt kontinuierlich zu und liegt aktuell bei 62 % (18.430 Flachen). m SMUL

Abb. 5.1.6-2: links: Bearbeitungsstande der altlastverdachtigen Flachen und Altlasten nach Handlungs-
bedarfen 2024; rechts: Zeitlicher Verlauf zum Bearbeitungsstand von altlastverdichtigen Flachen und
Altlasten 2014-2024
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Quelle: LFULG - Séchsisches Altlastenkataster, Stand Mai 2024
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Grundwasserschutz Plansitze des LEP 2013

G 4.1.1.5 » Aufrechterhaltung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes

GemaB Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind Bewirtschaftungsplane und MaB- Z 4.1.1.6 b In den Regionalplanensind
JSanierungsbedirftige Bereiche der Landschaft

nahmenprogramme fir die séchsischen Grundwasserkorper (GWK) innerhalb der | 4ng ,Bereiche der Landschaft mit besonderen
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder fiir die Zeitpunkte 2009, 2015, 2021 und | Nutzungsanforderungen" festzulegen

2027 zu erarbeiten. Raumordnerisch erfolgt die Unterstiitzung der Umsetzung 7 4121 » In den Resionalofanen <in Gebiet
durch den LEP 2013 mit Hilfe der Ziele Z 4.1.2.1, Z 4.1.2.5 und Z 5.2.1. Die Um- | (oyis i bedeutsamer Grondassersanierumosge.
setzung der WRRL in nationales Recht speziell fur Grundwasser erfolgte durch | biete als ,Sanierungsbediirftige Bereiche der Land-

das WHG, die Grundwasserverordnung (GrwV) sowie erginzend durch das | schaft und Geviete mit geologisch bedingter
Grundwasssergefahrdung als ,Bereiche der Land-

SachsWG. Das WHG fordert einen guten mengemdBigen und chemischen Zu- | schaft mit besonderen Nutzungsanforderungen”
stand der 70 sdchsischen Grundwasserkorper (§ 47 Abs. 1 WHG, Art. 4 Abs. 1 | festzulegen
Buchst. b WRRL).

Z 4.1.2.5 » Unterstiitzung der Umsetzung der
MaBnahmenprogramme und Bewirtschaftungspla-

»MengenmaBiger und chemischer Zustand der Grundwasserkorper ne fiir die Flussgebietseinheiten durch die Fest-

Von 70 sichsischen GWK befanden sich zwélf zum Zeitpunkt der letzten Zu- | !e9ung von .Sanierungsbediirftigen Bereichen der
Landschaft" und ,Bereichen der Landschaft mit

standsbewertung 2020 im schlechten mengenméaBigen Zustand, dazu zéhlen vier | esonderen Nutzungsanforderungen” sowie Vor-
durch Braunkohlenbergbau beeinflusste GWK. 2014 wiesen funf GWK einen | rang- und Vorbehaltsgebiete zur Sicherung der
schlechten mengenmiBigen Zustand auf. Von 70 séichsischen GWK befanden Sgi”e:'cm Wasserversorgung in den Regional-
sich 36 zum Zeitpunkt der letzten Zustandsbewertung 2020 im schlechten che-

mischen Zustand. 2014 wiesen 35 GWK einen schlechten chemischen Zustand | Z 5.2.1 » Festlegung bedeutsamer Grund-

auf. wasservorkommen als Vorranggebiete Wasser-
versorgung in den Regionalplanen zur langfristigen
Sicherstellung der offentlichen Wasserversorgung

Abb. 5.1.7-1: Regionalplanfestlegungen zum Grundwasserschutz und zur
Sicherung der 6ffentlichen Wasserversorgung
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P Signifikante Belastungsquellen der Grundwasserkdrper

Die sichsischen Beitrdge zu den MaBnahmenprogrammen der Elbe und Oder (Stand 2020) nach § 82 WHG bzw. Artikel 11
WRRL geben Auskunft tber die regional unterschiedlichen Belastungen der GWK und deren Ursachen. Als maBgebliche
mengenmaBige Belastung wirken sich Wasserentnahmen auf den Grundwasserhaushalt aus. Die aktuellen Belastungen
werden im Wesentlichen durch die Mengen der Grundwasserentnahmen fiir Zwecke der &ffentlichen Wasserversorgung,
der Industrie, des Braunkohlenbergbaus (bei der Siimpfung von Tagebauen) und der Landwirtschaft verursacht.

Die chemischen Belastungen werden durch diffuse Quellen verursacht. Beeintrachtigungen durch erndhte Nitratkonzentra-
tionen und Pflanzenschutzmittel/Metaboliten treten vorwiegend in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten auf.
Schadstoffbelastungen mit Schwermetallen bzw. Sulfat resultieren u. a. aus dem aktiven und stillgelegten Braunkohlen-
bergbau sowie aus dem Alterzbergbau. Innerhalb eines GWK kdnnen Mehrfachbelastungen auftreten:

19 GWK werden signifikant durch die Landwirtschaft beziiglich des Eintrags von Nahrstoffen (z. B. Nitrat, Phosphor), Pflan-
zenschutzmitteln und deren Metaboliten belastet, flinf GWK werden signifikant durch den aktiven und stillgelegten Braun-
kohlenbergbau beziiglich des Eintrags von Schadstoffen (z. B. Sulfat, Ammonium, Arsen, Cadmium, Nickel, Zink) belastet,
ebenfalls fliinf GWK werden signifikant durch Altbergbau, Ablagerungen und Stollensysteme beziglich des Eintrags von
Schadstoffen (z. B. Cadmium, Blei, Arsen, Sulfat) belastet und 11 GWK werden signifikant durch unbekannte anthropogene
Quellen belastet.

In den Regionalpldnen sind regional bedeutsame Grundwassersanierungsgebiete, Gebiete mit hoher geologisch bedingter
Grundwassergefahrdung sowie Gebiete, in denen Grundwasservorkommen durch die Folgen des Klimawandels beeintrach-
tigt werden konnen (Z 4.1.2.1) festzulegen. Zur Umsetzung der MaBnahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane fiir die
Flussgebietseinheiten (Z 4.1.2.5) werden ,Sanierungsbediirftige Bereiche der Landschaft" und ,Bereiche der Landschaft mit
besonderen Nutzungsanforderungen" sowie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur langfristigen Sicherstellung der
offentlichen Wasserversorgung ausgewiesen incl. bedeutsame Grundwasservorkommen (Z 5.2.1) (vgl. Abb. 5.1.7-1).

Die Abb. 5.1.7-2 zeigt die Verdnderungen des mengenmaBigen bzw. chemischen Zustandes der GWK im Vergleich 2015
gegeniliber 2021. Im Grundwasser treten erheblich groBere Verweil- und FlieBzeiten als in Oberflichengewassern auf. Dies
ist fiir die Prognose zur Zielerreichung bei GWK bedeutsam. Schnelle Reaktionen und Verbesserungen sind wegen des ,lan-
gen Gedachtnisses" des Grundwassers weder zu erwarten noch zu erreichen. m SMUL

Abb. 5.1.7-2: Verdnderung des chemischen und mengenmaBigen Zustands der Grundwasserkdrper 2021
gegeniiber 2015 (WRRL)

Chemischer Zustand
2015 gut / 2021 gut (gleich geblieben)
2015 schlecht / 2021 gut (verbessert)
2015 schlecht / 2021 schlecht (gleich geblieben)
I 2015 gut / 2021 schlecht (verschlechtert)
MengenmaBiger Zustand
B 2015 gut /2021 gut (gleich geblieben)
2015 schlecht / 2021 gut (verbessert)
B 2015 schlecht / 2021 schlecht (gleich geblieben)
Bl 2015 gut/ 2021 schlecht (verschlechtert)

% Grundwasserkdrper nicht in séchsischer Federfiihrung
FlieBgewasser
Landesgrenze

Sachdaten: LfULG 2025

. Geobasisdaten: GeoSN 2024
{ < Kartographie: SMIL, Referat 45
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Oberflachenwasserschutz Plansitze des LEP 2013

Z 4.1.1.3 » Erhaltung naturnaher Quellbereiche,
FlieBgewasser, FlieBgewéasserabschnitte und 6kolo-
gisch wertvoller Uferbereiche von Standgewassern
. . " sowie Freihaltung dieser von jeglicher Bebauuung

Durch den LEP 2013 werden raumplanerische Belange der Oberflachengewdsser | g veroauung: Planung und Durchfiihrung von

zur Unterstlitzung der Umsetzung der MaBnahmenprogramme und Bewirt- | MaBnahmen des Gewésserausbaus und der Gewés-

schaftungsplane fiir die Wasserkérper nach EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | scrunterhaltung onne Beeintrachtigung der Ge-
samtheit des FlieBgewdassers und seiner Auen

mit den Zielen 4.1.1..3, 4.1.1.1.6, 4.1.2.3 und 4.1.2.5 sowie den Grundsdtzen 4.1.1.4 | G 4.1.1.4 > Zulassung von gewssserdynami-
und 4.1.1.5 beriicksichtigt. schen Verdnderungen insbesondere im Bereich
naturnaher Gewasserldufe; Erhaltung und Schaf-
.. . . . fung von Freirdumen fir eine eigendynamische
»Okologischer Zustand Oberflichenwasserkorper (QWK) FlieBgewsisserentwicklung

Ziel der WRRL ist die Erreichung des guten ékologischen Zustands [ Potenzials | G 4.1.1.5 » Aufrechterhaltung der Leistungs-

aller Oberflachenwasserkérper. Aller 6 Jahre werden eine Bewertung vorgenom- | und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
d h erforderliche MaBnah baelei D ktuelle behérd Z 4.1.1.6 » In den Regionalpldnen sind
men und noch erforderliche MaBnahmen abgeleitet. Der aktuelle behSrdenver- | o, el "o chedirftige Bereiche der Landschaft”

bindliche Bewirtschaftungsplan, der diese Inhalte darstellt, trat am 21.12.2021 in | und ,Bereiche der Landschaft mit besonderen

Kraft und gilt fiir den Zeitraum 2022-2027. Nutzungsanforderungen” festzulegen:

Z 4.1.2.3 » In den Regionalpldnen sind

) ) ] ) regionale Schwerpunkte zur Verbesserung der
Die letzte vorliegende 6kologische Bewertung der FlieBgewdsser und Standge- | Gewasserskologie als ,Sanierungsbedirftige

wisser aus dem Jahr 2021 zeigt Abb. 5.1.8-2. Im Vergleich zur vorherigen Be- | Bereiche der Landschaft” festzulegen
Z 4.1.2.5 » Unterstiitzung der Umsetzung der

wertung gibt es einen leichten Trend der Verbesserung. Das Ziel der WRRL wurde MaBnahmenprogramme und Bewirtschaftungspli-
bisher nicht erreicht. Mit Stand 2021 erreichten nur 6,6 % der 558 FlieBgewas- | ne fr die Flussgebietseinheiten durch die Festle-

serwasserkorper, die sich insbesondere im Mittelgebirge befinden, und 43 9% der | 9un9 von .Sanierungsbedirftigen Bereichen der
Landschaft" und ,Bereichen der Landschaft mit

30 Standgewésserwasserkorper den guten ékologischen Zustand. Letztere sind | esonderen Nutzungsanforderungen” sowie Vor-

vor allem Bergbaufolgeseen mit geringem Nutzungsdruck und glinstigen | rang- und Vorbehaltsgebiete zur Sicherung der
offentlichen Wasserversorgung in den Regional-

planen

Abb. 5.1.8-1: Regionalplanfestlegungen zum Sanierungsbedarf

Sanierungsbediirftige Bereiche der Landschaft
FlieBgewd&ssersanierung/Renaturierung

Verbesserung Gewdsserdkologie
(FlieBgewdasserdffnung)

Verbesserung Gewasserdkologie
(naturnahe Gewasserentwicklung)

Verbesserung Gewasserdkologie
B standgewissersanierung

Sachdaten: Regionalplane 2020-2024 Kapitel 4 "Freiraumentwicklung" .
LfULG 2025 Regionalplan Oberes Elbtal/Ost- Hauptflussgeblete
Geobasisdaten: GeoSN 2024 E'thEbl'lrgft 2?50 "8&8‘%’”:“‘
: ontrollurteil des autzen v. . . "
Kartographie: SMIL, Referat 45 23,11,2!;‘23 %ﬁr unwirksarr:‘erklii:t Geltungsbereich der Regionalpléne
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geologischen Bedingungen sowie Talsperren, die der Trinkwasserbereitstellung dienen.

»Handlungsbedarf und MaBnahmen

Der Handlungsbedarf zeigt sich auch in den Regionalplanen 2020-2024. Sanierungsbedrftige Bereiche der Landschaft fir
die FlieBgewassersanierung und Verbesserung der Gewasserdkologie und Hydromorphologie wurden fiir zahlreiche FlieB-
gewadsser und Standgewadsser festgelegt. Der Bedarf zur Sanierung von Gewassern ist umfangreich und erstreckt sich tber
ganz Sachsen (Abb. 5.1.8-1).

Ursachen fiir die Zielverfehlung sind verschiedene Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Verande-
rungen sowie Nahr- und Schadstoffeintrdge. Durch Gewasserausbau, Wehranlagen und Flachennutzung wurden Bache und
Flusse fixiert und deren natiirlicher Raum stark eingeengt. Hier gilt es im raumplanerischen Bereich unter Beachtung von
Nutzungsanforderungen auf die Wiederherstellung und Entwicklung naturnaher Gewéasser und Auen zu achten. Zudem ist
die Art der Flachennutzung im Gewdasserumfeld mit entscheidend, inwieweit stoffliche Belastungen z. B. von landwirt-
schaftlichen Nutzflichen oder Bergbauflachen zur Belastung der Gewdsser beitragen. Naturnahe Auenbereiche und
Pufferzonen entlang der Gewdsser kénnen einen wichtigen Beitrag zur Belastungsminderung und zur Stdrkung der
6kologischen Resilienz leisten.

MaBnahmen zur Verbesserung der Gewdasserdkologie werden durch die Verantwortlichen identifiziert, geplant und umge-
setzt. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen erarbeitet z. B. Vorhabens- und Sanierungspléane fiir den Teilbereich der Hy-
dromorphologie, um zielgerichtet GewéasserentwicklungsmaBnahmen an Gewassern 1. Ordnung sowie Grenzgewassern ab-
zuleiten und sukzessive umzusetzen. Fir Gewdasser 2. Ordnung bestehen mittlerweile ebenfalls Férdermdglichkeiten zur
Planung und Umsetzung von integrierten Gewasserentwicklungskonzepten durch die jeweiligen Verantwortlichen.

Aus der Bewertung wird ersichtlich, dass auch weiterhin Anstrengungen zur Umsetzung der WRRL in Sachsen erforderlich
sein werden. m SMUL

Abb. 5.1.8-2: Verteilung der Klassen des 6kologischen Zustands / Potenzials der FlieBgew&sser- und
Standgewdsser-Wasserkdrper in Sachsen 2021

Standgewisser FlieBgewdsser

31,5 %

36,2 %

B gut / gut und besser maBig unbefriedigend M schlecht M nicht bewertet

Quelle: SMUL
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Vorbeugender Hochwasserschutz Plansitze des LEP 2013

G 4.1.2.4 » MaBnahmen der naturnahen Ober-

flaichenentwésserung bei der ErschlieBung von
Siedlungs- und Verkehrsflachen zur Verbesserung

. . . . Wasserriickhalt und Verringerung Hochwasserspit-
Vorbeugender Hochwasserschutz ist eine Aufgabe fiir viele Akteure. Auf |, gerng "
verschiedenen Ebenen muss an der Vermeidung und Verminderung von Risiko- | G 4.1.2.6 » Abgestimmter (auch grenziibergrei-
potenzialen angesetzt werden, um im Hochwasserfall die Gefdhrdung von Leben, | fender) Hochwasserschutz in den Flusseinzugsge-

. . . . . bieten Sachsens sowie eine effektive Kombination
Gesundheit, bedeutenden Sachwerten sowie Kulturgltern und wichtiger Infra- | o viagnanmen der Eigenvorsorge

struktur zu minimieren oder zu verhindern. Vorbeugender Hochwasserschutz | Z 4.1.2.7 »in den Regionalplénen sind Gebiete,
muss daher flussgebietsbezogen und unabhéngig von administrativen Grenzen | die aufgrund potenziell starker Oberflachenabfilisse

fol [G 412 6) eine Erhaltung und Verbesserung der Wasserriick-
e.r olgen P eeR ) ) haltung besonders erfordern, als ,Bereiche der
Einen wesentlichen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz kann die | Landschaft mit besonderen Nutzungsanforder-
Raumordnung mit ihren Instrumenten leisten. Die Sicherung und Riickge- | ungen festzulegen

. . .. .. I G 4.1.2.8 » Vermeidung bzw. Verringerung von
winnung von Auen, Ruckhalteflachen und Entlastungsfldchen ist in 8 2 Abs. 2 | jochwasserschaden bei rgumbedeutsfmen ?,lamm_

Nr. 6 ROG als raumordnerischer Grundsatz fiir den vorbeugenden Hochwasser- | gen und MaBnahmen in potenziellen Ausbreitungs-
schutz verankert. Der konkrete Handlungsbedarf liegt fiir raumordnerische Fest- | bereichen von Fitissen

. Z 4.1.2.9 » In den Regionalpldnen sind Vorrang-
legungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz auf der Ebene der Regional- und Vorbehaltsgebiete fiir den vorsorgenden Hoch-

planung (vgl. Karte 5.1.9-1). In den Zielen Z 4.1.2.7, Z 4.1.2.9 und Z 4.1.2.10 gibt | wasserschutz sowie Art und Umfang der Nutzun-

der LEP 2013 entsprechende Vorgaben fiir die Regionalplanung. gen in diesen Gebieten festzulegen. Durch diese
Festlegungen ist die Umsetzung der Hochwasserri-

sikomanagmentpldne zu unterstiitzen
Im Berichtszeitraum 2020-2024 wurden in Umsetzung der nach dem August- | Z 4.1.2.10 » In den Regionalplénen sind Vor-

hochwasser 2002 entwickelten Hochwasserschutzstrategie wesentliche Beitrage | 219~ und Vorbehaltsstandorte fir MaBinahmen
des technischen Hochwasserschutzes (Standorte

zum vorbeugenden Hochwasserschutz insbesondere in folgenden Schwerpunk- | fiir Taisperren, Hochwasserriickhaltebecken, Polder

ten geleistet: und linienhafte Hochwasserschutzanlagen) festzu-
legen
Z 4.1.2.11 » Die Entsorgungssicherheit von
Abb. 5.1.9-1: Regionalplanfestlegungen zum Hochwasserschutz Abfallen im Falle von Hochwasserkatastrophen-
fallen ist zu gewdhrleisten

- Vorranggebiet Hochwasserschutz (Uberschwemmungsbereich)
I Vorranggebiet Hochwasserschutz
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz
A Vorrangstandort technischer Hochwasserschutz
A Vorbehaltsstandort technischer Hochwasserschutz
Vorbehaltsgebiet Deich
= \/orranggebiet Deich

Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen

Kapitel 4 "Freiraumentwicklung” 7/// Erhaltung/Verbesserung Wasserriickhalt
Sachdaten: Regionalplane 2020-2024 Regionalplan Oberes Elbtal/Ost-

N birge 2020 mit Normen-
Geobasisdaten: GeoSN 2024 Srzgeotroe 2
kontrollurteil des OVG Bautzen v. . . =
Kartographie: SMIL, Referat 45 23.11.2023 fir unwirksam ercirt Geltungsbereich der Regionalpléne
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»  Weitere Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie,

» kontinuierliche ldnderibergreifende und internationale Zusammenarbeit im Hochwasserrisikomanagement (MaB-
nahmenplanung, Hochwasservorhersage und -alarmierung, Gefahrenabwehr),

» Fortfiihrung des sachsischen Hochwasserschutzinvestitionsprogrammes zur Umsetzung hoch prioritarer Hoch-
wasserschutzmaBnahmen und

» Planung und Umsetzung von Projekten im Nationalen Hochwasserschutzprogramm zur Schaffung zusatzlicher
uberregional wirksamer Riickhalteraume.

Die Karte 5.1.9-2 zeigt den Umsetzungsstand von MaBnahmen des &ffentlichen Hochwasserschutzes in den einzelnen
sachsischen Landkreisen.

Im zweiten Zyklus der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie wurden landerlbergreifend in den Flussgebietseinheiten
Elbe und Oder und grenzibergreifend in den Internationalen Kommissionen zum Schutz der Elbe und der Oder die 2015
aufgestellten Hochwasserrisikomanagementplane bis zum 22. Dezember 2021 Gberpriift und fortgeschrieben (G 4.1.2.6).
Im aktuellen dritten Zyklus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie wurden bis 22. Dezember 2024 die sachsischen und
landertbergreifenden Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko auf der Grundlage einer fortgeschriebenen Risiko-
bewertung Uberprift, mit den benachbarten Bundeslandern abgestimmt und in ihrer Ausdehnung teilweise angepasst
(G 4.1.2.6).

Fir MaBnahmen des 6ffentlichen Hochwasserschutzes und der Hochwasserschadensbeseitigung an Gewassern in staat-
licher und kommunaler Unterhaltungslast und der Elbe werden Mittel der EU, des Bundes und der Lander sowie Landes-
mittel eingesetzt. Im Jahr 2014 beschlossen der Bund und die Ldnder die Aufstellung eines Nationalen Hochwasser-
schutzprogrammes (NHWSP) zur Schaffung zusatzlicher tberregional wirksamer Rickhalterdume, in das Sachsen zwei
Riickhaltebecken mit Uberleiter, eine groBe Deichriickverlegung und den Polder Lobnitz (1.436 ha) im Flussgebiet der
Mulden sowie sechs Polder an der Elbe einbringt. Fir vier der genannten Vorhaben erfolgt derzeit die Umsetzung im
Rahmen des NHWSP. m SMUL

Abb. 5.1.9-2: Umsetzungsstand von MaBnahmen des 6ffentlichen Hochwasserschutzes

Anzahl der MaBnahmen je Landkreis / Kreisfreier Stadt

Bau fertiggestellt im Bau in Planung
Sachdaten: LTV, August 2025 (M: hmen, S , FlieBgewasser) . . .
LAULG, 2025 (Flusseinzugsgebiete) Flusseinzugsgebiete [ stauanlagen (Betrieb LTV)
Geobasisdaten:  GeoSN 2024 . . . ) . L.
Kartographie: ~ SMIL, Referat 45 I:' Landkreis / Kreisfreie Stadt 4~ FlieBgewasser
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Landwirtschaft Plansitze des LEP 2013

Z 4.1.3.3 » In den Regionalpldnen sind Gebiete
mit Béden besonderer Funktionalitdt zu sichern

Landwirtschaftliche Nutzfldchen sind im besonderen MaBe von Flichenentzug | £ 42:1-1 » Festlegung von mindestens 35 % der
. . . K . regionalen landwirtschaftlichen Nutzflache als

betroffen, weil der Bedarf an Flachen fir Siedlungen, Verkehrsinfrastruktur, | vorranggebiet Landwirtschaft in den Regionalpl-
Industrie, erneuerbare Energien sowie NaturschutzmaBnahmen (berwiegend | nen
aus dieser kostengiinstig erschlieBbaren und wenig geschiitzten Ressource 74912 0 A o et

. . . . . . P . v npassung aer bewirtscnartung
bedient wird. Der L.EP 2013 bildet d|§ Grundlgge fur d|.e langfristige Sicherung | |,nawirtschaftiich genutzter Boden an die Folgen
besonders ertragreicher Boden fur die landwirtschaftliche Nutzung. Demnach | des Klimawandels und zur Vermeidung von Er-
sind in den Regionalplinen mindestens 35 Prozent der regionalen land- | fragsausfallen

wirtschaftlichen Nutzflache (Stand 2013) als Vorranggebiete Landwirtschaft | 7 451 5} erhalt der natirlichen Lebensgrund-

festzulegen (Z 4.2.1.1). lagen, naturnaher Lebensraume und Férderung der
Dabei dient die raumordnerische Sicherung landwirtschaftlicher Nutzfliche | biologischen Vielfalt durch die landwirtschaftliche
nicht unmitteloar dem Erhalt des bestehenden Anteils an landwirtschaftlicher
Nutzflache im Freistaat, sondern - im Sinne des Grundsatzes § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG | 7 4.2.1.4 » Zunahme des Anteils der dkologisch

- dem Erhalt von Flachen, welche fiir die landwirtschaftliche Produktion lang- | bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flache an der
landwirtschaftlichen Flache

Flachennutzung

fristig besonders geeignet sind. Dies sind vor allem Gebiete mit Bdden, die eine
hohe natirliche Ertragsfahigkeit haben, sowie Gebiete mit regional bedeutsamen
Boden (Begriindung zu Z 4.2.1.1). In Abbildung 5.2.1-1 sind die Gebiete mit tiber-
wiegenden Bodenwertzahlen von 51-70 und gréBer 70 entsprechend der
Erlduterungskarte ,Gebiete mit speziellem Bodenschutzbedarf" des LEP 2013
dargestellt.

Die Abbildung 5.2.1-1 stellt auBerdem die regionalplanerischen Festlegungen

Abb. 5.2.1-1: Gebiete mit einer hohen natiirlichen Ertragsfahigkeit und
regionalplanerische Festlegungen Landwirtschaft

Y Vorranggebiet Landwirtschaft
N\ Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
Anteil in Regionalplénen festgelegter Vorrang-
gebiete Landwirtschaft an der landwirtschaftlich
genutzten Fldche 2013 in Prozent

Gebiete mit liberwiegenden Bodenwertzahlen
51-70
>70

Sachdaten: Regionalplane 2020-2024

sonstige Landwirtschaftsflache (ATKIS)

LEP 2013, Karte 9 (Boden- Kapitel 4 "Freiraumentwicklung"
wertzahlen) Regionalplan Oberes Elbtal/Ost-
Geobasisdaten: GeoSN 2024 Erzg{eblwlrgetz_loﬁo "(')'\t/g%rmi"‘
. ontrollurteil des autzen v. . . -
Kartographie: SMIL, Referat 45 23.11.2023 fir unwirksam erklirt Geltungsbereich der Regionalpléne
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Landwirtschaft der aktuell giltigen Regionalplane sowie den prozentualen Anteil der Vorranggebiete Landwirtschaft an der
gesamten landwirtschaftlich genutzten Flache je Region dar. Die Anteile liegen deutlich liber 35 Prozent, allerdings ist die
Gebietsausweisung im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2023 gerichtlich fir rechtsunwirksam erklart worden. Eine
Uberarbeitung des betreffenden Teilregionalplanes ist noch nicht abgeschlossen.

Im Einzelfall kann auf Antrag im Ergebnis einer Priifung nach § 6 Abs. 2 ROG die Nutzung von Flachen in Vorranggebieten
Landwirtschaft fiir andere raumbedeutsame Funktionen zugelassen werden (sogenannte Zielabweichung), sofern dies
unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzlige der Regionalplanung nicht berlihrt werden. In
den vergangenen Jahren stieg die Anzahl an Verfahren nach § 6 Abs. 2 ROG in Vorranggebieten Landwirtschaft erheblich
an, von denen zahlreiche Zielabweichungen zugelassen wurden. Der tatsachliche Flachenbestand in Vorranggebieten
Landwirtschaft fallt infolge dieser Verfahren aktuell niedriger aus als die in Abbildung 5.2.1-1 dargestellten Flachenauswei-
sungen.

Laut LEP 2013 ist darauf hinzuwirken, dass der Anteil 6kologisch bewirtschafteter Flachen an der landwirtschaftlichen
Flache zunimmt. Neben der Umweltentlastung dient diese Ausweitung einer Bedienung der wachsenden Nachfrage an
dkologisch erzeugten Lebensmitteln. Zur Realisierung der Zielsetzung ist es u. a. erforderlich, ékologisch wirtschaftende
Betriebe in ihrem Bestreben nach Flachenaufstockung bzw. Arrondierung zu unterstitzen sowie vor konkurrierenden Nut-
zungen zu schiitzen (Z 4.2.1.4).

Seit 2024 werden in Sachsen 10 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflache 6kologisch bewirtschaftet (vgl. Abb. 5.2.1-2).
Das entspricht 89.453 Hektar und einem Zuwachs von knapp 17.000 Hektar seit 2020. Die 6kologisch bewirtschaftete
Flsche besteht zu 56 Prozent aus Ackerland und zu 43 Prozent aus Griinland. Die Anzahl der Oko-Betriebe hat in dem
genannten Zeitraum von 856 auf 924 Betriebe nur leicht zugenommen. In Sachsen und auch bundesweit stellen kleinere
Landwirtschaftsbetriebe die Bewirtschaftung ein, so dass die Grundgesamtheit aller Betriebe stetig abnimmt. Mit einer
verlasslichen Oko-Flachenférderung und erhdhten Pramien fiir die Einfiinrung der 6kologischen Bewirtschaftung haben in
Sachsen auch zunehmend groBere Landwirtschaftsbetriebe auf den dkologischen Landbau umgestellt, auch wenn immer
noch etwa 50 Prozent der Bio-Betriebe in Sachsen im Nebenerwerb gefihrt werden.

Im Jahr 2024 setzten sdchsische Landwirtschaftsbetriebe freiwillig auf 35.209 ha Griinland und 37.841 ha Ackerland
BewirtschaftungsmaBnahmen um, die zum Erhalt der natirlichen Lebensgrundlagen, naturnaher Lebensrdume und zur
Forderung der biologischen Vielfalt beitragen. m SMUL

Abb. 5.2.1-2: Entwicklung des 6kologischen Landbaus
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Quelle: LFULG/R 92, Meldungen der Kontrollstellen mit Stichtag 31.12.2024
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Waldmehrung und Waldumbau Plansitze des LEP 2013

Z 4.2.2.1 » Der Waldanteil im Freistaat Sachsen
ist auf 30 % zu erhéhen. In den Regionalpldnen
sind zur Unterstlitzung Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete Waldmehrung festzulegen.

Die Forstwirtschaft erzeugt den nachwachsenden, heimischen Rohstoff Holz fiir
die Volkswirtschaft und schafft im Idndlichen Raum Arbeit und Einkommen. Der | z 4.2.2.2 » In den Regionalplnen sind Vorrang-
Wald schiitzt Wasser und Boden, beherbergt abwechslungsreiche und flir ge- | und Vorbehaltsgebiete zum Schutz des vorhan-
fihrdete Arten bedeutsame Lebensraume, sorgt fiir ein ausgeglichenes Klima, | ¢€1e" Weldes festzulegen.

wirkt der Hochwasserentstehung entgegen, bietet Moglichkeiten fiir Freizeitakti- | 7 4.2.2.3 » Erhohung des Anteils standort-
vitdten und dient der Umweltbildung. AuBerdem wirkt Wald klimaschiitzend | gerechter Baumarten (Waldumbau)

durch die dauerhafte Speicherung von Kohlenstoff im Waldboden und im Holz- _ )

vorrat sowie mittelbar durch langlebige Holzprodukte und bei der Substitution VGV;éf;nzt;:u;;gnr;ah”nﬁ‘egneigﬁ;ﬁggzrxfﬁ:maﬁ_

klimaschadlicher Roh- und Werkstoffe. einheiten: Mulde-Lésshugelland und angrenzende
Teile des Ostthiringischen Lésshiigellandes, Nord-

" . sachsisches Platten- und Hiigelland, Erzgebirgs-
PWaIdﬂachenentwmklung becken, Westlausitzer Hiigel- und Bergland, Ost-

Die Gesamtwaldflache in Sachsen betrdgt 521.093 ha (Waldflichenstatistik, SBS, | liche Oberlausitz Vogtland, Unteres Osterzgebirge,
Stand 31.12.2024). Damit hat der Wald einen Anteil von 28,2 % an der Landesfl4- ;ﬁgfﬁfgizrzgg'a”d' Sachsische Schweiz und
che Sachsens. Der Waldanteil in Deutschland liegt bei ca. 32 %. Die GréBe der

Waldfldche in Sachsen hat sich im Berichtszeitraum nur unwesentlich erndht. | z 4.2.2.5 » standortgerechte Sanierung durch
Die haufigsten Baumarten sind die Fichte mit 30 % und die Kiefer mit 27 % (Na- | mmissionen geschadigter Walder
delbaumanteil 62 %). Hiufige langlebige Laubbaumarten sind die Eiche mit 11 %
und die Buche mit 6 %. Sonstige Laubbaumarten haben einen Anteil von insge-
samt 20 %. Im LEP 2013 ist das Ziel verankert, den Waldflachenanteil auf 30 %
zu erhéhen (Z 4.2.2.1). Die Waldmehrung soll schwerpunktméBig dort erfolgen,

Abb. 5.2.2-1: Regionalplanfestlegungen zu Waldmehrung, Waldschutz,
Waldsanierung und Waldanteile der Planungsregionen

I Vorranggebiet Waldmehrung

W, \orbehaltsgebiet Waldmehrung
I Vorranggebiet zum Schutz des vorhandenen Waldes

N Vorbehaltsgebiet zum Schutz des vorhandenen Waldes

Sanierungsbediirftige Bereiche der Landschaft
) ) ) Waldumbau
Waldanteile der Planungsregionen in % Waldsanierung (Immissionsschaden)

Zielwert nach LEP 2013

[18,0] tatsachlicher Wert (31.12.2024) [ gfabliﬁtfomietng{;%iggrausweisungen in

Sachdaten: Regionalplane 2020-2024 Kapitel 4 "Freiraumentwicklung" Waldflachen (ATKIS)
SBS, Waldflachenstatistik 2024 Regionalplan Oberes Elbtal/Ost-
erzgebirge 2020 mit Normen-

Geobasisdaten: GeoSN 2024 i
kontrollurteil des OVG Bautzen v. : : =
Kartographie: SMIL, Referat 45 23.11.2023 fir unwirksam ercirt Geltungsbereich der Regionalpléne
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wo durch die Neubegriindung von Wald besondere Okosystemleistungen zu erwarten sind. In Karte 5.2.2-1 sind fiir die
einzelnen Planungsregionen die Waldanteile an der Gesamtflache, die der LEP 2013 vorgibt, sowie die tatsdchlichen Wald-
anteile jeder Region dargestellt.

»Bodenschutzkalkung

Die sachsischen Waldbdden sind in Folge groBraumiger Luftverschmutzungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts tiefreichend
versauert und deutlich verarmt an Nahrstoffen wie Kalzium, Magnesium und Kalium. Zur Umsetzung des Zieles 4.2.2.5 des
LEP 2013, das die Sanierung der immissionsgeschadigten Waldboden verfolgt, wurde die 1991 eingeleitete Bodenschutzkal-
kung von 2020 bis 2024 im Flachenumfang von jahrlich etwa 6.000 bis 9.000 ha durch Sachsenforst waldbesitzartentiber-
greifend durchgefiihrt, vgl. Abbildung 5.2.2-2.

»Waldumbau

Die in der Regel gleichaltrigen Nadelwalder Sachsens schopfen das natiirliche Baumartenpotenzial nicht aus. Sie besitzen
im Vergleich zu Mischwaldern ein deutlich geringeres Widerstandspotenzial gegenlber biotischen und abiotischen Schad-
faktoren, wie es die groBe Borkenkaferkalamitdt (Buchdrucker) nach 2018 zeigte, und kdnnen die vielfaltigen Waldfunktio-
nen nur eingeschrankt erfillen. An den fortschreitenden Klimawandel sind die Nadelholzreinbestande zunehmend weniger
angepasst. Zwischen 2012 und 2022 beruhten Uber die Halfte aller Holznutzungen auf unplanmdBigen Abgangen durch
Stirme, Schadinsekten und Durre. Aus diesem Grund unternimmt der Freistaat Sachsen groBe Anstrengungen, den Anteil
standortgerechter Baumarten, insbesondere Eichen, WeiBtanne, Rotbuche und sonstiges Hartlaubholz, sowohl im Staats-
als auch im Privat- und Kérperschaftswald zu erhohen. Der Waldumbau in klimastabile, arten- und strukturreiche, leis-
tungsfahige Mischwalder hat oberste forstpolitische Prioritat.

Von 2013 bis 2024 wurden allein im sdchsischen Staatswald auf ca. 15.000 ha standortgerechte Baumarten gepflanzt oder
gesat. Im Berichtszeitraum von 2020 bis 2024 betrug die jahrliche Waldumbauflache fir die kiinstliche Waldverjlingung im
Durchschnitt 1.270 ha. Hinzu kommen die Naturverjlingungsanteile standortgerechter Baumarten, denn bereits Uber drei
Viertel aller Eichen und Rotbuchen im Unterstand stammen aus Naturverjiingung. Zusatzlich wurde der Waldumbau im
Privat- und Kérperschaftswald im Berichtszeitraum auf rund 3.150 ha gefordert. Dabei wurden Mittel aus dem ELER und
der GAK eingesetzt. m SMUL

Abb. 5.2.2-2: links: Bodenschutzkalkung im Gesamtwald in Sachsen 2020-2024; rechts: Entwicklung der
durchgefiihrten Kunstverjiingung im Staatswald des Freistaates Sachsen 2013-2024
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Sicherung und Abbau von Plansétze des LEP 2013
Rohstofflagerstatten

G 4.1.1.17 » Wiedernutzbarmachung bzw. Ent-
wicklung 6kologisch wertvoller Sekundarlebens-
raume auf stillgelegten Abbaustellen

Im LEP 2013 ist der Rahmen fir die raumordnerische Sicherung der Roh- o

.. . Z 4.2.3.1 » Vorranggebiete fiir den Rohstoff-
stofflagerstétten festgelegt. Entsprechend Ziel 4.2.3.1 und auf der Grundlage der | aobau bow. fir die langfristige Sicherung von
Kriterien in der Begrlindung zu diesem Ziel sowie unter Berlicksichtigung von | Rohstofflagerstitten
G 4.2.3.2 wurden in den Regionalplanen Vorranggebiete flir den Rohstoffabbau, o

. . . . . . G 4.2.3.2 » Gesamtplanung fiir die Sicherung
Vorranggebiete fir die langfristige Rohstoffsicherung sowie Vorbehaltsgebiete | . qen Apbau von Rohstoffiagerstatten, nach-
standortgebundener einheimischer Rohstoffe festgelegt. Die festgelegten Fla- | haltige Folgenutzung
chen (in ha) dieser Gebiete in den vier Planungsverbanden sind in Abb. 5.2.3-2
und 5.2.3-1 aufgeflihrt. Dabei ist zu beachten, dass das Kapitel "Freiraument-
wicklung" (und damit auch die Rohstoffsicherung) des Regionalplanes Oberes
Elbtal/Osterzgebirge 2020 mit Normenkontrollurteil des OVG Bautzen vom
23.11.2023 fur unwirksam erklart wurde. Auch der Regionalplan Chemnitz konn-
te durch die oberste Raumordnungsbehorde nicht vollumfanglich genehmigt
werden, dies betrifft unter anderem den Bereich der Rohstoffsicherung.
Die raumordnerischen Voraussetzungen fiir den Braunkohlenabbau werden mit
den Braunkohlenplénen geschaffen (vgl. Abb. 5.2.3-1). Ausgehend vom Kohle-
ausstiegsgesetz und dem damit verbundenen vorzeitigen Auslaufen der Kohle-
verstromung haben die Bergbauunternehmen in Mitteldeutschland und der Lau-
sitz ihre Revierkonzepte gedndert. Damit verdndern sich die Laufzeiten, Forder-
mengen, Massenbilanzen sowie die Grundziige der Bergbaufolgelandschaften
gravierend. Im Ergebnis ist es erforderlich, in der Planungsregion Leipzig-West-

Abb. 5.2.3-1: Rohstoffsicherung in den Regionalpldnen und Steine-Erden-
Rohstoffvorkommen

Steine-Erden-Rohstoffvorkommen

I Vorranggebiete Rohstoffabbau Sande, Kiessande und Kiese
Vorranggebiete langfristige Rohstoffsicherung | Lehme, Tone, Kaoline, Bentonite
Vorbehaltsgebiete standortgebundene - Festgesteine

einheimische Rohstoffe
o Steine-Erden-Gewinnungsstellen

Sachdaten: Regionalplane 2020-2024
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sachsen die Braunkohlenplane Tagebaubereiche Vereinigtes Schleenhain und Profen und in der Planungsregion Oberlau-
sitz-Niederschlesien den Braunkohlenpldne Nochten und Reichwalde fortzuschreiben (vgl. Kennblatt 123 und 125).

Da die Rohstoffwirtschaft zur Sicherung ihrer Ressourcen uber keine eigene Fachplanung verfligt, ist sie auf die raumliche
Sicherung der Lagerstatten durch die Raumordnung angewiesen. Der Freistaat Sachsen hat daher in einer Neuen Roh-
stoffstrategie seine rohstoffpolitischen Zielstellungen grundsatzlich dargelegt. Die Neue Rohstoffstrategie, die Leitlinien fiir
einzelne Rohstoffarten auflistet, wurde im Dezember 2022 durch das Sachsische Kabinett bestatigt.

Prinzipiell soll das Verfahren zur Festlequng von Gebieten zur Rohstoffsicherung in den Planungsregionen einheitlich erfol-
gen. Abb. 5.2.3-2 zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Planungsregionen beim Umfang der ausgewiesenen Vorrang-
gebiete, die natirlich auch von den vorhandenen Lagerstatten abhdngig sind. Sofern landesweit bedeutsame Lagerstatten
nicht grundsatzlich gesichert oder durch andere Schutzgiiter blockiert werden kénnen, kann eine Unterversorgung einiger
Regionen mit bestimmten Rohstoffen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Standortgebundenheit sowie zur Sicher-
stellung der Versorgung Sachsens mit notwendigen und fir die Zukunft dringend benétigten Rohstoffen wird es als erfor-
derlich erachtet, die Raumplanung beziiglich der strategischen Rohstoffsicherung teilweise auf Ebene der Landesplanung
zu verorten.

Zur Begriindung und besseren Sichtbarmachung der Bodenschatze, wie Kies, Sand, Festgestein, Kaolin und Ton sowie der
von der EU KOM als kritisch oder strategisch bewerteten CRMA-Rohstoffe Erze und Spate, die samtlich in sdchsischen La-
gerstatten vorkommen, erstellt das SMWA einen Fachbeitrag lber die Rohstofflagerstatten im sachsischen Bergbau, der
auch zur Untersetzung der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes dienen soll.

Dem Grundsatz 4.1.1.17 folgend werden stillgelegte Abbaustellen wieder nutzbar gemacht bzw. 6kologisch wertvolle Se-
kundarlebensrdume entwickelt, die wieder natirliche Bodenfunktionen wahrnehmen kénnen. Grundétzlich wird dies auch
bei den Braunkohleplanen verfolgt, jedoch werden bei der Wiederherstellung der Oberflache auch wirtschaftliche Ziele im
Rahmen der Energiewende verfolgt. In aktiven Tagebauen, v. a. von Lockergestein, werden auch ,Natur auf Zeit"-Vorhaben
im Sinne des BNatSchG realisiert, bei denen nicht unmittelbar genutzte Abbauflachen voriibergehend der nattrlichen Suk-
zession und der Entwicklung von Biotopen iberlassen werden, bevor sie wieder aktiv abgebaut werden. m SMWA/SMIL

Abb. 5.2.3-2: Art und Umfang der Rohstoffsicherung in den Regionalpldnen

1,57 %
8000 o
=)
= 6000 115 % 1,11 %
g ? °
<
>
(=)}
<
B 4000
Y
<
«
o
©
<
% 2000 0,25 %
&J -
0
Leipzig- Chemnitz Oberes Elbtal- Oberlausitz-
Westsachsen Osterzgebirge* Nd.schlesien
m Vorranggebiete langfristige H Vorranggebiete Rohstoffabbau * Kapitel Freiraum-
Rohstoffsicherung nutzung nicht
m Vorbehaltsgebiete standort- O Gesamtanteile an der Regionsflache rechtswirksam

gebundene einheimische Rohstoffe

Quelle: Regionalplane 2020-2024

Freirdume | Freiraumnutzung | 213




Herausgeber

Séchsisches Staatsministerium fur Infrastruktur und
Landesentwicklung

Referat Raumbeobachtung

ArchivstraBe 1

01097 Dresden

Redaktion

SMIL, Referat Raumbeobachtung

Gestaltung und Satz

SMIL, Referat Raumbeobachtung

Bildnachweise

SMIL Raumbeobachtung [Titelbild, Seiten VII, VIII, IX, 21, 43,
85, 127, 185], SMIL Pilz [Seite V]

Redaktionsschluss

20. Mérz 2026

Bestellservice

Zentraler Broschiirenversand der Sachsischen
Staatsregierung

Hammerweg 30, 01127 Dresden

Telefon: +49 351 21036-71 oder -72

Telefax: +49 351 21036-81

E-Mail: publikationen@sachsen.de
www.publikationen.sachsen.de

Hinweis

Diese Publikation wird im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit
vom Sédchsischen Staatsministerium fir Infrastruktur und
Landesentwicklung kostenlos herausgegeben. Sie ist nicht
zum Verkauf bestimmt und darf nicht zur Wahlwerbung
politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt werden.

Diese MaBnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf

der Grundlage des vom Sachsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes.

www.smil.sachsen.de



	Einführung
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Einleitung

	Rahmenbedingungen der Raumordnung
	Bevölkerung
	Bevölkerungsentwicklung
	Bevölkerungsstruktur
	Erwerbstätigkeit und Pendler

	Landes- und Regionalplanung
	Rahmenbedingungen für die Landesplanung
	Regionalplanung - Region Chemnitz
	Regionalplanung - Region Leipzig-Westsachsen
	Regionalplanung - Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge
	Regionalplanung - Region Oberlausitz-Niederschlesien


	Raumstrukturelle Entwicklung
	Raumstruktur
	Zentrale Orte
	Versorgungs- und Siedlungskerne, besondere Gemeindefunktionen
	Verflechtungsbereiche und Erreichbarkeit
	Überregionale und regionale Achsen
	Raumkategorien
	Räume mit besonderem Handlungsbedarf

	Europäische und regionale Zusammenarbeit
	Grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien
	Länderübergreifende Zusammenarbeit, Metropolregion Mitteldeutschland
	Regionale Kooperation

	Siedlungsentwicklung
	Stadtumbau, Stadtentwicklung
	Ländliche Entwicklung
	Ländliche Neuordnung
	Radonschutz

	Flächennutzung
	Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr
	Brachflächen
	Bauflächen und Baugebiete


	Wirtschaft und Infrastruktur
	Räumliche Wirtschaftsstruktur
	Gewerbliche Wirtschaft
	Großflächiger Einzelhandel
	Touristische Infrastruktur, Kur- und Erholungsorte
	Touristische Nutzung der Bergbaufolgelandschaften

	Verkehrsinfrastruktur
	Straßenverkehr
	Überregionale Eisenbahninfrastruktur, Schienenpersonenfernverkehr
	ÖPNV/SPNV
	Schiffs- und Güterverkehr
	Luftverkehr
	Radverkehrsnetz

	Versorgungsnetze
	Energieversorgung
	Trinkwasserversorgung

	Erneuerbare Energien
	Windenergie
	Photovoltaik, Biomasse, Geothermie

	Digitale Infrastruktur
	Breitbandverfügbarkeit und Mobilfunk


	Daseinsvorsorge
	Sicherung der Daseinsvorsorge
	Grundzentrale Funktionen der Daseinsvorsorge
	Mittel- und oberzentrale Funktionen der Daseinsvorsorge

	Erziehung, Bildung, Wissenschaft und Forschung
	Kinderkrippen, Kindergärten, Horte, Kindertagespflege
	Allgemeinbildende Schulen: Grundschulen
	Allgemeinbildende Schulen: Oberschulen und Gymnasien
	Allgemeinbildende Schulen: Förderschulen
	Berufsbildende Schulen, zweiter Bildungsweg, Weiterbildung
	Hochschulentwicklung
	Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen

	Gesundheits- und Sozialwesen
	Stationäre Versorgung
	Ambulante Versorgung, öffentlicher Gesundheitsdienst
	Ambulante und stationäre Versorgung in der Langzeitpflege
	Soziale Einrichtungen und Dienste
	Apotheken

	Kultur und Sport
	Kulturräume und Kultureinrichtungen
	Bibliotheken
	Sorbische Kultur
	Sportinfrastruktur

	Öffentliche Verwaltung, Sicherheit und Bevölkerungsschutz
	Behördenstandorte, Digitalisierung der Verwaltung
	Öffentliche Sicherheit
	Rettungsdienst, Katastrophenschutz
	Brandschutz, Feuerwehren
	Gerichtsbarkeit


	Freiräume
	Freiraumschutz
	Arten- und Biotopschutz
	Schutz der Kulturlandschaft
	Staatlich verwaltete großflächige Schutzgebiete
	Unzerschnittene verkehrsarme Räume und Zersiedlung
	Siedlungsklima
	Bodenschutz
	Grundwasserschutz
	Oberflächenwasserschutz
	Vorbeugender Hochwasserschutz

	Freiraumnutzung
	Landwirtschaft
	Waldmehrung und Waldumbau
	Sicherung und Abbau von Rohstofflagerstätten





